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Ein Ermittler trifft die schwerste Entscheidung seines Lebens

Ein Kind ist verschwunden, und der Entführer weigert sich auch nach tagelangen Verhören, den Aufenthaltsort des Jungen zu verraten. Die Ermittler, die um das Leben des Kindes fürchten, drohen ihm schließlich Gewalt an, sollte er nicht endlich das Versteck preisgeben. Sie haben zwischen dem Recht des Opfers auf Leben und dem Recht des Täters auf körperliche Unversehrtheit abgewägt – und entschieden. Doch wie weit darf man gehen, um das Leben eines Kindes zu retten? 

Noch nie hat es einen Fall wie diesen gegeben: Nach tagelangen Vernehmungen hatte Kriminalhauptkommissar Ortwin Ennigkeit auf Weisung des Frankfurter Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner dem Entführer des elfjährigen Jakob von Metzler die »Zufügung von Schmerzen« angedroht, falls er nicht endlich das Versteck des Kindes verrate. Zur tatsächlichen Anwendung von Gewalt kam es nicht, die Drohung genügte. Doch die Hoffnung, den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen und Jakobs Leben zu retten, erfüllte sich nicht: Magnus Gäfgen hatte den Jungen bereits unmittelbar nach der Entführung getötet. In der Folge entbrannte eine beispiellose rechtspolitische Diskussion über »Folter«: In wahren Leserbrieffluten wurden die Ermittler als Helden gefeiert, während sie sich vor Gericht wegen Verletzung der Menschenwürde verantworten mussten. 

Zum ersten Mal erzählt der Ermittler Ortwin Ennigkeit von der schwersten Entscheidung seines Lebens: Was wiegt schwerer? Die Menschenwürde des Tatverdächtigen oder die Menschenwürde des entführten Kindes?

Über den Autor
Ortwin Ennigkeit, Jahrgang 1953, ist seit 37 Jahren im Polizeidienst tätig, 10 davon als stellvertretender Kommissariatsleiter im K 12 (zuständig für Raub, Erpressung, Geiselnahme und Entführung) in Frankfurt. Nach seiner Verurteilung wegen Nötigung im Zusammenhang mit der Entführung des Bankiersohnes Jakob von Metzler wurde er mit anderen Aufgaben betraut: 2007 wurde er Leiter eines Kommissariates zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität. 2010 wurde er mit dem Aufbau eines Kommissariates "Operative Kräfte" beauftragt. Ortwin Ennigkeit wohnt in der Nähe von Gießen und hat vier Töchter.
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    Für Jakob,

    dessen Schicksal nie

    in Vergessenheit geraten darf


    

  


  
    


    Prolog


    Der elfjährige Frankfurter Bankierssohn Jakob von Metzler ist am 27. September 2002 entführt und ermordet worden.


    Magnus Gäfgen hat auf Nachfragen der Polizei nach Jakobs Verbleib geschwiegen oder gelogen. Erst nach einer Befragung durch mich hat Gäfgen mitgeteilt, wo wir Jakob schließlich – zu unserem Entsetzen nur noch tot – finden würden.


    Über diese Befragung, durch die wir ausschließlich den Aufenthaltsort des womöglich noch lebendigen Jakob erfahren wollten, wurden viele Unwahrheiten in die Welt gesetzt.


    Gäfgen hat es zusammen mit seinen Anwälten geschafft, seine Vernehmung durch mich als »Folter« zu etikettieren und sich auf diesem Nebenschauplatz vom Täter zum Opfer hochzustilisieren.


    Sein durchsichtiges Bemühen, den damaligen Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner und mich auf diese Weise zu »Tätern« und Angeklagten zu machen, hatte Erfolg. Der Prozess gegen Daschner und mich schleppte sich hin bis zum Ende des Jahres 2004. Am 21. Dezember 2004 wurden wir schließlich in Form einer Verwarnung mit Strafvorbehalt verurteilt.


    Schon damals beschäftigte ich mich mit dem Gedanken, ein Buch über das gesamte Geschehen zu schreiben. Dafür hatte ich zwei entscheidende Gründe:


    Am Ende der Hauptverhandlung wurde deutlich, dass ein »politisches Urteil« über uns gefällt wurde, in einem Prozess, in den die Gräueltaten der nationalsozialistischen deutschen Vergangenheit miteinbezogen wurden. Dass es sich hier um ein politisches Urteil gehandelt hat und die Verurteilung falsch gewesen ist, stellt nur meine eigene, persönliche Meinung und nicht die der Behörde bzw. des Landes Hessen dar.


    Bestimmte Sachverhalte, die zu unserer Entlastung enorm wichtig gewesen wären, nämlich die Frage, ob es überhaupt noch Alternativen zur letzten, nunmehr so umstrittenen Befragung Gäfgens gegeben hätte, wurden deshalb nur unvollständig oder überhaupt nicht erörtert.


    Darum wollte ich die über den Fall Gäfgen hinausreichende Problematik – Wie weit darf und muss man gehen, um das Leben eines Menschen zu retten? – weiter diskutieren und möglicherweise zu einem Ergebnis kommen. Mit dem Ziel vor Augen, eine Handlungssicherheit für mögliche zukünftige ähnliche Situationen zu erreichen. Es sollte geklärt werden, ob in unserer Rechtsordnung in extremen Ausnahmefällen wie dem vorliegenden die Menschenwürde des Opfers geringer bewertet werden darf als die des Täters und ob das Wohlbefinden eines Verbrechers Vorrang haben soll vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit seines Opfers.


    Es war für mich selbstverständlich, dass ich nur schreiben würde, wenn die Familie des Opfers damit einverstanden wäre. Ich wollte ihr auf keinen Fall zusätzliche Schmerzen zufügen, indem ich alte, schwer heilende Wunden aufriss. Der Vater Friedrich von Metzler hatte jedoch Verständnis für mein Anliegen.


    Auch vertraute Kollegen, Juristen, Gewerkschaftler und nicht zuletzt meine Familie bestärkten mich in meiner Absicht. Nach der Urteilsverkündung dauerte es allerdings eine Weile, bis ich mich halbwegs von dem Geschehen erholt hatte. Immer wieder setzte ich mich hin, um mit dem Schreiben anzufangen; aber die Gedanken an das Erlebte belasteten mich noch zu sehr und so schob ich es hinaus. Ich musste erst den nötigen Abstand gewinnen.


    Am Rande bekam ich mit, dass Gäfgen Ende 2005 Prozesskostenhilfe beantragt hatte, um einen Zivilprozess gegen das Land Hessen zu führen; er wollte auf diese Art und Weise Schmerzensgeld und Schadenersatz für die angeblich erlittene Folter erhalten.


    Im Februar 2008 entschied das Bundesverfassungsgericht trotz erheblicher Zweifel an dessen Erfolgsaussicht, dass Gäfgen für das Amtshaftungsverfahren Prozesskostenhilfe zu gewähren sei. Nur so sei es möglich, die schwierigen und ungeklärten Rechtsfragen des Hauptverfahrens nicht schon im dafür nicht geeigneten Kostenverfahren vorab zu entscheiden.


    Gäfgen und sein erster Anwalt Endres hatten in Teilen der öffentlichen Wahrnehmung aus einem Kindsmörder ein Folteropfer gemacht, und er und sein neuer Anwalt Heuchemer hatten das politische Urteil gegen Daschner und mich prozessual geschickt benutzt, um vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine Individualbeschwerde gegen die Bundesrepublik Deutschland zu richten mit dem Vorwurf, dass sie die Folter erlaubt hätte. Gäfgen wäre dadurch das Recht auf ein faires Verfahren verweigert worden, weil er zu seinem Geständnis erpresst worden wäre, so argumentierten sie.


    Über die Beschwerde selbst entschied der EGMR. Dem Tenor nach wurde festgestellt, dass Gäfgen nicht geltend machen könne, Opfer einer Verletzung von Artikel (Art). 3 der Menschenrechtskonvention, dem Verbot der Folter, zu sein.


    Gegen diesen Beschluss hat Gäfgen um Entscheidung der Großen Kammer des EGMR nachgesucht. Die mündliche Verhandlung hierüber hat am 18. März 2009 stattgefunden, und das Verfahren endete mit einem für Juristen typischen Kompromiss. Der EGMR hat am 1. Juni 2010 – zwar meines Erachtens unter völliger Verkennung der Fakten – entschieden, dass Gäfgen »unmenschlicher Behandlung« ausgesetzt gewesen sei. Das Gericht entschied aber auch, dass seine Verurteilung gleichwohl auf gesetzliche Weise zustande kam, also im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention »fair« ist, weil Gäfgen sein angeblich erpresstes Geständnis später aus völlig freien Stücken wiederholt hatte.


    Gäfgens Schmerzensgeldverfahren gegen das Land Hessen macht mich wütend. Er hat unzählige Personen durch die Tötung Jakobs und seine folgenden Lügen und falschen Verdächtigungen traumatisiert, Familie von Metzler und viele andere Menschen nachhaltig geprägt.


    Keiner von ihnen hat versucht, soweit mir bekannt ist, dafür eine finanzielle Entschädigung zu erlangen. Die erlittenen Ängste und Schmerzen mit all ihren Folgen wären durch Geld auch nicht wiedergutzumachen. Auch deswegen habe ich mich entschlossen, meine Sicht der Ermittlungen und des Ablaufs jener so verzerrt wahrgenommenen Vernehmung vom 1. Oktober 2002 zum ersten Mal öffentlich zu schildern.


    Im Sommer 2008 lernte ich Barbara Höhn, Mitarbeiterin des ORF-Büros in Rom, kennen. Ich sprach mit ihr über meine Absicht, ein Buch über diese Thematik zu schreiben, und meine Bedenken, dass es mir schwerfallen würde, alles alleine zu Papier zu bringen. Sie bot mir ihre Unterstützung an, und so setzten wir uns hin, studierten Akten, Gutachten, Zeitungsartikel, juristische Abhandlungen und sprachen mit Betroffenen. Dann begannen wir zu schreiben.


    An dem, was geschah, seit Gäfgen in Untersuchungshaft kam, bis zur Hauptverhandlung gegen Daschner und mich, war ich nicht immer persönlich beteiligt. Aus Unterlagen und Gesprächen im Zusammenhang mit meiner Verteidigung erhielt ich jedoch einen tiefen Einblick in das Gesamtgeschehen.


    Alle Dialoge im Buch sind an die Wirklichkeit, an Unterlagen, an Gespräche mit Betroffenen angelehnt. Nach so vielen Jahren kann das eine oder andere Wort in der Erinnerung verändert worden sein. Der Sinn ist jedoch erhalten geblieben.


    Es ist mir ein großes Anliegen, allen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt und beraten haben, großen Dank auszusprechen. Ich verzichte dabei auf eine namentliche Aufzählung.


    Einige Beteiligte möchten vermeiden, eventuell neu oder wieder in das Licht der Öffentlichkeit gezogen zu werden. Deshalb wurden deren Namen geändert.


    Trotz allem, was Wolfgang Daschner und mir widerfahren ist, möchte ich den Glauben an das Recht aufrechterhalten. Es ist die Basis unseres gemeinschaftlichen Zusammenlebens, auch wenn manchmal Zweifel an der Auslegung angebracht sind.


    Ortwin Ennigkeit


    Frankfurt am Main im Juni 2011

  


  
    


    Hauptteil


    Vier Tage lang hatten wir uns pausenlos eingesetzt, bis an die Grenzen unserer Kraft gearbeitet, bis zur letzten Minute gehofft, gebangt – und wir haben alle verloren: Jakob ist tot, er hatte keine Chance.


    Es gibt keine Worte, die den Schmerz seiner Familie beschreiben können. Aber es gibt Worte, um seinen Mörder, der jetzt Opfer spielen möchte, zu entlarven. Er hat das Leben eines elfjährigen Jungen ausgelöscht, Jakobs Familie zutiefst verwundet, seine eigene Familie beschämt, seine Freundin für ihr Leben gezeichnet, Freunde und Bekannte an ihrer Menschenkenntnis zweifeln lassen.


    Doch anscheinend war es ihm nicht genug. War es sein Narzissmus oder die Gefühllosigkeit, die ihn immer weiter trieben, von Anklage zu Anklage, von Prozess zu Prozess?


    Im Laufe der Zeit verwandelte sich eine angedachte Notlösung, deren erste Stufe eine intensive Befragung war, zu Polizeifolter, Falschinformationen wurden zu Realität, Lügen wurden zu Wahrheit.


    Das verlorene Leben eines Kindes verblasste neben den abgründigen Fantasien seines Mörders.


    Und durch die meines Erachtens fehlerhafte Beurteilung des Sachverhalts wurde aus dem Lügengebäude eines Mörders ein internationaler Foltervorwurf, den wir mit einem politischen Urteil bezahlten. Ich möchte beschreiben, was war, und daran glauben, dass unser Justizsystem sich nicht dauerhaft von diesem heimtückischen, eiskalten und gewissenlosen Verbrecher blenden lassen wird.


    

  


  
    


    21. Dezember 2004, 9.10 Uhr


    Im Namen des Volkes


    Urteil


    In der Strafsache gegen


    1. den Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner


    geboren am 03.04.1943 in Happareute


    2. den Kriminalhauptkommissar Ortwin Ennigkeit,


    geboren am 24.08.1953 in Castrop-Rauxel.


    hat die 27. Große Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main aufgrund der am 18. November begonnenen Hauptverhandlung, an der teilgenommen haben:


    Vorsitzende Richterin am Landgericht Stock


    als Vorsitzende,


    Richter am Landgericht Michalke und


    Richter am Landgericht Rögler


    als beisitzende Richter,


    Kurt Schmidt und Emil Hohmann als Schöffen,


    Staatsanwalt Möllers


    als Beamter der Staatsanwaltschaft,


    Rechtsanwalt Hild und Rechtsanwalt Dr. Steinke


    als Verteidiger des Angeklagten Daschner,


    Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Dr. Simon


    als Verteidiger des Angeklagten Ennigkeit,


    Justizangestellte Schäffner


    als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle.


    am 20. Dezember 2004


    für Recht erkannt:


    Der Angeklagte Ennigkeit ist der Nötigung schuldig.


    Der Angeklagte Daschner ist der Verleitung eines Untergebenen zu einer Nötigung im Amt schuldig.


    Die Angeklagten werden verwarnt.


    Die Verurteilung zu einer Geldstrafe, für den Angeklagten Daschner von 90 Tagessätzen zu je 120,— Euro und für den Angeklagten Ennigkeit von 60 Tagessätzen zu je 60,— Euro, bleibt vorbehalten.


    Die Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.


    Angewandte Vorschriften §§ 240 Abs. 1 und 2, 357 Abs.1, 59 Abs. 1 StGB


    Wir sind mit Vorbehalt verwarnt, nicht vorbestraft, im Namen des Volkes, das dieses Urteil nicht wollte und auch nicht verstehen konnte, im Namen des Gesetzes.


    »Der Angeklagte Ennigkeit ist der Nötigung schuldig. Der Angeklagte Daschner ist der Verleitung eines Untergebenen zu einer Nötigung im Amt schuldig.« Die Worte gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig, da wir nach Rücksprache mit unseren Anwälten sowie die Staatsanwaltschaft auf weitere Rechtsmittel verzichtet hatten. Wolfgang Daschner konnte nicht mehr, seine Familie konnte nicht mehr. Die monatelange Durchleuchtung ihres Privatlebens durch die Medien, die zwei Jahre dauernde teilweise unwahre und populistische Berichterstattung, die Diffamierungen und gewollten Übertreibungen sowie die daraus resultierenden Morddrohungen grenzten an psychische Gewalt und hatten sie ausgelaugt.


    Ich wollte auch nicht mehr, die monatelange Ungewissheit hatte mich zermürbt.


    Es ist Gerechtigkeit geübt worden, so heißt es doch, »Gerechtigkeit üben«. Wir sind nicht freigesprochen worden, wir sind und bleiben schuldig. Wir sollen die Menschenwürde eines Mörders verletzt haben, weil wir die Menschenwürde eines elfjährigen Jungen bewahren und sein Leben retten wollten.


    Wer seit über 30 Jahren als Polizist arbeitet, hat keine Illusionen mehr, hat zu viel erlebt, zu viel im Elend gewühlt, dem Abstoßenden, Unmenschlichen ins Auge geschaut.


    Und trotz allem glaube ich, dass kein Mensch als Mörder, Vergewaltiger, Folterer oder Kinderschänder geboren wird. Ohne diese grundsätzliche Einsicht könnte ich meine Arbeit nicht machen. Wenn ich einem Verdächtigen im Verhör gegenübersitze, ist das mein erster Gedanke. Damit ebne ich mir den Weg, einen Zugang zu ihm und eine Antwort, bisweilen auch ein wenig Empathie, zu finden. Ein Versuch, sich in seine Denkweise hineinzuversetzen. Je grausamer die Straftaten sind, desto schwieriger ist es. Und oftmals stehen dahinter furchtbare ungelöste traumatische Erlebnisse oder die absolute Morallosigkeit der Familie.


    98 Prozent aller Tötungsdelikte werden im Affekt verübt.


    Eine Entführung, ein Mord aus Geldgier, ist ein völlig anderer Fall. Ein kalkulierender Verstand plant monatelang minuziös jede Einzelheit des Tatablaufs. Verwischt Spuren. Kalt und überlegt nähert sich der Täter seinem Opfer, lockt es in die Falle.


    Das widerliche Streben nach dem Reichtum des anderen wird über das Leben erhoben. Das ist eine Entscheidung aus freiem Willen.


    Am 27. September 2002 öffnete mir die Pförtnerin im Polizeipräsidium Frankfurt um 7.15 Uhr die Schranken. Während ich mit meiner freien Hand nach dem Dienstausweis in der Jackentasche angelte, winkte sie mich durch. Ich freute mich, dass sie mich erkannt hatte. Langsam fuhr ich über den Innenhof zu meinem Parkplatz. Ein ganz normaler Freitag.


    Manfred, unser Kommissariatsleiter, machte Urlaub an der Nordsee, und ich sollte ihn vertreten. Ich lief die drei Stockwerke hinauf und roch sogleich den frisch aufgegossenen Kaffee. Damit wusste ich, dass Angelika, die gute Seele der Dienststelle, wie immer früh gekommen war und sicher schon den ganzen Papierkram ausgedruckt und geordnet haben würde. Nachdem ich meine Jacke in mein Büro gebracht hatte, ging ich in Manfreds großräumiges Zimmer und setzte mich hinter den grauen Schreibtisch, schaltete den Computer ein und las die Berichte des KDD, des Kriminaldauerdienstes. Die chronologisch aufgelisteten Fälle des Tagdienstes vom Vortag und der letzten Nachtschicht gaben mir einen Überblick, was in den vergangenen 24 Stunden außerhalb meines Kommissariates in Frankfurt passiert war.


    Es war nichts Spektakuläres dabei, Frankfurter Geschichten eben:


    Am Donnerstagnachmittag eine Todesursachenermittlung. Ein 62-jähriger alleinlebender Mann wurde von seiner Tochter tot im Bett aufgefunden. Da der hinzugerufene Notarzt die Vorerkrankungen des Mannes nicht kannte, kreuzte er »Todesursache ungeklärt« an. Im Gespräch mit Angehörigen stellte sich heraus, dass der Verstorbene an Asthma und Bluthochdruck gelitten und auch schon einen Schlaganfall gehabt hatte. Da es sonst keine Anzeichen dafür gab, dass jemand »nachgeholfen« hätte, war der Fall schnell erledigt.


    Gegen 18.15 Uhr war eine Bäckerei in der Ronneburgstraße überfallen worden. Ein weißer und ein farbiger Täter. Der Weiße hatte sich mit einer schwarzen, gestrickten Motorradmütze maskiert, bedrohte die irakische Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte: »Geld her, schneller, schneller!« Der Farbige wartete an der Tür. Das Ganze wegen 210 Euro. Ein Vorgang für die Ermittlungsgruppe 2. Ihr Leiter war Olli Korn. Zusammen mit seinen fünf Leuten war er zuständig für die Aufklärung von Raubüberfällen in Wohnungen und auf Geschäfte.


    Ein paar Minuten nach Mitternacht ein Familiendrama: Eine 36-jährige Rumänin war aus dem Fenster ihrer Wohnung im dritten Stock gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Eine Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann sollte dem vorausgegangen sein. Sie dachte, er sei bei einer anderen Frau gewesen. Mordversuch? Nein, die Jungs vom KDD brachten sehr schnell in Erfahrung, dass der Mann der Auseinandersetzung aus dem Weg gehen wollte und das Haus verlassen hatte.


    »Dann springe ich eben!«, schrie die Frau in die Nacht. Als der Ehemann das hörte, rannte er zum Haus zurück, sah seine Frau am Geländer vor dem Wohnzimmer hängen. Sie stürzte ab, bevor er sie erreichen konnte.


    Danach schaute ich die von Angelika ausgedruckten und sortierten Vorgänge durch, brachte kurze Vermerke an, aus denen hervorging, wer was machen sollte, und gab sie Angelika zurück. Sie verteilte die Papiere in den Fächern der Mitarbeiter und leitete ihnen die Vorgänge auch noch elektronisch zu.


    Insgesamt hatte ich eine gute Stunde zu tun. Anschließend ging ich zu meiner eigentlichen Arbeit als Ermittlungsgruppenleiter über. Seit 2001 war ich stellvertretender Kommissariatsleiter und zusätzlich Leiter der Ermittlungsgruppe 1 des K 12, deren Aufgabe es war, Raubüberfälle auf Geldinstitute, Poststellen und Geldtransporter aufzuklären.


    Um 8.30 Uhr setzte ich mich mit Silke, Achim, Bodo und Astrid zusammen. Wir trafen uns regelmäßig jeden Morgen in Achims Büro. Es war größer, weil es für zwei Sachbearbeiter vorgesehen war. Außer den beiden Schreibtischen stand links neben der Tür noch ein kleiner Tisch mit vier Stühlen.


    »Astrid, was macht das Rechtshilfeersuchen nach Italien?«, fragte ich. Wir hatten im vergangenen Februar Täter gefangen genommen, die einen Überfall auf einen Geldtransporter verübt hatten. Beute: acht Millionen Euro. Bei den Tätern handelte es sich um Angehörige einer Gang aus Frankfurt-Nied. Zwei der Haupttäter waren Italiener und hatten sich in ihr Heimatland abgesetzt.


    »Ich kann es dir nicht genau sagen. Soweit ich weiß, ist es schon auf den Weg gebracht worden. Ich werde aber nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachfragen.«


    »Okay, wir müssen uns dann noch überlegen, wer nach Rom fliegt.«


    »Ich flieg freiwillig!«, rief Achim. Ich grinste, weil ich wusste, dass jeder gerne fliegen würde.


    Wir sprachen über verschiedene andere Vorgänge, bevor ich in mein Büro ging und mich mit meinen eigenen Akten beschäftigte.


    Um 14.11 Uhr erhielt ich von einem Kollegen aus der Führungsgruppe der Kriminaldirektion einen Anruf: »Ausgangssperre, keiner verlässt das Präsidium!«


    »Was ist passiert?«, fragte ich.


    »Weiß ich auch nicht, kann ich dir nicht sagen.«


    »Für wen gilt das, nur für unser Kommissariat?«


    »Nee, für alle, keiner darf das Präsidium verlassen.«


    Die Minuten zogen sich hin. Ich war angespannt, es kam nicht alle Tage vor, dass eine Ausgangssperre verhängt wurde. Ich fragte mich, ob etwas passiert war, das in die Zuständigkeit unseres Kommissariates fiel. Die Ermittlungsgruppe 3 war für Entführungen und Erpressungen zuständig, war es so etwas? Als amtierender Kommissariatsleiter war ich natürlich auch verantwortlich für alles, was diese Gruppe anbelangte. Gegen 15 Uhr ein weiterer Anruf. Der jüngste Sohn der Bankiersfamilie von Metzler, Jakob, war entführt worden. Es war so, wie ich geahnt hatte: Wir waren zuständig. Ich rief sofort alle Mitarbeiter in den Besprechungsraum.


    »Ein Sohn der Familie von Metzler, der elfjährige Jakob, ist entführt worden. Ich will so schnell wie möglich alle Informationen über die Familie, Angehörige, Wohnungen, Anschriften, Telefonnummern! Ich bin ab sofort in Manfreds Büro, Silke, du bleibst bei mir und dokumentierst alles.«


    Alle kannten wir vom Hörensagen die Familie von Metzler, eine alteingesessene und angesehene Frankfurter Familie, eine der sauberen, sie hatten sich nie abgeschottet, waren ein Teil der Gemeinschaft. Sie waren freigiebige Kunstmäzene. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sylvia gründete Friedrich von Metzler 1998 die nach seinem Vater und seiner Schwester benannte Albert-und-Barbara-von-Metzler-Stiftung, die bundesweit Sozialprojekte fördert. Die Familie unterstützt unter anderem ein Hospiz für sterbende Kinder, ein Heim für junge, behinderte Mütter und ein Arbeitslosencafé in Frankfurt.


    Ich spürte, wie Beklemmung in mir aufstieg, ich hatte ein flaues Gefühl im Bauch, denn eine Kindesentführung – das wussten wir aus Erfahrung – bedeutet einen verzweifelten Wettlauf mit der Zeit.


    An den Gesichtern meiner Leute erkannte ich, dass auch sie erschrocken waren. Nach dem ersten Schock nahmen wir routiniert und entschlossen die Arbeit auf.


    Der Gärtner der Familie von Metzler fand gegen 12.55 Uhr in der Nähe des Eingangstors der Villa einen Plastikumschlag, der mit einem Stein beschwert war. Er hob ihn widerwillig auf, ärgerlich, dass die Leute ihren Abfall auf das Grundstück warfen. Erst dann erkannte er, dass ein Brief in der Hülle steckte. Da dieser nicht gefaltet war, konnte er ihn lesen. Schon das Wort »Entführung« ließ ihn erblassen.


    ACHTUNG ENTFÜHRUNG


    WIR HABEN IHREN SOHN ENTFÜHRT.


    ES IST NICHT UNSERE ABSICHT, DAS LEBEN IHRER FAMILIE ODER DAS IHRES SOHNES ZU ZERSTÖREN: ES GEHT UNS LEDIGLICH UMS GELD.


    DAHER BIETEN WIR IHNEN FOLGENDEN DEAL AN: BRINGEN SIE IN DER NACHT VON SONNTAG AUF MONTAG UM 1.00 UHR NACHTS DIE SUMME VON EINER MILLION EURO ALS LÖSEGELD. DAS GELD IN GEBRAUCHTEN, NICHT GEKENNZEICHNETEN SCHEINEN (GEMISCHT BIS 500 EURO) IN ALDI EINKAUFSTÜTEN VEPACKEN UND AN DER HALTESTELLE DER LINIE 14 OBERSCHWEINSTIEGE IN RICHTUNG NEU-ISENBURG AN DAS SCHILD DER HALTESTELLE LEGEN. DANACH VERLASSEN SIE DEN ORT UND GEHEN AUF DIREKTEM WEG NACH HAUSE. IHR SOHN WIRD DANN AM NÄCHSTEN MORGEN WOHLAUF NACH HAUSE KOMMEN.


    ES IST FÜR SIE UNTER MITHILFE VON POLIZEI O. Ä. SICHER GUT MÖGLICH, UNS ZU ÜBERFÜHREN. WIR HABEN JEDOCH NICHTS ZU VERLIEREN: WIR WOLLEN IHREM SOHN NICHTS TUN UND IHN FAIR BEHANDELN, WIR WOLLEN NUR DAS GELD UND DIES IN EINER HÖHE, DIE IHNEN IHR SOHN WERT SEIN SOLLTE.


    LASSEN SIE UNS MIT DEM GELD DAS LAND VERLASSEN UND UNTERNEHMEN SIE KEINE NACHFORSCHUNGEN. WENN WIR MIT SAUBEREM GELD IN SICHERHEIT SIND, WERDEN SIE IHREN SOHN WIEDERSEHEN. DAS IST FÜR BEIDE SEITEN DAS BESTE.


    SOLLTE UNS DIES NICHT GELINGEN, WIRD IHR SOHN AUCH NICHT WIEDER AUFTAUCHEN.


    ALS ZEICHEN IHRES EINVERSTÄNDNISSES DAMIT PARKEN SIE BITTE IN DER NACHT AUF SAMSTAG EIN AUTO MIT EINGESCHALTETEM STANDLICHT VOR IHRER EINFAHRT.


    Der Gärtner rannte ins Haus und zeigte den Brief dem Au-pair-Mädchen und der Haushälterin. Beide begaben sich sofort zu Frau von Metzler. Sie las den Erpresserbrief und ahnte gleich: Jakob, es konnte sich nur um ihren jüngsten Sohn Jakob handeln. Er hätte schon längst zu Hause sein müssen, die Schule sollte wegen der beginnenden Herbstferien um 10.30 Uhr enden, jetzt war es fast 13.00 Uhr; Jakob brauchte normalerweise nie so lange. Sylvia von Metzler versuchte ihre aufsteigende Unruhe in den Griff zu bekommen. Sie nahm das Telefon und rief eine Familie an, deren Kind in Jakobs Klasse ging. Niemand da. Sie wählte eine andere Nummer. Endlich erreichte sie einen Schulkameraden.


    »Jakob ist mit dem Kevin [Name geändert] im Bus nach Hause gefahren.«


    »Wie kann ich Kevin erreichen?«, fragte Frau von Metzler. Ihre Stimme zitterte vor Aufregung.


    »Der ist bei einem Freund.«


    Also rief sie noch Kevins Mutter an, die sich freundlicherweise erbot, zu dem Freund zu fahren und ihren Sohn nach Jakob zu fragen.


    »Ich danke Ihnen sehr und warte auf Kevins Anruf.« Frau von Metzler legte auf, ihre Besorgnis wurde immer größer.


    Wenig später rief Kevin zurück: »Jakob ist wie gewöhnlich beim Tengelmann ausgestiegen, er wollte seine Koffer für den Urlaub packen.«


    Daraufhin rief Sylvia von Metzler ihren Mann an und berichtete ihm von dem Erpresserbrief und dem Fehlen Jakobs.


    Friedrich von Metzler stürmte in das angrenzende Büro seines Freundes und Vertrauten Hans Hermann Reschke, der gerade telefonierte.


    »Leg sofort auf, egal mit wem du sprichst!«


    Der Stimme seines Freundes konnte Hans Hermann Reschke anhören, dass etwas Außergewöhnliches passiert sein müsste. Er legte auf.


    »Jakob ist entführt worden! Hier lies, Sylvia hat mir das Erpresserschreiben gefaxt, und Jakob ist nach der Schule nicht zu Hause angekommen.«


    Die beiden Männer waren sich sofort einig, dass sie die Polizei informieren mussten und wollten. Sie entschlossen sich deshalb, den Staatsekretär im Innenministerium, Udo Corts, einzuschalten. Er versicherte ihnen, dass sie innerhalb der nächsten 15 Minuten der Chef des Landeskriminalamts, Norbert Nedela, anrufen würde. Nedela wiederum informierte die beiden, dass sich einer der besten Polizisten des Landes, Polizeivizepräsident Daschner, spätestens nach weiteren 15 Minuten bei ihnen melden würde.


    Friedrich von Metzler und seine Frau Sylvia hatten immer versucht, ihre Kinder möglichst normal aufwachsen zu lassen. Doch ging Jakob selten allein von der Schule nach Hause, sondern zumeist mit Schwester oder Bruder. Heute aber war seine Schwester Elena zu einem Brunch bei Freunden eingeladen, Jakob hatte nur drei Stunden Unterricht und wollte nicht auf seinen Bruder Franz warten. In dieser Situation fragte Friedrich von Metzler nun: »Habe ich etwas versäumt? Hätte ich etwas anders machen müssen?«


    Hans Hermann Reschke widersprach sofort: »Nein. Deine Kinder sollten das Leben kennenlernen, wie es ist. Du wolltest nie, dass sie Privilegien genießen. Deshalb hast du auch ausgeglichene und lebensfrohe Kinder, auf die du stolz sein kannst.«


    Polizeivizepräsident Daschner vertrat zu diesem Zeitpunkt den Präsidenten des Polizeipräsidiums Frankfurt, Harald Weiss-Bollandt, der im Urlaub war. Er war damit neben der Leitung des Polizeipräsidiums auch für die Bewältigung der Entführungslage verantwortlich.


    Daschner wurde von Norbert Nedela, dem Präsidenten des Hessischen Landeskriminalamtes, informiert, dass der jüngste Sohn der Familie von Metzler am Vormittag nach Schulschluss entführt worden war. Es wurde vereinbart, das Ministerium permanent über die weitere Entwicklung des Entführungsfalles zu unterrichten. Die Berichts- und Meldewege wurden festgelegt – ein notwendiger und üblicher Vorgang bei polizeilichen Sonderlagen. So war sichergestellt, dass Staatsekretär Corts ständig informiert war. Innenminister Bouffier befand sich im Urlaub.


    Vizepräsident Daschner, Polizeipsychologe Stefan S., ein Kollege aus der Verhandlungsgruppe und Hans Hermann Reschke trafen sich im Präsidium. Reschke beteuerte, dass die Familie von Metzler auf alle Forderungen der Entführer eingehen wollte, die Ermittlungen also verdeckt geführt werden müssten. Wir nennen das »Erfüllungslösung«. Das Leben des Kindes ging vor. Familie von Metzler bat auch um äußerste Diskretion, die Presse sollte, wenn überhaupt, so spät wie nur irgend möglich eingeschaltet werden.


    Parallel zu unseren ersten Ermittlungen wurde sofort eine

    Besondere-Aufbau-Organisation, in Kurzform BAO, errichtet, eine sehr große Sonderkommission. Sie wird bei außergewöhnlichen Ereignissen wie Geiselnahmen, Entführungen und herausragenden Erpressungen eingesetzt und dem jeweiligen Fall angepasst, neu strukturiert, manchmal bekommt sie einen eigenen Namen, in diesem Fall BAO »Louisa«. Der Name wurde vom Louisa-Park, der sich in der Nähe des Entführungsortes befindet, entlehnt.


    Kein Wort durfte an die Öffentlichkeit dringen, die Rettung des Kindes war oberstes Gebot.


    Leiter der BAO war zunächst Abteilungsdirektor Wolfram Ritter. Experte für derartige Fälle war allerdings Kriminaloberrat Gerhard Budecker. Er war Leiter der Kriminalinspektion 10 des Polizeipräsidiums, zu der auch das K 12 gehört. Er hatte in den vergangenen Jahren schon mehrere große BAO-Lagen (Erpressungen und Entführungen) geleitet und erfolgreich zu Ende gebracht. Gerhard hatte an diesem Wochenende eine Motorradtour geplant und war schon unterwegs, als ihn der Anruf aus dem Präsidium ereilte. Er drehte sofort um und übernahm die Lage am frühen Abend des 27. September 2002.


    Ich wurde als Leiter der allgemeinen Ermittlungen eingesetzt, mein Stellvertreter war Jürgen P. Mir standen zwischen 30 bis 40 Mitarbeiter zur Verfügung. Mit Vizepräsident Daschner hatte nur der jeweilige Polizeiführer Kontakt. Um 15.20 Uhr wurde die Staatsanwaltschaft Frankfurt über die Entführung informiert, und Staatsanwalt Koch übernahm den Fall.


    Die Aufgabe unseres Einsatzabschnittes war eindeutig, wir hatten herauszufinden, wo sich das Opfer befand. Da gab es unzählige Möglichkeiten. Wir hatten mit den Angehörigen und dem sonstigen Umfeld Kontakt aufzunehmen, um jede Kleinigkeit über Jakob und sein Verschwinden in Erfahrung zu bringen. Wir mussten versuchen, den Ort zu bestimmen, an den Jakob wie auch immer verschleppt worden war, und das alles, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.


    Wir hatten Personagramme zu erstellen und uns um alle möglichen strafprozessualen Maßnahmen wie zum Beispiel Telefonüberwachungen, Durchsuchungen usw. zu kümmern, das heißt, die entsprechenden Beschlüsse zu besorgen und ihre Umsetzung zu organisieren.


    Dann galt es noch, Zeugen und Tatverdächtige zu vernehmen und alle Unterlagen so zu sortieren, dass zum Schluss lückenlos nachgewiesen werden kann, wer was wann gemacht hat, damit alles schließlich vor Gericht Bestand hat.


    Daneben gab es andere Einsatzabschnitte, die uns unterstützten, aber auch selbstständige Aufgaben hatten. Waren Verdächtige zu observieren, übernahm dies ein anderer Einsatzabschnitt mit entsprechenden Spezialkräften, ebenso, wenn es darum ging, das Opfer aus den Händen seiner Entführer zu befreien. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde wieder von anderen Kolleginnen und Kollegen vorbereitet und durchgeführt usw. Das alles musste der Polizeiführer mit seinem Führungsstab koordinieren.


    Gegen 15.00 Uhr wurden Hans-Joachim Wölfel und ein weiterer Kollege, beide speziell geschulte Polizisten der Verhandlungsgruppe, und der Polizeipsychologe Stefan S. im Wagen von Hans Hermann Reschke versteckt zur Villa der Familie von Metzler gebracht. Die Familie musste psychologisch betreut und mit den wichtigsten Verhaltensempfehlungen vertraut gemacht werden, ohne den Entführern nur den leisesten Hinweis darauf zu geben, dass die Polizei eingeschaltet worden war.


    Während der Fahrt bemerkte das Team nichts Auffälliges. Der dunkle BMW, ein Firmenwagen der Bank, kam problemlos bei dem Anwesen von Metzler an. Sollte das Haus beobachtet werden, würde dieses Auto keinen Verdacht erregen. Durch den Rückspiegel sah Hans Hermann Reschke, wie das große schmiedeeiserne Tor hinter ihnen zufiel und dass sie nicht verfolgt worden waren. Vorsichtig fuhr er den mit Rhododendren eingefassten Kiesweg entlang und stellte das Auto in der Garage ab. Es war unmöglich, sie von außen einzusehen.


    Während sich das Tor automatisch schloss, begaben sich die Männer durch einen Inneneingang in das Hausinnere.


    Sie trafen dort auf das Ehepaar von Metzler und seine Kinder Elena und Franz. »Ich heiße Sie willkommen«, begrüßte sie Herr von Metzler. »Bitte setzen wir uns doch, es spricht sich leichter. Haben Sie Neuigkeiten über den Entwicklungsstand und den Ermittlungsablauf, gibt es vielleicht schon eine Spur? Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Angst wir haben. Und das Warten und Nichts-tun-Können, es ist entsetzlich. Irgendwo ruft Jakob um unsere Hilfe, und wir wissen nicht, wo er ist!« Seine Stimme wurde für einen Augenblick brüchig, aber er fing sich sofort wieder. Wölfel bewunderte seine Haltung.


    Das Erpresserschreiben, das leider schon durch viele Hände gegangen war, wurde von meinem Kollegen sofort ins Präsidium gefaxt. Unmittelbar danach wurde das Original aus dem Haus geschleust und zum Erkennungsdienst gebracht, um es auf eventuell vorhandene Spuren untersuchen zu lassen.


    »Wie wir aufgrund unserer Erfahrung wissen, könnte es sein, dass der oder die Entführer Jakob kennen, also im Bekanntenkreis Ihrer Familie zu suchen sind, deshalb bitten wir Sie jetzt um Auskünfte über alle Personen, mit denen Sie zu tun haben, von der Reinigungskraft bis zu den Eltern von Jakobs Freunden, entlassene Angestellte Ihrer Bank, einfach über jeden, der Ihnen einfällt«, erklärte Hans-Joachim Wölfel.


    Im ersten Moment war Familie von Metzler erleichtert, dass der oder die Entführer ihren Sohn kennen könnten.


    »Ist es nicht vorteilhaft, dass die Entführer Jakob kennen, vielleicht hält es sie davon ab, Jakob schlecht zu behandeln … zu quälen?« Das letzte Wort auszusprechen, fiel Sylvia von Metzler offensichtlich nicht leicht.


    »Unsere polizeiliche Erfahrung ist leider, dass unprofessionelle Entführer das Risiko schlechter einschätzen können und oft panisch reagieren, also das Leben des Entführten eher aufs Spiel setzen, natürlich auch aus Angst, erkannt zu werden.« Hans-Joachim Wölfel hätte diese Tatsache am liebsten verschwiegen.


    Jakobs Eltern und Geschwister wurden darauf eingeschworen, mit niemandem über die Entführung zu sprechen, und den im Haus anwesenden Angestellten und Angehörigen wurde erklärt, dass die Polizisten ausschließlich zur Betreuung der Familie im Hause wären. Alle Personen, die schon von der Entführung wussten, wie die Eltern von Jakobs Schulkameraden und der Direktor der Schule, wurden noch einmal angerufen und um absolute Verschwiegenheit ersucht.


    »Haben Sie in der Zeit vor der Entführung etwas Auffälliges bemerkt, hat sich im Nachhinein irgendjemand verdächtig verhalten?«, fragte Wölfel die Familie von Metzler. »Ich bitte Sie, darüber nachzudenken und mir in Kürze eine Antwort zu geben.«


    In der Zwischenzeit ließ sich Stefan S. Jakobs Charaktereigenschaften, Freunde, seine Beschäftigungen beschreiben und fragte nach aktuellen Fotos von ihm, für den Fall, dass sich die Polizei entscheiden sollte, zu einem späteren Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu treten.


    »Ist Jakob krank? Braucht er Medikamente?«


    »Nein, Gott sei Dank ist er gesund.«


    Die Namensliste wurde erstellt.


    »Wenn Ihnen sonst niemand mehr einfällt, faxe ich diese Liste augenblicklich zum K 12, damit die Nachforschungen sofort eingeleitet werden können.« Ein anderer Kollege hatte währenddessen weitere anwesende Familienangehörige, die am nächsten Tag mit Jakob in den Urlaub hatten fahren wollen, unauffällig befragt. Auch die anwesenden Angestellten wurden nebenbei ausgefragt. Reschkes Frau und ihr Sohn Philipp kamen, um ihren Freunden beizustehen. Philipp sagte intuitiv, nachdem auch er eine Kopie des Erpresserbriefes gelesen hatte: »Das ist ja wie in einem Räuber- und Gendarm-Spiel. Das ist jemand aus der Gegend, da bin ich mir sicher, einer, der mit Kindern spielt. Vielleicht kennt er Jakob daher.«


    Friedrich von Metzler beteuerte, dass jedes Familienmitglied ein weiteres neues Verdachtsmoment sofort mitteilen würde. »Äußerst wichtig ist auch, dass Sie Ihren Tagesablauf nicht verändern, gehen Sie den Tätigkeiten nach, die Sie immer machen, sollten die Entführer auch nur die geringste Überwachungsmöglichkeit für Ihr Leben haben, müssen sie beruhigt werden und absolut sicher sein, dass die Polizei nicht eingeschaltet worden ist«, erklärte Hans-Joachim Wölfel. Es wurde ein Plan zur Organisation des restlichen Tages erstellt. Philipp sollte Franz zum Fußballspiel bringen, Reschkes Frau fuhr Elena zum Reitverein. Die Abholung des Lösegeldes war der nächste Punkt, der zu besprechen war. Friedrich von Metzler hatte sich sofort bereiterklärt, dieses zu beschaffen. Das stellte sich jedoch als sehr schwierig heraus. Im Tresor seiner Bank lag diese Summe nicht. Unauffällig beschafft werden konnte die Summe somit nicht. Es musste die Landeszentralbank gebeten werden, Samstagvormittag ihre Tresore zu öffnen und das Geld herauszugeben. Das ist nur möglich, wenn die Staatsanwaltschaft oder das Polizeipräsidium, also eine offizielle Behörde, diese Bitte äußert.


    Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Täter keine Profis waren, denn die hätten sich vorher entsprechend informiert.


    Doch nicht einmal die Landeszentralbank verfügte über eine Million Euro in gebrauchten Scheinen, weshalb auf fortlaufend nummeriertes neues Geld zurückgegriffen werden musste.


    Einige Beamte der operativen Einheit sollten im Laufe des Samstags zur Villa kommen und das Geld entgegennehmen.


    Bei Einbruch der Dunkelheit würde dann, wie im Erpresserschreiben gefordert, ein Auto mit eingeschaltetem Standlicht in der Hofeinfahrt abgestellt werden.


    Schließlich wurden den Polizisten ihre Zimmer gezeigt, in denen sie übernachten konnten. Polizeipsychologe Stefan S. verließ das Haus gegen 19 Uhr, da er ins Präsidium musste, Hans-Joachim Wölfel und sein Kollege blieben da.


    Ich dachte darüber nach, wer dieser Entführer eines elfjährigen Jungen sein könnte. Trieb ihn die Gier nach Geld, sexuelle Verderbtheit, die nichtige Langeweile eines leeren Daseins, Hass, Rache? Oder waren es mehrere Entführer, eine Gruppe professioneller Verbrecher, die mit der psychischen Zerstörung Unschuldiger ihren Lebensunterhalt verdienten – gefühlskalt, abgestorben, einfach so mit dem unsäglichen Schmerz und der Angst der Betroffenen spielten?


    Eine Kindes- oder Geschwisterentführung übersteigt jegliche Form von Grausamkeit – auch in ihrer Auswirkung auf Eltern und Geschwister –, man spricht in diesem Fall von einer sekundären Traumatisierung der indirekt Betroffenen. Sie erleben Kontrollverluste, Hilflosigkeit und schwerste Bedrohung.


    Die meisten traumatisierten Personen leiden ihr Leben lang unter seelischen Störungen, Verzweiflungszuständen, Schlaflosigkeit, Angst. Ein Teil wird herzkrank. Manche sehen im Selbstmord den letzten Ausweg, um sich vom Schmerz des Erlebten zu befreien.


    Die Chance eines Kindes, dieses Trauma ohne lebenslangen psychischen Schaden zu überstehen, wächst mit der schnellstmöglichen Auffindung des Opfers.


    Oft fragte ich mich, was letztlich ausschlaggebend ist für eine solch grausame Tat, was bestimmt, auf welcher Seite wir stehen?


    Etienne de Greef, ein belgischer Kriminologe, erklärt dazu, dass eine kriminelle Persönlichkeit eine deformierte, anhängliche Hingabe an sein Umfeld aufweist und vom Gefühl getrieben wird, das Leben wäre ungerecht.


    Wir tauschten erste Eindrücke über den Erpresserbrief aus.


    »Die tun so, als wären sie Ausländer, der Genitiv am Schluss stimmt aber, nee, nee, das sind Deutsche.«


    »Die Entführer scheinen sich hier in Frankfurt auszukennen. Wer kennt schon die Haltestelle Oberschweinstiege – die liegt mitten im Stadtwald.«


    »Warum genau eine Million, vielleicht muss da jemand Schulden abbezahlen?«


    »Ich glaube, dass es nur einen Entführer gibt; dass es mehrere sind, ist doch nur Show, niemand geht ein so hohes Risiko ein, um sich die Million zu teilen!«


    »Auch diese Idee mit dem eingeschalteten Standlicht vor der Einfahrt und dem mit einem Stein beschwerten Erpresserbrief, diese Gefahr, die er oder sie auf sich nahmen, um sich der Villa zu nähern – mir scheinen es Dilettanten zu sein.«


    »Die müssen sich sehr sicher fühlen, vielleicht ist da jemand von der Familie oder den Hausangestellten, oder auch ein Angestellter der Bank des Vaters beteiligt.«


    »Du hast Recht, der Junge könnte seinen oder seine Entführer kennen, er ist nicht am helllichten Tag verschleppt worden, sondern freiwillig mitgegangen.«


    »Dass der Erpresserbrief auf einer Schreibmaschine getippt ist, ist auch nur ein Ablenkungsmanöver, soll uns auf ein bestimmtes Milieu verweisen.«


    »Wie soll denn der Junge am nächsten Morgen wohlauf nach Hause gelangen, wenn die Entführer ins Ausland abhauen wollen, der wird sich doch nicht alleine befreien können, da stimmt was nicht, da ist was faul an der Sache!«


    Genau das war es, wir spürten, der Erpresserbrief war in sich nicht stimmig. Und während wir hier im Büro saßen und über den Erpresserbrief diskutierten, war irgendwo da draußen ein elfjähriger Junge völlig auf sich alleine gestellt, nur er und seine Angst.


    Aus gerichtsmedizinischer Sicht entwickelt ein entführtes Kind in seiner unerträglichen Angst extreme Stresssymptome, der Blutdruck ist stark erhöht, die Pulsfrequenz steigt, das Kind schwitzt mehr als sonst. Außerdem ist es psychisch so sehr geschwächt, dass es in dieser Situation keine überlebensstrategischen Entscheidungen treffen kann.


    Die Lebenserwartung verringert sich bereits durch diese Umstände beträchtlich.


    Dazu kommt, dass der menschliche Stoffwechsel nur dann funktioniert, wenn dem Körper ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung gestellt wird. Täglich benötigen wir etwa zwei bis zweieinhalb Liter Wasser, und etwa die gleiche Menge scheidet der Körper an einem Tag wieder aus.


    Wassermangel im Körper bewirkt eine Konzentration von Giftstoffen in der Körperflüssigkeit. Die Endprodukte des Stoffwechsels können nicht mehr ausgeschieden werden, der Körper vergiftet sich innerhalb weniger Tage selbst.


    Vizepräsident Daschner erklärte mir später, dass er sich gedanklich permanent mit den Konsequenzen für das entführte Kind und dessen Eltern sowie der möglichen Überlebensdauer des Kindes beschäftigt habe. Bevor er Vizepräsident wurde, hatte er als Polizeiführer in BAO-Lagen weittragende Entscheidungen treffen müssen und sich intensiv mit der Kasuistik, mit der Analyse von ähnlichen Fällen aus der Vergangenheit, beschäftigt. Während wir, damit meine ich auch den Führungsstab, alles versuchten, um den Aufenthaltsort Jakobs zu ermitteln, dachte Wolfgang Daschner schon einen Schritt weiter.


    Bereits bei einem Flüssigkeitsdefizit von einem Prozent des Körpergewichts kommt es zu Schlappheit und psychomentalen Veränderungen. Liegt der Mangel bei zwei Prozent und darüber, löst dies eine Beeinträchtigung der Ausdauerleistung aus, erkennbar an einer untypisch hohen Herz- und Atemfrequenz. Ab einem Wasserverlust von vier Prozent des Körpergewichts gehen Kraftfähigkeit und Koordination deutlich zurück, Schwindelgefühle treten auf.


    Ein Flüssigkeitsmangel von fünf Prozent des Körpergewichts verursacht schwerwiegende gesundheitliche Mängel: Müdigkeit, Apathie und schmerzhafte Muskelkrämpfe. Ein Defizit von mehr als zehn Prozent des ursprünglichen Körpergewichts bedeutet akute Lebensgefahr.


    Normalerweise stirbt ein Mensch schon nach maximal vier Tagen ohne Flüssigkeitsaufnahme äußerst qualvoll.


    Die Lebenserwartung sinkt nochmals, wenn das Kind Kälte oder Luftmangel ausgesetzt ist, zum Beispiel in einem Erdloch versteckt wird, und natürlich auch, wenn es verletzt ist.


    Gesundheitsschäden durch Unterkühlung kommen zustande, wenn dem Körper mehr Wärme entzogen wird, als er zur Aufrechterhaltung der Temperaturkonstanz selbst zu produzieren in der Lage ist. Dabei ist es nicht unbedingt notwendig, dass Außentemperaturen unterhalb des Gefrierpunktes auf den Körper einwirken. Es ist bekannt, dass ein Mensch auch bei niedrigen Wärmegraden Unterkühlungsschäden davontragen und »erfrieren« kann. Von Bedeutung sind vor allem die Dauer und die Eigenart des Wärmeverlustes, die Körperbeschaffenheit und der Körperzustand, der Wärmeschutz der Kleidung sowie die psychische Verfassung des/der Betroffenen. Ein schlechter Ernährungszustand kann den Eintritt eines Kälteschadens begünstigen. Ebenso ist bekannt, dass psychische Erschöpfungszustände eher für das Zustandekommen von Unterkühlungsschäden und Todesfällen prädisponieren als seelische Spannkraft und aktiv-betonte Ausgeglichenheit.


    Bei der allgemeinen Unterkühlung spielen Faktoren eine Rolle, die in der Abkühlung des Blutes selbst begründet sind. Abgesehen davon, dass die roten Blutkörperchen durch Kälte zur Auflösung gebracht werden können und die Menge des Blutfarbstoffes absinkt, nimmt vor allem das Sauerstoff-Bindungsvermögen des Blutes in der Kälte zu. Das hat zur Folge, dass der Sauerstoff schlechter an das Gewebe abgegeben wird und eine zunehmende Sauerstoffnot im Sinne einer inneren Erstickung eintritt. Allmählich kommt es dadurch zum Erliegen aller Lebensvorgänge. Bereits bei 35 °C Körpertemperatur treten Ermüdungserscheinungen, eine erschwerte Muskeltätigkeit, Verlangsamung der Denkvorgänge und Abnahme der Schmerzempfindlichkeit ein. Puls- und Atemfrequenz werden bei 34 °C langsamer, Bewusstseinstrübungen entstehen bei 31 bis 30 °C. Bei weiterer Unterkühlung auf eine Körperwärme von nur mehr 29 bis 27 °C tritt der Tod ein.


    Der Erpresserbrief wurde, als er im Präsidium eintraf, zur kriminaltechnischen Untersuchung – DNA- und Fingerspuren – weitergereicht. Ein besonders geschultes Team unter Leitung des Polizeipsychologen Stefan S. bewertete das Schreiben.


    Es gab keine brauchbaren Fingerabdrücke oder DNA-Spuren. Ein gewöhnliches weißes DIN-A4-Kopierpapier auf einer manuellen Typenhebelschreibmaschine beschrieben, in einer gewöhnlichen Plastikschutzhülle, mit zum Einordnen vorgestanzten Löchern, links in der Kante.


    Der Stein, der den Erpresserbrief für den Wurf beschwert hatte, bestand aus einem Gemisch aus Buntsandstein sowie alt- und jungdiluvialen Ablagerungen des Mains, er stammte also aus dem Gebiet um Frankfurt.


    Wir bekamen die schriftliche kriminalpsychologische Bewertung des Erpresserbriefes, die von der Beratergruppe unter Leitung des Polizeipsychologen Stefan S. ausgearbeitet worden war:


    Der Brief hat keinen Adressaten. Aufgrund des Gesamtkontextes ist davon auszugehen, dass der Verfasser eine Beziehung zum Opfer hat oder mindestens Kenntnisse über die Familie besitzt. Das Tatziel ist, den Sohn zu entführen. Der Satz, dass es nicht Absicht ist, das Leben der Familie oder des Sohnes zu zerstören, relativiert die schädigenden Konsequenzen für die Familie und spricht das weitere Tatziel der Bereicherung erst nachrangig an. Aus psychologischer Sicht ist dies ein Hinweis auf eine vor der Tat existierende Beziehung zwischen Täter und Opfer. Aus der Beschreibung der Übergabemodalitäten bis: »Ihr Sohn wird …« kann man schließen, dass das Opfer freigelassen wird und somit noch am Leben ist.


    Merkwürdig und nicht plausibel ist es, den Übergabeort schon so früh zu benennen. In der Kasuistik ist dies ungewöhnlich. Normalerweise wird der Übergabeort so spät wie möglich genannt, um der Polizei kaum Reaktionsmöglichkeiten zu geben. Ein Problem ist, dass der Täter bereits in seinem ersten Tatschreiben, in dem er die Entführung bekanntgibt, Übergabeort und -zeit nennt. Da sowieso Wochenende ist, kann die mögliche Geldbeschaffung kein Grund sein.


    Die Aussage: »Es ist für Sie unter Mithilfe von Polizei o. ä. sicher gut möglich, uns zu überführen. Wir haben jedoch nichts zu verlieren: Wir wollen Ihrem Sohn nichts tun und ihn fair behandeln, wir wollen nur das Geld und dies in einer Höhe, die Ihnen Ihr Sohn wert sein sollte«, kann auch als weiteres Indiz für eine Beziehung dienen.


    Der nächste Absatz: »Lassen Sie uns mit dem Geld das Land verlassen und unternehmen Sie keine Nachforschungen. Wenn wir mit sauberem Geld in Sicherheit sind, werden Sie Ihren Sohn wiedersehen. Das ist für beide Seiten das Beste«, weist darauf hin, dass der Verfasser unter einem persönlichen Druck steht und auf die erfolgreiche Bewältigung angewiesen ist. Der Absatz steht im Widerspruch zu der Aussage über die Freilassung und lässt eher den Schluss zu, dass es erst nach längerer Zeit zum Freikommen des Opfers kommen wird. Wir bewerten das Schreiben als uneingeschränkt ernsthaft. Für eine erhöhte Gefährdung des Opfers sprechen, dass es kein Lebenszeichen gibt und keine konkrete Planung der Tatphase und der Zeit nach der Tat erkennbar ist, also ein Zweifel an der Gesamtplanung angebracht ist. Es besteht ein eindeutiger Widerspruch in der Aussage zur Freilassung des Opfers und der Angabe, dass sich die Täter dann bereits im Ausland befinden werden.


    Leider können wir keine Aspekte finden, die gegen eine hohe Opfergefährdung sprechen.


    Der zeitliche Ablauf am Montag wird daher stark abhängig vom Zeitpunkt der Geldabholung sein. Wird das Geld sehr früh abgeholt, könnte der Täter noch Zeit für die Freilassung haben, bei einer späteren Abholung kann damit nicht gerechnet werden.


    Die Analyse ließ keinen Zweifel, Jakob schwebte in extremer Gefahr.


    Ich stand an der großen Magnettafel und studierte alle bis dahin bekanntgewordenen Namen, die uns gefaxt worden waren. Ein Teil meiner Mitarbeiter hatte alle feststellbaren Erkenntnisse über die aufgelisteten Personen zusammengefasst. Jeder Name konnte ein Verdächtiger sein. Die Informationen über Person und soziales Umfeld, die wir beschaffen konnten, mussten ausgewertet werden, um eine mögliche kriminelle Energie einschätzen zu können. Die ersten Nachforschungen blieben ohne Ergebnis.


    Uns fehlten noch die Bankinformationen darüber, ob einer der Aufgelisteten so große Schulden hatte, dass ein solches Verbrechen plausibel erscheinen würde.


    Keine Vorstrafen. Vielleicht hegt jemand Rachegelüste? Ein ehemaliger Kunde der Bank, ein entlassener Angestellter, eine beim Klauen erwischte Haushaltshilfe, ein auf den Wohlstand der Familie neidischer Vater eines Schulkameraden? Aber die mir vorliegenden Informationen erbrachten keinen Hinweis. Wahrscheinlich fehlte jemand auf der Liste. In der Aufregung musste einem Familienmitglied ein Name, eine Erinnerung entfallen sein, eine Randfigur ihres Daseins, vielleicht so unauffällig, dass diese Person nicht einmal bewusst wahrgenommen wurde. Nach der Analyse der Beratergruppe war der Täter fast zweifellos im Bekanntenkreis zu suchen.


    Ich hatte das Gefühl, dass der Brief lange vor der Entführung geschrieben worden war, da mir diese Wartezeit bis zur Geldübergabe suspekt und nicht nachvollziehbar erschien. Warum schenkten die Täter der Polizei zwei Tage, die Geldübergabe vorzubereiten, so dass sie gar keine Chance haben würden, zu entkommen? Wie konnten sie sich so sicher sein, dass die Familie nicht die Polizei benachrichtigen würde? Es war offensichtlich, dass der oder die Täter keine Profis waren. Und dass sie nicht wussten, was es bedeutete, ein verängstigtes Kind drei Tage lang zu betreuen und in einem Versteck am Leben zu erhalten.


    Ich empfand Wut und Abscheu. Aus Geldgier mit einem Kinderleben zu spielen! Mich ergriff das düstere Gefühl, alle Bemühungen kämen zu spät. Niemals wollte ich erleben, dass eines meiner Kinder in einer solchen Gefahr schweben müsste, es war unmenschlich, da konnte niemand unbeschadet davonkommen. Jakob sowieso nicht, aber auch die Eltern und Geschwister würden ihr Leben lang mit Ängsten und schlechtem Gewissen zu kämpfen haben, mit der Belastung, im Moment der Not nicht da gewesen zu sein.


    Sandra und Frank, zwei Kollegen aus meinem Kommissariat, kehrten von der Suche nach möglichen Entführungsschauplätzen zurück und unterbrachen meine Gedanken.


    »Vor der Schule scheint uns eine Annäherung eher unwahrscheinlich, da kennt jeder jeden. Es bleibt die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme im Bus oder an der Haltestelle, an der Jakob den Bus verlassen hat. Wir wissen aber, dass einige Schulkameraden dieselbe Buslinie wie Jakob benutzen, das wäre für die Täter zu gefährlich. Deshalb glauben wir, dass die Haltestelle, an der Jakob den Bus verlassen hat, der bestmögliche Platz gewesen wäre, um ihn abzufangen«, erklärte Sandra.


    »Es gibt genug Parkmöglichkeiten, sollte der Täter ein Auto benutzt haben, die Stelle ist nicht sehr frequentiert, eine Tankstelle liegt gegenüber der Haltestelle, längs der Mörfelder Landstraße wachsen an dieser Stelle einige mannshohe Büsche. Die nächste Einkaufsstraße liegt ungefähr 300 Meter entfernt, ebenso eine große Siedlung, die ehemaligen Eisenbahnerwohnungen«, beschrieb Frank die Situation.


    »Wir haben natürlich nach Spuren und etwaigen Indizien Ausschau gehalten, wie der Schultasche oder einem verlorenen Kleidungsstück, aber nichts gefunden.«


    »Solange die Entführung nicht offiziell bekanntgemacht wird, können wir auch niemanden nach Hinweisen fragen – zum Beispiel könnte der Tankwart etwas Ungewöhnliches bemerkt haben«, sagte Sandra.


    »Das beschränkt auf alle Fälle schon einmal die Tatortauswahl und bestätigt, was Jakobs Freund zu Frau von Metzler gesagt hat. Danke«, antwortete ich und wandte mich meinem Computer zu. Vielleicht wollte es der Zufall und jemand von der Liste wohnte dort in der Nähe, das würde natürlich nicht unbedingt etwas bedeuten, aber – nichts, nicht der kleinste Anhaltspunkt.


    Ich schloss die Augen und versuchte, einen Moment Ruhe in meinen Kopf zu bringen, bevor ich die Personagramme noch einmal von vorne durchgehen wollte.


    Einige Beamte des Mobilen Einsatzkommandos bereiteten unterdessen die Überwachung der Villa der Familie von Metzler vor. Jedes vorbeifahrende Auto und jeder Fußgänger sollten fotografiert werden. Das Unterfangen erwies sich allerdings als sehr schwierig, da die technischen Möglichkeiten beschränkt waren.


    22.10 Uhr. Sandras Stimme dröhnte im Hörer. »Ortwin, wir haben was, komm her und hör es dir an!«


    Endlich.


    Ich trat in das Zimmer, in dem die Telefonüberwachung stattfand, und stülpte mir die Kopfhörer über.


    »Guten Abend, hier spricht Elena, entschuldigen Sie die Uhrzeit, aber kann ich nochmal mit Maja [Name geändert] sprechen?« Elenas Stimme klang bedrückt.


    »Natürlich, Elena, einen Moment, ich rufe sie.« Ich hörte, wie sich Majas Vater entfernte und seine Tochter ans Telefon rief.


    »Elena, gibt es etwas Neues?«


    »Nein, Maja, aber ich wollte noch einmal deine Stimme hören. Ich muss ständig an Jakob denken. Franz ist mit einem Freund ausgegangen, er hat es zu Hause nicht mehr ausgehalten, wollte mit jemand anderem darüber sprechen. Ich verstehe ihn ja, ich mache dasselbe mit dir. Es tut gut, sich nicht nur in der Familie darüber auszutauschen. Die Gespräche drehen sich im Kreis und meine Eltern sind in einem elenden Zustand.«


    »Elena, ich habe meinem Vater von der Entführung erzählt!«


    »Aber warum denn, das darf doch niemand wissen, du hattest es mir versprochen!« Elena klang ärgerlich.


    »Ich konnte nicht anders. Als ich ihm mitteilte, dass du unseren gemeinsamen Urlaub abgesagt hast, war er richtig wütend. Da habe ich es ihm gesagt. Wir haben dann beschlossen, nicht wegzufahren, damit ich in deiner Nähe bin und dir helfen kann, wenn es nötig würde.«


    »Ich verstehe das schon, aber die Polizei hat so darauf gepocht, niemandem etwas zu erzählen. Ich hoffe, dein Vater plaudert es nicht weiter aus!«


    »Da kannst du beruhigt sein, das würde er niemals machen. Aber sag mir, wie soll es jetzt weitergehen? Hat die Polizei einen Plan?«


    »Ich weiß überhaupt nichts. Das ist ja das Schreckliche. Bei uns übernachten zwei Polizisten in Zivil im Haus. Sie haben in der Dämmerung Mamas Auto mit eingeschaltetem Standlicht in der Einfahrt geparkt, wie es die Entführer gefordert hatten. Und in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1.00 Uhr ist die Lösegeldübergabe. Mehr wissen wir alle nicht. Aber ich muss dir noch was sagen,« – Elenas Stimme wurde zögernd – »Maja, ich glaube, es war der Maggi.«


    »Bist du verrückt, wie kommst du denn darauf?« Majas Stimme klang empört.


    »Ich weiß nicht, aber ich spüre es, ich habe einfach so ein Gefühl. Der ist so geldgeil, er nervt mich auch mit seinem Dauerlächeln, das ist so falsch, seine Augen lächeln nie, ist dir das schon mal aufgefallen?«


    »Elena, dir ist Maggi halt nicht sympathisch, aber deshalb ist er doch kein Entführer!« Maja klang geschockt. »Außerdem hat der doch genug Geld!«


    »Der hat kein Geld, überleg doch mal, diese bescheidene Wohnung, in der er lebt, und ein neues Auto kann er sich auch nicht kaufen, obwohl er ständig davon spricht.« Elena klang sicher.


    »Nein, das ist Unsinn. Nein, das kann ich nicht glauben.«


    »Aber man kann niemanden ausschließen!«


    Sandra drückte auf Stopp.


    »Jetzt kommt nichts Wichtiges mehr. Was hältst du davon?«


    »Es könnte eine Spur sein. Wer ist Maggi? Das ist natürlich ein Spitzname. Auf der Liste kommt er nicht vor, aber ich kontrolliere nochmal die Namen. Morgen müssen wir die Eltern fragen, ob sie den Namen schon einmal gehört haben. Es kann aber auch sein, wie Maja behauptet, dass dieser Maggi Elena nicht gefällt und sie in der Angst um ihren Bruder jemanden verdächtigen muss, um sich besser zu fühlen. Wir werden sehen, auf alle Fälle danke, Sandra, dass du mich gleich gerufen hast.«


    Maggi, von welchem Namen war denn Maggi abgeleitet?


    Ich verständigte sofort den Führungsstab über das abgehörte Gespräch und las dann langsam Namen für Namen auf meiner Personagrammliste. Es gab einige Namen, die mit M anfingen, viele Frauennamen, aber die waren ja auszuschließen. Es blieben Markus, Martin und Matthias als Vornamen und Mohr, Metzger und Mehrlingen als Nachnamen [alle Namen geändert]. Es war sinnlos. Wir mussten nachfragen, wer damit gemeint war.


    Ich fühlte mich zerschlagen, ausgelaugt und hatte Lust auf eine Zigarette. Am offenen Fenster zog ich den Rauch tief ein. Um diese Uhrzeit kroch die herbstliche Kühle ins Zimmer. Es tat gut. Ich betrachtete den sternenklaren Himmel und hoffte inständig, dass sie den Jungen nicht draußen versteckt hielten. Es klopfte, und mein Stellvertreter Jürgen P. kam herein. »Geh jetzt mal schlafen, Ortwin, morgen früh um 7.30 Uhr ist Lagebesprechung. Wenn es davor etwas Neues geben sollte, rufe ich dich sofort an.«


    »Okay, Jürgen, dann fahre ich los, ich bin wirklich kaputt.« Ich rief noch schnell meine beiden Kleinen an. Normalerweise holte ich sie alle 14 Tage bei ihrer Mutter in der Eifel ab. Dieses Mal musste unser gemeinsames Wochenende ausfallen.


    Ich packte meine Sachen und ging zu meinem Auto. Dieser seltsame Name »Maggi« könnte auch ein ausländischer Name sein, am nächsten Tag wollte ich recherchieren. Wenn der wirklich an der Entführung beteiligt sein sollte, wäre es besser, Elena würde nicht erfahren, dass ihr Telefon abgehört wurde. Sollte sie dieser Maggi anrufen, und Entführer melden sich häufig bei den Angehörigen, könnte sie befangen sein, und er würde es spüren. Das wäre gefährlich für Jakob. Ja, sollte er anrufen, werden wir eingreifen, vorher nicht. Außerdem blieb die Bewertung durch den Führungsstab und den Polizeipsychologen abzuwarten.


    Ich fuhr los. Die Fahrt zog sich hin, es war eine stockdunkle Nacht.


    Ich vermisste meine beiden Kleinen, ihr Geplänkel und ihr Lachen. Seit sie mit ihrer Mutter weggezogen waren, fehlten mir auch die täglichen Kleinigkeiten, die wie nebenbei unsere Zusammengehörigkeit bekräftigten.


    Wenn das Unfassbare, das Böse, so unerwartet in die Normalität, in das Leben einer Familie tritt, erfordert es eine enorme psychische Anstrengung und Stärke, dass sie daran nicht zerbricht, weiterhin zusammenhält, das Gefühl der Machtlosigkeit akzeptiert.


    Ich wollte nicht daran denken, was Jakobs Familie auszuhalten hatte, aber ich konnte mich dieser Gedanken nicht erwehren, erahnte ihre Angst und ihre Hoffnung, die Narben, die bleiben würden. Die furchtbare Frage, wem sie noch vertrauen könnten, welche Person, die sie kannten, ihrem Kind so großen Schaden zufügte, sie stand im Raum und zermürbte das Denken. Ein anderer Mensch spielte Gott und nahm sich das Recht heraus, über Leben und Tod des eigenen Kindes zu entscheiden.


    Das Treffen des Führungsstabs am Samstagmorgen ergab keine Neuigkeiten im Entwicklungsstand. Die Entführer hatten noch nicht bei Familie von Metzler angerufen, um ein Lebenszeichen von Jakob zu übermitteln oder die Geldübergabe zu bestätigen. Es wurde beschlossen, noch nichts über das Telefonat Elenas mit ihrer Freundin Maja verlauten zu lassen, da der Schwerpunkt der Ermittlung nicht das Fassen der Entführer, sondern das Leben Jakobs war. Die laufenden Telefonüberwachungsmaßnahmen bei Familie von Metzler mussten geheim gehalten werden, da ein »Innentäter« zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein Bekanntwerden der Telefonüberwachungsmaßnahmen (TÜ-Maßnahmen) hätte sich in diesem Fall zu einem nicht einschätzbaren Risiko für die körperliche Unversehrtheit des Entführten entwickelt. Eine offene Befragung unter Preisgabe der Quelle konnte somit nicht erfolgen. Dies war auch die Einschätzung der Verhandlungsgruppe, die sich bei der Familie im Haus befand.


    Wenn sich die Entführer nicht vor der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten, musste die Geldübergabe abgewartet werden. Polizeipsychologe Stefan S. regte an, dass der Zentrale Psychologische Dienst (ZPD) ein Schreiben ausarbeiten könnte, in dem Friedrich von Metzler die Entführer bäte, Jakob nach dem Erhalt des Lösegeldes zu befreien. Es sollte dem Lösegeld beigelegt werden. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.


    Weiterhin wurde eine Entscheidung über die Art der Lösegeldpräparation getroffen und an die entsprechende Stelle weitergeleitet. Alle Geldscheine sollten nummernmäßig erfasst werden, damit sie zweifelsfrei identifiziert werden konnten.


    Die technischen Durchfahrtskontrollen in der Nacht, hatten – wie erwartet – keine Resultate erbracht.


    Es musste eine Pressekonzeption ausgearbeitet werden, und die Durchsuchungsmaßnahmen möglicher Handlungsorte sowie der Verwahrungsorte mussten vorbereitet werden.


    Besonders zu durchdenken und zu organisieren war die Geldübergabe. Jakobs Vater wollte diese unbedingt selbst übernehmen, um seinen Sohn auf keinen Fall zu gefährden. Es musste also ein geschulter Begleiter ausgemacht werden, der ihn unauffällig im Auge behalten und nur im Falle der Lebensbedrohung eingreifen sollte und vielleicht auch als Fahrer des Übergabeautos eingesetzt werden könnte. Die Erfüllungskonzeption, das hieß, das Leben des Kindes, stand über allem, ließ nur einen geringen Handlungsspielraum für den Begleiter.


    Bei Problemen an der Ablagestelle des Lösegelds, wie zum Beispiel das Auftauchen Betrunkener, mussten Kräfte zur Verfügung stehen, die bei Bedarf eingreifen konnten, ansonsten musste der unmittelbare Bereich um die Geldablage polizeifrei bleiben.


    Bis zur nächsten Lagebesprechung sollte ein Konzept ausgearbeitet werden, um eine reibungslose und unauffällige Verfolgung des oder der Abholer des Lösegelds zu ermöglichen.


    Um 11.30 Uhr fand in Daschners Büro ein Gespräch mit Friedrich von Metzler, Hans Hermann Reschke und Kriminaloberrat Gerhard Budecker statt. Die Angst und Sorge der Familie um ihren jüngsten Sohn waren deutlich spürbar.


    Im Vordergrund stand die Frage nach der polizeilichen Bewertung der Gefährdungslage. Die Kasuistik, die Auswertung früherer Entführungsfälle, ließ keine konkrete Aussage zu. Vieles sprach dafür, dass Jakob noch am Leben war – schon allein deshalb, weil der Entführer damit rechnen musste, dass vor der Zahlung des Lösegeldes ein aktuelles Lebenszeichen des Opfers gefordert werden könnte.


    »Herr von Metzler, ich verspreche Ihnen, dass die Polizei nichts tun wird, was Ihren Sohn gefährden könnte. Und wir werden alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um sein Leben zu retten«, beendete Wolfgang Daschner das Gespräch. Mehr Trost konnte er in dieser angstvollen Situation leider nicht spenden.


    Das Versprechen hat er nie vergessen und bei jeder Entscheidung dieses Falles vor Augen gehabt.


    Jakob war zur Tatzeit elf Jahre und fünf Monate alt. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Franz und Elena wuchs er im elterlichen Anwesen in Frankfurt am Main auf. Die Grundschuljahre verbrachte er in der Textorschule in Sachsenhausen, in der er eine bilinguale Klasse besucht hatte. Jakob wechselte dann, wie schon zuvor seine Schwester, auf die Carl-Schurz-Schule, ein Gymnasium in Sachsenhausen, er absolvierte derzeit das sechste Schuljahr.


    Bei einer Größe von 1,45 Meter wog Jakob nur 35 Kilogramm, war also relativ zart und klein. Er wirkte noch sehr kindlich, war schüchtern, bescheiden und verträumt. Im Schulalltag hatte Jakob mit Konzentrationsproblemen zu kämpfen, ihm fiel das Stillsitzen schwer. Er hatte ein unbeschwertes Wesen, lachte gerne, war ein treuer und guter Freund, der sich im Hintergrund hielt. Neid und Boshaftigkeit waren ihm fremd.


    Einmal hatte Jakob seine Tante Barbara von Metzler, die Schwester seines Vaters, ins Städelmuseum in Frankfurt begleitet, wo ein Spendentopf für die Restaurierungskosten aufgestellt war. Ohne zuvor etwas angedeutet zu haben, hatte Jakob sein Sparschwein mit dem gesparten Taschengeld mitgenommen und es in den Spendentopf geleert. Da seine Tante die Restaurierung des Museums förderte, wollte Jakob auch seinen Teil dazu beitragen und nicht hinter seiner Familie nachstehen.


    In die Klassengemeinschaft war er voll integriert, da er ein fröhliches und unkompliziertes Kind war, seine Hilfsbereitschaft wurde geschätzt, er war sportlich und begeisterte sich für Fußball. Jakob hatte sich gerade das erste Mal verliebt – in eine Klassenkameradin.


    Fremden gegenüber verhielt sich der Junge absolut zurückhaltend. Glücklich war er mit seiner Familie und seinen Freunden, mit den Menschen, die er kannte, denen er vertraute.


    Ich hielt den Zettel mit der Kurzzusammenfassung seines Kinderlebens in der Hand. Der Verdacht der psychologischen Beratergruppe, dass Jakob seine Entführer kannte, wurde dadurch bestätigt. Jakob wäre nie mit einem Fremden mitgegangen.


    Friedrich und Sylvia von Metzler waren in Abwägung einer positiven psychischen Reifung bemüht, ihre Kinder Normalität leben zu lassen. Sie durften die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, um mit ihren Klassenkameraden zusammen sein zu können. Ihr Haus stand den Freunden ihrer Kinder offen.


    26 Stunden waren vergangen, seit Jakob verschwunden war, noch 36,5 Stunden fehlten bis zur Geldübergabe. Der Erpresserbrief gab Hoffnung, dass Jakob noch lebte, seine Freilassung nach der Geldübergabe war versprochen.


    Wir hatten sonst keine Spur, keine Anhaltspunkte, die Ermittlungen kamen zum Stillstand. Die Fotos des Jungen hingen einsam neben der Kopie des Erpresserbriefes an der Pinnwand, in meinem Computer waren die Personagramme von allen der Familie bekannten Personen gespeichert.


    Hans-Joachim Wölfel durchsuchte in der Zwischenzeit Jakobs Zimmer und stellte DNA-Material sicher. Da wir nicht an die Öffentlichkeit gehen durften, um das Leben Jakobs nicht zu gefährden, konnten wir auch keine Befragungen durchführen. Für alle Fälle war jedoch eine Pressemitteilung ausgearbeitet worden.


    Die Lösegeldpräparation war langwierig, aber der späte Geldübergabetermin ließ unseren Leuten genügend Zeit. Ansonsten blieb uns nichts anderes übrig, als die Geldübergabe bestens vorzubereiten, der oder die Geldabholer durften keinen Moment lang aus den Augen verloren werden. Es war die einzige Chance, Jakobs Aufenthaltsort herauszufinden.


    Unser Leitsatz hieß auch in diesem Fall »Tarnung vor Wirkung« – lieber die Geldabholer entkommen zu lassen, als jemals das Leben des Jungen aufs Spiel zu setzen.


    Wir beschlossen, dass sich im Umkreis des Geldübergabeortes Kollegen des SEK, des Spezialeinsatzkommandos, in die Erde eingraben sollten und somit im Notfall eingreifen konnten. Das MEK, das Mobile Einsatzkommando, stellte die Männer, die in Büschen versteckt und in Tarnkleidung spiralförmig um den Ort aufgestellt werden sollten, damit jeder Fluchtweg abgedeckt wäre. Der Begleiter Friedrich von Metzlers wurde ausgewählt und auf seine Aufgabe vorbereitet.


    Auf allen Parkplätzen rund um den Stadtwald sollten unsere fiktiven Liebespaare ihr Spiel treiben. Jede Ausfallstraße wurde überwacht. Ein Entkommen war fast unmöglich.


    Es dämmerte. Es war einer dieser selten schönen Herbsttage gewesen. Sie hatte ihn keinen Moment genießen können, war aber dem Zufall dankbar.


    Sollte Jakob in einem Versteck im Freien festgehalten werden, würde die Wärme seine Überlebenschancen erhöhen. Sylvia von Metzler hatte sich jede mögliche Information über Entführungen besorgt, und sie wusste nun, dass die Angst, die Jakob ausstehen musste, seinen Körper extrem stressen und seine Abwehrkräfte schwächen würde.


    Ihr Blick streifte das Telefon. Nichts. Wenn doch endlich der erlösende Anruf kommen würde. »Hier ist die Polizei, wir haben Jakob gefunden, ihm geht es gut.« Oder wenn wenigstens die Entführer anrufen, ein Lebenszeichen von Jakob geben würden, nur einen Augenblick seine Stimme hören!


    Nach dem Gespräch mit Hans-Joachim Wölfel wusste sie nicht mehr, wem sie trauen sollte. Es war furchtbar zu denken, dass eine Person, die sie kennen könnte, die vielleicht hier in ihrem Haus zu Gast gewesen war, ihrem Kind so großen Schaden zufügte. Aus Geldgier. Aus Rache? Wer könnte es sein?


    Ob sie Jakob zu essen und zu trinken brachten? Ob er die Möglichkeit hatte, eine Toilette zu benutzen, oder musste er seinen Bedürfnissen in einer Kiste unter der Erde nachgehen? Hoffentlich würde die Polizei ihren Jakob bald finden. Die Chance, dieses Trauma ohne enormen psychischen Schaden zu überstehen, wuchs mit der menschenwürdigen Behandlung durch die Täter. Sie hoffte inständig, dass die Entführer dieses Wissen und Verständnis hatten. Hoffentlich gaben sie Jakob genügend Decken für die Nacht. Der Mensch erfriert so schnell, und der wolkenlose Himmel verhieß eine kalte Nacht.


    »Nichts wird mehr sein, wie es vorher war«, so hatte Hans-Joachim Wölfel gesagt, »darauf müssen Sie sich vorbereiten! Ihr Sohn wird so voller Angst sein, dass Sie viel miteinander reden müssen und wahrscheinlich professionelle Hilfe benötigen werden.«


    Friedrich von Metzler nahm seine Frau in die Arme. Die Angst um ihren Sohn hatte in den Stunden des Wartens seine wunderbare und lebensfrohe Frau in einen Schatten ihrer selbst verwandelt.


    »Vor dem Essen mache ich noch ein paar Schritte mit Herrn Wölfel im Garten«, teilte er mit.


    »Gut, wir sehen uns dann alle in einer Stunde bei Tisch.« Ihre Gedanken waren sofort wieder bei ihrem entführten Sohn.


    An sein ansteckendes Lachen zu denken, zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht.


    Friedrich von Metzler schrieb mit fester Hand die wenigen Worte für die Entführer: »Wir haben unseren Teil der Forderungen erfüllt, und wir hoffen, dass Sie Jakob gut behandelt haben und ihn morgen so schnell wie möglich nach Hause kommen lassen. Unsere Telefonnummer ist: xxxxxxxx.«


    Um 18.00 Uhr fuhren Friedrich von Metzler und sein Begleiter die Strecke zur Geldablagestelle ab und überprüften alles. Der Polizeibeamte war als Fahrer gekleidet, Friedrich von Metzler saß hinten, er war vom Innenlicht beleuchtet und von weitem erkennbar.


    Die Vorbereitungen zur verdeckten Absicherung des Übergabeortes waren in vollem Gange. Im engeren Bereich wurden nur »schwache Kräfte« eingesetzt, das heißt, wenige besonders geschulte Polizisten, die sich versteckt hielten; im weiteren Umfeld waren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in Zivilkleidung an der Arbeit, teilweise zu Fuß, teilweise in Fahrzeugen. Um 22.00 Uhr war offizieller Einsatzbeginn, alle Polizisten standen auf ihren Positionen, Hunderte von Reserveeinsatzkräften warteten auf der Wache oder in Fahrzeugen auf den Ausfallstraßen. Wir waren bereit. Jeder erdenkliche Fluchtweg der Geldabholer wurde so observiert, dass diese die Anwesenheit der Polizei nicht bemerken würden.


    Die Geldübergabe musste und konnte dank der Zeit, die der oder die Entführer gelassen hatten, reibungslos ablaufen. Wir hatten die Hoffnung, dass Jakob wie versprochen freigelassen werden würde, sobald die Täter das Lösegeld abgeholt hätten. Hielten die Täter an ihrer Tatplanung fest, stieg die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch an die weiteren Vorgaben halten würden und Jakob würde zu seiner Familie zurückkehren können.


    Wir konnten nur noch abwarten.


    Ich nutzte die Zeit, um nach Hause zu fahren und ein wenig zu schlafen. Mein Stellvertreter Jürgen P. war schon seit 20.00 Uhr da. Auf der Rückfahrt öffneten meine Gedanken an Jakob die Tür zu den wenigen Erinnerungen meiner Kindheit, Fragmente einer fast vergessenen Zeit.


    Castrop-Rauxel, ich bin nur noch selten dort gewesen, das kleine Schneidergeschäft. Während Vater gebückt an seinem langen Arbeitstisch stand, Stoffe in Kleidungsstücke verwandelte, durfte ich manchmal dabei sein und mit den leeren Garnspulen spielen. Die staubige Luft, die vielen Stoffballen, die hölzerne Kreidekiste und die abgenutzten Schneiderpuppen, an denen die unfertigen Kleider hingen, waren mir noch in Erinnerung. Manchmal bimmelte die Klingel an der Eingangstür und ein Kunde unterbrach das Kratzen des Stiftes auf dem Schnittpapier oder das Treten der Nähmaschine und ihr monotones Gesurre.


    Kurz bevor ich eingeschult wurde, erkrankte mein Vater, und mein Bruder und ich wurden zu den Großeltern nach Gießen geschickt. Dann war er tot. Es ging so schnell, doch die Leere, die blieb, dauerte viele Jahre an. Keinen Vater, kein männliches Vorbild … Ich habe mir fast alles selbst aneignen, zusammensuchen müssen. Nach der Beerdigung kam meine Mutter zurück und brachte mir Vaters Karl-May-Bände mit; ich war erst sechs Jahre alt, und nichts animierte mich mehr, lesen zu lernen, als die Geheimnisse, die ich in den Büchern vermutete. Wie die darin geschilderten Helden wollte ich ein Guter sein, helfen, das Böse zu bekämpfen.


    Ein paar Jahre später lief ich nach der Schule die Treppe hoch nach Hause, die Küchentür stand offen, da sah ich meine Mutter am Boden liegen, ihr ging es nicht gut, sie war völlig überanstrengt. Diese Angst, die ich empfand, sie auch noch zu verlieren. Sie durfte nicht sterben. Ich holte meine Oma und wir versorgten meine Mutter.


    Dieses Bild hatte ich weit hinten in meinem Kopf versteckt. Und in dieser Nacht ist es wiederaufgetaucht. Da denken wir, wir entschieden frei, wir handelten frei, wir hätten die Kontrolle über unser Leben. Aber es sind genau diese Erlebnisse, die sich ganz tief in unsere Psyche eingraben und ihr verborgenes Spiel mit uns treiben. Ein Moment der Schwäche meiner Mutter, den sie vielleicht kurz darauf vergessen hatte, hatte mein Leben geprägt, hatte sich verselbstständigt.


    Ich wuchs mit Karl-May-Moral und schlechtem Gewissen auf, obwohl ich nichts getan hatte, für das ich mich hätte schämen müssen, fühlte mich aber für das schwere Leben meiner Mutter mitverantwortlich. Überall suchte ich nach Informationen darüber, wie ein Mann sein sollte.


    Er kam pünktlich. Ein großer, schlaksiger junger Mann in einer dunklen Windjacke näherte sich, drehte sich immer wieder um, schaute, wartete ab, tat, als würde er den Fahrplan studieren, doch sein Blick haftete auf den Plastiktüten, die an der Straßenlaterne der Haltestelle Oberschweinstiege lehnten. Der junge Mann näherte sich den Tüten, schaute hinein, packte sie und verschwand daraufhin im Wald.


    Auf einer Bank in der Nähe des Jacobi-Weihers überprüfte der junge Mann das Geld, er schien keine Eile zu haben. Er las den Zettel, den Jakobs Vater dem Geld beigelegt hatte, und legte ihn zur Seite. Manchmal blickte er auf, als würde er spüren, dass er beobachtet wurde. Er wählte den Weg am Ufer entlang, wo ihm zwei Polizeibeamte, ein fiktives Liebespärchen, begegneten, bog schließlich in Richtung Neu-Isenburg ab. Als er auf die Straßenbahngleise traf, lief er sie entlang. In einer Seitenstraße entsorgte er die Plastiktüten und das Schreiben Friedrich von Metzlers in einer privaten Mülltonne. Das Geld hatte er in seinen Rucksack gesteckt.


    Sobald er in seinem Auto war, fuhr er los, bremste aber nach einer Kurve scharf ab und schaltete das Licht aus. Die Autos, die ihm gefolgt waren, fuhren weiter, das Kennzeichen des roten Honda Civic war schon längst weitergeleitet.


    Als ich gegen 1.10 Uhr zu Hause angekommen war, rief ich sofort im Präsidium an, um zu erfahren, ob die Geldübergabe ohne Komplikationen abgelaufen war. Ein junger Mann hatte die Aldi-Plastiktüten mit dem Geld abgeholt, er stand unter Beobachtung.


    Erschöpft stellte ich mich unter die Dusche, um abzuschalten. Ich brauchte Schlaf, um in der Früh wieder zu funktionieren.


    Sobald ich die Augen schloss, erschienen Bilder von Jakob in meinem Kopf, sein Gesicht, wie ich es auf den Fotos gesehen hatte. Hoffentlich hielt er durch.


    Mein Gott, er war erst elf Jahre alt, zwei Jahre älter als meine Tochter Lara, das war zu jung, um sich selber Mut zu machen, die Angst musste ihn verrückt machen, seine Überlebenschancen senken. Es waren fast drei Tage seit seiner Entführung verstrichen, für Jakob eine unendlich lange Zeit, wir mussten ihn finden. »Halte durch, bitte, halte durch!«


    Währenddessen fuhr der Geldabholer ohne erkennbares Ziel in der Gegend herum, als wollte er mögliche Verfolger in die Irre führen. In Frankfurt angekommen, hielt er an einer Bank in der Schweizer Straße und zahlte ein paar Hundert Euro in den Bankautomaten ein, die versteckte Überwachungskamera filmte ihn dabei. Der Name des Autohalters war Magnus Gäfgen, 27 Jahre alt, Jurastudent im 13. Semester, ehemaliger ehrenamtlicher Mitarbeiter der katholischen Kirche, nicht vorbestraft, aber bereits früher polizeilich in Erscheinung getreten: Er hatte im April 2001 einem Tankstellenpächter damit gedroht, ihm am nächsten Tag die Tankstelle abzufackeln, weil der sich geweigert hatte, dem bereits stark angetrunkenen Gäfgen Alkoholika zu verkaufen. Der Pächter hatte Gäfgen daraufhin angezeigt, und die Staatsanwaltschaft sah mit Verfügung vom 5. April 2001 gemäß § 153a Abs. 1 Strafprozessordnung von der Erhebung der öffentlichen Anklage ab, nachdem Gäfgen eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro bezahlt hatte.


    Familie von Metzler wurde sofort nach der Geldübergabe über Magnus Gäfgen als Abholer des Lösegeldes in Kenntnis gesetzt. Magnus war ein weitläufiger Bekannter der Metzlerkinder, Jakob kannte also wenigstens einen seiner Entführer. Als Elena von Metzler im Telefongespräch mit ihrer Freundin ihren Verdacht gegen »Maggi« äußerte, hatte sie Recht gehabt. Sollte Gäfgen der einzige Entführer sein, bestand jedoch die Hoffnung, dass er – wie er im Erpresserbrief geschrieben hatte – auch seine Flucht vorbereitet hatte, und dass er vor seinem Abflug den Aufenthaltsort des entführten Kindes mitteilen würde. Vielleicht besaß er einen gefälschten Ausweis und hatte ein Zielland ausgewählt, von dem er glaubte, dieses würde ihn nicht an die Bundesrepublik ausliefern. Deshalb wurden alle Vorkehrungen getroffen, eine unkontrollierte Flucht zu verhindern und – notfalls im letzten Augenblick – zuzugreifen. Aber Gäfgen ließ keine Fluchtpläne erkennen, auf seinen Namen war am Frankfurter Flughafen kein Flug gebucht. Er fuhr einfach nur zu seiner Wohnung.


    Dort warteten Beamte in Zivil in ihren Autos. Gegen 2.00 Uhr morgens kam Gäfgen an, öffnete die Tür des Mietshauses und ging in seine Wohnung. Da er nicht geflohen war, musste Jakob so schnell wie möglich gefunden werden. Gäfgen würde das Risiko, von Jakob erkannt worden zu sein und ihn trotzdem freizulassen, nicht eingehen.


    Alle bekannten Telefone Magnus Gäfgens wurden zu diesem Zeitpunkt schon abgehört, er konnte keinen Schritt machen, ohne beobachtet zu werden. Ob er wollte oder nicht, er würde die Polizei zu Jakobs Versteck führen.


    Es bestand die große Gefahr, dass Gäfgen Jakob jetzt töten könnte, um seinen einzigen Tatzeugen zu eliminieren. Das Geld hatte er. Deshalb hatte Vizepräsident Daschner den sofortigen Zugriff angeordnet, sollte Gäfgen einen Ort aufsuchen, der als Versteck für das entführte Kind in Frage kam.


    Oder Gäfgen hatte Jakob so versteckt, dass sich dieser zum einen nicht selbst befreien und zum anderen nicht gefunden werden konnte. Das Problem der Beseitigung des einzigen Belastungszeugen würde sich dann von selbst erledigen.


    Er habe also zu einem Zeitpunkt, zu dem er die Entführung von Jakob von Metzler zumindest einschließ lich der Möglichkeit seines Todes geplant habe, dessen Schwester gebeten, ihm bei der Auswahl von Tiffanyschmuck für seine Freundin behilflich zu sein?


    »Was meinen Sie damit, dass ich besser die Nähe von ihr hätte meiden sollen?«


    Nach Wiederholung des Vorhalts:


    »Ich verstehe immer noch nicht, was Sie meinen.«


    Nochmalige Wiederholung des Vorhalts.


    »Sie meinen gefühlsmäßig gegenüber der Schwester?«


    Er wisse es nicht, wie es in unserer Fachsprache heiße, aber er nenne es seine Zwiespältigkeit. Er sei ja damals seiner Umgebung gegenüber immer noch der »nette Maggi« gewesen und habe sich auch so gefühlt. Deshalb habe er auch keine Probleme gehabt, mit Elena normal umzugehen.


    So habe er sich auch gerade bewusst vorgenommen gehabt, Elenas Nähe nicht zu meiden, um nicht dadurch später Verdacht auf sich zu lenken.


    (aus dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters von Magnus Gäfgen)


    Ich kam am 30. September morgens um 9.00 Uhr in mein Büro. Sofort wurde ich informiert, dass Magnus Gäfgen in diesem Moment mit einem jungen Mädchen seine Wohnung verlassen hätte. Unsere Nachforschungen ergaben, dass es sich um Marianne K. [Name geändert] handelte, eine 16-jährige Schülerin, die seit ein paar Monaten mit Gäfgen liiert war. Unsere Leute hefteten sich an ihre Fersen, im ständigen Wechsel verfolgten sie das Paar.


    Was wir übermittelt bekamen, ließ uns die Haare zu Berge stehen. Sie schlenderten Hand in Hand in der Innenstadt umher, kauften ein, gingen Kaffee trinken, zahlten in verschiedenen Banken Geld ein, buchten eine Reise nach Fuerteventura für die zweite Woche der Herbstferien. Daraufhin fuhren sie nach Aschaffenburg-Goldbach zu einem bekannten Mercedeshändler und machten eine Probefahrt mit einem C-Klasse-Mercedes, den Gäfgen anschließend bestellte und mit 700 Euro aus dem Lösegeld anzahlte.


    Noch von dort orderte er telefonisch bei einem Autoverleih am Frankfurter Flughafen einen Mietwagen derselben Klasse, den sie am Nachmittag abholen wollten. Sie fuhren dann nach Dietzenbach, hielten an einer Eisdiele. Anschließend ging es zurück ins Frankfurter Zentrum. Auf der Frankfurter Zeil besuchten sie einen Friseur.


    Sie machten keinerlei Anstalten, Jakob zu versorgen oder ihn freizulassen. Jakobs Familie litt grausam unter der Ungewissheit und dem bedrückenden Warten, wir hatten nicht den geringsten Trost zu spenden oder einen Ermittlungsfortschritt bekanntzugeben – und die beiden vergnügten sich beim Einkaufen. Wir waren am Verzweifeln.


    Nach kriminalistischer Einschätzung konnte Gäfgens Verhalten ein Zeichen dafür sein, dass der Junge bereits tot war, da Jakob seinen Entführer persönlich kannte. Sollte Gäfgen der Alleintäter sein, durfte das Kind als einziger Tatzeuge nicht überleben. Jakob könnte sich jedoch auch hilflos in einem Versteck befinden oder in der Obhut von Mittätern aufhalten, die unabhängig von Gäfgen agierten.


    Wir mussten davon ausgehen, dass der Junge noch lebte, sich in einer absolut hilflosen Situation befand und schnellstmöglich befreit werden musste. Gäfgen müsste sich noch nicht einmal die Hände schmutzig machen, um den einzigen Zeugen seines Verbrechens zu ermorden: Es genügte, Jakob in seinem Versteck seinem Schicksal zu überlassen, bis er qualvoll verdurstete.


    Nach einer Besprechung des Führungsstabs wurde beschlossen, Gäfgen zu verhaften. Mittlerweile war es nach 13 Uhr, Jakob war seit drei Tagen und fast drei Stunden verschwunden. Seine Überlebenschancen wurden von Stunde zu Stunde geringer.


    Dann klingelte Gäfgens Handy und wir mussten den Plan verändern. Innerhalb weniger Minuten erhielt Gäfgen mehrere Anrufe und rief selbst verschiedene Personen an.


    Die Telefonnummern waren schnell ermittelt, und wir organisierten Kollegen, um die Observation aller Anrufer einzuleiten. Weitere kostbare Stunden verstrichen, keine der beobachteten Personen suchte Kontakt zu Jakob.


    Uns blieb keine Wahl mehr – Gäfgen und seine Freundin mussten bei der nächsten sich bietenden Möglichkeit verhaftet werden. Die ausgewählten Männer des Mobilen Einsatzkommandos, die den beiden schon den ganzen Tag über gefolgt waren, warteten auf den Zugriff. Da uns nur Gäfgen Hinweise auf den Verbleib Jakobs geben konnte, durfte er bei der Festnahme auf keinen Fall entkommen.


    Wir wussten nicht, ob er Waffen besaß, die Einsatzkräfte bekamen jedoch die Anweisung, nur im äußersten Notfall von den Schusswaffen Gebrauch zu machen.


    Nach jetzigem Stand war Gäfgens Leben unwiderruflich mit Jakobs Leben verflochten und deshalb unbedingt zu schützen.


    Die gleichzeitige Durchsuchung von Gäfgens Wohnung war vorbereitet, Polizeibeamte befanden sich längst in unmittelbarer Nähe des Wohnblocks und warteten auf das Kommando, anzufangen.


    Als Magnus Gäfgen gegen 16.20 Uhr sein Auto in der Parkbucht P9-U3 der Tiefgarage des Frankfurter Flughafens abstellte, stürmten plötzlich mehrere Männer in Zivilkleidung, ihre Gesichter von Kapuzen verhüllt, aus umstehenden Autos und umstellten das Fahrzeug des Paares.


    Die beiden hatten keine Chance mehr, zu fliehen. Als Gäfgen das bewusst wurde, hatten die Polizisten schon die Autotüren aufgerissen.


    »Polizei, Sie sind festgenommen!« und »Wo ist der Junge?«, brüllte eine Stimme aus einer Kapuze. »Wo ist der Junge?«


    Marianne wurde unsanft aus dem Auto auf den Boden gezerrt. Während ihr Handschellen angelegt wurden, schrie sie: »Was wollt ihr von uns, was für ein Junge?«


    Gleichzeitig mit Marianne wurde Gäfgen aus dem Wagen geholt und am Boden fixiert, seine Arme wurden nach hinten gerissen, wobei sein Gesicht von einem Fuß gestreift wurde. »Wo ist der Junge? Sag uns sofort, wo der Junge ist!«


    Mit Handschellen gefesselt, wurde Gäfgen hochgezogen und gegen das Auto gepresst. »Sag uns sofort, wo das Kind versteckt ist! Wir wissen, dass du mit dem Verschwinden des Jungen zu tun hast, sag uns lieber gleich, wo der Junge ist!« Weinerlich antwortete er, dass er nicht wüsste, um was es ginge.


    »Wo warst du gestern Abend?«, drohte die Stimme unnachgiebig. »Kommt deine Erinnerung zurück?«


    Gäfgen zögerte. Der Griff um seinen Arm wurde fester.


    »Ich habe im Wald Geld gefunden«, lautete Gäfgens Antwort.


    »Einfach so im Wald? Das klingt nicht sehr glaubhaft, verarsch uns nicht!« Der Polizist ließ nicht locker.


    »Ich habe das Geld für einen unbekannten Mann abgeholt.«


    »Welchen Mann? Rede, los!«


    »Als ich gestern Abend gegen 22.30 Uhr mein Auto in der Mörfelder Landstraße geparkt hatte, sprach mich ein 35- bis 40-jähriger Mann an der Straßenbahnhaltestelle an. Er fragte, ob ich Geld verdienen möchte. Da habe ich ihm geantwortet: Ja, immer. Der Mann hat mir dann 20 000 Euro in bar gegeben und gesagt, ich sollte ein paar Stunden später, um 1.00 Uhr nachts, eine Tasche an der Haltestelle Oberschweinstiege abholen. Heute Abend gegen 20.00 Uhr wollte er mich anrufen, um die Tasche abzuholen. Dann sollte ich weitere 30 000 Euro erhalten.«


    »Was weißt du von dem Jungen, wie geht es ihm?«


    »Welcher Junge, ich verstehe nicht, was Sie meinen?«


    »Welche Rolle spielt deine Freundin?«


    »Sie weiß nichts darüber, dass ich das Geld abgeholt habe. Ich hatte ihr erzählt, dass ich einen alten Freund, Ernst von H. [Name geändert], besuchen wollte. Stattdessen bin ich nach Neu-Isenburg gefahren, habe mein Auto abgestellt und die Straßenbahn zum Abholort genommen. Mit der Tasche bin ich dann zurück zu meinem Auto und dann nach Hause.«


    »Was genau war in der Tasche?«, fragte der Polizist.


    »Da war Geld, viel Geld. Ich habe einen Teil herausgenommen, der Rest liegt in zwei Geldkassetten bei mir in der Wohnung.«


    »Wie viel Geld war es genau?«


    »Ich weiß nicht, es war so viel, ich habe es nicht gezählt.«


    »Du kannst mir nicht erzählen, dass ein fremder Mann dir so eine große Geldsumme anvertraut und dir am nächsten Tag eine vergleichsweise geringe Summe im Tausch dafür aushändigen wird, erzähl uns keinen Scheiß!«


    »Das ist die Wahrheit, das ist so.« Gäfgen schloss die Augen, atmete kurz und hastig.


    »Was ist los, was hast du?«


    »Mein Kreislauf, Zucker, ich brauche Zucker.«


    »Bist du krank?« Zwei Polizisten legten ihn auf den Boden in Seitenlage.


    »Nein, nein, ich brauche nur Zucker.«


    Die Beteiligung Gäfgens an der Entführung stand für uns fest. Wir sahen keine andere Möglichkeit mehr. Nur er konnte uns weiterhelfen, Jakob zu finden. Er musste verhört werden. Der Festnahmeschock könnte ihn zum Sprechen bringen.


    Drei Tage und sechs Stunden befand sich Jakob von Metzler schon in Gefangenschaft, mehr als vier Tage konnte er ohne Essen und Trinken nicht überleben. Bei jedem unserer Worte, bei jeder Handlung rückte der unbarmherzige Uhrzeiger vor. Er wurde zu unserem quälenden Begleiter der folgenden Stunden.


    Angespannt warteten wir im Polizeipräsidium auf den mutmaßlichen Entführer.


    Aufgrund seiner großen Erfahrung hatte ich schon Kriminalhauptkommissar Bernd Mohn ausgesucht, um ihn zu vernehmen. Ich selbst musste die Festnahme aller Kontaktpersonen, Durchsuchungen bei diesen Personen und die Durchsuchung möglicher Verwahrungsorte vorbereiten und koordinieren.


    Das Telefon klingelte.


    Unser Kollege am Festnahmeort schilderte uns die Geschichte vom Unbekannten, der Gäfgen angeblich für eine große Geldsumme beauftragt hätte, eine Tasche an der Haltestelle im Stadtwald abzuholen. Es folgte die Nachricht, dass Gäfgen den Ohnmächtigen nach Ansicht der beteiligten Polizisten spielte.


    Polizeibeamte hatten Gäfgen mittlerweile in die Seitenlage gebracht und ärztliche Hilfe angefordert. Ein Kollege versetzte ihm zwei leichte Klapse auf die Wangen, wodurch er zwar wieder ansprechbar wurde; aber regelmäßig schloss er erneut die Augen, als ob er bewusstlos werden würde. Gäfgen reagierte jedoch auf jedes Ansprechen sofort und öffnete dann auch die Augen.


    Während des Telefongespräches kamen eine Ärztin und ein Sanitäter der Flughafenklinik an, um Gäfgen zu untersuchen.


    Ich legte bedrückt auf. Wieder verloren wir Zeit, Jakobs Zeit.


    Lange konnte ich nicht darüber nachdenken, da die ersten festgenommenen Bekannten Gäfgens eintrafen, die verhört werden mussten.


    Zwei Kollegen stellten unterdessen noch in der Tiefgarage Magnus Gäfgens Oberbekleidung sicher, wie auch sein Handy und seinen Geldbeutel. Anschließend zogen sie ihm einen weißen sogenannten Einweg-Overall an.


    Zusammen mit dem Sanitäter und der Ärztin wurde Gäfgen in die Flughafenklinik gefahren und dort vorsichtshalber wegen Kreislaufproblemen behandelt, obwohl auch der Klinikarzt keine akute Erkrankung feststellen konnte.


    Währenddessen wartete Marianne K. in einer zwei mal zwei Meter kleinen Einzelzelle im Präsidium. Ihre Kleidung war ebenfalls schon am Parkplatz ausgewechselt worden, um eventuell vorhandene Spuren nicht zu vernichten. Sie wurde später zur Analyse und Spurensicherung weitergeleitet. Bis zu diesem Zeitpunkt behauptete Marianne K., nicht zu wissen, um was es ginge, und fragte, von welchem Jungen die Rede sei und was denn passiert sei.


    Wir glaubten ihr nicht.


    Hans-Joachim Wölfel spazierte durch den hinter der Villa gelegenen Park, wie er es in der vorigen Nacht mit Jakobs Vater gemacht hatte. Gegen 2.00 Uhr hatten sie erfahren, dass Magnus Gäfgen das Lösegeld abgeholt hatte.


    Friedrich von Metzler hatte Hans-Joachim Wölfel erzählt, dass Elena ihm ihren Verdacht mitgeteilt, er ihr aber abgeraten hatte, Verdächtigungen ohne Beweise, pure gefühlsmäßige Anschuldigungen, zu wichtig zu nehmen.


    In diesen schweren Stunden brachte Friedrich von Metzler die Kraft auf, sich nach Wölfels Familie zu erkundigen, so dass dieser immer das Gefühl hatte, willkommen zu sein und dass seine Anwesenheit nicht als Belastung empfunden wurde. Sie hatten sich viel unterhalten. Am Vortag hatte die Familie, als sie alle beim Abendbrot in der Küche saßen, noch darüber gesprochen, nach Jakobs Freilassung alle Polizisten einzuladen.


    Ein Moment der Hoffnung, Jakob nach der Geldübergabe in die Arme schließen zu können, ein Blick in die Zukunft. Nachdem Gäfgen als Abholer ausgemacht war, verdunkelte sich der letzte Hoffnungsschimmer. Die Eltern begannen zu resignieren. Dann dieser Satz, der Hans-Joachim Wölfel erstarren ließ.


    »Eigentlich glaube ich nicht mehr, dass mein Sohn noch lebt.«


    Wölfel widersprach: »So etwas darf man nicht denken und erst recht nicht sagen. Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, lebt Jakob.«


    Hans-Joachim Wölfel drehte um. Gäfgen müsste schon festgenommen sein. Es konnte sich nur noch um Minuten handeln, bis die Eltern ihren kleinen Sohn endlich wiedersahen. »Wegen einer Million bringt man kein Kind um!«, hatte er ihnen gesagt. Hoffentlich sollte er Recht behalten.


    Gegen 18.15 Uhr wurde Magnus Gäfgen dem Kriminalbeamten Bernd Mohn vorgeführt.


    »Sie sind der Täterschaft bzw. Mittäterschaft des erpresserischen Menschenraubes zum Nachteil des elfjährigen Kindes Jakob von Metzler dringend verdächtig. Nach § 136 Abs. 1 der Strafprozessordnung steht es Ihnen frei, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon vor Ihrer Vernehmung, einen von Ihnen zu wählenden Verteidiger zu befragen. Sie können zu Ihrer Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen. Nach § 136 Abs. 2 StPO soll die Vernehmung Ihnen Gelegenheit geben, die gegen Sie vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen und die zu Ihren Gunsten sprechenden Tatsachen geltend zu machen.« Gäfgen zeigte sich unruhig und wiederholte permanent, dass seine Freundin Marianne nichts mit der Geldabholung zu tun hätte. Daraufhin wurde ihm ihre Freilassung im Falle ihrer Unschuld versichert.


    Diese Nachricht beruhigte ihn. Bernd fragte ihn noch einmal, wieso er nachts das Geld abgeholt hatte.


    »Wie ich schon Ihrem Kollegen bei meiner Festnahme mitgeteilt hatte, wurde ich gestern Abend von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob ich Geld verdienen möchte. Da ich Geld immer gut gebrauchen kann, habe ich mit: Ja, immer!, geantwortet.« Gäfgen blieb trotz weiteren Nachhakens bei dieser Version.


    »Können Sie etwas zum Verbleib des Kindes sagen?«


    »Ich weiß nichts von einem entführten Kind, aber wenn ich dazu beitragen könnte, das Kind aufzufinden, würde ich alles dafür tun.« Mit sanfter Stimme biederte er sich an.


    Um Gäfgens Vertrauen zu gewinnen, hatte der Polizist zu Beginn angeordnet, den Gefangenen ungefesselt zu lassen. Er durfte auch nach Belieben Essen und Getränke zu sich nehmen. Im Laufe der Vernehmung gewann Bernd Mohn den Eindruck, dass Gäfgen dieses Entgegenkommen dazu benutzte, um sich Zeitvorteile zu verschaffen.


    Neben den ständigen Unterbrechungen durch die Nahrungsaufnahme strapazierten seine ausweichenden Antworten die Geduld des Vernehmenden. Gäfgen analysierte jede Frage, wog seine Antwort so ab, dass ihm aus der Beantwortung kein Nachteil entstehen konnte.


    Das Verhör stockte. Gäfgen schwieg oder leierte seine monotonen Antworten. Es konnte kein vernünftiges Gespräch entstehen.


    Bernd versuchte es noch einmal, redete ihm ins Gewissen, die Wahrheit zu sagen und den Aufenthaltsort des Kindes zu nennen. Dabei machte Bernd deutlich, dass er um das Leben des Kindes besorgt sei und dass Gäfgen auf eine erhebliche Strafmilderung hoffen könnte, wenn der Junge mit seiner Hilfe gerettet werden würde.


    Wieder dieselbe Antwort, er wüsste nichts von einem Jungen.


    Zeitgleich wurde auf höchster Ebene im Einvernehmen mit der Familie von Metzler beschlossen, eine Pressekonferenz einzuberufen, um vielleicht durch Hinweise aus der Bevölkerung auf Jakobs Versteck zu stoßen.


    Bernd Mohn teilte Magnus Gäfgen den Beschluss, an die Öffentlichkeit zu gehen, mit. Erschrocken hielt der sich daraufhin die Hand vor den Mund, dann rief er aus: »Hoffentlich finden Sie jetzt kein totes Kind!«


    Außerhalb des Verhörzimmers herrschte größte Hektik. Mit zahlreichen Kollegen befragten wir zehn Personen, alle Kontaktpersonen Gäfgens. Bisher konnte keiner der jungen Leute auch nur einen Hinweis zur Entführung oder zum Verbleib des Kindes geben. Die Wohnungsdurchsuchungen bei diesen Kontaktpersonen waren zwar noch nicht abgeschlossen, aber sie schienen ergebnislos. Erste von den Eltern beauftragte Rechtsanwälte meldeten sich bei uns.


    Gäfgen wurde die Gelegenheit gegeben, alleine mit einer Rechtsanwältin zu sprechen. Sie lehnte jedoch ein Mandat wegen einer möglichen Interessenkollision ab, da sie schon das Mandat für einen der vorläufig festgenommenen Bekannten Gäfgens übernommen hatte.


    Wir hatten immer noch keine Spur des vermissten Kindes.


    Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe!


    Freitag, den 27. September gegen 10.45 vormittags, wurde der elfjährige Jakob von Metzler entführt.


    Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/100 80 11. Gesucht werden weitere Zeugen, die den Jungen beim Verlassen des Schulbusses oder danach gesehen haben. Jakob von Metzler ist etwa 1,45 Meter groß, hat mittelblondes kurzes Haar und blaue Augen. Am Freitag trug er sandfarbene Hosen, einen blau-weiß gestreiften Baumwollpulli, ein Hemd mit Kragen und weiße Sportschuhe der Marke »Puma«. Er hatte einen schwarzen Nylon-Rucksack mit Reißverschlusstasche der Marke »Eastpak« bei sich.


    Kriminalhauptkommissar Korn rief um 19.30 Uhr im Polizeipräsidium an und teilte mit, dass in Gäfgens Wohnung bis zu diesem Zeitpunkt circa 500 000 Euro des Lösegeldes aufgefunden worden waren.


    Die Männer des Erkennungsdienstes arbeiteten noch. Bisher gab es aber keine Anzeichen für einen Aufenthalt Jakobs in Gäfgens Wohnung. Sie nahmen jedoch verschiedene Textilproben, suchten nach Fingerabdrücken und möglichen biologischen Spuren.


    Als Beweis für Gäfgens Beteiligung an der Entführung wertete Olli Korn die Auffindung eines handgeschriebenen Notizzettels, einer Art Checkliste mit folgenden Abgaben:


    Weg abfahren


    Ortstermin Steg


    Rucksäcke


    Brieftest


    Brief Ortsinformation


    Briefsteinwurf testen


    Beil


    Als ich das hörte, wurde ich einen Augenblick hoffnungslos. »Jakob lebt nicht mehr« – dieser Gedanke setzte sich in meinem Kopf fest und tat weh. Ich versuchte, meine Intuition rational in den Griff zu bekommen. Wie sahen die Tatsachen wirklich aus? Was hatten wir in der Hand? Wie groß war die Chance, dass Jakob noch lebte?


    Gäfgen hatte also gelogen, er war an der Entführung zumindest beteiligt. Er hatte das Lösegeld abgeholt, die Hälfte war in seiner Wohnung versteckt. Er hatte eine Checkliste verfasst, die wir gefunden hatten. So lange er unter Beobachtung stand, hatte er sich nicht einen Moment lang um Jakob gekümmert oder Kontakt mit Leuten gehabt, die es für ihn getan haben könnten. Und Jakob kannte ihn.


    Die fehlende Hälfte des Lösegeldes ließ jedoch auf Mittäter schließen, die Jakob entweder noch in Gewahrsam hielten oder ihn in einem Versteck sich selbst überlassen hatten und sich mit ihrem Geld längst auf der Flucht befanden.


    So lange wir nichts Gegenteiliges wussten, mussten wir davon ausgehen, dass Jakob lebte, und alles dafür tun, um ihn zu retten.


    Während Gäfgen bedächtig aß und trank, uns vormachte, er wüsste nichts von einem entführten Kind, befand sich Jakob wahrscheinlich irgendwo in Todesangst. Gäfgen durfte Jakob nicht überleben lassen, den einzigen Zeugen seines Verbrechens, er spielte auf Zeit.


    Wir mussten das Versteck finden, aber wie brachten wir Gäfgen zum Sprechen?


    Dem Jungen blieben vielleicht noch höchstens 15 Stunden, bevor er verhungert und verdurstet elend sterben musste, während sich Gäfgen den Bauch vollschlug.


    Wir standen unter einem unbeschreiblichen psychischen Druck. Der Gedanke, dass Jakob dahinsiechen könnte, weil Gäfgen schwieg und wir es nicht schafften, ihn zu einer Aussage zu bewegen, war für mich unerträglich.


    Schwammig und nicht greifbar, so konstruierte Gäfgen sein Lügengebäude, mit gewissenloser Kälte. Und dann der Versuch einer schriftlichen Vernehmung:


    Der Grund für meine heutige Vernehmung als Beschuldigter wurde mir genannt.


    Mir wurde gesagt, dass ich dringend verdächtig bin der Täterschaft bzw. Mittäterschaft des erpresserischen Menschenraubes zum Nachteil des elfjährigen Kindes Jakob von Metzler, am Freitag, 27.09.2002, gegen 10.45 Uhr in Frankfurt, Mörfelder Landstraße. Ich wurde vor meiner schriftlichen Vernehmung vor dem mit mir geführten Einführungsgespräch bereits mündlich von dem Vernehmungsbeamten belehrt.


    Diese Belehrung hatte ich verstanden.


    Ich habe trotzdem bereits mündliche Angaben zu der Geldabholung am heutigen Morgen gegen 01.00 Uhr in Frankfurt, Oberschweinstiege, Haltestelle der Linie 14 in Richtung Neu-Isenburg, gemacht.


    Ich möchte diese Angaben zunächst nicht in einer schriftlichen Vernehmung bestätigen.


    Ich möchte zunächst mit meinem Anwalt am Morgen sprechen.


    (Magnus Gäfgen unterschrieb diese Erklärung am 30.09.2002 im Polizeipräsidium Frankfurt)


    Nachdem Olli Korn das erste vorläufige Durchsuchungsergebnis mitgeteilt hatte, wurde Polizeiführer Budecker von Kriminaloberrat Edwin F. [Name geändert] abgelöst. Gerhard Budecker hatte bis zu diesem Zeitpunkt Übermenschliches geleistet und war vollkommen ausgepumpt.


    Edwin F. ordnete an, alle in der Nähe des Opfers beziehungsweise des Täters bestehenden Verwahrungs- und Versteckmöglichkeiten noch in der Dunkelheit zu durchkämmen. Daraufhin durchstreiften Hunderte von Polizisten mit 60 Suchhunden den Stadtwald. In Frankfurt-Sachsenhausen und den angrenzenden Gebieten wurde jeder alte Bunker, jedes leerstehende Haus durchsucht.


    Im Morgengrauen sollten sie dann durch weitere Polizeikräfte, die teilweise aus den benachbarten Bundesländern angereist kamen, unterstützt werden.


    Danach informierte Edwin F. das Lagezentrum des Landespolizeipräsidiums in Wiesbaden und Vizepräsident Daschner über den aktuellen Sachstand. Daschner hat danach mit seinem vorgegebenen Gesprächspartner gesprochen.


    »Wir haben bisher keinen Anhaltspunkt für den Verwahrort des entführten Kindes. Der Täter ist zweifelsfrei überführt, verweigert dazu aber hartnäckig jede Aussage. Jakob kennt seinen Entführer und darf aus dessen Sicht als einziger Belastungszeuge nicht überleben. Wir haben akute Zeitnot, die Lebenserwartung Jakobs beträgt nur noch wenige Stunden. Wenn wir das Kind bis zum frühen Morgen des 1. Oktober nicht gefunden haben, muss notfalls mit unmittelbarem Zwang auf den Täter eingewirkt werden«, erklärte Vizepräsident Daschner.


    »Verstehe, Instrumente zeigen.«


    Das Gespräch war beendet. Rechtliche Bedenken wurden weder während des Gesprächs noch in den folgenden Stunden vorgetragen.


    Deshalb beauftragte Wolfgang Daschner Polizeiführer Edwin F., gemeinsam mit seinem Führungsstab ein Stufenkonzept über die weitere Vorgehensweise zu erarbeiten. Neben der Fortführung der Vernehmung sollte vorrangig versucht werden, Gäfgen mit einer Person seines Vertrauens – wenn möglich mit seiner Mutter – zu konfrontieren. Sie sollte eindringlich an sein Gewissen appellieren. Das Konzept sollte aber als Ultima Ratio auch die Anwendung unmittelbaren Zwanges in Erwägung ziehen.


    Der öffentliche Druck war ungeheuerlich. Mittlerweile waren 20 Übertragungswagen der verschiedensten Nachrichtensender bei dem Anwesen der Familie von Metzler angekommen. Sie tauchten die Villa in aufdringlich grelles Licht, Reporterschlangen blockierten das Eingangstor, verlangten nach Interviews und zogen eine neugierige Menschentraube an.


    Wir mussten zusätzliches Personal aufbringen, um die Familie und ihre Privatsphäre zu schützen.


    Jakobs Vater teilte uns in einem Telefonat seine Sorge mit, dass mögliche Mittäter Gäfgens durch den Medienrummel beunruhigt werden und seinem Sohn Leid zufügen könnten. Wir konnten das Medienchaos nicht verhindern, nur das Anwesen abriegeln und gegen zu aufdringliche Journalisten vorgehen.


    Infolge der Veröffentlichung kamen viele Hinweise aus der Bevölkerung, ein ganzes Mitarbeiterteam ging ihnen nach. Doch wie so häufig handelte es sich um Fehlalarme: Katzengeschrei wurde mit Kinderweinen verwechselt, zwielichtige Gestalten als Entführer eingeschätzt. Trotzdem durfte kein Anruf unbeachtet gelassen werden, da wir uns nie sicher sein konnten, ob er nicht doch eine Spur bedeutete.


    Die Befragungen der zehn Personen aus Gäfgens Bekanntenkreis erbrachten keinerlei Neuigkeiten über Jakobs Aufenthaltsort, die Wohnungsdurchsuchungen wurden abgeschlossen. Wir waren davon überzeugt, dass sie die Wahrheit gesagt hatten und nicht in die Entführung verwickelt waren.


    Erschüttert hatte uns jedoch, dass die jungen Menschen, die sich seit Jahren kannten, fast nichts voneinander wussten, sich im Grunde völlig fremd und gleichgültig waren. Es ging in deren »Freundschaften« nicht um das Kennenlernen des einzelnen Menschen, um Nähe, Verständnis und ein Sich-Mögen. Es drehte sich alles um oberflächliche gemeinsame Vergnügungen und das Zurschaustellen von Besitz und Statussymbolen. Keiner von ihnen wusste, wer Magnus Gäfgen wirklich war.


    Im Sommer nach dem Abitur habe Konstantin [Name geändert] ihn nach Ibiza eingeladen, wo dessen Vater »ziemlich dekadent lebt«. Dort habe er erst gesehen, »das war ’ne ganz andere Welt«. Es habe sich um riesige Villen gehandelt, man habe dort eine Yacht besessen und das Geld derart ausgegeben, dass klar gewesen sei, dass für diese Leute Geld keine Rolle spielte. Er sei mit diesen Menschen nicht nur deshalb gerne zusammen gewesen, weil die viel Geld gehabt hätten. Sie seien insgesamt ganz anders als seine bisherigen Freunde gewesen. Er habe mit denen eine sehr lange Freundschaft aufbauen wollen. Es sei eben eine Welt gewesen, die er ganz toll gefunden habe und zu der er unbedingt habe gehören wollen.


    Ob die anderen gewusst hätten, dass er nicht aus einem vermögenden Elternhaus komme:


    Das hätten sie schon gewusst, aber er habe ansonsten wenig von sich erzählt. Im Laufe der Zeit sei es dann dazu gekommen, dass er sich eine Art Maske aufgebaut habe. Er habe immer mehr begonnen zu lügen, zu übertreiben und alles besser darzustellen, aus Angst, diese Freunde sonst zu verlieren. Auch bezüglich seines Studiums habe er geprahlt.


    Er habe erzählt, dass er sich einen Mercedes SLK gekauft habe. »Ich wollte da nicht nachstehen, ich wollte nicht hinten runter fallen.«


    (aus dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters von Magnus Gäfgen)


    Gäfgens Familie wurde über die Verhaftung und die Vorwürfe gegen ihren Sohn informiert. Die Eltern fielen aus allen Wolken und waren von der Unschuld ihres Sohnes überzeugt. Die Befragung der Eltern brachte kein Licht in die Situation. Am 27. September, dem Tag der Entführung, war Gäfgen dort zum Mittagessen eingeladen gewesen, kam mit leichter Verspätung und zeigte keine Auffälligkeiten, »er war wie immer«. Gegen 15 Uhr verließ er seine Familie. Sie hatten seitdem keinen weiteren Kontakt zu ihm gehabt.


    Die Mutter erklärte sich bereit, um 6.00 Uhr früh des folgenden Tages in das Polizeipräsidium zu kommen. Sie wollte ihrem Sohn ins Gewissen reden, auszusagen, was er wusste.


    Staatsanwalt Koch befragte noch einmal Marianne K. Ihre vorherigen Vernehmungen, das Gespräch mit ihren Eltern und die Hausdurchsuchung hatten Zweifel an ihrer Mitschuld aufkommen lassen. Als Staatsanwalt Koch ihr versicherte, dass die Polizei ihr glauben würde und sie über den bisherigen Tatbestand, die sichere Verwicklung Magnus Gäfgens in die Entführung Jakob von Metzlers, aufklärte, erlitt sie einen hysterischen Anfall und konnte nicht mehr aufhören zu schreien. Daraufhin wurde sie behandelt und beruhigt.


    Wir hatten in der Zwischenzeit eine Informationsflut zu bewältigen, Entscheidungen in dichter Abfolge zu treffen, wir hatten keine Zeit zu essen. Viele meiner Kollegen hatten seit Tagen kaum geschlafen. Familie von Metzler war dabei, die Hoffnung auf die Rettung ihres Sohnes zu verlieren. Und Gäfgen fabulierte.


    Als Bernd Mohn über die Auffindung eines Teils des Lösegeldes und der Checkliste in Gäfgens Wohnung informiert wurde, packten ihn Wut und Enttäuschung. Dieses Milchbubengesicht, das so unschuldig schauen konnte, log ihn ununterbrochen an.


    Er hatte alles versucht, was er im Laufe seines Berufslebens gelernt hatte, um sich Gäfgen zu nähern, sein Vertrauen zu gewinnen. Die verschiedensten Typen hatte er verhört, fiese, brutale, falsche, schlaue. Einige klappten gleich zusammen und versuchten sich rauszureden, andere widerstanden länger, aber er hatte immer einen Zugang gefunden, verstanden, was für ein Mensch da vor ihm saß.


    Gäfgen war für ihn nicht fassbar, wendig, gesichtslos und charakterlos. Wie konnte er ihm näherkommen? Wenn es im Guten nicht funktionierte, blieben ihm noch harte und gemeine Worte, die Demütigung als Mittel der Vernehmung, aber Bernd war sich sicher, dass sich Gäfgen daraufhin noch dichter in seine Schutzschicht einhüllen würde.


    Wenigstens hatte Bernd jetzt einen Beweis der aktiven Beteiligung Gäfgens an der Entführung. Er konfrontierte Gäfgen mit den neuen Fakten und hielt ihm vor, als Lügner entlarvt zu sein.


    Beflissen erzählte Gäfgen daraufhin, wie er das Geld abgeholt und in seiner Wohnung versteckt hatte. Er machte Angaben zu allem, was die Polizei schon wusste, wie die Einzahlungen bei den Banken, die Urlaubsbuchung und den Autokauf in Aschaffenburg-Goldbach.


    »Das wissen wir alles schon, verdammt, sag uns, wo das Kind ist! Wo habt ihr Jakob versteckt? Wenn du uns hilfst, den Jungen zu finden, mindert das deine Strafe, das wird dir hoch angerechnet.« Bernd Mohn versuchte noch einmal, Gäfgen seine Situation klarzumachen, dass er nämlich schon längst bis zum Hals im Dreck steckte, dass er ein Mordverfahren würde auf sich nehmen müssen, sollte Jakob in seinem Versteck sterben. Aber auf jede Frage nach dem Verbleib des Kindes oder nach anderen Tatbeteiligten gab Gäfgen weiterhin ausweichende Antworten. Distanziert zog er sich zurück, wartete ab und überlegte. Am Ende forderte er einen Rechtsanwalt.


    Um 20.02 Uhr konnte er den Anwaltsnotdienst anrufen. Ihm wurde versichert, dass noch im Laufe des Abends Rechtsanwalt Zoll ins Polizeipräsidium kommen würde.


    Wenige Minuten später traten der Polizeipsychologe Stefan S. und Kriminalhauptkommissar Öhl in Mohns Dienstraum, in dem die Vernehmung Gäfgens stattfand. Öhl legte zwei Porträtfotos von Jakob vor den Beschuldigten auf den Tisch, während sich Stefan S. im Hintergrund hielt, um Gäfgen zu beobachten. Dieser ergriff die Fotos und sah sie sich genau an.


    Schon vor dem Telefonat mit dem Anwaltsnotdienst hatten Stefan S. und Staatsanwalt Koch zeitweise der Vernehmung beigewohnt. Stefan S. hatte den Eindruck, dass sich Gäfgens Körperhaltung beim Betrachten der Fotos zum ersten Mal kurzzeitig etwas öffnete. Ansonsten zeigte er keine sichtbaren Regungen, wirkte kaltblütig und berechnend. Kein Wort über den Verbleib Jakobs.


    Gegen 22 Uhr entschied sich Bernd Mohn für eine neue Strategie. Wenn die Sprache nicht half, dann vielleicht das geschriebene Wort. Auf einem Zettel notierte er drei Fragen:


    Befindet sich Jakob alleine irgendwo?


    Oder ist er unter Bewachung/Aufsicht?


    Oder befindet er sich nicht mehr am Leben?


    Gäfgen weigerte sich, darauf zu antworten.


    »Du musst diese Fragen nicht beantworten, ich werde mich umdrehen und dir den Stift lassen, kreuze die zutreffende Frage einfach nur an, du kannst dir Zeit lassen. Ich weiß, dass es dir schwerfällt, darüber zu sprechen, aber gib uns eine Chance, Jakob zu finden. Ich bitte dich darum.«


    Bernd Mohn kehrte Gäfgen den Rücken zu. Er hatte keine andere Idee mehr, er hoffte, er betete, dass Gäfgen dieses Angebot annehmen würde. Er wusste nicht, wie viele zähe Minuten vergangen waren, als er sich wieder umdrehte. Gäfgen hatte die zweite Frage angekreuzt.


    »Danke für deine Mithilfe«, sagte Bernd trocken, aber innerlich jubelte er. Jakob lebte, jetzt mussten sie ihn nur noch finden.


    Am 30. September um 21.30 Uhr, ungefähr eine halbe Stunde, bevor Gäfgen angekreuzt hatte, dass Jakob unter Beaufsichtigung stünde, berief Polizeiführer Edwin F. eine Besprechung ein. Anwesend waren neben ihm Kriminaloberrat Liebig, Leiter des Abschnittes »Ermittlungen«, Abteilungsdirektor Wolfram Ritter und Polizeipsychologe Stefan S. Es sollte die Frage behandelt werden, wie man Gäfgen veranlassen könnte, Angaben zu machen, die zu Jakobs Versteck führen würden.


    Polizeivizepräsident Daschner hatte Edwin F. zuvor in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass die Anwendung unmittelbaren Zwanges als Ultima Ratio in Betracht gezogen werden sollte. Edwin F. bat Stefan S. deshalb, die bisherigen Vernehmungsergebnisse darzulegen und zu Daschners Vorschlag Stellung zu nehmen.


    »Trotz der strukturierten, ruhigen und sachlichen Atmosphäre, die Herr Mohn geschaffen hat, ist es ihm nicht gelungen, Zugang zu Gäfgen zu finden. Jede Aussage Gäfgens ist Teil einer Ablenkungsstrategie, um Zeit und Luft zu gewinnen. Ich rate aber von der Anwendung unmittelbaren Zwanges ab, da jede noch so kleine Aussagemotivation komplett kaputt gemacht würde und eine mögliche Aussage völlig unbrauchbar wäre.


    Gäfgen ist selbstverliebt, arrogant und dem Geld verfallen. Wir müssen diesen charakterlichen Bereich ansprechen. Ich schlage vor, Gäfgen mit den Geschwistern Jakobs, insbesondere mit Elena, zu konfrontieren. Er hat ihre Nähe immer gesucht, bewunderte sie und strebte nach ihrer Anerkennung.«


    Edwin F. wies Stefan S. daraufhin an, diesen Vorschlag mit Jakobs Eltern und Geschwistern abzuklären und gegebenenfalls Elena und Franz zu briefen, das heißt, festzustellen, ob sie psychisch in der Lage wären, die Gegenüberstellung zu ertragen, und sie auf die Konfrontation vorzubereiten.


    »Ich schlage vor, noch weitere Personen ausfindig zu machen, die Einfluss auf Gäfgen haben könnten und zu einer Gegenüberstellung bereit wären«, fügte Stefan S. hinzu.


    Marianne schien ihnen psychisch zu instabil und war deshalb auszuschließen. Zu keinem der verhörten Bekannten hatte Gäfgen ein wirklich vertrauensvolles Verhältnis, andere Freundschaften waren ihnen nicht bekannt.


    Am Ende beschlossen sie, wie von Wolfgang Daschner angeregt, Gäfgen mit seiner Mutter, aber auch mit den Geschwistern und notfalls mit den Eltern Jakobs zu konfrontieren. In der Zwischenzeit sollte Bernd Mohn seine intensive Befragung weiterführen. Die Anwendung unmittelbaren Zwanges wurde zu diesem Zeitpunkt als nicht zielführend einstimmig abgelehnt.


    Vizepräsident Daschner wurde von Edwin F. über die Ausarbeitung des Stufenplans informiert und war vorerst damit einverstanden. Vorrang hatte die Einbeziehung der Mutter als der vermutlich stärksten Bezugsperson. Voraussetzung für eine Konfrontation mit Jakobs Geschwistern war allerdings, dass die Eltern ausdrücklich damit einverstanden waren. Daschner machte keinen Hehl daraus, dass er diese von Stefan S. vorgeschlagene Maßnahme für ungeeignet hielt und gegen Elenas Belastung mit dieser Bürde erhebliche moralische Bedenken hatte.


    Sein Plan sei gewesen, den Jakob auf dem Heimweg von der Schule abzufangen und unter einem Vorwand in seine Wohnung zu bringen. Dort habe er ihn fesseln und seine Augen und den Mund mit einem Klebeband zumachen wollen. Dann habe er ihn in eine Hütte bringen und das Erpresserschreiben bei der Familie hinterlegen wollen. Die Hütte, die er sich ausgesucht habe, habe er von einem Studienkollegen gekannt. Sie habe in einem abgelegenen Waldstück gelegen. Mit einer Axt habe er die Tür dieser Hütte einschlagen wollen.


    In der Hütte habe er Jakob unter Alkohol setzen wollen, um bei ihm das Gedächtnis an diesen Tag zu löschen. Er habe gehofft, dass bei ihm durch den Alkohol die Erinnerung an diesen Tag verschwinde und er ihn deshalb auch nicht verraten könne. Dann habe er ihn in der Hütte alleine lassen und ihm in der Folgezeit immer etwas zu essen und trinken bringen wollen. Am Morgen nach der Geldübergabe habe er ihn an einem Bahnhof mit verbundenen Augen absetzen wollen.


    Das Einzige, was dem Jakob nach diesem Plan hätte passieren können, wäre gewesen, dass er ihm zu viel Alkohol gegeben hätte. Er habe auch sonst alle Eventualitäten überlegt, also auch, was er machen müsse, wenn ihm bei der Fahrt mit Jakob im Kofferraum jemand hinten aufs Auto fahre und Jakob dadurch sterbe oder wenn Jakob in der Hütte erfrieren würde. Deshalb habe er auch überlegt, falls der Junge doch »versehentlich zu Tode kommt, wenn ich also eine Leiche habe, dann muss sie weg«. Bei der Geburtstagsfeier eines Studienkollegen im August 2002 habe er sich bei der Hütte noch mal umgeschaut und überlegt, die Leiche dann unter dem Steg abzulegen.


    (Ob es sich um einen realistischen Plan gehalten habe:)


    »Jein.« Es sei ihm natürlich bekannt gewesen, wie hoch die Aufklärungsrate bei Entführungen sei. Es sei wie beim Pokern gewesen, beim Bluffen.


    (aus dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters von Magnus Gäfgen)


    Ich verstand nicht, was in Gäfgen vorging. Dieses kalte Berechnen, diese sture Gefühllosigkeit.


    Warum konnte er überhaupt nicht empfinden, welche Ängste Jakob auszuhalten hatte, welches Leid die Eltern und Geschwister durchlebten? Gäfgen war in seiner skrupellosen Reglosigkeit nicht greifbar und wendig wie eine Schlange.


    Bei Mohns alternativen Fragen hatte Gäfgen angekreuzt, dass Jakob unter Aufsicht stehe. Mehr könnte er nicht dazu sagen. Hin und wieder jammerte er, er hätte Angst um Marianne, um seine Eltern, dann wieder Schweigen, nichts. Wir zählten die Stunden, die Jakob blieben.


    Polizeipsychologe Stefan S. hatte Elena und Franz von Metzler mit Einverständnis ihrer Eltern auf eine Gegenüberstellung mit Gäfgen vorbereitet. Ich bewunderte den Mut der Geschwister, hatte jedoch Angst um sie. Die Verantwortung schien mir für ein 15-jähriges Mädchen und einen 16 Jahre alten Jungen zu groß. Wie sollten sie die Schuldgefühle verkraften, wenn sie Gäfgen nicht zum Reden brächten und Jakob deshalb sterben müsste? Sie wären ihr Leben lang damit belastet.


    Es war schon nach Mitternacht, als Rechtsanwalt Zoll, der seit einer halben Stunde alleine mit Gäfgen sprach, auf Bernd Mohn zuging und ihm mitteilte, dass dieser zum möglichen Aufenthaltsort Jakobs Angaben machen wolle.


    Rechtsanwalt Zoll begleitete Bernd und war während des weiteren Verhörs anwesend. Gäfgen bestätigte noch einmal, dass Jakob am Leben sei und am Langener Waldsee in einer Hütte bewacht werde. Diese liege auf einer leicht ansteigenden Wiese ungefähr zehn Meter vom See entfernt. Als Bernd auf einer Landkarte sehen wollte, wo genau die Hütte lag, konnte Gäfgen sie nicht ausmachen. Er beschrieb sie grob – sie habe zwei Räume mit Stromanschluss, ein Satteldach und Klapp-Fensterläden –, ohne darüber hinaus konkrete Einzelheiten zu nennen. Sie sei ein Wochenenddomizil.


    Nach weiterer intensiver Befragung sagte Gäfgen um 0.45 Uhr schließlich aus, dass die Brüder Richard und Wilhelm B. [Namen geändert] das Kind abgeholt hätten und es in der Hütte bewachen würden. Zahlungen aus dem Lösegeld an die Brüder seien »noch nicht geleistet« worden. Danach war Gäfgen nicht mehr bereit, zusätzliche Angaben zu machen, und wurde gegen 1.30 Uhr in seine Zelle im Polizeipräsidium gebracht, wo er sofort einschlief.


    Daraufhin zog sich auch Bernd Mohn zurück, bis 4.00 Uhr verrichtete er noch liegengebliebene, aber zeitlich nicht länger aufschiebbare Büroarbeiten, bevor er sich verabschiedete. Bernd wollte morgens gegen 8.00 Uhr zurück sein und die Befragung fortführen.


    Stefan S. wurde nach der Aussage Gäfgens völlig übermüdet und erschöpft nach Hause gefahren. Mit eisernem Willen hatte er drei Tage und Nächte ohne Pause durchgearbeitet, in der Hoffnung, dazu beizutragen, Jakob lebend zu finden. Noch im Weggehen bezeichnete er die neuen Informationen Gäfgens als »Blödsinn«, als eine weitere Ablenkungsstrategie, um Zeit zu gewinnen.


    Die Metzlerkinder, die im Polizeipräsidium auf die Gegenüberstellung gewartet hatten, wurden gegen 2.00 Uhr nachts nach Hause begleitet. Ihre Konfrontation mit Gäfgen wurde nach seinen neuen Aussagen zurückgestellt.


    Etwa um dieselbe Uhrzeit wurde Marianne K. von der Polizei zu ihren Eltern gebracht. Es ging ihr etwas besser, aber sie war sehr niedergeschlagen und von der Nachricht, dass ihr Freund an einer Entführung beteiligt war, tief bestürzt. Marianne hatte nicht einen Moment den Eindruck gehabt, dass sich Magnus anders als sonst benähme, gedankenverloren, bedrückt oder aufgeregt gewesen wäre. »Er war wie immer.«


    Wir waren hin und her gerissen bei dem Gedanken, ob die Angaben Gäfgens zuträfen oder nicht. Stefan S. glaubte ihm nicht. Aber die Aussage war im Beisein seines Anwalts gemacht worden, und Gäfgen beschuldigte zwei mutmaßliche Mittäter namentlich. Das bestärkte unsere Hoffnung, dass Jakob noch lebte. Wir mussten ihn finden, es war vielleicht seine letzte Chance.


    Wir kümmerten uns sofort um die Durchsuchungsmaßnahmen am Langener Waldsee und die Festnahmen der beiden Brüder. Da Gäfgen nicht angeben wollte oder konnte, wo genau sich die Hütte befand, musste also das gesamte Gebiet rund um den See durchkämmt werden. Sollten sich Gäfgens angebliche Mittäter bei Jakob befinden, waren ihre Reaktionen schlecht kalkulierbar.


    Um das Leben des Kindes zu schützen, wurden um 3.00 Uhr früh erst einmal ausgesuchte Polizisten vorausgeschickt, die eine Voraufklärung der Örtlichkeiten unternehmen sollten. Diese benachrichtigten uns gegen 4.00 Uhr, dass sich um den Langener Waldsee mehrere Hütten befänden und bisher keine genau der Beschreibung entsprach.


    Daraufhin wurden mehr als tausend Polizeibeamte mit 60 Polizeihunden mobilisiert, an der Durchsuchung teilzunehmen. Ein Großteil wurde vom Stadtwald und aus Sachsenhausen abgezogen, wo sie schon seit Stunden nach Jakob gesucht hatten, andere wurden aus dem Schlaf gerissen und herbeordert. Bald sollten auch die Beamten aus den anderen Bundesländern eintreffen.


    Wir wussten nicht, ob sich die beiden Brüder bei Jakob in der Hütte befanden oder sich in ihren uns mittlerweile bekannten Wohnungen aufhielten. Das Sondereinsatzkommando bereitete deshalb auch die Festnahme der Brüder in Frankfurt vor.


    Wir mussten davon ausgehen, dass die beiden skrupellose und gefährliche Entführer waren. Der Einsatz wurde deshalb minuziös durchdacht. Pläne der Häuser und Wohnungen wurden besorgt und studiert, unauffällig überprüften unsere Leute vor Ort die Umgebung und die weiteren Hausbewohner, ob sie den Einsatz eventuell unterstützen oder stören könnten.


    Ich war wieder voller Hoffnung, dass wir Jakob finden würden und ihn zu seiner Familie zurückbringen könnten.


    Der amtierende Polizeiführer Edwin F. hatte Daschner gerade angerufen und ihm mitgeteilt, dass der Führungsstab die Androhung von Gewalt als Ultima Ratio zurückgestellt und sich einen alternativen Stufenplan überlegt habe. Polizeipsychologe Stefan S. sah in der Gegenüberstellung Gäfgens mit Elena und Franz von Metzler eine Möglichkeit, Gäfgen endlich zum Sprechen zu bewegen.


    Polizeivizepräsident Daschner saß nach einem langen Arbeitstag an seinem Schreibtisch zu Hause. Erst als ihm Edwin F. versichert hatte, dass die Eltern der Kinder einverstanden waren, hatte er dem Plan zugestimmt. Trotzdem quälten ihn moralische und sachliche Bedenken: Kann denn ein so junges Mädchen mit dieser Verantwortung fertigwerden, was passiert, wenn sie ihn nicht zum Sprechen bringt und Jakob stirbt? Warum sollte sich Gäfgen gerade bei Elena, die er nach Meinung des Psychologen bewunderte, öffnen, sich als Verbrecher und Versager darstellen und ihr gestehen, ihren kleinen Bruder entführt zu haben? Daschner war der Ansicht, dass Gäfgen Elena nicht bewunderte, sondern sie vermutlich lediglich dazu benutzt hatte, um ihren Bruder kennenzulernen. Daschner konnte den Vorschlag des Psychologen nicht nachvollziehen.


    Seine Männer waren überarbeitet und ausgelaugt, er fragte sich, ob er ihnen weiterhin zumuten konnte, die alleinige Verantwortung für Jakobs Leben oder Tod zu tragen.


    Das Telefonat mit dem Gesprächspartner zum Innenministerium hatte Daschner in seiner Ansicht bestärkt, dass sie es mit mehr als einer außergewöhnlichen Notlage zu tun hatten, und dass die Androhung von Gewalt als Ultima Ratio das Leben Jakobs retten könnte.


    Nie in seinem langen Berufsleben hatte er eine solche Situation bewältigen müssen, hatte er vor solch einer Entscheidung gestanden. Aber er musste sich der Situation stellen.


    Gäfgen war eindeutig in die Entführung verwickelt, wir hatten genügend Beweise. Er durfte Jakob nicht überleben lassen, der Junge kannte ihn, Gäfgen wollte seinen einzigen Tatzeugen töten. Welche Möglichkeiten hatte er? Er konnte Jakob zu diesem Zeitpunkt nicht mehr eigenhändig umbringen, da er sich im Polizeigewahrsam befand. Natürlich könnten das mögliche Mittäter verwirklichen. Aber die Hemmschwelle, ein Kind zu töten, ist hoch.


    Die zweite Alternative war, dass er das entführte Kind einfach sich selbst überließ , seinen Tod abwartete. Dafür sprach auch der lange Zeitraum zwischen der Entführung und der Lösegeldübergabe. Allein damit hatte Gäfgen schon fast drei Tage Vorsprung gewonnen. War er der Alleintäter? Mit der Verzögerungstaktik, die Gäfgen anwandte, könnte er in wenigen Stunden sein Ziel erreicht haben. Jakob hatte wahrscheinlich noch höchstens zwölf Stunden zu leben. Jeder Gerichtsmediziner konnte das bestätigen.


    Jakob war möglicherweise dabei, qualvoll zu verdursten, zu verhungern, zu erfrieren oder zu ersticken. Schmerzhafte Muskelkrämpfe würden seinen kleinen Körper durchzucken. Er hätte nur noch wenig Kraft, um Hilfe zu rufen. Hatte er die Hoffnung schon aufgegeben oder versuchte er noch, sich auf verzweifelte Art bemerkbar zu machen? An wen oder was dachte er?


    Diese Gedanken erschütterten Wolfgang Daschner. Er kannte genügend Entführungsfälle, die so geendet hatten. Das letzte Opfer war der 20-jährige Matthias H. gewesen. Seine halbverweste Leiche wurde in einem Erdloch gefunden. Die festgenommenen Täter hatten die Aussage über seinen Aufenthaltsort verweigert. Bei der Autopsie wurden Teile eines Schuhs, den Matthias trug, in seinem Magen gefunden – sein letzter verzweifelter Versuch zu überleben.


    Daschner wusste, dass er mit dem Bewusstsein, den Tod Jakobs mitverschuldet zu haben, nicht würde leben können. Das Leben des Kindes lag in seiner Hand. Jeder Mensch ist verpflichtet, Hilfe zu leisten. Für die Polizei besteht darüber hinaus der gesetzliche Auftrag zur Gefahrenabwehr, sie ist Garant für das Opfer. Je schwerwiegender die Gefahr, desto größer ist die Verpflichtung, alles zu tun, um sie abzuwehren. Aber es war auch eine Frage des Gewissens und der Moral, den Mord an einem unschuldigen Kind zu verhindern.


    Und wenn die Buchstaben des Polizeigesetzes nicht ausreichen sollten, war von einem übergesetzlichen Notstand auszugehen, in dem wir uns befanden. Schließlich verpflichtet das Grundgesetz den Staat nicht nur gegenüber dem Gesetz, sondern auch – und in erster Linie – gegenüber dem »Recht«, und Recht ist immer auf Moral gegründet.


    Wenn alle anderen Maßnahmen erfolglos waren, blieb als Ultima Ratio nur noch die Androhung körperlicher Schmerzen. Wolfgang Daschner war bewusst, dass er sich in einer juristischen Grauzone befand, aber es gab keine andere Lösung.


    Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet alle staatliche Gewalt, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Wenn aber nicht beides möglich ist, nämlich die Würde des Täters zu achten und gleichzeitig auch die Würde des Opfers zu schützen, muss eine Entscheidung getroffen werden. Im vorliegenden Fall ist das Recht des entführten Kindes auf Leben, Freiheit und körperliche Unversehrtheit existenziell bedroht, während das Recht des Täters auf körperliche Unversehrtheit allenfalls partiell beeinträchtigt werden würde. Wenn ich nicht alles unternehme, um das Leben des entführten Kindes zu retten, könnte der Täter seinen Mord vollenden, dann würde ich wegen Tötung durch Unterlassen verurteilt werden, dachte Daschner.


    Um 1.23 Uhr informierte er sich noch einmal beim Führungsstab über den aktuellen Stand. Gäfgen hatte um 0.45 Uhr im Beisein seines Anwaltes Zoll angegeben, dass Jakob lebe und von namentlich genannten Brüdern in einer Hütte am Langener Waldsee bewacht werde. Alle Schritte zur Durchsuchung des Gebietes und der Festnahme der Brüder waren eingeleitet.


    Eine weitere Hinhaltetaktik oder die Wahrheit?


    Auch im Explorationsverlauf und psychischem Befund zeigte sich Herr Gäfgen zwar kontaktfreudig, aber dabei recht gehemmt, harmoniebedürftig und konfliktvermeidend.


    Er zeigte wenig emotionale Bewegung und verblieb bei seinen insgesamt sehr umfangreichen Angaben stets auf einer sachlich-oberflächlichen Ebene, ohne dass sein inneres Erleben deutlich wurde. Die Primärpersönlichkeit erschien trotz seiner 27 Jahre noch wenig gereift mit einer Diskrepanz zwischen einem erhöhten Erlebnisbedürfnis und einer eher geringen Erlebnisfähigkeit.


    Dass Herr Gäfgen in seinem Bemühen um Geltung und Erlebnis allenfalls sein Wunschbild von sich selbst zum Ausdruck gebracht hat, also das Unechte seines Verhaltens, schien zumindest der Zeugin Elena von Metzler aufgefallen zu sein.


    (aus dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters von Magnus Gäfgen)


    Weit vor dem zu durchkämmenden Gebiet wurden die Polizeitransporter abgestellt. Der durch die Nacht dröhnende Motorenlärm sollte die Hütten am See nicht erreichen. Geräuschlos öffneten sich die Türen und die Hundertschaften der Bereitschaftspolizei sprangen ins Freie. Von allen Seiten liefen die dunkel gekleideten Gestalten in Richtung See.


    Das ganze Gebiet war in Planquadrate aufgeteilt, und für jedes dieser Quadrate war eine Gruppe zuständig. Leise und vorsichtig tasteten sich die einzelnen Einheiten in der Dunkelheit der Bäume zu ihren Positionen vor. Mit langsamen Schritten versuchten sie, knackende Ästchen zu vermeiden, jedes Räuspern wurde unterdrückt. Sie durften keinen Argwohn erregen.


    Um 5.10 Uhr kam das Startsignal. Während mehrere Polizisten das jeweilige Quadrat, für das sie zuständig waren, absicherten, nahmen sich einzelne Gruppen nach und nach die Hütten vor. Sie schlichen sich heran, umstellten sie, suchten nach einer Schwachstelle, um in die Hütten hineinzukommen. Nur wenn es nicht anders ging, wurde eine Hütte aufgebrochen. Die Angst vor jedem Geräusch, das durch die Stille schallen und sie verraten könnte, machte sie erfinderisch bei ihrem Vorgehen.


    Mit dem ersten Licht fuhr auch unsere Polizeiärztin Dr. Caspari mit einem Opferbetreuungsteam zum See, damit Jakob nach seiner Befreiung sofort verarztet und psychologisch stabilisiert werden könnte. In ihrem Auto lag frische Kleidung für Jakob, die seine Eltern dem Team mitgegeben hatten. Das würde die spurenschonende Sicherung von Jakobs getragenen Kleidungsstücken erleichtern.


    Es war ein intensives Gefühl, das uns trug, jeden für sich und alle zusammen, die Hoffnung Jakob zu finden, seine Freude, seine Erleichterung, seine Befreiung zu erleben.


    Aber trotz der vielen Kräfte erwies sich der Einsatz als eine mühselige Arbeit, und es war abzusehen, dass er sich über mehrere Stunden hinziehen würde.


    Um 6.00 Uhr morgens wurde die Eingangstür zu Wilhelm B.s [Name geändert] Wohnung in der Heimatsiedlung Sachsenhausen gewaltsam geöffnet. Zehn maskierte und bewaffnete Männer des Spezialeinsatzkommandos stürmten in die Wohnung und umstellten das Bett, in dem Wilhelm und seine Freundin abrupt aus dem Schlaf gerissen wurden.


    »Polizei, keine Bewegung, wo ist der Junge?«


    Wilhelm sah nur die Waffenläufe, die auf ihn und seine Freundin gerichtet waren, und war so geschockt, dass er erst einmal nicht verstand, was der Polizist gerufen hatte, sein erster Gedanke war: Der Krieg ist ausgebrochen.


    Der Polizist wiederholte seine Frage. Wilhelm stotterte: »Welcher Junge?« Er bekam keine Antwort, sondern wurde grob aufgefordert, den weißen Einweg-Overall anzuziehen und ins Polizeipräsidium mitzukommen, wie auch seine Freundin. Sobald die beiden abgeführt waren, wurde mit der Spurensicherung und Durchsuchung begonnen.


    Richard B. [Name geändert] lebte noch bei seiner Mutter. Die Tür zu ihrer Wohnung wurde um 6.25 Uhr aufgebrochen. Als die SEK-Beamten auch hier vermummt, mit ihren gezückten Waffen und Scheinwerfern in ihr Schlafzimmer traten, dachte Frau B. an einen Überfall, warf sich aus dem Bett und kauerte völlig verängstigt in einer Lücke zwischen Kleiderschrank und Kleiderständer. Ein Polizist näherte sich der Frau mit den Worten: »Polizei, wir tun Ihnen nichts, wo ist Ihr Sohn?« Angsterfüllt fragte Frau B., was passiert sei: »Lebt mein Sohn? Antworten Sie doch!«


    Ein Polizist klärte sie auf, dass ihre Söhne eines sehr schlimmen Verbrechens verdächtig waren.


    Wenige Minuten später wurde Richard in einer Mansarde außerhalb der Wohnung festgenommen. Mit Handschellen gefesselt, rief er seiner Mutter im Vorbeigehen ermunternd zu: »Alles in Ordnung, Mama, das hat uns Maggi Gäfgen eingebrockt.«


    Frau B. setzte sich. Die Vergangenheit hatte sie eingeholt, es gab kein Entrinnen. Wie ein Fluch lastete diese Geschichte auf ihren Söhnen.


    Magnus Gäfgen hatten die beiden Brüder 1992 auf der Sommerfreizeit einer katholischen Gemeinde kennengelernt. Der damals 17-jährige Magnus durfte die Kindergruppen mitbetreuen und erfreute sich großer Beliebtheit bei den Kleinen. Auch nach den Sommerferien kümmerte sich Magnus liebevoll um die beiden Brüder. Er lud sie ins Kino ein, zu Computerspielen zu sich nach Hause, sie gingen Eisessen und zu McDonald’s. Am Anfang geschmeichelt, wurde den beiden Jungen mit der Zeit die kontrollierende und besessene Aufmerksamkeit des jungen Mannes zu viel, kein Tag verging, an dem er nicht angerufen oder stundenlang auf der Treppe zu ihrer Wohnung gesessen und auf sie gewartet hätte. Wenn sie die Tür nicht öffneten, kam es auch vor, dass sich Magnus an der Hauswand hochzog und durch das Wohnzimmerfenster starrte, überprüfte, ob sie nicht doch zu Hause waren. Richard wurde von Magnus mit ständigen Ringkämpfen gequält. Der Junge bekam Angst vor dem riesigen »Freund«, wollte ihn nicht mehr sehen.


    Magnus schrieb ihm daraufhin Briefe, drängte darauf, die kostbare Freundschaft nicht zu zerstören, erinnerte ihn an alles, was er für ihn getan hatte. Im Mai 1994 ließ sich Richard überzeugen, noch einmal bei Magnus zu übernachten, um bis spät in der Nacht die neuesten Computerspiele ausprobieren zu können, die Magnus für ihn besorgt hatte. Um 1.00 Uhr nachts fielen dem Jungen die Augen zu und er wollte auf dem Gästesofa schlafen. Magnus versperrte die Zimmertür und überredete das Kind, in seinem Bett zu nächtigen. Vertrauensvoll kuschelte sich Richard unter die Decke.


    Die Hände im Dunkeln kamen ohne Vorwarnung, fordernd, schleichend, unerbittlich. Richards Körper wehrte sich, drehte sich, rückte weg. Doch die Hände waren zu groß und stark und ohne Erbarmen. In Angst erstarrt, blieb er schließlich liegen.


    Am nächsten Morgen rannte der 13-Jährige zutiefst verletzt, erniedrigt und geschockt nach Hause, in Sicherheit. Er schaffte es jedoch nicht, mit seiner Familie darüber zu sprechen.


    So geschah es, dass Wilhelm ein paar Wochen später den gleichen Übergriff erdulden musste. Der Kreis hatte sich geschlossen. Nach einem Telefonanruf Gäfgens, in dem er Richard drohte, ihn umzubringen, wenn er sich nicht meldete, vertrauten sich die beiden Brüder ihrer Mutter an.


    Das Leid ihrer Söhne sollten andere Kinder nicht erdulden müssen. Die Mutter schaltete das Jugendamt ein, das Magnus eine Kontaktsperre zu den beiden Brüdern erteilte, informierte die Schule, sprach mit dem Pfarrer der katholischen Gemeinde und kontaktierte Magnus’ Mutter. Frau B. wurde nicht ernst genommen und mit Ausflüchten kaltgestellt. Sie hatte keine Beweise. Von einer Anzeige wurde ihr abgeraten, um ihre beiden Söhne nicht noch mehr zu traumatisieren.


    Gäfgen streitet bis heute ab, sich an den beiden Jungen vergangen zu haben.


    »Ich wusste, dass ich einen Namen sagen musste, die wollten einen Namen hören.« Da habe er überlegt, dass es zumindest keiner seiner Freunde sein soll. Da habe er »von der alten Geschichte« die Namen der beiden Brüder genannt.


    Er habe einfach nur ein paar Stunden in Ruhe gelassen werden wollen. Man habe ihn aber nicht in Ruhe gelassen, sondern ihn stattdessen mit der Frage bedrängt: »Wo ist die Hütte?« Er habe dann vom anderen See erzählt, weil er Zeit und Ruhe hätte haben wollen.


    Er habe die ganze Geschichte erzählen wollen, dies sei aber an dem Abend nicht mehr gegangen. »Ich hätte nur gesagt, wo der tote Junge ist, und die hätten sich keine Mühe mehr gemacht, mich und meine Beweggründe zu verstehen.«


    (aus dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters von Magnus Gäfgen)


    Um 6.35 Uhr beorderte Vizepräsident Daschner Polizeiführer Edwin F. und Kriminaloberrat Werner T. [Name geändert], der Edwin F. in Kürze ablösen sollte, zu einer Lagebesprechung in den Nebenraum der Befehlsstelle. Die am Vorabend angeforderte Einsatzkonzeption lag nicht vor, eine strukturierte Planung des weiteren Vorgehens war nicht erkennbar. Beide mussten auf konkrete Nachfrage einräumen, dass alle polizeilichen Möglichkeiten ausgeschöpft und ohne Erfolg geblieben waren. Hilfloses Achselzucken, vielleicht die Hoffnung auf ein Wunder. Nicht einmal die Vernehmung Gäfgens war am frühen Morgen wieder aufgenommen worden; er schlief ungestört in seiner Zelle, während Jakob wahrscheinlich unter Todesangst und schmerzhaften Krämpfen litt, seine Eltern und Geschwister sich in Sorge um ihn quälten.


    Daschner fasste den Stand der bisherigen Aufklärungssituation zusammen:


    »Gäfgen hat im Beisein seines Anwalts angegeben, dass Jakob lebt und bewacht werde. Seit dem Morgengrauen werden deshalb die Waldgebiete und die Hütten um den Langener Waldsee und den Walldorfer Badesee abgesucht, bisher wurde jedoch keine Spur gefunden. Die Brüder B. sind verhaftet worden und werden in wenigen Minuten verhört. Statt in der Hütte mit Jakob befanden sie sich in ihren Wohnungen im Bett.


    Stefan S. behauptete, dass die Angaben Gäfgens nur ein erneutes Lügengebäude wären. Das widersprach dem Eindruck einiger Kollegen, die davon ausgingen, dass Gäfgen die Wahrheit gesagt haben könnte. Deshalb müssen beide Alternativen in die weitere polizeiliche Einsatzplanung einbezogen werden.


    Jakob befindet sich nun seit drei Tagen und 20 Stunden in der Hand der Entführer. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, nämlich, dass er seitdem nicht mehr versorgt wurde und wegen des Flüssigkeits- und Nahrungsentzugs in akuter Lebensgefahr schwebt. Wir wissen nicht, ob er verletzt ist. Oder ob er überhaupt noch lebt. Aber es ist unsere Pflicht als Polizisten und als Menschen, so lange nicht das Gegenteil bewiesen ist, davon auszugehen, dass der Junge zu retten ist.«


    Daschners Stimme klang entschlossen und duldete keinen Widerspruch. Edwin F. ahnte, welchen Schritt Daschner zu gehen bereit war. Ihm sei, so behauptete er später, dabei nicht wohl gewesen, aber ihm fiel keine Alternative ein, niemandem fiel eine Alternative ein. Er schwieg.


    »Die Gefährdungslage Jakobs ist deshalb absolut vorrangig und seine Lebensrettung das oberste Ziel. Jede weitere Entscheidung, die zu treffen ist, darf dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Polizei kann nicht tatenlos daneben stehen, während ein Kind umgebracht wird.«


    Daschner ordnete an, endlich die Gegenüberstellung Gäfgens mit seiner Mutter durchzuführen und die bis dahin erhaltenen Ergebnisse der Durchsuchungen an den beiden Seen und in den Wohnungen der Brüder B. auszuwerten. Bei negativem Ausgang müssten jedoch weitergehende Schritte unternommen werden, um das Leben Jakobs zu retten. Daschner hatte über den Einsatz eines Lügendetektors nachgedacht, aber die Idee als unsicher und kaum zielführend bewertet und verworfen.


    »Wir müssen Gäfgen dazu veranlassen, uns den Aufenthaltsort des Kindes mitzuteilen. Es handelt sich um einen extremen Notstand, die Menschen in unserer Republik würden es nicht verstehen, wenn wir tatenlos zusähen, wie ein Kind qualvoll ermordet wird. Ich ordne deshalb an, während der Wartezeit folgende Maßnahmen vorzubereiten: Erstens soll geprüft werden, ob kurzfristig ein Wahrheitsserum, in Form von Natriumpentotal, beschafft werden könnte. Zweitens die Anwendung unmittelbaren Zwanges unter polizeiärztlicher Aufsicht und mit lückenloser Bild- und Tondokumentation zu planen und zu organisieren.


    Vergessen Sie auch nicht, dass der Tatverdächtige seine Situation durch sein verbrecherisches Handeln selbst geschaffen hat und sich durch die Preisgabe des Verwahrortes des entführten Kindes – wozu er verpflichtet ist – jederzeit aus dieser Situation befreien kann. Jakob kann das nicht.«


    Die Besprechung war beendet, die beiden Kollegen waren entlassen. Daschners Anordnung lastete auf ihren Schultern, stieß jedoch auf keinerlei Widerspruch.


    Edwin F. beauftragte den Leiter des Staatsschutzes (K 41) mit den Recherchen hinsichtlich des Wahrheitsserums und begab sich nach Hause. Die übrigen Maßnahmen sollten von Werner T. eingeleitet werden, der Edwin F. routinemäßig ablöste.


    Dieser beauftragte um 6.31 Uhr telefonisch den Leiter der operativen Maßnahmen, Joachim W., einen Beamten des Spezialeinsatzkommandos ausfindig zu machen, der geeignet wäre, eine »Schmerzzufügung« durchzuführen. Der Beamte musste psychologisch gefestigt und stabil sein und sein Einverständnis geben.


    Sofort darauf rief er den Polizeiarzt Dr. Cortes an und beorderte ihn zur Dienststelle, ohne ihm am Telefon den Grund mitzuteilen.


    Auch an den Tagen, wo er Marianne [Name geändert] nicht von der Schule abgeholt habe, habe er vor der Schule in seinem Auto gesessen und gewartet, ob Jakob alleine herauskomme. Dies sei vier- bis fünfmal so gegangen, bis am Donnerstag vor der Tat eine Kreditkartenrechnung gekommen sei, mit der er zu dem Zeitpunkt noch nicht gerechnet habe. Jetzt habe er gewusst, dass alles vorbei sei und alles auffliegen werde. »Da war ich wirklich am Ende, das war’s jetzt.« Er habe den ganzen Scheiterhaufen vor sich gesehen, dass er seine Freundin verliere, seine Freunde und sein Leben. In der Woche davor sei sein Geld schon ziemlich am Ende gewesen, sodass er Marianne einige Dinge nicht mehr habe kaufen können. Sie sei deswegen schon traurig geworden, aber auch so pampig und motzig. Er habe ihr auch einige Sachen versprochen gehabt, Schuhe und einen Pulli und dass man zusammen mit ihrer Freundin und dem Börsenmakler Essen gehen werde, was er aber aus Kostengründen immer wieder verschoben habe …


    Dann sei Jakob gekommen, und zwar allein.


    (aus dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters von Magnus Gäfgen)


    Die gesamte Lage und die zu treffenden Entscheidungen waren in diesen frühen Morgenstunden komplex und intensiv, hektisch und aufgeregt.


    Wir waren völlig übermüdet und doch in fieberhafter Anspannung. Alle Kraft bündelte sich in einem Punkt, in einem Ziel.


    Die Vernehmungen der beiden Brüder brachten keine Erkenntnisse über Jakobs Verbleib. Beide hatten handfeste Alibis und beide begründeten, unabhängig voneinander, die Anschuldigungen damit, dass sich Gäfgen habe rächen wollen.


    Vor einigen Jahren war er von ihrer Mutter wegen sexueller Übergriffe belangt worden. Die Angelegenheit sprach sich herum, und in der Schule war Gäfgen daraufhin als Kinderschänder geoutet und sein Auto mit Kot und Aufklebern beschmutzt worden, sogar der Tod Gäfgens wurde damals in einer fiktiven Anzeige bekanntgegeben. Es wurde nie geklärt, wer diese Todesanzeige aufgegeben hatte.


    Die Wohnungsdurchsuchungen erbrachten keinerlei Hinweis. Es stand eindeutig fest, dass Gäfgen wieder gelogen und die beiden Brüder ungerechtfertigt des Verbrechens bezichtigt hatte.


    Die Durchsuchungsaktion am Langener Waldsee und am danebengelegenen Walldorfer Badesee war noch nicht abgeschlossen.


    Wir konnten also nicht sicher sein, dass Gäfgen auch diese Angaben erfunden hatte.


    Wo war Jakob? Bewachten ihn andere Mittäter, die Gäfgen nicht nennen wollte, oder war er in einem Versteck vollkommen sich selbst überlassen? Lebte Jakob noch, war er verletzt?


    Wir waren keinen Schritt weitergekommen, und mittlerweile war es fast 7.00 Uhr. Jakobs Zeit lief ab.


    Wir beschlossen, Gäfgen sofort mit seiner Mutter zu konfrontieren, sobald sie im Polizeipräsidium erschien.


    Auch Elena und Franz von Metzler wurden telefonisch darum gebeten, sich nochmals auf eine Gegenüberstellung mit Gäfgen einzustellen. Hans-Joachim Wölfel rief zurück und teilte uns mit, dass er das Gefühl habe, Sylvia von Metzler zweifle nun am Sinn der Gegenüberstellung Gäfgen – Elena. Sie habe ihn gefragt, ob es Elena denn verkraften würde, wenn sie um das Leben ihres Bruders betteln müsste, oder was wäre, wenn sie es nicht schaffen würde?


    Um 7.00 Uhr wurde ich aufgefordert, an einer Abschnittsleiterbesprechung im Nebenraum der Befehlsstelle teilzunehmen. Ich sollte den Teilnehmern kurz den aktuellen Stand der Ermittlungen aufzeichnen. Ich berichtete, dass sich der Verdacht gegen die Brüder B. stark relativiert habe und die Durchsuchungsmaßnahmen am See noch andauern würden. Mittlerweile war auch fast das ganze Lösegeld in Gäfgens Wohnung gefunden worden, nur die ersten 500 000 Euro hatten in den Geldkassetten gelegen, das restliche Geld war verteilt auf verschiedene Gesellschaftsspielkästen und Kuverts.


    Uns wurde immer klarer, dass Gäfgen Jakob wohl alleine entführt und versteckt hatte und jetzt nur noch auf Jakobs Tod wartete.


    Im Verlauf dieser Besprechung erfuhr ich zum ersten Mal, dass angedacht war, gegebenenfalls als letzte Möglichkeit unmittelbaren Zwang gegen Gäfgen anzuwenden, um ihn dazu zu bringen, endlich den Aufenthaltsort von Jakob preiszugeben.


    Joachim W., Leiter des Einsatzabschnittes (EA) »Operative Maßnahmen« – ihm waren sämtliche Spezialeinheiten, sprich Mobiles Einsatzkommando (MEK), Spezialeinsatzkommando (SEK) usw. unterstellt –, wandte dagegen ein, dass eine solche Maßnahme, sollte sie von einem Beamten einer Spezialeinheit durchgeführt werden, den Ruf aller SEKs beeinträchtigen könnte.


    Es wurde auch noch thematisiert, dass eine auf diese Art und Weise erhaltene Aussage in einem Strafverfahren nicht verwertet werden könnte.


    Aber die Rettung des entführten Kindes musste absoluten Vorrang vor prozessualen Fragen haben, dachte ich mir. Keine, absolut keine der dort versammelten Führungskräfte der Frankfurter Polizei sagte oder deutete an, dass sich derjenige, der so etwas anordnete oder durchführte, strafbar machen könnte. Ich ging zurück zu meinem Einsatzabschnitt.


    Wolfgang Daschner fragte zu diesem Zeitpunkt nach Staatsanwalt Koch, um ihm seinen Plan zur weiteren Vorgehensweise mitzuteilen. Aber der war nachts übermüdet nach Hause gegangen – ausgerechnet in dieser kritischsten Phase der Entführung, ohne seine telefonische Erreichbarkeit im Führungsstab zu hinterlassen oder wenigstens einen anderen Ansprechpartner zu benennen.


    Um 7.30 Uhr war Gäfgens Mutter von einem Streifenwagen abgeholt worden, da sie sich zu schwach fühlte, um selbst Auto zu fahren.


    Gegen 8.00 Uhr holten Kriminalhauptkommissar Jürgen P. und ein anderer Kollege Magnus Gäfgen aus der Zelle und brachten ihn in Jürgens Büro, wo er mit seiner Mutter sprechen konnte.


    Jürgen P. hielt sich im Hintergrund, blieb bei der Konfrontation Mutter – Sohn jedoch dabei. Magnus Gäfgen sagte seiner Mutter, er stünde unter Druck und würde erpresst.


    »Egal, du musst der Polizei sagen, was mit dem Kind ist, wen schützt du?«, flehte Frau Gäfgen ihren Sohn an.


    »Ich kann nicht, ich kann nicht!«, jammerte Gäfgen.


    »Denk an den Jungen, sag doch, wo er versteckt ist!«


    »Ich werde erpresst, ich muss euch schützen!«


    Gäfgen verlor seinen berechnend kühlen Kopf nicht und blieb bei seiner Version. Seine Mutter versprach ihm, bald wiederzukommen und gab die Hoffnung nicht auf, ihn das nächste Mal zum Sprechen zu bringen.


    Um 8.23 Uhr erreichte mich die Nachricht, dass in einer der Hütten am See ein Kinderschlafplatz mit rotbraunen Anhaftungen gefunden worden war, es schienen Blutspuren zu sein. Es war nun leider zu befürchten, dass Jakob, durch den Entzug von Flüssigkeit ohnehin in höchster Lebensgefahr, zusätzlich auch noch verletzt war.


    Ich erinnerte mich wieder an den Zettel, der in der Wohnung Gäfgens gefunden worden war und bei dem es sich offensichtlich um Notizen seines Tatplans handelte. Unter anderem kam darin das Wort »Steg« vor. Ich veranlasste, dass diese Information nochmals an den Einsatzabschnitt »Durchsuchungsmaßnahmen Waldsee« weitergegeben wurde und von dort aus nun vordringlich eventuell vorhandene Stege genauer untersucht werden sollten.


    Wenige Minuten später wurde ich von einem Kollegen aufgefordert, sofort in das Büro des Vizepräsidenten Daschner zu kommen. Daschner wollte einen Beamten sprechen, der noch keinen persönlichen Kontakt mit Gäfgen gehabt hatte. Deshalb war die Wahl auf mich gefallen. Ich eilte durch den Neubau in den Altbau mit seinen Gewölbegängen. Um in die Räumlichkeiten der Behördenleitung zu gelangen, musste ich klingeln.


    Ich betrat Daschners Büro das erste Mal. Es war recht groß, mit blauem Teppichboden ausgelegt und mit dunklen Möbeln ausgestattet. Vor dem Schreibtisch stand eine Sitzgruppe. Daschner forderte mich auf, Platz zu nehmen. Er setzte sich dazu. Wir waren alleine.


    Er erklärte, dass er sich große Sorgen um Jakobs Leben mache – mittlerweile waren fast vier Tage vergangen, seit er entführt worden war. Gäfgen, dessen Tatbeteiligung zweifelsfrei feststand, hatte Jakob, solange er unter Beobachtung stand, nicht versorgt und niemanden beauftragt, dies zu tun. Immer wieder hatte er neue Lügengeschichten erzählt. Daschners größte Sorge war, schon zu lange gewartet zu haben und damit möglicherweise für den qualvollen Tod oder für schwere Gesundheitsschäden des Kindes mitverantwortlich zu sein.


    Gäfgen musste unter allen Umständen zum Reden gebracht werden, um Jakob zu retten, so Daschner. Wenn Gäfgen den Aufenthaltsort des entführten Kindes nicht sofort angäbe, müsste er durch die Anwendung unmittelbaren Zwanges bzw. durch den Einsatz eines Wahrheitsserums dazu gebracht werden. Daschner erläuterte mir noch kurz, dass er als rechtliche Grundlage dafür zum einen das HSOG (Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung), zum anderen das StGB (Strafgesetzbuch), explizit die Rechtfertigungsgründe der Notwehr in Form der Nothilfe sowie des übergesetzlichen Notstandes, sah.


    Er fuhr fort, dass der Beamte, der sich dazu bereiterklärt hatte, die angedachte Maßnahme umzusetzen, noch im Urlaub sei. Deshalb sei beabsichtigt, ihn mit einem Hubschrauber einfliegen zu lassen. Es handelte sich um einen Polizeibeamten, der über eine Übungsleiterlizenz des Deutschen Sportbundes verfügte und damit nicht nur die polizeilich zulässigen Zwangsmaßnahmen, sondern auch die erlaubten Techniken verschiedener Sportarten beherrschte. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht ahnen, dass die Boulevardpresse später reißerisch aus ihm einen »Folterspezialisten« machen würde.


    Daschner beauftragte mich, Gäfgen erneut zum Verwahrort des Kindes zu befragen, eindringlich an sein Gewissen zu appellieren und auf die akute Lebensgefahr des Jungen hinzuweisen. Und er ordnete an, keine Fragen zum Tathergang und zur Tatbeteiligung zu stellen. Für den Fall der weiteren Weigerung Gäfgens sollte ich ihm ankündigen, dass sich die Behördenleitung des Polizeipräsidiums damit nicht zufriedengeben könnte; er müsste damit rechnen, dass unmittelbarer Zwang gegen ihn angewendet würde. Einem Jurastudenten, der bereits den schriftlichen Teil des ersten Staatsexamens abgelegt hatte, war wohl klar, dass dies mit Schmerzzufügung verbunden wäre. Daschner entließ mich mit den Worten: »Bereiten Sie ihn darauf vor!«


    Wolfgang Daschner eilte ein großer Ruf voraus. Seit Jahrzehnten war er bekannt dafür, logische und korrekte Lösungen zu finden. Er hatte das Gesetz kein einziges Mal gebrochen und war stolz darauf. Jetzt trug er die Verantwortung für das Leben eines entführten Kindes. Ich war der festen Überzeugung, dass er die rechtliche Seite höchst genau und intensiv geprüft hatte. Vermutlich hatte er sich mit unserem Justiziar oder anderen Experten besprochen. Mir war aber klar, dass eine Gewaltanwendung nur eine absolute Ausnahme sein konnte.


    Ich wollte, ich musste die Wahrheit herausfinden, bevor tatsächlich Zwang angewandt oder Schmerzen zugefügt würden. Mit diesem Gedanken im Kopf verließ ich Daschners Büro.


    Über die rechtliche Seite dachte ich nicht weiter nach. Die Führungsriege der Frankfurter Polizei hatte zwar auf ein eventuelles Beweisverwertungsverbot hingewiesen, aber niemand hatte rechtliche Bedenken angemeldet oder gar konkret von einer möglichen Strafbarkeit gesprochen.


    In den wenigen Minuten, die mir blieben, hatte ich keine Chance und keine Möglichkeit, zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Ich wollte es auch gar nicht.


    Daschners Überlegungen riefen Bilder von anderen Entführungen in meinem Kopf wach. Ich sah angsterfüllte Augen, die mich anflehten, Schläuche, die aus der Erde ragten und Luft in ein Verlies zu dem lebendig begrabenen Opfer leiten sollten.


    – Gernot E.


    Am 19. Oktober 1976 wurde der 32-jährige Brauereierbe entführt. Trotz Zahlung des Lösegeldes wurde er tot in einem verfallenen Westwall-Bunker aufgefunden. Er war an die Wand gekettet. Gernot E. ist an Unterkühlung und Entkräftung gestorben.


    – Eustachius H.


    Der sechsjährige Junge wurde am 20. Dezember 1976 von dem hoch verschuldeten Karl-Heinz Krämer entführt. In Panik erdrosselte er das Kind mit einem Draht, steckte es in einen Sack und versteckte das Bündel im Wald. Daraufhin rief er die Eltern an und verlangte Lösegeld für die Freilassung des Jungen.


    – Ursula H.


    Am 15. September 1981 wurde das zehnjährige Mädchen in Eching von seinem Fahrrad gerissen und entführt. Die Täter versteckten das Kind in einer Kiste, die in einem Erdloch vergraben war. Ursula erstickte qualvoll in dem Versteck. Die Täter verlangten dennoch Lösegeld. Zur Geldübergabe kam es nicht mehr, da die Polizei am 4. Oktober das Verlies mit dem toten Mädchen gefunden hatte.


    – Nina von G.


    Die Achtjährige wurde am 18. Dezember 1981 auf dem Schulweg entführt. Nach 149 Tagen kam sie nach Zahlung des Lösegeldes frei. Einen Teil der Entführungszeit verbrachte das Mädchen in einer Holzkiste. Die Entführer wurden nie gefasst.


    – Johannes E.


    Am 6. März 1981 entführten drei Männer den elfjährigen Sohn des KEC-Präsidenten Jochen E. und ließen ihn nach zwei Wochen gegen die Zahlung von drei Millionen Mark wieder frei. Zwei Wochen verbrachte der Junge angekettet in einem 1,50 mal 2,00 mal 1,60 Meter kleinen Bretterverschlag.


    – Jacub F.


    Der 40-jährige Mann wurde am 1. Oktober 1996 vor seinem Frankfurter Büro verschleppt und in einem Verschlag gefangen gehalten. Da einem der Täter die Maske verrutscht war und er Angst bekam, erkannt worden zu sein, erschlugen sie F. mit einem Spaten im Wald. Danach verlangten sie vier Millionen Mark Lösegeld für die Freilassung des Opfers.


    – Matthias H.


    Der 20-Jährige wurde am 14. September 1997 bei Potsdam entführt und, wie durch die Erpresserbriefe bekannt war, in einem Erdloch vergraben. Die Polizei fasste die Entführer zufällig einige Tage nach der Lösegeldübergabe. Erst nach langen und mühsamen Verhören gaben sie den Aufenthaltsort des jungen Mannes preis. Er war mittlerweile in dem Erdloch qualvoll verhungert und verdurstet. Vor Verzweiflung hatte Matthias H. noch versucht, seinen Schuh aufzuessen.


    Und es gab noch andere.


    Mit schnellen Schritten näherte ich mich nach der Besprechung mit Daschner unserer Abteilung und sah Jürgen P. mit einer Frau mittleren Alters vor seinem Büro stehen und sprechen. Es stellte sich heraus, dass es sich um Gäfgens Mutter handelte.


    Ich fragte Jürgen, ob es etwas Neues gebe, was er verneinte.


    Gäfgen erinnert sich in seinem Buch Allein mit Gott – Der Weg zurück anders und unzutreffend. Er meint, dass ich ihn zusammen mit einem weiteren Kollegen aus der Gewahrsamszelle abgeholt hätte.


    Jürgens Büro war circa zwölf Quadratmeter groß; gegenüber der Tür gab es ein Fenster zu einem der Innenhöfe des Präsidiums. An den Wänden rechts und links befand sich jeweils eine Verbindungstür zu den angrenzenden Büros. Die Türen waren geschlossen. Im Bereich des Fensters stand ein halbwegs moderner grauer Schreibtisch. Gäfgen saß auf einem Bürostuhl. Der Stuhl stand vor der rechten Verbindungstür.


    Ich nahm mir einen Besucherstuhl und setzte mich ebenfalls hin. Wir saßen einander direkt gegenüber. Zwischen unseren Beinen war ein Abstand von circa 30 Zentimetern, zwischen unseren Oberkörpern ein Abstand von mehr als einem Meter.


    Ich suchte seine Augen und blickte ihn schweigend an. Ich sah ihn das erste Mal. Gäfgen strahlte eine derartige Kälte aus, dass ich automatisch mit meinem Stuhl etwas nach hinten rückte. Daraufhin konfrontierte ich Gäfgen mit seiner Lügengeschichte, in der er die beiden Brüder zu Unrecht der Teilnahme an der Entführung bezichtigt hatte.


    Ich klärte ihn über den Fund eines Kinderschlafsackes mit Blutspuren am Langener Waldsee auf und teilte ihm unsere Befürchtung mit, dass Jakob in höchster Lebensgefahr schwebe.


    »Es ist in deinem eigenen Interesse, wenn du endlich sagst, wo der Junge versteckt ist. Ich will jetzt endlich wissen, was mit dem Jungen ist!« Ich kämpfte um eine überlegte, ruhige Stimme.


    Gäfgen schaute weg in Richtung Tür.


    »Wo ist der Junge, was ist mit dem Jungen?«


    Er vermied jeglichen Blickkontakt und schwieg weiter. Ich sagte ihm, pass auf, es ist veranlasst worden, dass jemand kommt, der dir Schmerzen zufügen kann. Er wird mit einem Hubschrauber eingeflogen. Ich habe ihm auch gesagt, dass die Besorgung eines Wahrheitsserums veranlasst sei. Ich erklärte ihm eindringlich, dass wir wissen müssten, wo der Junge ist.


    Gäfgen zeigte sich völlig unbeeindruckt. Als Jurastudent mit bestandener schriftlicher Prüfung zum Ersten Staatsexamen, hielt er die Überlegungen der Behördenleitung wohl nicht für glaubhaft und schien eiskalt berechnend abwarten zu wollen, ob irgendetwas davon je realisiert werden würde. Ich war über seine stoische Haltung nicht erstaunt, denn ich war selbst nicht überzeugt von dem, was ich ihm sagte, warum hätte er mir darauf antworten sollen? Es musste Gäfgen klar sein, dass ihm von mir keine Gefahr drohte, dass ich ihm nichts tun würde. Wie sollte ihn dann die Mitteilung beeindrucken, dass da vielleicht jemand kommen würde, der ihm Schmerzen zufügen könnte? Er brauchte sich doch nur seelenruhig zurückzulehnen und zu warten, bis der »böse Mann« kommen und damit beginnen würde, ihm wehzutun. Gäfgen spielte auf Zeit. Wir hatten diese Zeit nicht, Jakob blieben vielleicht nur noch Minuten zu leben.


    Ich fragte erneut: »Was ist mit Jakob?«


    Ohne mir ins Gesicht zu schauen, antwortete er: »Ich werde erpresst, meine Freundin …«


    Ich unterbrach ihn.


    »Dieses Märchen kannst du jemand anderem erzählen, ich will wissen, was mit dem Kind ist, wo ist Jakob? Pass mal auf, du hast das Lösegeld abgeholt, hast einen Teil auf deine Konten einbezahlt, wir haben das restliche Lösegeld in deiner Wohnung gefunden, du kennst Jakob, wir haben eine von dir handgeschriebene Checkliste in deiner Wohnung sichergestellt. Es ist eindeutig, dass du an Jakobs Entführung zumindest beteiligt bist. Wir lassen uns nicht länger verarschen. Du hast ständig gelogen und unschuldige Menschen belastet. Wie geht es Jakob? Wo ist er? Es liegt nur an dir, uns zu sagen, wo er ist, und dein Gewissen zu erleichtern. Wenn du dich weiter weigerst, werden wir uns damit nicht zufriedengeben.«


    Keine Reaktion. Ich versuchte einen anderen Ansatz.


    »Hast du Angst vor dem Knast? Du weißt ja, wie es dort Tätern gehen kann, die Kindern etwas angetan haben.«


    Es ist eine bekannte Tatsache, dass Kinderschänder, Kindsmörder, Kindesentführer im Knast schlechte Karten haben. Diese Delikte sind auf der Kriminellenskala ganz unten angesiedelt. Da sitzen die brutalsten Typen, aber wenn es um ihr eigenes Fleisch und Blut geht, werden sie zahm, sorgsam, entfalten Beschützerinstinkte. Wehe, meinem Nachwuchs passiert etwas, wehe, einer tut ihm weh, ich bin im Knast, ich kann ihn vor Gefahren nicht beschützen. Die eigene Angst und vor allem Ohnmacht, Machtlosigkeit werden dann stellvertretend auf denjenigen übertragen, der wegen eines entsprechenden Deliktes in U-Haft oder Haft kommt, also erreichbar ist. Da ist dann einer, der genau das gemacht hat, wovor sie Angst haben, wovor sie ihre Kinder schützen wollen – und nicht können, weil sie im Knast sitzen.


    »Wenn du vor dem Knast Angst hast, da können wir versuchen, etwas für dich zu tun und die Anstaltsleitung ansprechen, damit dir nichts passiert.«


    »Ich weiß nicht, ich kann nichts sagen, ich bin da reingeraten …«


    Gäfgen stammelte.


    »In was bist du reingeraten? Die Zeit wird knapp!«


    Schweigen, keine Reaktion.


    Auch das führte also nicht weiter.


    Ich selbst habe vier Kinder, zwei davon ungefähr im Alter von Jakob. Ich hänge sehr an ihnen. Die Jüngeren leben bei ihrer Mutter, und ich mache mir oft Gedanken um sie, weil sie so weit weg sind. Wie könnte ich ihnen helfen und was könnte ich tun, wenn ihnen etwas passieren würde? Wenn ich von Entführungen erfuhr, dachte ich an meine Kinder und ihre möglichen Ängste und Qualen und wie sie in einer solchen Situation nach mir rufen und hoffen würden, dass ich ihnen helfe.


    Diese Gedanken vermischten sich mit der aktuellen Situation. Ich dachte daran, dass Jakob lebte, irgendwo eingesperrt war, panische Angst hatte und möglicherweise verletzt war, dass er keine Chance hatte, sich selbst zu helfen, und es nur noch eine Frage von wenigen Stunden war, bis er stürbe. Ich hatte Bilder von seiner Verzweiflung, seinem angsterfüllten Flehen um Hilfe im Kopf.


    Ich muss es schaffen, Bilder zu erzeugen!, sagte ich mir.


    »Wo ist der Junge? Denk an seine Angst, an seine Augen, an seine vor Angst panischen Augen!«


    Keine Reaktion, Gäfgens Blick war immer noch von mir abgewandt. Er konnte mir nicht in die Augen schauen.


    »Wo ist Jakob? Du wirst immer an seine Augen denken, seine Schreie hören. Seine Augen werden dir nie aus dem Kopf gehen. Du wirst immer an seine Angst denken müssen, Tag und Nacht, und wenn du Kinder siehst, wirst du dich an ihn erinnern. Er wird dir nie aus dem Kopf gehen.«


    Gäfgen machte immer noch keine Anstalten, irgendetwas zu sagen.


    »Der Junge wird dir nie aus dem Kopf gehen!«


    Ich machte in der Höhe meiner rechten Schläfe kreisende Bewegungen mit dem Zeigefinger meiner rechten Hand.


    »Du wirst immer an ihn denken müssen! Du wirst von ihm träumen, du wirst nachts schweißgebadet aufwachen, du wirst ihn nie vergessen, er wird dich dein Leben lang verfolgen! Dein Leben lang wirst du nichts anderes sehen als seine Augen, nichts anderes hören als seine Angstschreie. Jeder Tag wird so beginnen, jede Nacht wird dich endlos quälen.«


    Keine Reaktion.


    »Du wirst Jakob nie vergessen, er wird dich immer verfolgen. Dein Leben lang. Weißt du, was es bedeutet, Tag und Nacht, jeden Tag deines Lebens an ihn zu denken? Was ist mit Jakob? Wie geht es ihm? Was hast du mit ihm gemacht? Hat er Hunger? Friert er? Wo ist er? In einer Kiste? Eingegraben? Was ist mit Jakob? Sag’s mir, sprich endlich! Was ist mit Jakob? Hat er Schmerzen? Lebt er noch?«


    Keine Reaktion.


    »Wo ist Jakob? Du wirst Jakob nie vergessen. Sein Flehen um Hilfe, sein Schreien werden dir nie mehr aus dem Kopf gehen, werden dich für immer verfolgen. Dein Leben lang. Hast du ihm wehgetan? Ihn verletzt? Kann er sich bewegen? Hat er genug Luft? Du wirst seine Augen nie vergessen, die panische Angst in seinen Augen, nie! Keine Nacht wirst du mehr schlafen, du wirst Angst vor der Dunkelheit haben, denn sie wird dich an das erinnern, was du mit Jakob gemacht hast. Wo hast du ihn versteckt?«


    Nicht die Fragen oder die einzelnen Worte waren entscheidend. Es war die Gesamtheit meiner Person. Ich war voller Wut und Zorn, hatte Angst um Jakob, ich wollte und musste diesem Spiel ein Ende machen. Ich war total angespannt und vor allen Dingen absolut entschlossen. Meine Entschlossenheit, nicht eher aufzugeben, bis ich erfahren hatte, was mit Jakob passiert war, hat Gäfgen sehr deutlich gespürt.


    Plötzlich eine Reaktion.


    »Ich … ich … ich glaube … er ist in … bei einem See in der Nähe von Birstein.«


    »Was soll das heißen? Lebt er noch oder ist er tot?«


    »Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist alles zu spät!«


    »Wie, alles zu spät? Stimmt das jetzt mit dem See? Wo genau ist der See?«


    »In der Nähe von Birstein, im Vogelsberg, ich kann es auf einer Karte zeigen!«


    Ich sprang auf, rannte zur Tür, öffnete sie und schrie über den Flur: »Ich brauche sofort eine Karte von Birstein!«


    Olli Korn hatte mich gehört. »Ich komme aus der Gegend, ich kenne mich dort aus, warte, ich komm sofort mit einer Karte!«


    Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis Olli mit der Landkarte zurückkam. Er hatte unseren Kollegen Sören Skora dabei. Beide wandten sich mit der Karte Gäfgen zu.


    Olli Korn fragte: »Lebt der Junge denn noch?«


    »Ich bin vor den anderen vom Teich weggefahren«, behauptete Gäfgen.


    »Wer sind die anderen?«, wollte Olli wissen.


    Keine Antwort. Daraufhin breitete Olli die Landkarte aus, und Gäfgen zeigte ungefähr die Stelle.


    »Stimmen diese Angaben?«


    »Das stimmt jetzt.«


    Olli Korn und Sören Skora erklärten den Kollegen, wo sich der Fischweiher befand. Sie besorgten sich Autos, nahmen ihre Einsatztaschen und fuhren zusammen mit dem Kollegen Lehnert und weiteren Polizeikräften sofort zum Teichgelände.


    Ich ging wie benommen in das nächste offen stehende Büro und wählte Daschners Durchwahl.


    »Gäfgen hat gesagt, dass Jakob in oder bei einem See in der Nähe von Birstein ist. Ich befürchte, tot. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Aussage jetzt die Wahrheit ist.«


    Ich war fertig, ausgelaugt, am Ende, vollkommen platt und funktionierte nur noch wie ferngesteuert.


    Plötzlich war Polizeiführer Gerhard Budecker da. Er fragte mich, wie sicher das jetzt sei, und ich antwortete ihm, den Tatsachen entsprechend, dass bei Gäfgen gar nichts sicher sei.


    »Hat Gäfgen ein Motiv, um uns wieder an der Nase herumzuführen?«, fragte Gerhard Budecker. Mir fiel nur eine Möglichkeit ein.


    »Da Gäfgen die Aussichtslosigkeit seiner Lage erkannt hat, will er vielleicht fliehen und hat sich deshalb diese ganze Geschichte ausgedacht.«


    Gäfgen befand sich mittlerweile im Büro von Bernd Mohn, der nach einer kurzen Nacht verspätet in die Dienststelle gekommen war.


    Ich öffnete die Tür und sagte zu Bernd, dass ich noch einmal allein mit Gäfgen sprechen müsste. Widerstrebend verließ Bernd das Büro, und es kam zu einer kleinen, lautstarken Diskussion vor seiner Tür. Bernd wollte nicht, dass die Vertrauensbasis, die er zu Gäfgen aufgebaut hatte, zerstört würde. Am Ende ging ich alleine in sein Büro, und er wartete draußen.


    Ich schaute Gäfgen in die Augen und sagte ihm leise, aber eindringlich: »Pass auf, ich weiß nicht, ob es stimmt, was du gesagt hast, und ob du nicht irgendwas anderes vorhast; aber mach keinen Blödsinn!«


    Nach diesen paar Sekunden verließ ich das Büro, und Bernd beschäftigte sich weiter mit Gäfgen.


    Jürgen P. fragte mich im Laufe des Vormittags, worum es bei dem Auftrag Daschners gegangen wäre. Ich klärte ihn mit wenigen Worten auf.


    Ich hätte schon längst nach Hause fahren können, aber ich wollte nicht, ich musste wissen, was mit Jakob passiert war, und dieses Mal hoffte ich, dass Gäfgen wieder gelogen hatte.


    Er habe das Klebeband genommen und dies dem Jakob über den Mund geklebt. Dieser sei gar nicht ängstlich gewesen, habe eher etwas überrascht geguckt und das Ganze als einen Scherz empfunden. Er habe den Jakob gefragt, ob er ein Handy dabei habe. Dieser habe dies durch Gesten verneint. Er habe ihn dann auf den Boden gelegt, wofür er keine Gewalt habe anwenden müssen. Jakob habe auf dem Bauch gelegen. Er habe ihm die Hände auf dem Rücken festgehalten und gesagt, es sei ernst und er solle ruhig sein, es würde ihm dann nichts passieren. Er habe das auf dem Tisch liegende Klebeband genommen und Jakob damit die Hände und Füße gefesselt.


    (aus dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters von Magnus Gäfgen)


    Gäfgen, weitere Polizeibeamte und Bernd Mohn fuhren umgehend mit einem Dienstwagen zu dem Privatgrundstück und dem darauf liegenden Fischweiher bei Birstein, im Schauerwald (Vogelsberg). Eine Schranke trennte das Grundstück vom Weg, auf dem schon die anderen Polizeiautos standen. Gäfgen führte die Polizeibeamten auf das Grundstück und blieb in der Nähe der Schranke stehen.


    »Wo ist Jakob denn?«, fragte Bernd und bekam als Antwort Handzeichen, die auf einen auf der linken Seite befindlichen Steg zum See wiesen.


    »Na, dann los, geh voran!«, forderte Bernd Magnus Gäfgen auf. Dieser weigerte sich, weiterzugehen, fiel auf die Knie und vergoss ein paar Tränen.


    Einige Polizisten blieben bei Gäfgen, die anderen begaben sich zum Steg und fanden gegen 12 Uhr ein von Wasserpflanzen fast verdecktes dunkles und verschnürtes Bündel mit den Konturen eines menschlichen Körpers, Füße an der Oberfläche, Kopf auf dem Grund. Die Mordkommission, die Spurensicherungsgruppe und der Gerichtsmediziner kamen wenige Minuten später an die Fundstelle. Das Bündel wurde vorsichtig aus dem kalten Wasser gehoben und auf dem Steg abgelegt.


    Erst um 15 Uhr, als das Bündel geöffnet wurde, war sicher, dass eine Kinderleiche darin steckte. Gäfgen hatte Jakobs Kopf und Füße in blaue Müllsäcke gepackt und den ganzen Körper dann in ein schwarzes Bettlaken gehüllt.


    Die Spurensicherung entnahm Erdproben, sicherte Schuh- und Reifenabdrücke, Fasern; stellte die Müllsäcke sicher.


    Als Jakob bemerkt habe, dass es ernst gewesen sei, habe er zu schreien versucht. Er habe dabei Geräusche von sich gegeben und mit den Armen und Füßen gewackelt. Er habe auf Jakob eingeredet und ihm gesagt, er solle doch ruhig sein. Jakob sei aber nicht ruhig geworden. Er habe immer weiter gemacht, habe gezappelt und versucht, zu schreien. Natürlich habe er nicht laut schreien können, aber dieses Sich-Wehren sei in seinem Plan nicht vorgesehen gewesen. Er meine, dass er in dieser Situation selbst geweint habe und seine Tränen auf den Jakob drauf gelaufen seien … Er habe gewollt, dass Jakob endlich ruhig sei. Er habe ihn geschüttelt, angeschrien, am Hals gewürgt, all dies habe nicht geholfen. Jakob habe nicht aufgehört, sich zu wehren. »Ich habe ihn auch einmal geschlagen, glaube ich.« Auch das habe nicht geholfen.


    Da sich das Klebeband über dem Mund gelockert gehabt habe, habe er ein neues darüber geklebt. Außerdem habe er ein Stück Klebeband über die Nase geklebt.


    (aus dem Vortrag des psychiatrischen Gutachters von Magnus Gäfgen)


    Nachdem sicher war, dass Jakob tot war, ging ich zu meinem Auto und fuhr wie in Trance nach Hause.


    Wir hatten alle verloren. Kein anderer Gedanke. Es war später Nachmittag, ich saß nun am Küchentisch bei mir zu Hause, immer wieder die Frage: »Warum, warum musste dieses unschuldige Kind sterben?« Obwohl ich es nicht zulassen wollte, ich konnte nicht anders: Ich musste weinen.


    Bernd Mohn, Magnus Gäfgen und der Fahrer machten sich auf die Rückfahrt, noch bevor Jakobs Körper geborgen worden war. Gäfgen war schweigsam und verschlossen. Bernd setzte trotzdem die Befragung fort, weil er den Tatablauf restlos klären wollte.


    »Wo hast du Jakobs Kleider und seinen Schulranzen verschwinden lassen, wo die Schreibmaschine versteckt?«


    »Einige Teile habe ich in Frankfurt-Oberrad in einer Mülltonne neben dem Minimalmarkt am Buchrainplatz entsorgt, weitere Teile in einer grünen Mülltonne des dritten Hauses auf der linken Seite einer vom Buchrainweg abgehenden Nebenstraße.«


    Bernd Mohn leitete die Angaben an seinen Kollegen Jürgen P. weiter, der die Durchsuchungsmaßnahmen veranlasste. Die Durchsuchung der Örtlichkeiten verlief vorerst negativ.


    Bernd gab nicht auf und befragte Gäfgen weiter, er wollte auch wissen, ob es noch andere Tatbeteiligte gäbe.


    »Klaus H. [Name geändert] ist der Tatplaner, die Brüder B. haben nichts damit zu tun. Ich habe die Angaben zu den Brüdern B. und dem Verwahrort am Langener Waldsee erfunden, weil ich ungeheuer unter Druck gestanden habe. Jakob sollte nach Erlangung des Lösegeldes freigelassen werden. Klaus hat gesagt, dass es ihm nur ums Geld ginge, unabhängig von der Person, entweder Franz, Elena oder Jakob. Ich habe Jakob an der Bushaltestelle abgepasst und den Brief hingelegt.«


    Gäfgen wiederholte, dass es sich um den Banker Klaus H. handelte, der zu seinem Bekanntenkreis gehörte.


    Als Rechtsanwalt Endres am 1. Oktober 2002 um 14.30 Uhr ins Polizeipräsidium zu seinem Klienten Gäfgen kam, hoffte er, dass Jakob noch zu retten wäre. So hatte er es aus den Worten von Magnus’ Mutter herausgehört, als sie ihn um 7.00 Uhr morgens angerufen hatte. Deshalb hatte er eine Verhandlung am Landgericht unterbrechen lassen, in der er einen Räuber verteidigte. Als er auf dem Hof des Polizeipräsidiums einen Leichenwagen stehen sah, ahnte er das Schlimmste. In Gäfgen sah er im ersten Moment einen »großen, traurigen jungen Mann, der völlig neben sich stand, das Gesicht weich, die Augen angstvoll« (Tagesspiegel, 07.12.2002).


    Schnell war ihm vermutlich klar, dass die Fakten und das indirekte Geständnis des Angeklagten ihm einen hoffnungslosen Fall zutrugen. Gäfgen begrüßte Endres mit den Worten: »Gott sei Dank, dass Sie da sind!« Doch er log auch ihn an und beschuldigte weiterhin Klaus H. als Tatplaner. Der erfahrene Anwalt und scharfe Beobachter verbat sich jedoch Ausflüchte und Lügen, bestand vielmehr darauf, die Wahrheit zu erfahren, da er sonst das Mandat nicht übernehmen könne. Gäfgen gab daraufhin zu, die Beschuldigungen der Brüder B. und des Herrn H. erfunden zu haben. Endres benachrichtigte sofort die Polizeibeamten und rettete damit Klaus H.s Reputation und seinen Arbeitsplatz.


    Gäfgen sagte schließlich seinem Anwalt Endres, dass er die Erpressung und Entführung alleine geplant und durchgeführt habe. Den Tod Jakobs habe er angeblich nicht gewollt.


    Um Jakob zu töten, verklebte der Angeklagte ihm schließlich auch die Nase mit Klebeband. Er legte sich dann neben dem Kind auf den Boden, Kopf an Kopf, und verschloss ihm Mund und Nase zusätzlich mit einer Hand, die er ihm auf das Gesicht presste. In dieser Stellung verharrte er, bis sich der Junge nicht mehr rührte. Nach etwa zwei Minuten, in denen Jakob von Metzler verzweifelt um Atemluft kämpfte, trat Bewusstlosigkeit bei ihm ein. Nach mindestens vier und maximal zehn Minuten starb er den Erstickungstod …


    Um eventuell eingetragene Faser- und DNA-Spuren zu beseitigen, entkleidete der Angeklagte nun den Körper des Jungen bis auf die Unterhose und duschte ihn in der Badewanne ab. Dann ließ er Wasser einlaufen und drückte den Kopf unter Wasser, um zu »testen«, ob Jakob noch atmete, was aber nicht der Fall war …


    Mit dem toten Kind im Kofferraum fuhr er sodann zum Spielpark Louisa, wo er das Auto an einer Telefonzelle parkte; von dort lief er etwa 50 Meter zum Anwesen der Familie von Metzler und warf das Erpresserschreiben … auf das Gelände vor dem Haus.


    (aus dem Urteil gegen Magnus Gäfgen)


    Nach Erledigung der ersten Formalitäten, setzte sich Vizepräsident Daschner an seine Schreibmaschine.


    Das Schlimmste war eingetreten, Jakob war tot. Ein elfjähriges Kind war seiner Zukunft beraubt, alle Hoffnungen und Wünsche, die es in seiner kurzen Kindheit für sein Leben erträumt hatte, waren dahin.


    Alles Bemühen war umsonst gewesen, der kleine Jakob hatte keine Chance auf Rettung gehabt. Der Gerichtsmediziner hatte den Todeszeitpunkt auf Freitagvormittag festgelegt. Also sofort nach seiner Entführung. Er, Daschner, hatte also nicht zu lange gewartet und musste sich keine Vorwürfe machen, für Jakobs Tod verantwortlich zu sein. Er hatte es nicht geschafft, sein Versprechen einzuhalten, er hatte es nicht einhalten können. Jakobs Eltern würden mit dieser Tragödie fertigwerden müssen, das Schrecklichste akzeptieren, den Mord an ihrem Kind. Aber sie würden es schaffen. Sie hatten noch zwei Kinder, die ihre Eltern brauchten. Sie müssen es schaffen.


    Der Verdächtige Magnus Gäfgen hatte jetzt eingestanden, die Erpressung und Entführung alleine geplant und durchgeführt, aber den Tod Jakobs nicht gewollt zu haben.


    Bei der Besprechung zur Pressekonferenz hatte Daschner Oberstaatsanwalt Rainer Schilling und dem Pressesprecher der Polizei, Öhm, mitgeteilt, dass von der Behördenleitung unmittelbarer Zwang als letzte Möglichkeit angedacht worden war. Schilling erhob Bedenken gegen diese Vorgehensweise, sah »dunkle Wolken am Horizont«. Erinnerte er sich nicht an den achtjährigen Denis M. aus Bremen, der am 22. September 1989 auf dem Weg zur Schule entführt und 13 Tage lang gefesselt und geknebelt in einer engen Holzkiste in einem Ferienhaus in der Eifel gefangen gehalten worden war? Bei seiner Festnahme kurz nach der Lösegeldübergabe wurde auf den mutmaßlichen Täter von einem Angehörigen des MEK unmittelbarer Zwang ausgeübt. Der Entführer verriet das Versteck, und Denis wurde lebend dort gefunden. Obwohl der Kollege in einer Selbstanzeige zugab, den Tatverdächtigen geschlagen zu haben, stellte die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf den Notstandsparagrafen 34 StGB das Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Beamte stieg einige Jahre später auf in den höheren Polizeivollzugsdienst und wurde Leiter einer größeren Organisationseinheit.


    Aber Schilling wollte anscheinend die Gewissensnot der Polizei nicht sehen. Er war bekannt dafür, kompromisslos gegen Polizeibeamte vorzugehen. Von ihm hatte Daschner kein Verständnis zu erwarten.


    Denis wurde gerettet, aber niemand hätte Jakob retten können, sein Mörder hatte ihm diese Möglichkeit nicht gelassen.


    Daschner spannte das Papier in seine Schreibmaschine und tippte los.


    PolizeivizepräsidentFrankfurt, 01.10.2002


    Da/stApp.: 80001


    Entführung des Kindes Jakob von Metzler, geb. 17.04.1991


    Am 30.09.2002, gegen 22.45 Uhr, teilte mir KOR [Kriminaloberrat] Edwin F. [Name geändert] mit, dass der Tatverdächtige Magnus Gäfgen weiterhin keine Angaben zum Verbleib des vermissten Kindes gemacht habe. Für den Fall der weiteren Weigerung habe ich die Anwendung unmittelbaren Zwanges angeordnet. Nach Sachlage ist davon auszugehen, dass sich Jakob von Metzler, sofern er noch am Leben ist, in akuter Lebensgefahr befindet (Entzug von Nahrung und Flüssigkeit, Außentemperatur).


    Am 01.10.2002, um 06.15 Uhr, teilten mir KOR Edwin F. und KOR Werner T. [Name geändert] mit, dass Gäfgen mittlerweile freiwillig ausgesagt habe. Nach seinen Angaben seien weitere Tatverdächtige festgenommen und Wohnungen – ohne Erfolg – durchsucht worden. Angeblich werde Jakob von Metzler in einer Hütte am Langener Waldsee festgehalten (der Beschreibung nach könnte es auch der Walldorfer Badesee sein). Dort werden zurzeit mehrere Hundertschaften zusammengezogen. Wegen des ausgedehnten Geländes und fehlender Eingrenzungsmöglichkeiten ist mit einer langen Suchaktion zu rechnen.


    Der Vernehmungsbeamte des Gäfgen sei der Ansicht, dass dieser die Wahrheit gesagt habe. Im Gegensatz dazu vertrete der Polizeipsychologe S. die Auffassung, dass es sich um ein Lügengebäude handele.


    Zur Rettung des Lebens des entführten Kindes habe ich angeordnet, dass Gäfgen


    – nach vorheriger Androhung


    – unter ärztlicher Aufsicht


    – durch Zufügung von Schmerzen (keine Verletzungen)


    erneut zu befragen ist. Die Feststellung des Aufenthaltsortes des entführten Kindes duldet keinen Aufschub; insoweit besteht für die Polizei die Pflicht, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit alle Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben des Kindes zu retten.


    Parallel dazu wurde der Polizeiführer Werner T. beauftragt, zu prüfen, ob ein »Wahrheitsserum« beschafft werden kann.


    Die Befragung des Gäfgen dient nicht der Aufklärung der Straftat, sondern ausschließlich der Rettung des Lebens des entführten Kindes.


    Die von KOR Achim W. erhobenen moralischen Bedenken wurden in einer weiteren Besprechung mit AD [Abteilungsdirektor] Ritter, KOR W. und KOR Werner T. zurückgestellt (08.00).


    KHK [Kriminalhauptkommissar] Ennigkeit wurde angewiesen, den Beschuldigten Gäfgen auf die bevorstehende Verfahrensweise vorzubereiten.


    Um 08.25 Uhr teilte Herr Ennigkeit mit, dass Gäfgen »im Konjunktiv« eingeräumt habe, dass Jakob von Metzler tot sei. Später ergänzte er diese Aussage durch den Hinweis auf eine Hütte im Bereich des Langener Waldsees und den Fundort der Leiche bei Birstein.


    Durch das inzwischen abgelegte Geständnis war die Maßnahme entbehrlich.


    Daschner


    Der Vermerk wurde zu den Akten gegeben.


    Daraufhin informierte Daschner seinen vorgegebenen Verbindungsmann zum Innenministerium.


    Das Handy klingelte. Hans-Joachim Wölfel drückte die Antworttaste.


    »Wir haben die Kindesleiche gefunden. Bitte sag der Familie noch nichts. Polizeipräsident Weiss-Bollandt ist auf dem Weg und möchte den Eltern die traurige Nachricht persönlich übermitteln.«


    Wölfel steckte sein Handy schnell in die Hosentasche, als könnte er mit dem Verstecken des Gerätes die Nachricht ungehört machen.


    »Herr Wölfel, Sie wissen doch mehr, als Sie uns sagen wollen.« Er hörte die Stimme Frau von Metzlers und schüttelte den Kopf. Mein Gott, jetzt musste er auch noch lügen, es gelang ihm nicht, Worte in seinem Mund zu formen.


    Jakobs Eltern standen gerade am Fenster, blickten hinaus und sahen den Polizeipräsidenten ankommen. In diesem Moment wurde ihnen klar, dass Jakob nicht mehr lebte, dass sie ihn verloren hatten. Seine Mutter weinte und wurde von ihren Angehörigen umarmt. Als es an der Haustür läutete, öffnete Jakobs Vater die Tür.


    Jakob, ein »Bündel Mensch« im schlammigen Wasser. Warum? Aus Habgier und um vor seiner Freundin zu protzen. Es war unvorstellbar, abscheulich. Ich war wütend. Natürlich hatte Gäfgen den Mord noch nicht gestanden. Meister des Schweigens und der Lüge. Und Jakob lag nach seiner Identifizierung auf dem metallenen Tisch und wartete auf die Autopsie – den letzten Versuch einer Gerechtigkeit, der Wahrheit. Ich hoffte nur, dass er nicht hatte leiden müssen, dass Jakob wenigstens diese Qual erspart geblieben war.


    Ich habe dem Mörder gegenübergesessen, hatte noch geglaubt, Jakob lebend zu finden. Grausam und ohne Schuldgefühle hatte er Jakobs Eltern mit seinen Falschaussagen vorgegaukelt, Jakob würde noch leben. Ihr Leiden und Hoffen war ihm vollkommen gleichgültig gewesen. Nur ein Spiel, das Gäfgen gewinnen wollte.


    Wird die Familie den Verlust ihres Sohnes verwinden? Wie viel Leid kann ein Mensch ertragen, ohne verrückt zu werden? Kann die Erinnerung an den Sohn, wie er spielte, lachte und herumtollte, Trost spenden? Oder muss man sich zwingen zu vergessen?


    Ich stand auf und holte mir ein Bier.


    Nachdem die Leiche Jakobs gefunden worden war, ordnete Kriminaloberrat Gerhard Budecker an, dass alle weiteren Ermittlungen von dem für Mordfälle zuständigen Kommissariat 11 weitergeführt werden sollten. Die Mitarbeiter des Kommissariates 12 sollten noch alles erledigen, was von ihnen begonnen worden war und geleistet werden musste.


    Noch am 1. Oktober wurde Magnus Gäfgen mit der Ermittlungsakte dem Haftstaatsanwalt überstellt. Der zuständige Haftrichter Werner Dimde ordnete die Untersuchungshaft an.


    Vor dem Haftrichter äußerte sich der Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen. Aber letzte Zweifel an seiner Alleintäterschaft waren widerlegt.


    Am 2. Oktober 2002 lagen die Obduktionsergebnisse vor. Leider wurde meine Hoffnung enttäuscht. Jakob hatte einen langsamen und grauenvollen Tod erleiden müssen, Gäfgen hatte ihn bis zu zehn Minuten lang gewürgt, geschlagen und erstickt. In der gerichtsmedizinischen Sprache heißt es wie folgt:


    Die deutlich ausgeprägten Hirndruckzeichen sowie punktförmige Unterblutungen unter den Überzügen der Wachstumsdrüse, der Lungen und des Herzens sowie flüssiges Blut in den Herzhöhlen und den Gefäßen ergaben, dass der Tod durch Ersticken eingetreten war. Deutliche Einblutungen im Bereich der vorderen Halsmuskeln und des Kehlkopfgerüstes sowie beider Schilddrüsenlappen und zirkulär um die Luftröhre herum deuteten zudem auf ein Würgen oder einen Schlag gegen den Hals hin. Diese Manipulationen am Hals waren für sich bereits lebensgefährlich. Hinweise auf sexuelle Manipulationen am Körper des Jungen fanden sich nicht. Der Sachverständige Professor Dr. Dr. Kauert schloss durch eine Diatomeen-Untersuchung aus, dass der Tod durch Ertrinken im Weiher eingetreten sein könnte.


    In beschlagnahmten Mülltonnen wurden Jakobs Kleider und Schulsachen sichergestellt. Die Reifenspuren am Weiher stimmten exakt mit denen von Gäfgens Honda Civic überein. Auf einem der Plastiksäcke, die den Körper Jakobs umhüllt hatten, wurde eine eindeutige Fingerspur Gäfgens festgestellt. Die Beweise seiner Schuld waren erdrückend: Gäfgen hatte das Lösegeld abgeholt, das Geld wurde in seiner Wohnung gefunden, die silberfarbenen Klebebänder aus seiner Wohnung dienten als Fesseln Jakobs, und dort war auch die handgeschriebene Checkliste entdeckt worden. Die Spurensuche wurde abgeschlossen.


    Die Bevölkerung nahm großen Anteil, viele trauernde Menschen legten am Anwesen der Familie von Metzler Blumen, Fotos, Abschiedsbriefe sowie Stofftiere ab und zündeten Kerzen an. In der Schule und im Frankfurter Römer wurde jeweils ein Kondolenzbuch ausgelegt, an der Eingangstür der Schule hängten Lehrer und Schüler gemeinsam ein Schild auf: »Wir können es nicht fassen.«


    Am 4. Oktober 2002 wurde Gäfgen im Polizeipräsidium Frankfurt in Anwesenheit seines Verteidigers Dr. Endres, mit dem er zuvor ein Gespräch führen konnte, durch Staatsanwalt Koch vernommen. Er machte Angaben zu seiner Person und zur Entsorgung der Beweisstücke. Grundsätzlich sei er auch bereit, »Angaben zu dem Schuldvorwurf des erpresserischen Menschenraubes und der Tötung des Schülers Jakob Gustav Benjamin von Metzler zu machen, jedoch nicht in der heutigen Vernehmung, sondern zu einem späteren Zeitpunkt«.


    Im Anschluss an die Vernehmung hatte Gäfgen Gelegenheit zu einem Gespräch mit seiner Mutter. Sie unterhielten sich nicht über verfahrensrelevante Sachverhalte, aber Gäfgen nutzte dieses Zusammentreffen, um seine Herrenarmbanduhr der Marke Breitling mit Stahlarmband gegen die Damenarmbanduhr der Marke TCM seiner Mutter zu tauschen. Bei einer späteren Überprüfung wurde festgestellt, dass er die wertvolle Breitling-Uhr einem Freund gestohlen hatte, wie auch ein Nokia-Handy, das bei ihm zu Hause lag.


    Gäfgen bekam von seiner Mutter eine schwarze Nylontasche mit persönlichen Gegenständen für die Untersuchungshaft.


    Am selben Tag schilderte Anwalt Endres der Süddeutschen Zeitung sein »außerordentlich unpopuläres Mandat«. »Ich denke, dass er das, was er getan hat, noch gar nicht begriffen hat«, so seine Stellungnahme zu seinem Mandanten.


    Am 12. Oktober versicherte Endres der Frankfurter Rundschau, dass sein Mandant in der »kommenden Woche ein ungeschminktes und hundertprozentiges Geständnis ablegen muss, da er für einen Hallodriprozess, der sich nur auf Indizien stützt, nicht zur Verfügung steht«.


    In seiner Vernehmung am 14. Oktober 2002 durch Staatsanwalt Koch und im Beisein seines Anwaltes Endres gab Magnus Gäfgen an, wie Jakob zu Tode gekommen war:


    Ich bin im Beisein meines Rechtsanwaltes über meine Rechte nach der StPO belehrt worden und bin bereit, Angaben zur Sache zu machen …


    Als wir dann zusammen waren, hat sich die Spirale mit dem Geld drastisch gesteigert. Mara [Kosename geändert] liebt einen teuren Lebensstil. Ich wollte sie glücklich machen. Sie hat das nicht verlangt, ist aber davon ausgegangen, dass ich das Geld auch habe. Sie stammt aus gutbürgerlichen Verhältnissen, kannte aber diesen Lebensstandard nicht …


    Im Sommer war bereits für mich absehbar, dass das mit meinen finanziellen Verhältnissen nicht so weitergehen konnte. Dann fing ich an, mir Gedanken zu machen. Das waren zunächst Gedanken über Kredite, zusätzliche Jobs, mit meinen Eltern zu reden. Das alles habe ich dann aber verworfen, weil es alles nicht ausgereicht hätte, um in dieser Spirale weiterzuleben. Ich machte mir also über meine Situation Gedanken und wusste, dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht, wenn meine finanziellen Möglichkeiten endgültig erschöpft sind. Dabei dachte ich natürlich auch darüber nach, mich gegenüber

    Marianne [Name geändert] zu offenbaren, wobei ich diese Möglichkeit deswegen verwarf, weil ich einerseits Angst davor hatte, mein Lügengebäude darzustellen, und andererseits befürchtete ich, Mara [Kosename geändert] zu verlieren …


    So kam ich auch auf strafbare Gedanken. Ich hab mir dann überlegt, einen Banküberfall zu machen, es war mir aber dann klar, dass ich dafür nicht der Typ bin – mit Pistole und so …


    Mein Kopf hat sich dann wie in zwei Teile gespalten. Einer hat diese kriminellen Überlegungen durchdacht, der andere wusste, dass ich nicht der Typ dazu bin. Ich bin von meinem Naturell aus eher sanftmütig und zurückhaltend …


    Ein Banküberfall hätte nicht genug Geld gebracht, und ich hätte das auch nicht gekonnt. Ziemlich schnell kam ich dann auf den Gedanken einer Entführung … Ich war dann ziemlich schnell bei dem Entführungsopfer Jakob von Metzler … Er war als Entführungsopfer in meinem Kopf, bevor ich ihn kannte. Ich wusste, dass Jakob ungefähr in der fünften oder sechsten Klasse war, das passte in meinen Plan …


    Ich wollte ihn dann in die Hütte bringen … Er sollte dort das Wochenende bleiben und ich wollte ihn dort unter Alkoholeinfluss bringen, um eine Amnesie bei ihm herbeizuführen. Es sollte Wodka und Cola sein … In dem Plan war dann auch als Eventualität der Tod des Jungen vorgesehen … Es war nicht gewollt, aber wenn es passiert, so dachte ich, nehme ich es billigend in Kauf …


    Er stand schräg hinter mir, vor mir der Tisch. Ich nahm das Klebeband, drehte mich um und klebte es ihm auf den Mund. Ich habe an seinen Augen gesehen, dass er das als Scherz auffasst. Ich habe ihn dann gefragt, ob er ein Handy habe. Daraufhin gab er mir mit den Händen zu verstehen, dass er keins habe. Dann gingen die Scheuklappen runter und ich habe meinen Plan abgespult. Ich habe ihn dann mit sanfter Gewalt bäuchlings auf den Boden gelegt, auf ihm gelehnt, habe ihm die Hände auf dem Rücken zusammengedrückt und mit dem auf dem Wohnzimmertisch bereitgelegten Klebeband die Hände wie Handschellen zusammengeklebt. Ich habe dann mit dem Klebeband auch seine Füße umwickelt …


    Ich habe auf ihn eingeredet. Er zappelte. Er merkte, dass es ernst wird. Er versuchte zu schreien. Wehren konnte er sich nicht richtig, er war ja gefesselt … Ich habe ihm wieder den Mund zugedrückt und bin auch lauter geworden. In mir war nur noch der Gedanke, dass jetzt Ruhe sein musste. Ich habe ihm noch einen Klebestreifen auf die Nase geklebt, habe Nase und Mund mit der großen Hand zugedrückt, habe ihn fest am Hals gepackt und ihn kurz gewürgt und geschüttelt. Er lag erst noch auf seinem Bauch, beim Würgen habe ich den Oberkörper ein bisschen zur Seite gedreht. Das Würgen brachte auch nichts …


    Nach meiner Erinnerung habe ich dann nochmals wie ursprünglich neben ihm gekniet und den Mund zugehalten … Nachdem ich ihn gewürgt hatte, habe ich ihn nach meiner Erinnerung einmal im Halsbereich geschlagen, das heißt, ich habe seitlich mit der Faust gegen seinen Hals geschlagen … Es hat dann noch eine Minute gedauert, dann ist er langsam ruhiger geworden …


    Ich habe ihn genommen, in die Wanne gesetzt, den Stöpsel reingemacht und mit dem Duschkopf Wasser eingelassen und ihn damit auch abgeduscht. Der Zweck war, wie in meinem Plan vorgesehen, dass ich dadurch mögliche Spuren verwische …


    Da ich mir – wie gesagt – nicht sicher war, ob Jakob, was ich befürchtete, tot war, habe ich diese Gelegenheit benutzt, nachdem die Wanne einigermaßen mit Wasser gefüllt war, zur Prüfung dieser Frage den Kopf von Jakob unter Wasser zu tauchen. Ich wollte damit sehen, ob Luftbläschen entweichen …


    Frage: Kamen Sie auf die Idee, die Klebebänder abzunehmen, um ihm gegebenenfalls Luft zu verschaffen?


    Antwort: Nein, weil ich nicht wusste, ob er lebt oder tot ist, und wenn er gelebt hätte, hätte er geschrien. Es hätte ja sein können, dass er die Luft angehalten hat, um mich in Sicherheit zu wiegen.


    Am Freitag, dem 11. Oktober 2002, wurde Jakob unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt. Zuvor wurde in der Katharinenkirche in Frankfurt ein einstündiger Trauergottesdienst abgehalten. Siebenhundert geladene Gäste folgten den bewegten Worten von Peter Steinacker, des evangelischen Kirchenpräsidenten von Hessen-Nassau, in der mit schlichten Blumensträußen und wenigen Kerzen geschmückten Kirche, in der Jakob 1992 getauft worden war. Auf dem großen Platz vor der Kirche versammelten sich etwa 1000 Bürger in stiller Andacht und konnten den Worten, die mit Lautsprechern übertragen wurden, zuhören. Viele Menschen weinten, Eltern hielten ihre Kinder fest umschlungen.


    »Jakob hat sein Leben so lieb gehabt. Noch immer pressen die Angst und der Schmerz das Herz zusammen, will das Entsetzen keine Sprache finden. … Wir alle sollten uns fragen, was wir falsch machen, dass wir immer unempfindlicher werden gegenüber der alltäglichen Gewalt und Willkür«, schloss Steinacker seine Trauerrede.


    Verwandte und Freunde gaben dem elfjährigen Jungen das letzte Geleit zum Familiengrab auf dem Hauptfriedhof. Seine Eltern und Geschwister gingen tapfer voran.


    Der weiße Kindersarg war mit bunten Blumen bedeckt.


    Eine weitere Vernehmung Gäfgens durch Staatsanwalt Koch fand am 17. Oktober 2002 statt, in der dieser den Tagesablauf des 27. September 2002 schildert, das darauffolgende Wochenende, die Abholung des Lösegeldes und den Tag seiner Festnahme. Er gab zu Protokoll:


    Ich bin im Beisein meines Rechtsanwaltes über meine Rechte nach der StPO belehrt worden und bin bereit, Angaben zur Sache zu machen …


    Frage: Auf die Idee, nach dem Tod des Kindes aufzuhören, sind Sie nicht gekommen?


    Antwort: Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich darüber nachgedacht habe. Ich habe mich nach den Ereignissen in der Wohnung nur noch stur an meinen Plan gehalten.


    Nachdem Oberstaatsanwalt Schilling am 1. Oktober 2002 von Daschner über die Umstände der Gäfgen-Aussage informiert worden war, fertigte er mit Datum vom 9. Oktober 2002 einen eigenen Aktenvermerk an:


    Vor Beginn der am Nachmittag des 01.10.2002 angesetzten gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft und der Polizei in dem Entführungsfall von Metzler hatte ich mit dem Pressesprecher der Polizei, Herrn Öhm, und dem Polizeivizepräsidenten, Herrn Daschner, in dessen Dienstzimmer ein vorbereitendes Gespräch. Im Verlaufe dieses Gespräches fragte mich Herr Daschner, ob ich wisse, wie es zu den Angaben des Beschuldigten, wo er Jakob von Metzler versteckt habe, gekommen sei. Zum Zeitpunkt dieser Frage lag ein Hinweis über den späteren Leichenfundort vor, dem bereits nachgegangen wurde. Der Tod Jakob von Metzlers war zum Zeitpunkt des Gespräches noch nicht bestätigt. Ich habe Herrn Daschner geantwortet, dass ich nicht wisse, wie es zu diesen Angaben des Beschuldigten gekommen sei.


    Daraufhin teilte mir Herr Daschner mit, er, Daschner – insoweit bin ich mir ziemlich sicher, dass er von sich gesprochen hat – habe dem Beschuldigten gesagt, wenn er weiterhin keine entsprechenden Angaben mache, werde unmittelbarer Zwang angewandt. Wann dieses Gespräch stattgefunden haben soll, wurde meiner Erinnerung nach nicht erwähnt. Ich habe dann nachgefragt, was mit der Anwendung unmittelbaren Zwanges gemeint gewesen sei. Herr Daschner antwortete, dem Beschuldigten sei gesagt worden, man werde ihm dann Schmerzen zufügen. Ich habe Herrn Daschner gesagt, dass ich allergrößte Bedenken wegen dieser Vorgehensweise hätte. Herr Daschner war allerdings der Ansicht, er sei nach dem Polizeirecht zu diesem Vorgehen berechtigt gewesen, und auch nach dem Strafrecht sei hiergegen nichts einzuwenden. Eine weitergehende Erörterung des Themas zu diesem Zeitpunkt war nicht möglich, da ich mich mit Herrn Öhm dringend zu der in der Gutleutstraße angesetzten Pressekonferenz fahren lassen musste.


    Von dem hier geschilderten Sachverhalt habe ich Herrn LOStA Harth noch am 01.10.2002 nachmittags persönlich unterrichtet.


    Im Hause wissen von diesem Geschehen noch die Staatsanwälte Koch und Möllers. Beide haben sich zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet.


    Wegen der außergewöhnlich starken Beanspruchung seit dem 01.10.2002 in diesem Verfahren als Pressesprecher und zuständiger Abteilungsleiter hatte ich erst heute Gelegenheit, diesen Vermerk anzufertigen.


    Niemand hatte mit mir gesprochen. Nicht einmal Wolfgang Daschner wollte wissen, was genau ich Gäfgen gesagt hatte. Offensichtlich hatte den Vizepräsidenten der polizeiliche Alltag eingeholt: Neben seiner eigentlichen Aufgabe hatte er den gesundheitlich angeschlagenen Behördenleiter zu vertreten, war verantwortlich für die Fertigstellung des Neubaus und musste darüber hinaus den ordnungsgemäßen Umzug von mehr als 2300 Beschäftigten aus 17 Liegenschaften Anfang November 2002 sicherstellen.


    Ich machte mir Gedanken, wie ich reagieren sollte, wenn Gäfgen erzählte, dass ich ihm gesagt hatte, was seitens Daschners angedacht gewesen war. Meine Anweisung hatte gelautet, ihn darauf vorzubereiten. Nichts anderes hatte ich getan. Sollte ich leugnen? Nein, ich war mir sicher, dass Wolfgang Daschner zu dem stand, was er angeordnet hatte.


    Am 14. und 17. Oktober 2002 hatte Gäfgen in Vernehmungen der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt am Main in Anwesenheit seines Verteidigers Dr. Endres endlich zwei umfangreiche Geständnisse abgelegt. Mit keinem Wort erwähnten Gäfgen oder sein Anwalt, dass ich ihm den von der Behördenleitung angedachten unmittelbaren Zwang angekündigt hatte.


    Ich hatte mich zwischenzeitlich mit der Problematik beschäftigt und fand Aufsätze und Stellungnahmen des Rechtsprofessors Dr. Winfried Brugger. Er vertritt seit 1995 die Ansicht, dass auch der grundgesetzlich (Art. 1 GG) garantierte Anspruch auf Achtung der Menschenwürde einer Abwägung fähig und bedürftig sei, und dass es in bestimmten Gefahrensituationen gerechtfertigt sein könne, gegen polizeirechtlich verantwortliche Personen sogar Gewalt anzuwenden. Brugger, so konnte ich in Erfahrung bringen, hatte Rechtswissenschaften, Soziologie und Philosophie studiert und schließlich mit »summa cum laude« zum Dr. jur. promoviert ; inzwischen ist er leider verstorben.

  


  
    Durch seine Ausführungen wurde mir klar, dass sich mit diesem Thema hochqualifizierte Personen beschäftigt hatten und zumindest Prof. Brugger zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen war wie ich. Ungefähr zwei Wochen später, nachdem er wieder aus dem Urlaub zurück war, sprach Jürgen P. mich noch einmal auf den »Auftrag von Daschner« an. Ich vermied ein Gespräch, gab ihm stattdessen die Kopie eines Aufsatzes von Brugger. Mit keinem Wort erwähnte er, dass er Probleme mit Daschners angedachter Notlösung hatte.


    Nach dem Ende der Herbstferien eröffnete die Carl-Schurz-Schule den Unterricht mit einer Trauerfeier für Jakob. Tausend Schüler, Eltern, Lehrer und die Familie von Metzler gedachten Jakobs.


    Vor der Schule wurde ein Gedenkstein gesetzt. Daneben pflanzten Lehrer und Schüler einen Baum für Jakob.


    »Wo ich auch nach Dir frage, find’ ich von Dir Bericht. Du lebst in meiner Klage und stirbst im Herzen nicht. Du wirst immer unser Freund bleiben.«


    Der Oktober 2002 war von weiteren Tragödien überschattet. Am 12. Oktober wurde auf Bali ein Attentat verübt. Unter den 190 Toten waren viele Touristen. Am 23. Oktober nahm der tschetschenische Guerillaführer Besarev mit 41 Rebellen, darunter vielen Frauen, im Moskauer Theater Dubrovka mehr als 850 Geiseln. Drei Tage später pumpten Spezialeinheiten des russischen Inlandsgeheimdienstes eine Chemikalie in das Ventilationssystem des Theaters und stürmten kurz darauf das Gebäude. Die betäubten Terroristen wurden durch Kopfschüsse getötet, 129 Geiseln starben an Vergiftungen durch das eingeleitete Gas.


    Diese schrecklichen Ereignisse bedrückten alle Personen, mit denen ich darüber sprach, mich eingeschlossen. Jeder von uns, Angehörige und Freunde, kann überall auf der Welt in terroristische Gewalttaten involviert werden. Zufällig. Sie waren nicht vorhersehbar, aber es war absehbar, dass es nicht die letzten sein würden. Oder sie konnten – wie Jakob – in die Hand eines Verbrechers fallen.


    Ich fühlte mich öfter deprimiert, hatte keine Lust mehr, etwas zu unternehmen, funktionierte einfach nur. Und wollte vergessen. Nur meine Töchter brachten es fertig, dass ich mich manchmal etwas besser fühlte. Sie gaben mir vorübergehend Kraft und Freude. Ich hatte beides sehr nötig.


    Sylvia und ich danken allen hessischen Polizistinnen und Polizisten für den unermüdlichen Einsatz, Jakob zu retten. Wir haben erfahren, welche Berufung Sie in Ihrem Beruf finden, Menschen im Unglück zu helfen, Unglück abzuwehren. Als am Montagabend unsere Hoffnung schwand, weil Jakob den mutmaßlichen Täter kannte, gab es bei Ihnen allen kein Zögern, bis zum letzten Moment zu hoffen und alles zur Rettung zu tun. Wir haben großartige menschliche Persönlichkeiten kennengelernt, und es ist der größte Trost, dass Sie alles für die Rettung eingesetzt haben.


    Mit großem Dank


    Ihre Sylvia und Friedrich von Metzler


    Magnus Gäfgen wurde am 5., 9., 13., 15. und 16. November 2002 durch den gerichtlich bestellten Sachverständigen Prof. Dr. med. Leygraf vom Institut für forensische Psychiatrie der Universität Essen und den Diplom-Psychologen Klaus Elsner untersucht. »Es ergeben sich aus psychiatrischer und psychologischer Sicht keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung oder gar Aufhebung der strafrechtlichen Schuldfähigkeit«, lautete das Ende ihrer seitenlangen schriftlichen Beurteilung, die im Januar am Landgericht Frankfurt am Main eintraf. Mit keinem Wort hatte Gäfgen während der Untersuchungen die Ankündigung unmittelbaren Zwanges auch nur angedeutet.


    Gäfgen hatte dazu lediglich ausgesagt:


    »Er habe gewusst, die Ruhe bekomme er nur, wenn er zum einen die Namen von Mittätern und zum anderen den Aufenthaltsort des Jakob nenne. Am anderen Morgen habe er dann gesagt, man brauche nicht mehr weiter zu suchen. Er habe den Beamten dann den Ort gezeigt, wo der Junge gelegen habe …«


    Gäfgen war seit seiner Festnahme viele Male durch Kriminalbeamte, Staatsanwälte und den Haftrichter vernommen worden, überwiegend in Anwesenheit eines Rechtsanwaltes oder seines Verteidigers Dr. Endres. In keiner Vernehmung machte er auch nur die geringste Andeutung, dass er am 1. Oktober 2002 bedroht oder sonst unter Druck gesetzt worden sei. Auch gab es keinerlei Hinweise darauf, dass er in den mehrfachen Gesprächen mit seiner Mutter angedeutet hätte, dass er die Aussage über das Versteck der Leiche nicht freiwillig gemacht haben könnte.


    Am 7. Dezember 2002 erschien in der Zeitung Tagesspiegel der Artikel »Die Bekenntnisse des Hochstaplers Magnus G.«. Darin heißt es:


    »›Bleib ruhig, bleib doch endlich ruhig‹, flehte der Täter sein Opfer an. Dann tötete er Jakob von Metzler, duschte ihn ab und schaffte die Leiche weg. Verteidiger Ulrich Endres hat 60 Mörder vertreten. Magnus G. gibt ihm Rätsel auf. Wie wurde aus dem sensiblen Studenten ein Verbrecher?«


    Im weiteren Verlauf des sehr ausführlichen Berichtes wird die Tat, aber insbesondere Gäfgens Verteidiger Endres sehr detailliert dargestellt, sein Lebenslauf, seine Fähigkeiten, sein Einfühlungsvermögen, seine Leistungen. Zwischendurch steht in dem Artikel noch der Satz:


    »Dann das Verbrechen, das in seiner Trostlosigkeit seinesgleichen sucht und einen Vernehmer drohen ließ, er gehe jetzt mit Magnus auf den Flur und schlage ihm die Zähne aus.«


    Und: »Wie hätte der Knirps von 1,45 Metern dem Riesen von 1,96 Metern entkommen können, den Schluchzen und letztes Japsen nicht erbarmten? G. schleppt das Geheimnis mit sich herum, das nur er sah: den flehenden ›Warum‹-Blick Jakobs, dem er mit seinen Händen das Ende bereitete. Die Augen waren nicht verbunden.«


    In der 50. Kalenderwoche des Jahres 2002 gab Rechtsanwalt Endres Staatsanwalt Koch einen handgeschriebenen Brief, einen Kassiber, von Gäfgen. Der hatte am 2. Dezember seinen Anwalt gebeten, dafür zu sorgen, dass der Brief seine Freundin Marianne erreichen würde.


    Staatsanwalt Koch beantragte daraufhin beim zuständigen Gericht am 17. Dezember 2002 die Beschlagnahme dieses Kassibers. In dem mehrere Seiten langen Brief schreibt Gäfgen unter anderem, er sei zu »dieser Tat und auch zu diesem falschen Geständnis gezwungen worden«.


    Gäfgen konnte es nicht lassen – er log immer weiter. Auch jetzt noch versuchte er andere Leute hineinzuziehen, indem er etwa schrieb, dass es »draußen« so viele Gerüchte darüber gäbe, warum er »es« und wie er »es« getan hätte. So hieße es zum Beispiel, er hätte ein Verhältnis mit der Mutter »des Metzlers« gehabt oder eine »sexuelle Beziehung mit Franz«.


    Er schien vor nichts haltzumachen und erfand sogar Gerüchte, die die ohnehin schon so leidgeprüfte Familie zusätzlich peinigten und Zweifel an seiner Schuld wecken sollten.


    Am 9. Januar 2003 notierte Oberstaatsanwalt Schilling in einem Aktenvermerk, ihm seien nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub Gäfgens Kassiber und der Artikel im Tagesspiegel vom 7. Dezember 2002 vorgelegt worden:


    »Insbesondere im Hinblick auf die in dem Brief aufgestellte Behauptung, der Beschuldigte sei zu einem falschen Geständnis und zu der Tat gezwungen worden, sowie im Hinblick auf die im Artikel des ›Tagesspiegel‹ veröffentlichte Passage: ›Dann das Verbrechen, das in seiner Trostlosigkeit seinesgleichen sucht und einen Vernehmer drohen ließ, er gehe jetzt mit Magnus auf den Flur und schlage ihm die Zähne aus‹, erschien eine umgehende ergänzende staatsanwaltliche Vernehmung des Beschuldigten erforderlich.«


    Nach mehreren vergeblichen Versuchen, Rechtsanwalt Endres im Urlaub zu erreichen, habe er Staatsanwalt Sedlmeier beauftragt, Gäfgens Verteidigern den für den folgenden Tag vorgesehenen Vernehmungstermin per Fax mitzuteilen. Um 14 Uhr habe er Endres dann über Handy erreicht:


    »Er bat dringend darum, die Vernehmung morgen nicht durchzuführen, weil er vorher auf jeden Fall mit seinem Mandanten noch einmal reden müsse. Ich habe ihm daraufhin zugesagt, dass der Vernehmungstermin morgen aufgehoben, aber auf jeden Fall in der nächsten Woche stattfinden werde. Hiermit war er einverstanden. Es wurde vereinbart, dass er morgen um 11 Uhr in meinem Dienstzimmer vorspricht, um einen Vernehmungstermin für die nächste Woche, den StA Sedlmeier wahrnehmen wird, zu vereinbaren.«


    Am 14. Januar 2003 notierte Schilling:


    »Rechtsanwalt Dr. Endres sprach am Vormittag des 10.01.2003 bei mir vor. Nach Erörterung der Sachlage erklärte er, er wolle auf jeden Fall an einer Vernehmung des Beschuldigten teilnehmen. Er müsse jedoch Gelegenheit haben, vorher mit ihm zu sprechen. In meiner Gegenwart rief er in seinem Büro an, um seine Terminlage für die nächste Woche abzuklären. Dabei stellte sich heraus, dass er frühestens am Mittwoch, dem 15.01.2003, ab 14 Uhr an einer Vernehmung des Beschuldigten teilnehmen konnte. Um dies zu ermöglichen, bat er darum, in Weiterstadt zu veranlassen, dass er am Samstag, 11.01.2003, seinen Mandanten in der dortigen Justizvollzugsanstalt besuchen könne.


    Ich habe Herrn Staatsanwalt Sedlmeier gebeten, das Notwendige zu veranlassen und Herrn Dr. Endres entsprechend zu unterrichten.«


    Gäfgen war am 15. Januar 2003 von Staatsanwalt Sedlmeier im Beisein seines Rechtsanwaltes Dr. Endres vernommen worden. Endres hatte vor dem Vernehmungstermin Gelegenheit, ausführlich mit seinem Mandanten zu sprechen.


    Gäfgen beschrieb folgendes Szenarium:


    Zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr des nächsten Morgens wurde ich von zwei Beamten aus der Zelle geholt. Die Beamten hatte ich am Vorabend bereits gesehen. Die Befragung wurde im Zimmer von Herrn M. im alten Polizeipräsidium fortgesetzt. Herr M. war nicht der vernehmende Beamte und war auch nicht bei der folgenden Befragung dabei. Die Befragung wurde von beiden Beamten, die mich von der Verwahrzelle abholten, alleine durchgeführt. Ich wurde zunächst von beiden befragt, insbesondere über den Aufenthaltsort von Jakob von Metzler und über den Tatablauf. Ich habe ungefähr dieselben Antworten gegeben wie am Vorabend, was offenbar für beide Beamte nicht zufriedenstellend war. Dann bat der eine Beamte den anderen, den Raum zu verlassen, und sagte, er wolle mit mir alleine sprechen. Der im Zimmer verbliebene Beamte kam mir nahe. Er rückte mit seinem Stuhl direkt frontal an meinen Stuhl heran, sodass wir uns direkt in einem Abstand von ca. zehn Zentimetern Gesicht zu Gesicht gegenüber saßen. Er fasste mich an den Schultern. Er sagte, dass das Ganze kein Spiel und kein Spaß sei. Ein Spezialist wäre mit einem Hubschrauber unterwegs, welcher ein Fachmann

    wäre und mir große Schmerzen zufügen könnte. Er könnte mir Schmerzen zufügen, die ich noch nie zuvor verspürt hätte. Die Behandlung würde keine Spuren hinterlassen. Dieser Fachmann sähe aus wie ein Familienvater, man würde es ihm nicht ansehen. Der Beamte verdeutlichte die Situation, indem er beispielsweise die Rotorgeräusche des Hubschraubers nachahmte. Der Beamte fragte mich in diesem Zusammenhang auch, ob ich wüsste, was ein übergesetzlicher Notstand wäre. Der Beamte kam weiter näher, machte das Rotorgeräusch weiter nach und drohte, dass ich mit zwei großen Negern in eine Zelle gesperrt würde, welche sich an mir sexuell vergehen könnten. Der Wortlaut des Beamten war weiter, dass mich die Neger in den Arsch ficken und verprügeln würden, mich am Schwanz lutschen würden. Er führte weiter aus, ich würde mir wünschen, nie geboren worden zu sein. Ich hatte während dieser Situation Angst. Zunächst nahm ich das Ganze nicht sehr ernst. Später jedoch, als die Drohung mit dem Spezialisten ausgesprochen wurde, nahm ich die Drohung sehr ernst. Ich teilte dem Beamten unter Zuhilfenahme einer Landkarte mit, wo sich die Leiche von Jakob von Metzler befinden würde. Herr M. kam bald daraufhin hinzu. Ihm wurde von den Beamten der Aufenthaltsort der Leiche mitgeteilt. Herr M. wollte zunächst, dass ich mit ihm per Hubschrauber dorthin fliegen würde. Die beiden Beamten, die mich morgens befragt hatten, verließen ungefähr zu diesem Zeitpunkt den Raum. Ich war mit Herrn M. anschließend alleine. Ich teilte ihm mit, dass ich vor dem Beamten, der mich zuvor alleine verhört hatte, Angst hätte. Ich sagte Herrn M., dass ich deswegen nicht zum Fundort fliegen würde, wenn er nicht mitkäme. Der Beamte, der mir gedroht hatte, war ein älterer Beamter, schätzungsweise um die 50 Jahre alt. Er war zivil gekleidet. Er hatte einen Glatzenansatz. Die Haarfarbe könnte bräunlich/grau gewesen sein. Er hatte keinen Bart, keine Brille. Er war von kräftiger, untersetzter Statur. Er war kleiner als ich. Ich würde ihn wiedererkennen. Entweder morgens, als Herr M. erschien, oder aber zu dem Zeitpunkt, als wir vom Fundort der Leiche wieder zurück ins Polizeipräsidium kamen, kam der Beamte, der mir wie beschrieben gedroht hatte, nochmals in den Raum von Herrn M., in dem zu diesem Zeitpunkt nur Herr M. und ich saßen. Er nahm M. mit vor die Tür und fragte ihn, ob er mich nochmals allein sprechen dürfte. Nach einer längeren, zum Teil lautstarken Diskussion, die ich durch die dünnen Türen mithören konnte, bei der Herr M. anfänglich ein alleiniges Zusammensein mit mir zu verhindern versuchte, betrat dann der Beamte schließlich doch alleine das Zimmer von Herrn M. und flüsterte mir (ich saß noch auf dem Stuhl), indem er den Arm um meine Schultern legte, ins Ohr: »Das hast du jetzt davon, der wird dich finden« (sinngemäß). Anschließend gab es kein Gespräch mehr mit diesem Beamten. In der Folgezeit nach diesem Vorfall gab es keinerlei Drohungen mehr von ermittelnden Beamten oder von anderer behördlicher Seite.


    Schon diese Angaben Gäfgens verdeutlichen, dass er nur noch ungenaue Erinnerungen an die Befragung hatte. Ich habe ihn nie aus einer Zelle abgeholt, und mein zweites Gespräch mit ihm hat vor seinem Transport zum Fundort der Leiche stattgefunden. Die Beschreibung unseres Gespräches entspricht nicht den Tatsachen.


    Danach wurde Gäfgen zu dem Inhalt des Kassibers befragt und er gab zu, dass er alles erfunden hatte:


    Ich wurde zu dem Geständnis im Ermittlungsverfahren wegen des Todes von Jakob von Metzler nicht gezwungen. Es war für mich unerträglich zu denken, dass meine Freundin das, was ich im Gefängnis gesagt habe, glauben könnte. Das, was im Geständnis gesagt wurde, ist weder erpresst worden noch falsch. Den Brief habe ich geschrieben, weil Marianne [Name geändert] die große Liebe meines Lebens ist. Mir ist bewusst, dass das Ganze nicht erlaubt war. Ich ging das Risiko, nochmals Ärger zu bekommen, deswegen ein, um Marianne [Name geändert] nicht zu verlieren. Es gibt daher auch nicht – wie im Brief angedeutet – eine Gefahr irgendeiner Art für mich, meine Familie oder meine Freundin. Ich habe für dieses Mädchen alles getan, der Gedanke, sie zu verlieren, ist mir unerträglich. Auch der Satz, es gäbe Leute, die Angst vor der Wahrheit hätten, ist erfunden. Die im Brief angedeutete Tätigkeit bei einem Anwalt ist erfunden. Diese Geschichte war Teil meiner Maske, die ich mir vor der Tat zugelegt hatte.


    Die Niederschrift der Vernehmung lässt erkennen, dass die Befragung durch Staatsanwalt Sedlmeier aus kriminalistischer Sicht unzureichend durchgeführt wurde: Es gab offenbar keine kritischen Fragen zu der Tatsache, dass Gäfgen seine fantasiereichen Beschuldigungen erstmals nach dreieinhalb Monaten – und nach ausführlicher Besprechung mit seinem Verteidiger – erhoben hatte. Kein Vorhalt aus den bis dahin durchgeführten Vernehmungen, noch nicht einmal die Frage, wann er erstmals von dem Vermerk des Polizeivizepräsidenten Kenntnis erlangt hatte. Warum hatte Gäfgen in Mohns Dienstzimmer nicht um Hilfe gerufen, wenn er doch so fürchterlich bedroht wurde? Warum hatte er seiner Mutter, seinem Verteidiger und dem vom Gericht beauftragten Psychiater nichts davon erzählt? Staatsanwalt Sedlmeier nahm die Schilderungen des Mörders und Entführers zumindest ausweislich des Protokolls kritiklos auf, obwohl ihm bekannt war, dass dieser während des gesamten Verfahrens pausenlos gelogen und andere Personen schwerster Straftaten beschuldigt hatte, um sich an ihnen für ein Unrecht, das er selbst begangen hatte, zu rächen.


    Erst Mitte Januar 2003 erfuhr ich, dass Vorwürfe wegen möglicher Gewaltandrohungen gegen den Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner erhoben worden waren. In dieser Zeit kam Daschner in mein Büro. Das alte Polizeipräsidium war umgezogen in einen Neubau. Ich hatte mir eine kleine Musikanlage für das Büro gekauft und sie bei der Gebühreneinzugszentrale angemeldet. Er kam herein, schaute sich kurz um, und mir fiel in diesem Moment nichts anderes ein, als zu sagen: »Die Musikanlage ist ordnungsgemäß angemeldet.«


    »Wir haben wichtigere Probleme«, sagte Daschner und klärte mich auf.


    Hatte Endres seine Chance erkannt, aus dem Mordprozess gegen seinen Mandanten einen »Schauprozess« gegen den Polizeivizepräsidenten und mich zu konstruieren und den Mörder als Opfer polizeilicher Willkür zu präsentieren?


    Diese Frage stellte Wolfgang Daschner abschließend. Sie ging mir nicht mehr aus dem Kopf und verschaffte mir schlaflose Nächte.


    Gäfgen hatte seit Monaten einen Verteidiger, er ist vernommen worden, hatte Kontakte mit Staatsanwälten und Richtern, war über mehrere Tage von einem hervorragenden Psychiater und seinem Team begutachtet worden. Wenn er sich von mir ernsthaft bedroht gefühlt hatte, warum sagte er dies erst jetzt?


    Wen konnte ich um Rat fragen? Mir wurde klar, dass ich einen Rechtsanwalt benötigte. Nur über ihn konnte ich erfahren, was Gäfgen dazu bewogen hatte, mehr als drei Monate nach seiner Befragung durch mich zu behaupten, ich hätte ihn bedroht. Was hatte er in seinen Vernehmungen, was während seiner Exploration gesagt?


    Im Nachhinein ist mir klar, dass spätestens nach der Vernehmung Gäfgens am 15. Januar 2003 bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt einige Unruhe entstanden war.


    Denn Endres würde die Presse benachrichtigen, unangenehme Fragen waren zu erwarten.


    Seit dreieinhalb Monaten kannte die Strafverfolgungsbehörde den Vermerk Daschners – und sie hatte bisher nichts unternommen. Jetzt musste ein Weg gefunden werden, den Medien ein Opfer zu liefern.


    Am 27. Januar 2003 verfügte Staatsanwalt Koch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Polizeivizepräsident Daschner und mich wegen des Verbrechens der Aussageerpressung nach § 343 StGB.


    Die Sachbearbeitung wurde Staatsanwalt Wilhelm Möllers übertragen. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die Lügen in Gäfgens Aussage über meine angeblichen Drohungen.


    Am 30. Januar 2003 wurde Gäfgen noch einmal verhört. Richterin Stilp sollte ihn zu seinen Vernehmungen vom 14. Oktober und 17. Oktober 2002 anhören.


    Vor Beginn der eigentlichen Vernehmung wurde er wieder über sein Recht belehrt, dass er zur Sache aussagen oder schweigen dürfe, dass er das Recht habe, vor einer Einlassung zur Sache anwaltlichen Rat einzuholen und Beweiserhebungen zu verlangen. Anschließend wurde eine Erklärung seines Verteidigers Endres protokolliert, in der betont wurde, die bedrohliche Situation, die anlässlich seiner ersten polizeilichen Vernehmung bestand, bestehe nicht mehr fort; dies gelte auch schon für die Vernehmungen vom 14. Oktober und 17. Oktober 2002, die Gegenstand der richterlichen Vernehmung sein sollten.


    Gäfgen bestätigte diese Erklärung.


    Die beiden staatsanwaltschaftlichen Vernehmungsprotokolle wurden dann verlesen, der Angeklagte brachte an einzelnen Stellen Berichtigungen oder Erläuterungen an.


    Am Ende der Vernehmung wurde folgende Erklärung des Angeklagten protokolliert:


    »Die bedrohliche Situation war am Morgen des 01.10.02. Bei meinen späteren Sitzungen wurde ich nicht mehr bedroht, und ich fühlte mich nicht mehr bedroht. Ich habe mich zur Tat geäußert, weil es mir ein Bedürfnis war. Auch heute fühle ich mich nicht bedroht …«


    Im Tagesspiegel erschien am 18. Februar 2003 auf Seite 1 folgender Artikel:


    »Mordfall Jakob: Die Ermittler wollten den Täter foltern

    Frankfurts Polizeivizepräsident hielt Drohung mit Gewalt bei der Vernehmung schriftlich fest


    Anwalt spricht von Verbrechen


    Der mutmaßliche Mörder des Bankierssohns Jakob von Metzler sollte von der Polizei gefoltert werden. Dem Tagesspiegel liegt ein interner Vermerk von Frankfurts Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner vor, laut dem der festgenommene, 27 Jahre alte Jurastudent G. ›nach vorheriger Androhung, unter ärztlicher Aufsicht, durch Zufügung von Schmerzen (keine Verletzungen) erneut zu befragen ist‹. Die Staatsanwaltschaft leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen Daschner und mehrere Kripobeamte ein – nach Angaben von G.s Verteidiger Ulrich Endres wegen des Verdachts der ›Aussageerpressung‹.«


    Verzweifelt machte ich mich auf die Suche nach einem Anwalt. Die Zeitungen waren schon bei »Folterdrohungen« angekommen. Mit diesem Wort war aus einem Entführungs- und Mordfall, aus dem vergeblichen Versuch, das Leben Jakobs zu retten, ein Verfahren mit ungeheurer politischer Dimension geworden.


    Einen Anwalt kannte ich sehr gut, er war mein Freund und hatte mich bei meiner Scheidung vertreten. Aber ihm und zwei weiteren Anwälten aus meinem Bekanntenkreis, die ich ansprach, war der Fall eine Nummer zu groß. Schließlich rief ich Wolfgang Daschner an und sagte ihm, dass ich nicht wüsste, wen ich als Anwalt nehmen sollte. Auf Empfehlung des Behördenleiters hatte Polizeivizepräsident Daschner am 24. Februar 2003 Rechtsanwalt Eckart C. Hild mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt.


    Er sprach mit seinem Anwalt darüber und dieser empfahl mir Prof. Dr. Lutz Simon, stellvertretender Vorsitzender der Anwaltskammer und Spezialist für Straf- und Steuerrecht.


    Ich machte einen Termin aus. Die Kanzlei befand sich im oberen Stockwerk eines älteren kleinen Hochhauses nahe der Innenstadt von Frankfurt.


    Ein Mitarbeiter öffnete mir, begleitete mich in ein geräumiges Zimmer mit einem langen Schreibtisch am Fenster und einem alten, dunklen Konferenztisch.


    Professor Dr. Simon, ein großer Mann Mitte fünfzig, bat mich, am Tisch Platz zu nehmen. Er setzte sich zu mir. Der Fall war ihm natürlich bekannt. Ich schilderte das, was wirklich vorgefallen war, meine zehn Minuten mit dem Kindsmörder Gäfgen und warum ich zu ihm gegangen war, unsere Verzweiflung, unsere Hoffnung, Jakob lebend zu finden. Die Lügengeschichten Gäfgens, die bis zur Verhaftung Unschuldiger geführt hatten. Und die Entscheidung, die Ankündigung unmittelbaren Zwanges, als Ultima Ratio.


    Professor Simon übernahm am 5. März 2003 meine Verteidigung. Die ersten wichtigen Fragen waren:


    Warum wurden derartige Vorwürfe erst Monate nach dem Verhör erhoben? Wer hat die Vorwürfe erhoben, wann, warum und wie? Warum wurde das Ermittlungsverfahren gegen Daschner und mich erst im Januar 2003 eingeleitet, obwohl der anwesende Staatsanwalt von der Ankündigung einer Zwangsanwendung schon seit dem 1. Oktober 2002, seit mehr als drei Monaten, wusste?


    Um sie beantworten zu können, beantragte der Anwalt Daschners, Rechtsanwalt Eckart C. Hild, unter Vorlage einer Vertretungsvollmacht Einsicht in die Ermittlungsakten. Mein Anwalt tat dies ein paar Tage später.


    Staatsanwalt Möllers teilte beiden Anwälten am 25. Februar und 17. März 2003 mit, dass er den Anträgen auf Akteneinsicht zurzeit nicht entsprechen könne und später unaufgefordert darauf zurückkommen werde. Zeitgleich nahm Staatsanwalt Möllers die Ermittlungen auf.


    Ich konnte es nicht fassen: Wir waren wegen Aussageerpressung, was völlig falsch war, angeklagt, die Anwälte durften die Akten nicht einsehen, wir wussten nicht, was vorgefallen war, wie es zu dieser Anklage hatte kommen können. Aber wir mussten ständig neue Vorwürfe der Medien über uns ergehen lassen, gegen die wir uns nicht wehren konnten, weil wir die Hintergründe nicht kannten.


    In einem offenen Brief meldete sich am 24. Februar 2003 die Vorsitzende des Vereins Deutsche Strafverteidiger e.V., Rechtsanwältin Dr. Regina Michalke aus Frankfurt, zu Wort: Daschners Entscheidung habe geltendes Recht und »elementare Prinzipien des Rechtsstaates verletzt«. Es könne dahinstehen, ob sich polizeirechtlich oder auch unter dem Aspekt des Notstandes etwas anderes in den Fällen vertreten ließe, in denen der Beamte über sicheres Wissen im Hinblick auf eine Lebensgefahr der Geisel und die Rettungschancen verfüge. »Ein solcher Fall lag hier nicht vor. Herr Daschner konnte allenfalls hoffen, dass Jakob von Metzler noch lebte. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies nicht so sei, war offenbar ebenso groß wie die Berechtigung dieser Hoffnung. Unter diesen Umständen war die Androhung von Schmerzen gleichbedeutend mit der Abnötigung einer Aussage, die – wenn der Tatverdächtige den ihm angedrohten Qualen entgehen wollte und das Kind nicht mehr lebte – nur ein Mordgeständnis sein konnte.«


    Das Leben eines entführten Kindes nur ein Rechenspiel? Welche Menschenverachtung! Soll ein Arzt die Behandlung einstellen, wenn die Heilungs- oder Überlebenschance eines Patienten weniger als 50 Prozent beträgt? Sollen die Opfer von Lawinenabgängen oder Erdbeben ihrem Schicksal überlassen werden, wenn kein »sicheres Wissen« gewährleistet, dass sie noch leben und bei sofortiger Rettung auch überleben würden?


    Später erfuhr ich dann, dass der Bruder dieser Juristin einer der Richter und gleichzeitig Berichterstatter der 27. Großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt war. Von dieser Kammer wurden wir verurteilt.


    Nachdem das Wort »Folter« das erste Mal gefallen war, gab es kein Halten mehr, es wurde – ohne es zu hinterfragen – benutzt. Der populistische und reißerische Begriff erhöhte die Auflagen, war aber absolut und absichtlich falsch gewählt.


    Nur Gäfgen und ich wussten, was tatsächlich geschehen war. Doch bei mir hatte sich niemand erkundigt, wie die Befragung, seine Preisgabe, dass Jakob tot sei und wo dessen Leiche versteckt sei, verlaufen war. Was war geschehen? Warum hatte Gäfgen jetzt, Monate nach der Tat, nach etlichen Vernehmungen, Begutachtungen, Kontakten zu Rechtsanwälten, Staatsanwälten, Richtern, Psychologen und vielen anderen plötzlich behauptet, dass er gefoltert worden wäre?


    Wer hat diese Behauptung ungeprüft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht?


    Fragen über Fragen.


    Ich beschäftigte mich mit dem Thema Folter:


    »Folter« ist das Hervorrufen körperlicher oder psychischer Qualen zur Erzwingung von Geständnissen im Strafprozess – nicht der unmittelbare Zwang zur Abwehr einer akuten Lebensgefahr.


    Die Anti-Folterkonvention der UN von 1984 definiert den Begriff wie folgt: Es ist darunter eine Handlung zu verstehen, »durch die einer Person von einem Träger staatlicher Gewalt oder auf dessen Veranlassung hin vorsätzlich starke körperliche oder geistig-seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erzwingen, sie zu bestrafen oder sie oder andere Personen einzuschüchtern.


    Nicht darunter fallen Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich in einem mit den Mindestgrundsätzen für die Behandlung von Gefangenen zu vereinbarenden Maß aus gesetzlich zulässigen Zwangsmaßnahmen ergeben, diesen anhaften oder als deren Nebenwirkungen auftreten.


    Die Folter ist eine verschärfte Form absichtlicher grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe.«


    Der Mainzer Rechtsprofessor Dr. Volker Erb brachte es auf den Punkt: »Mit Folter hat das nichts zu tun. Wer in diesem Zusammenhang dennoch von Folter spricht, verhöhnt die zahlreichen wirklichen Folteropfer dieser Welt.«


    Und wenn schon das Wort »Folter« missbraucht und verallgemeinernd von der Verletzung der Menschenwürde gesprochen werden soll, dann muss klargestellt werden: Jakob war es, der menschenunwürdig behandelt und grausam unter Schmerzen und in minutenlanger Todesangst umgebracht wurde. Und seine Eltern und Geschwister sind es, die unter Jakobs Tod zu leiden haben – lebenslänglich, ohne Aussicht auf Begnadigung oder vorzeitige Entlassung.


    Am 18. Februar 2003 berichtete spiegel online: »In der Untersuchungshaft hat sich der mutmaßliche Mörder auf sein erstes Staatsexamen vorbereitet.


    Das Hessische Justizministerium bestätigte, dass Magnus Gäfgen am 19. Februar 2003 im Frankfurter Oberlandesgericht seine mündliche Prüfung, Schwerpunkt Strafrecht, ablegen will. Die schriftliche Prüfung hatte er bereits vor der Tat bestanden. Im Falle einer Verurteilung sei er aber für den Staatsdienst unwürdig. Der Anwaltsberuf könnte ihm nach einem bestandenen Examen hingegen wahrscheinlich nicht auf ewig verwehrt werden.«


    Am selben Tag, zur selben Stunde sollte die gegen ihn erhobene Mordanklage bekanntgegeben werden. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Presse sollte sich auf diesen Termin beschränken, und Gäfgen sollte ungestört seine Prüfung ablegen können. Wegen der Brisanz des Falles wurde auf den üblichen Aushang im Schaukasten des Juridicum der Goethe-Universität verzichtet. Nur Gäfgens Anwalt Endres und dessen Referendarin wussten Bescheid.


    Das Polizeipräsidium Frankfurt wurde aufgefordert, den Transport durchzuführen. Daschner lehnte dies ab. »Es kann nicht Aufgabe der Polizei sein, einem dringend der Entführung und des Mordes verdächtigen Verbrecher zum Eintritt in das ›Recht‹ zu verhelfen, das er selbst in gewissenloser Weise missbraucht und gebrochen hat.« Die Prüfung wurde daraufhin in das Weiterstädter Untersuchungsgefängnis verlegt; sie habe »in angenehmer Atmosphäre« stattgefunden, berichtete das Hessische Justizprüfungsamt, und Endres sei »als Gast« zugelassen worden. Gäfgen habe die Prüfung mit der Note »befriedigend« bestanden.


    In seinem Buch Allein mit Gott – Der Weg zurück (Seite 122 ff.) schildert Gäfgen den Ablauf später etwas anders. Er meint, dass die Prüfungskommission die Situation in Frankfurt aufgrund des öffentlichen Interesses als untragbar einschätzte und daher lieber ins Gefängnis zu Gäfgen reiste. Gäfgen erzählt auch eingehend vom Ablauf der Prüfung. Sie begann mit seinem Wahlfach, ausgerechnet Kriminologie, also der Lehre vom Verbrechen. Mit ungläubigem Staunen erfährt der Leser: »Da ich gut darauf vorbereitet war und in diesem Fach prinzipiell meine Stärken hatte, fiel mir die Prüfung recht leicht, und ich schnitt gut dabei ab.«


    Immerhin, der sich anschließende strafrechtliche Teil der Prüfung ersparte Gäfgen Fragen zu Delikten wie Mord oder Entführung, er konnte sich auf Themen wie Untreue, Diebstahl und Hehlerei konzentrieren. »Unangenehmer wurde es dann im Zivilrecht«, teilt er mit, offenbar gehörten komplexe Sachverhalte des Bereicherungs- und Deliktsrechts nicht zu seinen bevorzugten Studiengebieten.


    Gäfgen bestand die Prüfung. »Ein ganz klein wenig stolz auf mich selbst«, sei er gewesen, fasst er zusammen. »Das Resultat dieser sicher einmaligen Examensprüfung war mein Bestehen mit einem mittleren Befriedigend mit 7,33 Punkten. Ich freute mich sehr darüber. Irgendwie fühlte ich es auch als eine gnädige Fügung des Schicksals, dass sich mein doch stets gründlich betriebenes Studium und meine … Examensvorbereitung selbst unter den nun eingetretenen Bedingungen ausgezahlt haben.«


    Für die Leser, die es nicht glauben wollen, ist das Examenszeugnis als Kopie im Gäfgen-Buch enthalten, ebenso wie ein Seminarzeugnis, das darüber Auskunft gibt, dass Gäfgen im Rahmen eines Seminars zum Strafvollzugsrecht einen Vortrag gehalten hat mit dem Thema »Die lebenslange Freiheitsstrafe im Spiegel des Bundesverfassungsgerichts«.


    Immerhin, die Zulassung zum Juristischen Vorbereitungsdienst, also zum sogenannten Rechtsreferendariat, wo die Absolventen des Ersten Staatsexamens Ausbildungsstationen als Richter, Staatsanwalt, Verwaltungsbeamter oder Rechtsanwalt durchlaufen und die nachfolgende Zweite Juristische Staatsprüfung, welche die Befähigung zum Richteramt verleiht, blieben Gäfgen verwehrt. Darüber ist er aber nicht traurig: »Ich will all dasjenige an materiellrechtlichem und prozessualem Fachwissen, das mir durch das fehlende Referendariat entgeht, im Selbststudium nachholen. Dies betreibe ich intensiver und bedingungsloser als viele Kollegen und Bekannte, die mir schon früher von ihrem unproduktiven Referendariat berichtet und die gerichtliche Ausbildung als insgesamt wenig ertragreiche Zeit empfunden haben.« Als wäre das noch nicht genug an studentischem Eifer, setzte er auch noch seine wirtschaftswissenschaftlichen Studien fort, wo er nach eigenen Angaben auch »alle der stets unter strenger Aufsicht zu verfassenden Klausuren mit gutem Erfolg bestanden« habe.


    Eine Sonderprüfung für einen Kapitalverbrecher. Allzu groß konnte Gäfgens »Angst« vor mir und meiner Androhung nicht gewesen sein. Er hatte es geschafft, fünf Monate lang in seiner Zelle konzentriert Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht zu pauken. Später wird er behaupten, er sei durch meine Befragung traumatisiert worden, wird Schmerzensgeld fordern sowie die Kostenübernahme für eine Therapie.


    Als ich in der Zeitung las, dass Gäfgen seine mündliche Prüfung zum Ersten Staatsexamen in der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt erfolgreich absolviert hatte, war ich fassungslos.


    Die Taktik des Mörders Gäfgen und seines Verteidigers wurde schnell klar:


    Der wirkliche Verbrecher wurde als »Folteropfer« dargestellt, als der »nette Junge von nebenan« präsentiert.


    Vizepräsident Daschner und ich wurden als die wahren Verbrecher an den Pranger gestellt. Alles natürlich schon vor Beginn des Prozesses wegen Mordes gegen Gäfgen.


    Roland Mitschke schrieb dazu am 20. Februar 2003 in der Welt:


    »Termingerecht zur Anklageerhebung hatte am Dienstag (18.2.) der Anwalt des mutmaßlichen Mörders vor Medienvertretern im Anwaltstrakt des Gerichtsgebäudes B ›eine Bombe hochgehen‹ lassen: Hans Ulrich Endres nennt den Vizepräsidenten der Frankfurter Polizei, Wolfgang Daschner, einen ›Verbrecher‹, der sofort suspendiert und in Untersuchungshaft gehöre. Im nächsten Bericht von Amnesty International könne zu lesen sein, in Deutschland würden Personen in Behördengewahrsam gefoltert. Gemeinsam mit seinem Anwalt, bekannt als Mann für schwierigste Fälle, hat der Jurastudent eine Strategie ausgetüftelt, mit der er, der mit hoher Wahrscheinlichkeit der grausamen Tat überführt werden wird, trotzdem noch einigermaßen gut wegkommen könnte: Der vermutliche Täter wird jetzt zum Opfer stilisiert.«


    spiegel online berichtete: »Anwalt bezeichnet Polizisten als Verbrecher.« Endres hatte erklärt: »Er ist völlig durchgedreht, Daschner hat dieser Republik schwersten Schaden zugefügt.« (Süddeutsche Zeitung, 24.02.2003)


    Die Frankfurter Polizei habe bei der Vernehmung seines Mandanten »unerträgliche Foltermethoden« angewandt (F.A.Z., 19.02.2003).


    Im Gegensatz zu den verbrecherischen Polizisten sei sein Mandant ein Mann, »mit dem Sie Ihre Tochter gerne auf den Opernball gehen lassen würden. Wenn Sie diesem jungen Mann begegnet wären, das wäre sozusagen der ideale Schwiegersohn. Mutter Kindergärtnerin, Vater Beamter, der Bruder ein Lehrer im sozialen Bereich, höchst bürgerliche Eltern, erlauben dem Sohn zu studieren. Er macht dieses Studium sozusagen nicht mit links, aber er studiert halt besser als viele andere. Er engagiert sich in christlichen Bereichen, führt Jugendgruppen, also alles wo man denkt: Das ist wie aus dem Bilderbuch.« (ZDF-Dokumentation »Der Mordfall Jakob von Metzler – Ein Verbrechen und seine Folgen«, 26.07.2006)


    Er habe 60 Tötungsdelikte vertreten, so Endres: »Trotzdem ist dieser Fall natürlich ein ganz besonderer. In meinen 30 Jahren als Rechtsanwalt habe ich noch nie eine solche Diskrepanz zwischen der Tat und der Persönlichkeit des mutmaßlichen Täters erlebt. Ich kann gar nicht oft genug sagen: Magnus G. wirkt wirklich wie der gute Nachbar von nebenan. Er passt einfach nicht in das Setzbild, das sich einem bei einem solchen Verbrechen aufdrängt. Mord, Gewalt – daran denkt man nicht bei diesem jungen Mann.« (Bild, 24.02.2003)


    Die Diskrepanz zwischen der Tat und der Person von Gäfgen sei eklatant: »Ich kann’s einfach nicht begreifen, wie er diese Tat begangen haben kann. Magnus G. ist der typische ›nette Junge von nebenan‹. Etwas anderes kann man nicht sagen. Zumal er in jeder Hinsicht dem Begriff ›gut bürgerlich‹ entspricht.« (Bild, 18.02.2003)


    Ich konnte fast nicht mehr ertragen, was geschrieben wurde.


    Was ist das für ein Anwalt, der einem eiskalten Kindsmörder den Heiligenschein aufsetzt und die Menschen, die dessen Opfer vor einem qualvollen Tod hatten bewahren wollen, in übelster Form öffentlich angreift und verleumdet? Und immer noch hatte mich niemand gefragt, was wirklich passiert war.


    Wir Polizisten kämpfen Tag für Tag, um Menschen zu beschützen und Verbrecher zu fangen. Das ist oft harte und gefährliche Arbeit. Dann kommt ein Anwalt namens Endres, der sich sogar im Fernsehen damit gebrüstet haben soll, er habe schon Mörder freibekommen, von denen er genau wusste, dass sie schuldig waren (Bild zu Wächter-Preis). Eine Ohrfeige für uns, eine Verhöhnung unserer Arbeit.


    Die Rolle des smarten Studenten war mit der Festnahme zerbrochen. Heute ist er fixiert auf die Unvereinbarkeit der Tat mit seinem Selbstbild als dem lieben, netten jungen Mann. Er wurde bestärkt in dem Gedanken, die Tat passe gar nicht zu ihm. Dies hat er begierig aufgenommen. So ist ihm die Erkenntnis kaum noch möglich, doch nicht so nett zu sein. Der Weg einer schrittweisen inneren Selbstkorrumpierung bleibt dadurch im Dunkeln. Prognostisch ist es ungünstig, wenn auch die Tataufarbeitung nur mit einer Maske geschieht.


    (Psychiatrischer Sachverständiger Prof. Dr. Norbert Leygraf vor dem Frankfurter Landgericht im Juni 2003)


    Mit dem Mord an Jakob von Metzler hat der Angeklagte drei Mordmerkmale erfüllt: Habgier, Heimtücke und Verdeckungsabsicht. Alle drei Merkmale sind symptomatisch für den Angeklagten; alle drei bestätigen – auf unterschiedliche Weise – seine Maske und demaskieren ihn zugleich: Seine freundliche Zurückhaltung wird zur Heimtücke, seine Hilfsbereitschaft zur gewalttätigen Entschlossenheit. Mit seinen Lügengeschichten vom erfolgreichen Junganwalt verbirgt er nur mäßig seine Habgier …


    Die Verteidigung hat schon vor dieser Hauptverhandlung ihr Ziel verkündet. Sie hat es als das große Rätsel bezeichnet, wie die angeklagten Taten zu diesem Angeklagten passen. Die Hauptverhandlung hat, soweit wir Zugang und Einblick in die Persönlichkeit des Angeklagten gewinnen konnten, diese Diskrepanz zwischen Tat und Täter nicht bestätigt.


    (aus dem Schlussplädoyer von Rechtsanwalt Kempf, im Prozess gegen Gäfgen Vertreter von Jakobs Eltern als Nebenklägern)


    Nach § 343 des Strafgesetzbuches (StGB) macht sich nur strafbar, wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren berufen ist, einen anderen körperlich misshandelt, gegen ihn sonst Gewalt anwendet, ihm Gewalt androht oder ihn seelisch quält, um ihn zu nötigen, in diesem Verfahren etwas auszusagen oder zu erklären oder dies zu unterlassen.


    Diese Voraussetzungen waren in unserem Fall in keiner Weise gegeben. Polizeivizepräsident Daschner handelte ausschließlich im Bereich der Gefahrenabwehr, zur Rettung Jakobs.


    In seinem Vermerk vom 1. Oktober 2002 schreibt er ausdrücklich: »Die Befragung des Gäfgen dient nicht der Aufklärung der Straftat, sondern ausschließlich der Rettung des Lebens des entführten Kindes.« Er hatte mich auch angewiesen, keine Fragen zum Tathergang und zur Tatbeteiligung zu stellen.


    Am selben Tag hatte Daschner Oberstaatsanwalt Rainer Schilling über die angedachte Maßnahme informiert. Darüber hinaus hatte er gerade durch seinen Vermerk sichergestellt, dass die erste Aussage Gäfgens über das Versteck der Leiche im Strafverfahren nicht verwendet werden durfte.


    Daschner hatte bewusst ein klares Beweisverwertungsverbot geschaffen.


    Die bundesweit für Entführungsfälle geltende Polizeidienstvorschrift (PDV) 131 macht die eindeutige Trennung zwischen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung deutlich:


    »Die Polizei ist verpflichtet,


    – das Leben des Entführten zu schützen und ihn zu befreien (Gefahrenabwehr),


    – Beweise zu sichern und die Täter festzunehmen (Strafverfolgung).«


    Im Falle eines Konflikts zwischen diesen beiden Aufgaben ist die Pflicht vorrangig, das Leben des Entführten zu schützen und ihn zu befreien. Dieser Grundsatz bestimmt Art und Weise der polizeilichen Maßnahmen. »Die Gefahrenabwehr ist ausschließlich Aufgabe der Polizei; in diesem Bereich besteht kein Raum für Anordnungen des Staatsanwalts.«


    Trotzdem wurden wir öffentlich des Verbrechens der Aussageerpressung bezichtigt.


    Die Staatsanwaltschaft ermöglichte damit die reißerische Pressekampagne und gab dem Verteidiger Endres die Chance, den Polizeivizepräsidenten öffentlich als »Verbrecher« zu attackieren – mit allen sich daraus ergebenden negativen Folgen auch für dessen Familie und für mich.


    Gilt die Pflicht aller staatlichen Gewalt und damit auch der Staatsanwaltschaft, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen, nur für Verbrecher? Steht Polizeibeamten das Recht auf menschenwürdige Behandlung nicht zu?


    Am 12. März 2003 fand ein Telefongespräch zwischen dem Leiter der Staatsanwaltschaft und dem Polizeipräsidenten statt. Es wurde mitgeteilt, dass der Vorwurf der Aussageerpressung vom Tisch sei und das Verfahren eingestellt werde. Er hatte den Fehler seiner Behörde erkannt.


    Aber öffentlich wurde dieser schwerwiegende Vorwurf bis zur Erhebung der Anklage am 11. Februar 2004 nicht widerrufen.


    Für die Presse hatten wir gefoltert. Ein Kindsmörder hatte sich in ein Folteropfer verwandelt.


    Neben den Brüdern B. waren während der Ermittlungen auch weitere Personen von Durchsuchungen betroffen. Der Vater eines Betroffenen schrieb am 25. Februar 2003 folgenden Leserbrief an die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z):


    »Es wird mir übel, wenn ich verfolge, wie selbst ernannte Wächter der Menschlichkeit jede Gelegenheit nutzen, sich zu profilieren. Da hat ein Staatsbeamter sich getraut, Notfallregeln anzuwenden, um ein Menschenleben zu retten. Anstatt Anordnungen, die sich erklärter- und zugegebenermaßen im Grenzbereich der Legalität bewegen, zu verstecken, hat Herr Daschner die Größe bewiesen, sein Handeln aktenkundig zu machen. Es ging doch alleine darum, ein winziges Menschenleben zu retten. Diesen Versuch hat die Polizei unternommen. Wie weit entfernt von der Realität sind von der Würde des Menschen dozierende Politiker und Amnesty-International-Würdenträger eigentlich? Ist denen klar, dass erst die Tatsache der Lebensexistenz erfüllt sein muss, um eine Menschenwürde zu begründen? So ist es und nicht umgekehrt. Ich würde mit Freude einen ganzen Stapel nationaler Gesetze und Menschenrechtskonventionen überschreiten, um einen sich in Lebensgefahr befindenden Menschen vor dem Tode zu retten – selbst wenn der Gefährdete einer aus der Gruppe der o. g. Profilneurotiker sein sollte. Herr Daschner hat mehr Zivilcourage bewiesen als manch ein Großkopferter aus dem Lager der Politik.«


    Mir bedeutete dieser Leserbrief des mir persönlich unbekannten Mannes sehr viel – dieser und viele andere Leserbriefe.


    Die ganze Kampagne gipfelte schließlich darin, dass ein Duisburger Rechtsanwalt am 27. Februar 2003 in einer Strafanzeige den Verdacht äußerte, Daschner und die an der Vernehmung beteiligten Polizisten – also auch ich – hätten Geld von der Familie von Metzler dafür erhalten, dass sie Magnus Gäfgen mit der Androhung von Gewalt zur Preisgabe des Verstecks des vermeintlich noch lebenden Jakob bewegen sollten. Der Jurist forderte die Staatsanwaltschaft Frankfurt auf: »Darüber hinaus bitte ich zu prüfen, ob möglicherweise die Vorgehensweise der Beschuldigten in Zusammenhang mit einer Bestechung oder Vorteilsannahme durch die Eltern des von dem mutmaßlichen Täter entführten Jakob von Metzler stand.« Dem Advokaten aus Duisburg war offensichtlich entschieden die Fantasie durchgegangen, darüber hinaus brachte er auch Chronologie und Logik der Abläufe – für einen Anwalt unentschuldbar – völlig durcheinander (vgl. Frankfurter Neue Presse , 28.02.2003). Die Staatsanwaltschaft erklärte, es sei fraglich, ob sie sich mit dieser eigenwilligen Strafanzeige beschäftigen müsse: »Wenn sie offensichtlich den Stempel des Wahnsinns trägt, hat sie sich erledigt.«


    Am 9. April 2003 begann der Prozess gegen Gäfgen. Niemand hatte mich bis dahin gefragt, wie die Aussage zum Verwahrort von Jakob zustande gekommen war. Die Anklageschrift wurde verlesen. Rechtsanwalt Stefan Bonn, einer der beiden Verteidiger Gäfgens, stand auf und beantragte, alle Vernehmungen seines Mandanten einschließlich der richterlichen nicht zu verwerten. Das Verfahren wäre einzustellen.


    In seiner 30-seitigen Antragsschrift führte er seine rechtlichen Argumente auf: Das Vorgehen der Polizei widerspreche dem Grundgesetz, der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie der UN-Folterkonvention. Der Angeklagte sei »zum bloßen Objekt der Strafverfolgung« gemacht worden. Deshalb müsse das Strafverfahren eingestellt werden. Sowohl das erzwungene als auch die weiteren Geständnisse bei der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsrichterin unterlägen einem Verwertungsverbot. Der Beschuldigte sei nicht »qualifiziert« über sein Recht, zu schweigen, belehrt worden.


    Staatsanwalt Wilhelm Möllers und Rechtsanwalt Eberhard Kempf, der Familie von Metzler als Nebenkläger vertrat, erklärten dagegen, ein Verfahrenshindernis liege nicht vor, die Geständnisse wirkten fort. Gäfgen habe bei seinen späteren Vernehmungen immer erklärt, er fühle sich nicht mehr bedroht, und dass er über seine Rechte aufgeklärt worden sei.


    Die Kammer zog sich zurück. Gespannt wurde das Ergebnis ihrer Beratung erwartet.


    Schließlich verkündete sie, dass infolge der am 1. Oktober 2002 erfolgten Bedrohung des Angeklagten alle Vermerke und Vernehmungen bis einschließlich der richterlichen Vernehmung vom 30. Januar 2003 nicht verwertet werden dürften. Allerdings verfange die Überlegung nicht, dass Dr. Endres bei Kenntnis der verbotenen Vernehmungsmethode vom 1. Oktober 2002 den Angeklagten möglicherweise anders beraten hätte, als offensichtlich geschehen.


    »Die Abwägung der Schwere des Eingriffs in Grundrechte des Angeklagten – im vorliegenden Fall die Androhung körperlicher Gewalt – und der Schwere der ihm vorgeworfenen und aufzuklärenden Tat – vollendete Tötung eines Kindes – lässt die Unverwertbarkeit der infolge der Aussage des Angeklagten bekanntgewordenen Beweismittel – insbesondere das Auffinden des toten Kindes und die Ergebnisse der Obduktion – unverhältnismäßig erscheinen.«


    Der Prozess konnte beginnen.


    Noch zwei Tage zuvor hatte Verteidiger Endres behauptet, dass selbst der Fund der Leiche vor Gericht unverwertbar sein könnte, juristisch gesehen gäbe es die Leiche des Jungen gar nicht. Die Staatsanwaltschaft hätte dann erhebliche Schwierigkeiten, Gäfgen die Tat nachzuweisen, so der Anwalt.


    Gäfgen legte am zweiten Verhandlungstag, dem 10. April 2003, ein neues Teilgeständnis ab: Er behauptete immer noch, den Tod Jakobs nicht eingeplant zu haben.


    Am selben Tag legte der Vater von Marianne K. [Name geändert] dem Gericht ein Schreiben vor, das beinhaltete, seine Tochter sei bei der Festnahme »gefoltert« und mit Massenvergewaltigung bedroht worden.


    Seine 16 Jahre alte Tochter sei an den Haaren gepackt, über den Boden geschleift sowie »öffentlich unter Gewaltandrohung nackt ausgezogen« worden. »Die Professionalität« der Kommandoführung habe in der »mehrfachen massiven Androhung von Massenvergewaltigung durch die Einsatzkräfte« gegipfelt, wenn sie nicht verrate, wo der entführte Jakob von Metzler versteckt sei. Der Vorgang sei eine Blamage für »zivilisierte rechtsstaatlich handelnde Polizeiprofis«.


    Laut ärztlicher Stellungnahme sei die Schülerin seit dem Einsatz traumatisiert, von einer weitgehenden und nachhaltigen Zerstörung ihrer Persönlichkeit durch die Aktion war die Rede. Der Vater beantragte, deswegen bei der für die folgende Woche geplanten Vernehmung seiner Tochter die Öffentlichkeit auszuschließen.


    Was ein Mal – bei Gäfgen und seinem fantasiereichen Schauermärchen von der Bedrohung am 1. Oktober 2002 – so glatt funktioniert hatte, sollte wohl seine Tochter vor einer Vernehmung in der öffentlichen Hauptverhandlung verschonen.


    Die Staatsanwaltschaft Frankfurt leitete daraufhin gegen die Beamten des Sondereinsatzkommandos, die Gäfgen und seine Freundin Marianne K. am 29. September 2002 am Frankfurter Flughafen festgenommen hatten, ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.


    Mit der gebotenen Zurückhaltung brachte der Sprecher des Polizeipräsidiums seine Verwunderung über den späten Zeitpunkt der elterlichen Äußerung zum Ausdruck und schloss prozesstaktische Überlegungen nicht aus.


    Wieder gab es Schlagzeilen. »Wird Folter normal?« – so die Quintessenz. Natürlich tauchten »Insider« auf, vermeintliche Polizisten, die gleich die nächste Story verkaufen wollten – sie hätten gesehen, wie jemand geschlagen, gewaltsam in ein Auto verfrachtet und abtransportiert wurde. Schließlich der nächste Vorwurf: Die Filmaufnahmen der Festnahmeaktion wären vernichtet worden.


    Marianne K. und ihr Vater hatten jedoch keinen Erfolg mit ihrem Vorgehen.


    Mehrere unbeteiligte Personen hatten die Festnahme am Flughafen beobachtet. Sie meldeten sich als Zeugen und sagten aus, dass Marianne K. völlig korrekt behandelt worden sei.


    Um Marianne K. zu schützen, wurde ihr selbstverständlich trotzdem gestattet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszusagen.


    Am 28. Juli 2003 wurde Magnus Gäfgen von der 22. Großen Strafkammer des Landgerichtes Frankfurt wegen »Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge und wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung in zwei Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe« verurteilt. Das Gericht stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest. Drei Mordmerkmale sah die Kammer als erfüllt an: die Heimtücke, die Habgier und die Verdeckung einer Straftat.


    Ausführlich beschäftigte sich die Strafkammer mit der persönlichen Entwicklung des Angeklagten und erörterte das dazu erstellte Gutachten.


    Über 30 Zeugen waren gehört worden. Dagegen wurde eine Zeugin, die unbedingt aussagen wollte, um Falschdarstellungen klarzustellen, nie gehört: Die Mutter der beiden durch Gäfgen falsch verdächtigten und ihren Angaben zufolge auch missbrauchten Brüder B. wurde nicht vorgeladen. Nicht einmal eine Begründung für diese Entscheidung wurde genannt.


    Ich stand als Zeuge nicht zur Verfügung, weil ich selbst den Status eines Beschuldigten innehatte.


    Gäfgen schaffte es erst in seinem Schlusswort, die Mordabsicht zuzugeben, und hoffte damit, der Schwere der Schuld zu entgehen. Das Gericht argumentierte wie folgt dagegen:


    Wesentliches Gewicht ist den Beweggründen für die Tat zuzumessen: Der Angeklagte hat das Leben eines Kindes geopfert, um seinen eigenen Lebensstil nicht aufgeben zu müssen. Dabei ging es nicht nur um die finanziellen Mittel – also die Umstände, die bereits die Habgier begründen und die hier nicht noch einmal berücksichtigt werden –, sondern wesentlich auch um die Aufrechterhaltung seiner »Maske«, um das mehr Scheinen als Sein. Bemerkenswert war insoweit die ichbezogene, allein an den eigenen Bedürfnissen ausgerichtete – nicht von schicksalhaften Konfliktsituationen abhängige – soziale Rücksichtslosigkeit der Interessenverwirklichung, bei der das Rechtsgut »Leben« absolut degradiert wurde.


    Weiter war zu berücksichtigen, dass in der monatelangen, minutiösen Planung der Tat wie auch der Tatausführung selbst höchste kriminelle Energie zum Tragen gekommen ist.


    Der Angeklagte hat ferner den Eltern von Metzler, also den Adressaten seiner Erpressung und damit selbst unmittelbaren Tatopfern, vorgegaukelt, gegen Zahlung des Lösegeldes das Leben ihres Kindes retten zu können, obwohl ihm bereits beim Schreiben des Erpresserbriefes klar war, dass er Jakob töten musste und würde.


    Er hat die Nebenkläger ferner über mehrere Tage hinweg im Ungewissen gelassen und ihnen damit – dies versteht sich von selbst, auch ohne dass insoweit konkrete Feststellungen getroffen worden sind, und war auch dem Angeklagten bewusst – schwere seelische Qualen zugefügt, während er selbst mit Teilen des Lösegeldes Marianne K. [Name geändert] gegenüber weiter den reichen Freund spielte.


    Ins Gewicht fiel weiter die Höhe des geforderten und gezahlten Lösegeldes.


    Schließlich war erschwerend noch zu berücksichtigen, dass er nach der Aufdeckung seiner Täterschaft andere Personen zu Unrecht der Beteiligung beschuldigt und ihnen dadurch erhebliche Nachteile verursacht hat …


    Bei Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Gesichtspunkten und einem Vergleich der Umstände der vorliegenden Tat mit anderen Mordfällen ist die Kammer zu dem Schluss gelangt, dass der Angeklagte mit dem Mord an Jakob von Metzler mit allen seinen Begleitumständen ein wesentlich größeres Unrecht begangen und ein erheblich größeres Maß an Schuld auf sich geladen hat, als es der Mindestverbüßungszeit von fünfzehn Jahren entsprechen würde, die auch dem für die lebenslange Freiheitsstrafe vorausgesetzten Mindestmaß an Schuld entspricht …


    Der Angeklagte hat zum Ausdruck gebracht, der Umstand, dass er trotz der Unverwertbarkeit früherer Geständnisse in der Hauptverhandlung das ihm »bestmögliche« Geständnis abgelegt hat, müsse notwendigerweise dazu führen, die besondere Schuldschwere zu verneinen. Dem vermochte die Kammer nicht zu folgen; kein Geständnis kann die Fülle der zu seinen Lasten sprechenden Umstände, die seine Schuld begründen, ausgleichen …


    Wenn der Angeklagte die Frage gestellt hat, was ihm sein Geständnis bei diesem Ergebnis »gebracht« habe, so ist er auf Folgendes hinzuweisen: Sich der Tat zu stellen in allen Konsequenzen, ist eine Grundvoraussetzung für eine Verarbeitung der Tat durch den Angeklagten …


    Mit dem »freiwilligen« Geständnis in der Hauptverhandlung hat der Angeklagte einen ersten und wichtigen Schritt zur Verarbeitung der Tat getan, der ihm nützen wird. Dies sollte er nicht zu gering einschätzen.


    Sehr viel härter fiel das Plädoyer von Anwalt Kempf, des Vertreters von Jakobs Eltern, aus:


    … und belastete schließlich jeden – Freund und Feind – außer sich selbst. Er wendete die Strategie an, mit der er bis zum heutigen Tage bei all seinen Opfern immer durchgekommen ist … Er belastet seine Eltern … Schuld gewesen sein sollen auch seine Freunde … die damals 15-jährige Marianne K. [Name geändert], von der er heute sagt, sie habe ihn zur Tat getrieben.


    Was der Angeklagte als sein Geständnis vorgetragen hat und von dem seine Verteidiger in Anspruch nehmen, es sei ein »umfassendes und schonungsloses«, bleibt äußere Hülse … Nicht er, der Angeklagte Gäfgen, hat danach getötet, es war der Plan, der von ihm Besitz ergriff. Er sei nur eine »Marionette« gewesen … Er sei im Kern ein freundlicher Mensch und habe Jakob »nur« getötet, weil er »keine Ruhe gegeben« habe. Am Ende ist das Opfer eben selber schuld. Die Logik offenbart die Rücksichtslosigkeit …


    Am Ende dieses Verfahrens wissen wir, dass die Wirklichkeit noch viel grausamer ist, als wir gedacht haben.


    Trotz aller Lügen und Verleumdungen, trotz aller Winkelzüge der Verteidigung – die Strategie von Gäfgen und Endres ging nicht auf, sie hatten den Prozess verloren.


    Am 7. August 2003 brachte der Tagesspiegel ein Interview mit Magnus Gäfgen. Darin heißt es unter anderem:


    »TS: Das öffentliche Bild reduziert Sie auf einen geldgierigen jungen Mann, der bereit war, dafür ein Kind zu töten. Gibt es eine Seite bei Magnus Gäfgen, die im Gericht überhaupt nicht zur Sprache kam?


    Gäfgen: Nein, das denke ich nicht. Vor Gericht sind ja ganz verschiedene Seiten von mir zur Sprache gekommen; nur macht es mich schon traurig, dass man sich auf das Bild festlegt, dass ich ein Monster sein muss, weil ich etwas so Schreckliches getan habe. Dass es ganz andere Seiten an mir gibt, wurde dargestellt und auch durch Zeugen und Fakten bestätigt, aber man wollte davon nichts hören. Das passte nicht ins Bild und hätte so viele Fragen und Probleme aufgeworfen, denen man sich gar nicht stellen wollte. So hat man es sich eben leicht gemacht.


    TS: Gegen Polizeivizepräsident Daschner, der Sie foltern lassen wollte, ist immer noch keine Anklage erhoben worden. Wie stehen Sie dazu?


    Gäfgen: Zunächst einmal ist das ›wollte‹ in Ihrer Frage falsch, die Folterdrohung durch Herrn Daschner ist juristisch gesehen selbst bereits Folter. Dass man das Verfahren gegen ihn verschleppt, ist offensichtlich. Seitdem meine Geständnisse und Aussagen für nichtig erklärt wurden, besteht zum Thema Folter von mir keine wirksame Aussage. Was soll man von einem Ermittlungsverfahren halten, in dem zehn Monate nach der Tat noch nicht mal der geschädigte Zeuge gehört wurde? Das Gericht verurteilte mich neben dem Mord auch wegen falscher Verdächtigungen – dass diese durch Folterdrohung erpresst wurden, will das Gericht noch nicht mal überprüfen. Genauso wie zu den Misshandlungen bei der Festnahme durch das MEK weder meine damalige Freundin noch ich vor Gericht etwas aussagen durften. Das sollte doch schon nachdenklich stimmen. Das alles ändert nichts an meinem schrecklichen Verbrechen an Jakob. Vielleicht habe ich auch kein moralisches Recht, mich über diesen Justizskandal zu beschweren; aber jeder rechtsstaatlich denkende Mensch sollte hier sehr hellhörig werden, welcher Weg hier eingeschlagen wird.«


    Auch hier wurden wieder Lügen, Falschaussagen von Gäfgen ungeprüft übernommen und veröffentlicht. Am 15. Januar 2003 wurde Gäfgen in der JVA Weiterstadt vernommen. Der »geschädigte Zeuge« war sehr wohl gehört und ihm war auch in Teilen geglaubt worden.


    Und dann wieder das Selbstmitleid:


    Kann das Geschehen weniger Minuten in der Lage sein, die Bedeutung von Konstanten meines Lebens auszulöschen, die für eine Zeit von zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren prägend waren?


    (aus: Magnus Gäfgen, Allein mit Gott – Der Weg zurück, 2005, S. 44)


    Und schließlich wieder die Lügen, Übertreibungen:


    … die Intensität der Schmerzen zu hoch sein würde, als dass ich sie bei Sinnen würde ertragen können. Diese Umstände sind eindeutig. Kurzum: Die Folter war gezielt und bewusst darauf ausgerichtet, das Höchstmaß denkbarer Schmerzzufügung als Mittel der Aussageerpressung in Kauf zu nehmen. Genau die mir zugedachte Behandlung, nämlich die Erniedrigung des Menschen zum Objekt eines mit unbegrenzter physischer Gewalt erzwungenes Geständnisses (Daschner benutzte genau diesen Begriff in seinem Vermerk) …


    (aus: Magnus Gäfgen, Allein mit Gott – Der Weg zurück, 2005, S. 220/221)


    Es ist genau das eingetreten, was Experten vorausgesehen haben. Statt seine Tat aufzuarbeiten, flieht Gäfgen in sein bewusst falsch beschriebenes Foltermärchen. Die Beschreibung wird von Mal zu Mal fantastischer, und er verleumdet Daschner und mich durch die falsche und übertriebene Wiedergabe seines Vermerkes.


    Er will sich als netten jungen Mann darstellen, den das »Geschehen weniger Minuten« nicht verändern konnte.


    Den Mord an einem Kind so zu umschreiben, sagt alles und bedarf keiner weiteren Erklärungen.


    Der Vorsitzende Richter der Strafkammer, Hans Bachl, hatte andere Eindrücke gewonnen. In einem Statement der HR-Dokumentation (»Die großen Kriminalfälle – Jakob von Metzler – Tod eines Bankierssohns«, 01.12.2008) beschreibt er:


    »Das, was er uns erzählt hat, und die Art und Weise, wie er es erzählt hat, war – so sehe ich das heute in der Erinnerung – ohne persönliche Regung. Da ist nichts rübergekommen, das war sehr stereotyp.


    Das, was bei Gäfgen rübergekommen ist beim Gericht, ist: Er tut sich sehr leid. Und das war durchgehend. Bei allen Bemühungen, uns dieses Tatgeschehen nahezubringen – er tut sich furchtbar leid, in welche Situation er sich gebracht hat.«


    Natürlich ist es nicht meine Aufgabe, Gäfgens geistige Verfassung zu analysieren, aber es ist wichtig, sein Verhalten anzusprechen. Auch die von seinem Anwalt so gut in Szene gesetzte Frage, wie ein so netter Mann so eine Tat begehen konnte, gehört zum Puzzle. Gäfgen sucht nach Gründen für sein Verbrechen, die außerhalb seines Selbst liegen, und wird darin unterstützt. Schuld sind immer die anderen, erst Marianne K., die so viel Geld brauchte, dann Jakob, der so laut schrie und nicht ruhig blieb. Momentan sind es Wolfgang Daschner und ich, die wir ihn »gefoltert hätten«.


    Nur er selbst wird vielleicht in ferner Zukunft beantworten können, warum er seine persönlichen Wünsche über alles gestellt hatte, über das Leben eines Kindes. Warum er kein Mitleid empfinden konnte, als Jakob verzweifelt nach Luft röchelte und ihn seine Augen verständnislos und voller Todesangst anstarrten.


    Es wird sich aber nie eine Rechtfertigung für diese Tat finden lassen.


    Zwei der drei falschen Verdächtigungen, nämlich die gegen die Brüder B., wurden von Gäfgen vor der Befragung durch mich ausgesprochen. Die dritte Verleumdung ist Teil seiner Verteidigungsstrategie und stand mit meiner Befragung in keinem Zusammenhang. Gäfgen wollte und will die Schuld an seiner Tat anderen in die Schuhe schieben, und er verleumdete Klaus H. Stunden nach meinem Verhör, ohne äußeren Druck, im Auto mit Kriminalhauptkommissar Bernd Mohn.


    Nach Gäfgens Übergriffen auf die beiden Brüder wurde ihm eine Psychotherapie angeboten, er hat sie, gerade 18 Jahre alt geworden, abgelehnt. Ob eine Therapie zum damaligen Zeitpunkt das Leben Jakobs gerettet hätte, bleibt Spekulation.


    Während des Prozesses wurde auch die Diebeslaufbahn von Gäfgen angesprochen. Nur der Diebstahl der kostbaren Breitling-Armbanduhr und eines Nokia-Handys konnten bewiesen werden, da das Diebesgut gefunden wurde und eine Anzeige vorlag. Hier wurde vielleicht in der Vergangenheit ebenfalls zu wenig unternommen. Fiel denn niemandem auf, wie versessen Gäfgen auf Statussymbole war und sie mit Respekt und Ansehen verwechselte? Dass er allem Anschein nach sogar seine Freunde bestahl. In Gäfgens Scheinwelt war kein Platz für einen kritischen Blick auf die Gesellschaft, im Gegenteil, er versuchte, sich an die Welt der Reichen so gut wie möglich anzupassen. Ein Leben ohne Geld schien Magnus ein nicht lebenswertes Leben, ohne Ansehen, ohne Respekt. Das Äußere, der Glanz, das hatte Relevanz.


    Auch sein Jurastudium hatte er vermutlich nicht aus Leidenschaft, sondern im Hinblick auf spätere Verdienstmöglichkeiten gewählt, als Schritt in die »bessere« Gesellschaft. Für sein Lebenslügengebäude erwies sich sein Studium als grundlegend. Fiktive Arbeiten in angesehenen Anwaltskanzleien gaben ihm den Anschein von Weltoffenheit und Weitblick. Prahlend konnte er von dem vielen Geld erzählen, das er dort verdiente, den Vorschüssen für die Leistung, die er erbrachte.


    Und prahlend band er die »große Liebe« seines Lebens an sich, Marianne K. Ihr gemeinsames Leben bestand überwiegend darin, Essen zu gehen, Markenartikel einzukaufen, Friseursalons und Nagelstudios zu besuchen und abends in Clubs herumzusitzen.


    Lügen, Missbrauch, Lügen, Diebstahl, Lügen, Bedrohung, Lügen, Mord, Lügen – und das alles in einer ganz normalen deutschen Mittelstandsfamilie! Hätte diese Kette an krimineller Energie nie unterbrochen werden können? Durfte nicht sein, was nicht sein konnte?


    Auf alle Fälle hat Gäfgen eine sehr ungünstige Rückfallprognose. Nur er selbst kann diese mit psychiatrischer Hilfe aufheben, wenn nach 15 Jahren Gefängnisaufenthalt geprüft werden wird, wie lange er noch bleiben muss oder ob er entlassen werden kann. Denn »die besondere Schwere der Schuld« bedeutet nicht, dass er automatisch länger einsitzen muss.


    Mir geht es darum, darzustellen, wie eine angedrohte Nothilfe, um ein Kind zu retten, innerhalb kürzester Zeit zu einem fantastischen Foltermärchen mutieren konnte, zu einer Strafvereitelungsstrategie für einen Mörder wurde, und die Staatsanwaltschaft dabei nicht nur hilflos zuschaute, sondern dem Ganzen auch noch Vorschub leistete.


    Während das Tatopfer Jakob in Vergessenheit rückt. Wieder geht es nur um Gäfgen, der im Mittelpunkt stehen will. Nach Ansicht des Kriminologen Francesco Sidoti scheint dieses Phänomen fast allen Mördern gemeinsam zu sein, dass sie rezitieren »wie verbrauchte Schauspieler, den Zuhörer zu manipulieren versuchen und sich um jeden Preis als Zentrum der Welt fühlen wollen«.


    Erst war er das Opfer seiner Eltern, die zu sparsam waren, aber die 30 000 DM seines Vaters zu seinem 18. Geburtstag in Form eines Rentenfonds hat er eingesteckt und sich auch bis zuletzt monatlich Unterhalt von seinen Eltern zahlen lassen. Dann war er das Opfer von Marianne K. [Name geändert], die – wie er behauptete – so hohe Ansprüche hatte. Auch diese Lüge hat Rechtsanwalt Kempf schonungslos bloßgelegt. »Das stimmt nicht; er war es, der seinen Willen durchgesetzt hat; er hat Marianne K. nur in der Illusion gelassen, sie würde entscheiden. Er hat die Abmessungen des Käfigs bestimmt, in dem sie sich frei bewegen konnte.«


    Jetzt ist er ein Folteropfer, er, der nette Mann, der nicht mehr schlafen kann, weil er so gefoltert wurde – und nicht, weil er ein Kind getötet hat und ihm bei seinem Ersticken in die Augen gesehen hat.


    Er selbst beschreibt jedoch in seinem Buch auf Seite 115: »… vor mir sah ich stets, am Tage und in der Nacht in all meinen Träumen, die Bilder meines Opfers und die letzten Minuten.«


    Das sind fast die Worte, die ich in meinem Verhör gewählt hatte, um ihm Jakobs Flehen um Hilfe nahezubringen; sie haben ihn also beeindruckt. Jetzt behauptet er aber, dass ihn die Angst vor der »Folterdrohung« nicht mehr schlafen lasse.


    Zwei Fragen lassen mich nicht in Ruhe.


    Warum glaubt man dem notorischen Lügner Gäfgen, wie unser Zusammentreffen abgelaufen ist, und nicht mir?


    Und warum glaubt man, die Anwendung unmittelbaren Zwanges als Einzelfalllösung würde deutsche Polizisten zu Folterknechten machen?


    


    Die Verfahren, die Gäfgen nach seiner Verurteilung bisher angestrebt hat:


    1. Revisionsverfahren


    – Das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wurde am 21. Mai 2004 verworfen.


    – Die Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht wurde am 14. Dezember 2004 nicht angenommen.


    2. Amtshaftungsverfahren


    – Gäfgen stellte am 28. Dezember 2005 einen Antrag auf Prozesskostenhilfe. Er stützte den Antrag auf die Behauptung, er sei durch die gegen ihn angewendeten polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen, u. a. die angebliche Androhung von Schmerzen, wenn er den Aufenthaltsort nicht preisgebe, und weiteren Androhungen von sexuellem Missbrauch und Schlägen traumatisiert worden, und er bedürfe psychologischer Behandlung.


    – Der Antrag auf Prozesskostenhilfe wurde beim Landgericht Frankfurt gestellt. Es ging um Prozesskostenhilfe wegen eines Schmerzensgeld- und Schadensersatzanspruches aus der angeblich erlittenen Folter. Landgericht und Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt wiesen den Antrag auf Prozesskostenhilfe mangels hinreichender Erfolgsaussicht ab.


    – Das Bundesverfassungsgericht entschied mit Beschluss vom 19. Februar 2008, AZ: 1 BvR 1807/07, dass hinreichende Erfolgsaussicht im Hinblick auf die Klärung schwieriger, bislang ungeklärter Rechtsfragen im Hauptverfahren nicht versagt werden könne.


    – Nachdem die Prozesskostenhilfe gewährt war, reichte Gäfgen daraufhin noch im Jahre 2008 Klage beim Landgericht Frankfurt ein, die derzeit noch anhängig ist.


    


    3. Das Verfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte


    – Am 15. Juni 2005 legte Gäfgen Individualbeschwerde nach Art. 34 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beim EGMR ein. Die Individualbeschwerde richtet sich gegen die Bundesrepublik Deutschland.

    Ziel der Individualbeschwerde ist, dass der EGMR feststellen soll, dass Gäfgen in seinem durch Art. 6 der Konvention garantierten Recht auf ein faires Verfahren, das sein Recht auf Selbstbelastungsfreiheit und sein Recht auf wirksame Verteidigung einschließe, verletzt worden sei, weil Beweismittel, die von den Behörden nur aufgrund des von ihm erpressten Geständnisses hätten sichergestellt werden können, in dem gegen ihn geführten Strafverfahren verwertet worden seien.


    – Mit seiner Entscheidung vom 10. April 2007 erklärte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Beschwerde in Teilen für zulässig (AZ: 22978/05).

    Die fünfte Kammer des Gerichtshofes entschied am 30. Juni 2008, dass Gäfgen nicht mehr behaupten könne, Opfer einer Verletzung von Art. 3 zu sein, dass das Verfahren insgesamt nicht unfair war und Art. 6 nicht verletzt wurde.


    – Gegen diese Entscheidung hat Gäfgen um Entscheidung der Großen Kammer des EGMR nachgesucht. Diese entschied am 1. Juni 2010, dass der Beschwerdeführer weiter für sich beanspruchen kann, Opfer einer Verletzung von Art. 3 zu sein und dass eine Verletzung von Art. 3 vorlag, dass aber weiterhin keine Verletzung von Art. 6 gegeben sei.


    Am 12. Juni 2003 richtete die Schweizer Sektion von Amnesty International eine »Botschaft«, nämlich eine in der Delegiertenversammlung vom 12. und 13. April 2003 in Genf einstimmig angenommene Resolution, an den Frankfurter Polizeipräsidenten: Die Amnesty-Sektion bezog ihre Informationen ausschließlich aus Veröffentlichungen in den Medien. Sie beklagte, dass die Menschenrechte seit dem 11. September 2001 mehr in Gefahr geraten seien und im Namen der »Terrorbekämpfung« Maßnahmen gebilligt oder gutgeheißen würden, die internationalen Standards widersprächen. Dazu zähle die Aussage des Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes, es seien »Fälle vorstellbar, in denen auch Folter oder ihre Androhung erlaubt sein können«. Unkritisch und populistisch wurde in der Resolution der Begriff der »Folter« missbraucht:


    »Bei allem Verständnis für die Sorge um das Leben eines Kindes muss mit aller Deutlichkeit gesagt werden, dass das Folterverbot unter keinen Umständen zur Disposition stehen kann und darf. Selbstverständlich muss alles unternommen werden, um Menschenleben zu retten, dies darf aber nicht dazu führen, dass grundlegende Errungenschaften eines Rechtsstaates aufs Spiel gesetzt werden.«


    Auf Nachfrage der Frankfurter Neuen Presse, ob im Falle Jakob von Metzler das Leben des entführten Kindes hätte gefährdet, notfalls geopfert werden sollen um der körperlichen Unversehrtheit des Entführers willen, zog sich ihr Sprecher Dawid Bartelt zurück: »Wir werden uns auf eine Einzelfalldiskussion nicht einlassen. Wenn man so an die Sache herangeht, kommt man im Interesse der Menschenrechte nicht weiter.« (FNP, 21.02.2003)


    Zu der sehr späten Einleitung von Ermittlungen gegen Vizepräsident Daschner und mich im Januar 2003 erklärte Oberstaatsanwalt Rainer Schilling gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (19.02.2003), man bewege sich auf unsicherem Eis. Es handele sich um »hochgradig umstrittenen Rechtsraum«. Deshalb habe man ein Gespräch mit der Polizeiführung abgewartet und danach erst die Ermittlungen eingeleitet.


    Später behauptete er, dass er von dem Vermerk des Polizeivizepräsidenten erst am 15. Januar 2003 Kenntnis erhalten habe – prompt folgten neue negative Schlagzeilen: »Zweifel an Aussagen von Polizei-Vizechef Daschner«, »Daschner lügt«. Am 1. Oktober habe Schilling lediglich eine »Gerüst-Information« erhalten, von Oktober bis Januar habe die Sache »wegen Urlauben und Dienstreisen« geruht. Immerhin musste er einräumen, dass er bereits am 1. Oktober 2002 seinen Behördenleiter informiert und eine Woche später einen eigenen Aktenvermerk angefertigt hatte.


    Mit Schreiben vom 25. Februar 2003 beantragte Staatsanwalt Möllers beim Polizeipräsidium Frankfurt die Erteilung von Aussagegenehmigungen für KOR Edwin F., KOR Werner T., KOR Achim W., AD Ritter, KHK Mohn, KOK Oehl und den Polizeipsychologen Stefan S. Er wurde darauf hingewiesen, dass Mitteilungen im dienstlichen Verkehr, offenkundige Tatsachen sowie Tatsachen, die ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, nach § 75 des Hessischen Beamtengesetzes nicht der Amtsverschwiegenheit unterliegen und eine Aussagegenehmigung nach der geltenden Erlasslage nicht erforderlich war.


    Drei Tage später, am 28. Februar 2003, berichtete die Frankfurter Neue Presse, es habe intensive Kontakte zwischen dem für die Polizei zuständigen Innenministerium und dem Justizministerium gegeben, wie der Fall Daschner geregelt werden könnte.


    Dabei sei Einigkeit erzielt worden, den Polizeivize »nicht an den Pranger« zu stellen, er könne wahrscheinlich schon bald mit einer Beendigung des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens rechnen. Es gebe Bestrebungen innerhalb der Anklagebehörde, die Ermittlungen gemäß § 153 a der Strafprozessordnung gegen Zahlung einer Geldauflage wegen geringer Schuld einzustellen. Diese Sanktion gelte nicht als Bestrafung, damit wäre Daschners Verhalten, der dem Entführer des ermordeten Jakob von Metzler in einer »Notsituation« zur Erzwingung einer Aussage Gewalt angedroht hatte, juristisch gerechtfertigt. Gleichzeitig würde durch die Geldbuße aber möglichen Nachahmern signalisiert, dass das grundsätzliche Folterverbot der deutschen Rechtsordnung, zu der auch die Androhung gehöre, nicht einfach übergangen werden dürfe. Auch ein Sprecher des Justizministeriums habe die Einstellung gegen Geldauflage als »denkbar« bezeichnet.


    In unseren Ohren klang das wie Hohn. Es war doch gerade die Staatsanwaltschaft, die den Polizeivizepräsidenten und damit auch mich mit ihrer unzureichenden rechtlichen Bewertung bezüglich Aussageerpressung weltweit als »Verbrecher« an den Pranger gestellt hatte, die damit auch die Basis dafür geschaffen hatte, dass wir als »Folterknechte der Nation« die Schlagzeilen der Medien beherrschten. Selbst wenn eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage angeboten worden wäre – was nie der Fall war –, welchen Preis hätten wir dafür bezahlen müssen?


    Hätten wir bekennen müssen, dass es falsch war, zu versuchen, das Leben des entführten Kindes zu retten, hätten wir uns bei dem Kindsmörder Gäfgen entschuldigen müssen? Dieser Preis wäre zu hoch und weder mit unserem Gewissen vereinbar noch gegenüber Jakob und seiner Familie vertretbar gewesen.


    Damals hofften wir auch noch, dass wenigstens das Gericht eine »gerechte« Entscheidung treffen und dem medialen wie politischen Druck widerstehen würde.


    Aber dazu bedarf es eines kurzen Ausflugs in das Recht.


    Die Weimarer Verfassung von 1919 verpflichtete die Gerichte zur Achtung der Gesetze: »Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.« (Art. 102)


    Nach einem dieser Gesetze handelte Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofes und als »Blutrichter« berüchtigt, als er im Februar 1943 von Berlin nach München eilte, um die Geschwister Hans und Sophie Scholl zum Tode zu verurteilen und bereits einen Tag später aufs Schafott zu schicken.


    Die Väter unseres Grundgesetzes haben daraus gelernt. Sie legten fest: »Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.« (Art. 20 Abs. 3 GG)


    »Recht ist immer auf Moral gegründet und auf moralische Ziele gerichtet; denn man kann Recht nicht anders definieren als eine Ordnung, die ihrem Sinn nach dazu bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen.« (Gustav Radbruch, Süddeutsche Juristenzeitung 1946, S. 107)


    Auch das Bundesverfassungsgericht hat dazu in seinem Beschluss vom 14. Februar 1973 grundsätzliche Aussagen getroffen. »… Rechtsprechung und vollziehende Gewalt sind an ›Gesetz und Recht‹ gebunden« (Art. 20 Abs. 3 GG). Damit wird nach allgemeiner Meinung ein enger Gesetzespositivismus abgelehnt.


    Gesetz und Recht decken sich nicht immer. Das Recht ist nicht mit der Gesamtheit der geschriebenen Gesetze identisch.


    In einfachen Worten gesagt, gibt es in der Rechtsphilosophie zwei Schulen: den Rechtspositivismus und das Naturrecht.


    Der Rechtspositivismus trennt zwischen Recht und Moral und verlangt absoluten Gehorsam gegenüber dem Gesetz, unabhängig davon, ob es gerecht oder ungerecht ist.


    Durch die negativen Erfahrungen mit dem Rechtspositivismus im Nationalsozialismus wurde die Stellung der Anhänger des Naturrechts in der Nachkriegszeit gestärkt, da dieses die Menschenwürde besser schützt. Als Variante des Naturrechts gilt das Vernunftrecht. Beide Schulen sehen sich aber immer in der Gegenposition zum reinen Rechtspositivismus.


    »Naturrecht« bezeichnet ein Rechtssystem, das davon ausgeht, dass es unveränderbare Rechtsprinzipien gibt, die vom Menschen nicht verändert werden können und über dem vom Menschen geschaffenen positiven Recht stehen.


    Zu diesen unveräußerlichen Rechten gehören in erster Linie das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Freiheit.


    Weitere Erklärungen würden jetzt zu weit führen und Laien auch unverständlich erscheinen. Wenden wir das, was wir wissen, auf unseren Sachverhalt an.


    Der »Akt des bewertenden Erkennens« blieb den Anhängern des Rechtspositivismus, die sich zu unserem Fall lautstark zu Wort gemeldet hatten und auf deren Seite sich Vertreter namhafter Menschenrechtsorganisationen schlugen, offenbar verborgen. Sie vertraten ein formales Verständnis von Recht, das von der Moral getrennt ist, und lehnten jede Ausnahme ab. Für sie reichte es aus, wenn ein Gesetz in dem dafür vorgesehenen Verfahren zustande gekommen war; sie verlangten Gehorsam gegenüber dem Gesetz, unabhängig davon, ob es gerecht oder ungerecht ist.


    Die Rechtspositivisten hielten jeden Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Kindesentführers und -mörders Magnus Gäfgen für absolut ausgeschlossen.


    Sie sahen durch den konkreten Einzelfall das Folterverbot insgesamt in Gefahr und verkannten dabei, dass dieses Verbot in erster Linie eingeführt wurde, um Diktatoren und Unrechtssysteme davon abzuhalten, missliebige Gegner in Scheinprozessen zu Geständnissen zu zwingen, in deren Folge die Todesstrafe oder langjährige Zwangsarbeit verhängt werden konnte.


    Dabei hielten sie auch den möglichen Tod eines oder mehrerer Menschen durch die Hand eines Verbrechers oder durch Terroristen für hinnehmbar; von einem Volk, das sich international zur Ächtung der Folter verpflichtet habe, müsse diese Folge in Kauf genommen werden, die Opfer sind dabei ohne Bedeutung.


    Diese positivistische Denkart bedeutet, dass Gesetze und Normen, die aufgrund durchaus berechtigter Anliegen aufgestellt wurden, in Unrecht verkehrt werden können, wenn die Lage des Einzelfalles nicht berücksichtigt wird.


    »Summum ius, summa iniuria« – das höchste Recht ist höchste Ungerechtigkeit. Dabei hatte bereits Gustav Radbruch erkannt, dass der Widerspruch eines positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Ausmaß erreichen kann, dass das Gesetz als »unrichtiges Recht« der Gerechtigkeit zu weichen habe.


    Für die Rechtspositivisten war die Ankündigung unmittelbaren Zwanges zur Lebensrettung eines entführten und misshandelten Kindes kritiklos gleichbedeutend mit »Folter«.


    Das »Fundament von Moral und Recht« hatte nur Gültigkeit für den Verbrecher, nicht für sein Opfer. Nur wenn der Rechtsstaat im Kampf gegen die Feinde der Freiheit konsequent seinen eigenen menschenrechtlichen Freiheitsprinzipien treu bleibe, wahre er seine Glaubwürdigkeit, die wiederum die Voraussetzung dafür bilde, dass er das Vertrauen der Menschen gewinnen könne: »Dieses Vertrauen aber erweist sich auf lange Sicht als die wichtigste Stütze im Kampf gegen den Terrorismus.« (Heiner Bielefeldt, Das Folterverbot im Rechtsstaat).


    Und Arthur Kreuzer, Rechtsprofessor aus Gießen, brachte es in seinem Aufsatz auf den Punkt: Das Folterverbot (für den Täter) gelte absolut, der Lebensschutz (für das Opfer) nicht: »Menschenwürde lässt sich nicht für Lebensschutz schmälern.« (Zur Not ein bisschen Folter?)


    Für den Rechtsstaat sei das Recht der höchste Wert, nicht die Wahrheit, nicht die Sicherheit, auch nicht das Leben, meinte der Rechtshistoriker Wolfgang Schild, sich zur Begründung häufig selbst zitierend; es bleibe daher eine Missachtung der Würde des Verbrechers, »selbst wenn dadurch eine Gefahr abgewendet oder sogar ein Mensch aus Lebensgefahr gerettet werden könnte« (Folter einst und jetzt).


    Im Gegensatz dazu standen diejenigen Rechtskundigen, die neben den kodifizierten und nichtkodifizierten Rechtsnormen auch Aspekte der Ethik und Moral als wichtig ansehen. Als Anhänger des Naturrechts, das heißt der »von Natur aus« unveräußerlichen Rechte eines Menschen, sahen sie die Gerechtigkeit in einer Rechtslehre, die dem positiven Recht vorgeht und ihm übergeordnet ist: Sie argumentieren, eine humanitäre Intervention sei gerechtfertigt, da aufgrund des Naturrechts eine generelle Pflicht bestehe, anderen Menschen zu helfen, auch wenn dies im Sinne des positiven Rechts rechtswidrig sei. In diese Richtung verliefen die Veröffentlichungen von zwölf namhaften Juristen zu unserem Verfahren, die am 27. November 2003 der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurden, die ich aber nicht alle zitieren kann. Eine Auswahl soll genügen:


    – Prof. Dr. Klaus Rogall, Freie Universität Berlin:

    »Die Frankfurter Polizei handelte in Notwehr«, und zwar in Form der Nothilfe für einen anderen: Der Angreifer Magnus Gäfgen, der Jakob von Metzler seiner Freiheit beraubt und durch sein Handeln in Lebensgefahr gebracht habe, sei schließlich für die Lage seines Opfers verantwortlich. Die Abwehr des Angriffs treffe keinen Unbeteiligten, sondern werde auf Kosten dessen vollzogen, der für die Konfliktlage zuständig sei.


    – Prof. Dr. Steen Olaf Welding, Technische Universität Braunschweig:

    »Wäre es tatsächlich möglich gewesen, sein Leben zu retten, dann hätten die vielfältigen fundamentalistischen Erklärungen zugunsten des Folterverbots einen zynischen Unterton erhalten, etwa in der Lesart: In manchen Fällen ist das Recht nicht für das Leben des Menschen, sondern sein Leben ein Opfer für das Recht.«


    – Dr. Heinz-Georg Sundermann, Rechtsanwalt (Neue Juristische Wochenschrift [NJW] 1988, S. 3192 ff.):

    »Der Begriff ›den Täter angriffsunfähig machen‹ rechtfertigt somit als ultima ratio nicht nur den gezielt tödlichen Schuß, vielmehr verlangt das Grundgesetz aus der Garantenstellung der Polizei für das Opfer heraus sogar, daß der Staat von dieser Befugnis dann Gebrauch macht, wenn er keine andere Möglichkeit hat, die gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben der Geisel zu beenden.«


    – Prof. Dr. Winfried Bruggert, Universität Heidelberg:

    »Wenn aber Würde gegen Würde, sozusagen auch Rechtsstaat gegen Rechtsstaat steht, kann man die Normen als ausreichend ansehen, die im Strafrecht für Notwehr, Nothilfe und den rechtfertigenden Notstand gelten, ergänzt um einen für Polizeibeamte angehobenen Verhältnismäßigkeitsmaßstab.

    Aber Justitias Blick sollte auch das Entführungsopfer sehen: Wenn wir davon ausgehen müssen, dass Untätigbleiben dessen Leiden verlängert, dann können wir nicht beim ›zwanglosen Zwang des besseren Arguments‹ stehenbleiben. Dann müssen wir uns zwischen zwei schlimmen, unmenschlichen, würdelosen Lagen entscheiden: für die zweitschlechteste Lösung!«


    – Prof. Dr. Volker Erb, mittlerweile Johannes Gutenberg-Universiät Mainz:

    »Hier muss vielmehr sehr wohl berücksichtigt werden, dass der Entführer, der sein Opfer willkürlich gefangen hält und aus eigensüchtigen Gründen in nicht zu überbietender Form instrumentalisiert und erniedrigt, seinerseits gegen die Menschenwürde verstößt – und zwar in gravierenderer Form als derjenige, der ihn mit vis compulsiva dazu veranlassen will, diesen Zustand zu beenden.«


    – Prof. Dr. Walter Grasnick, Universität Marburg:

    »Auf Justitiae Waage liegt jetzt einerseits die Würde des Erpressers, auch wenn von der zu sprechen, wie Kissel angemerkt hat, ›emotional wahrlich nicht leichtfällt‹. Das Gegengewicht, die Gegengewichte: das Leben seines Opfers. Und dessen Würde. Wie seltsam, dass nicht wenige Gutmenschen die gar nicht mehr sehen. Ich habe mit der gebotenen Abwägung keine Schwierigkeit. Dann entfällt eine Strafbarkeit wegen Nötigung.«


    Trotz des Risikos, mich zu wiederholen, stelle ich noch einmal kurz klar:


    Folter kann und darf niemals erlaubt sein. Ebenso wie die Todesstrafe ist sie in keiner Form und unter keiner Bedingung akzeptabel. Wir brauchen in Deutschland auch keine Gesetze, die dieses Tabu lockern.


    In unserem Falle ging es um Nothilfe, um ein Kinderleben zu retten. Wir wollten nie eine Aussage erpressen.


    Es braucht auch keine Gesetze, die allgemein vorschreiben, wer sich in einem Entführungsfall wie zu verhalten habe. Jeder Fall ist anders, jeder Fall ist ein Einzelfall, der auch als solcher zu behandeln ist. Unsere Gesetze reichen aus, Staatsanwaltschaft und Gericht müssen sie nur korrekt anwenden. Und sie sollten sich dabei nicht von medialem Getöse beeinflussen lassen.


    Das Leben eines Menschen kann nicht zum Inhalt einer kalten juristischen Debatte degradiert, Rechtsprinzip gegen Leben abgewogen werden. Das darf nicht sein!


    Läge das Leben meines Kindes, Ihres Kindes in der Hand eines Verbrechers, wollten wir dann nicht, dass alles dafür getan werde, um es zu finden und zu retten, oder würden Sie Ihr Kind für ein starres Rechtssystem opfern?


    Ungefähr so: Der Entführer will nicht sprechen, dann muss mein Kind eben sterben.


    Nein, es muss nicht sterben, deshalb gibt es ja Gesetze zur Notwehr und Nothilfe, sie werden im polizeilichen Alltag auch angewendet.


    Nur in unserem Fall wurde fälschlicherweise sofort von Folter gesprochen, wurde gleich vor einem deutschen Abu Ghraib gewarnt oder vor einem Rückfall ins Mittelalter oder ins Dritte Reich. Aus einem Einzelfall wurde ein Dammbruch konstruiert, der zu einem Folterstaat führen würde.


    Das hat den Blick von den eigentlichen Tatsachen und Problemstellungen abgelenkt.


    Ein Kind wird entführt und vieles spricht dafür, dass es lebt, wahrscheinlich nicht versorgt wird und sich in einer hilflosen Situation befindet. Die Lebenserwartung ohne Flüssigkeitszufuhr beträgt bei einem Kind maximal vier Tage. Der Entführer wird gefangen und behauptet, das Kind lebe und sei bewacht. Er sagt aber nicht, wo sich das Kind befindet. Die Zeit läuft ab. Der Entführer beschuldigt unschuldige Menschen. Tausend Polizisten, die er bewusst belogen hat, suchen an falschen Örtlichkeiten nach dem Kind. Was tun? Das Kind aufgeben und im Versteck zugrunde gehen lassen oder versuchen, den Verbrecher zum Reden zu bringen?


    Hätte der Staat, vertreten durch seine Polizei, diesen Zustand nicht zu beenden versucht, obwohl er aufgrund seines Gewaltmonopols dazu verpflichtet war, dann hätte er sich an der vom Täter ausgeübten »Folter« – juristisch und moralisch – mitschuldig gemacht. Es war deshalb die zwingende Aufgabe der Polizei, diesen vermeintlich noch andauernden Zustand unverzüglich zu beenden – mit allen verhältnismäßigen und zweckmäßigen Mitteln.


    Das Recht auf Leben des kleinen Jakob und die Pflicht der Polizei zur Hilfe verwiesen auf § 32 StGB zur Notwehr und § 34 StGB Rechtfertigender Notstand.


    Jakob und sein Schicksal rückten bald in den Hintergrund. In den Vordergrund rückte Gäfgen, der mit seiner Foltergeschichte die unendliche »Causa Daschner« initiiert hatte. Ich würde gerne das Ende dieser Geschichte erreichen, ein klares »Ja«, ein Menschenleben ist es wert, gerettet zu werden, es ist das höchste Gut. Ein Aus für dieses Foltermärchen, das unser Rechtssystem ins Lächerliche zieht und zukünftige Opfer der Hoffnung auf Rettung beraubt.


    Ein Historiker aus dem elsässischen Colmar schrieb dazu: »Deutschland hat seine Affäre Dreyfus.« Er erinnerte an den französischen Offizier jüdischer Abstammung, Alfred Dreyfus, der 1894 aufgrund gefälschter Dokumente wegen Landesverrats verurteilt und deportiert wurde. Emile Zola löste vier Jahre später mit seiner Veröffentlichung J’accuse (Ich klage an) heftige innenpolitische und antisemitische Auseinandersetzungen aus, die zum Bruch zwischen Frankreich und dem Vatikan führten. Dreyfus wurde 1899 in einem neuen, öffentlichen Schauprozess zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, aber begnadigt; und es dauerte weitere sieben Jahre, bis er gänzlich freigesprochen und rehabilitiert wurde.


    In unserem Fall waren es keine gefälschten Dokumente, sondern eine verfälschte Definition des polizeirechtlichen Begriffs »unmittelbarer Zwang«.


    Politiker aller Schattierungen meldeten sich zu Wort und gaben dem Fall Bedeutung. Hier nur eine kleine Auswahl:


    Oskar Lafontaine, der gelegentlich seine Freunde mehr fürchten muss als seine politischen Gegner, zeigte Mut und Menschlichkeit: »Der Staat darf nicht foltern. Er kann aber auch nicht tatenlos zusehen, wie ein Kind qualvoll stirbt. Der Frankfurter Polizeivizepräsident Daschner hat einem Entführer Gewalt angedroht, um das Leben seines Opfers zu retten. Er wusste nicht, dass das Kind schon tot war … Wie vermeiden wir eine doppelte Moral? Wenn uns einer nach dem Leben trachtet, ist Verteidigung erlaubt. Geht es nicht anders, dann dürfen wir den Angreifer töten. Das gilt für Soldaten im Krieg und für die Polizei im Alltag. Daschner musste entscheiden, ob er untätig bleibt, wenn ein Verbrecher den Ort, an dem ein Kind mit dem Tode ringt, nicht preisgibt, oder ob er Gewalt androht und notfalls antut, um das Leben des Kindes zu retten. Seine Entscheidung war in diesem Ausnahmefall richtig. Ein Freispruch für die Folter ist das nicht.« (Bild, 03.03.2003)


    Auch Peter Gauweiler mahnte zur Sachlichkeit und beschrieb ein Gedankenexperiment, das in der deutschen Juristenzeitung diskutiert wurde: »… Hält ein Geiselnehmer die Pistole an die Schläfe der Geisel, darf er erschossen werden. Hat dieser aber die tickende Bombe an der Geisel befestigt, soll er selbst durch einfachen Zwang nicht zur Preisgabe des Codes des Zündmechanismus gezwungen werden dürfen, um die Geisel zu retten …« Gauweiler geht auch auf den Entführungsfall Matthias H. ein und stellt die Frage in den Raum: »Wäre die Anwendung von körperlichem Zwang gegen die bereits verhafteten Täter zum schnelleren Herausfinden des Verstecks legitim gewesen?« Seine Antwort lautet, die Würde des Opfers habe Vorrang und Zwang zur Erreichung der Rettung eines Menschenlebens sei gerechtfertigt. (Bild, 03.03.2003)


    Und der damalige hessische Ministerpräsident Roland Koch sagte der Bild am Sonntag (23.03.2003): »Wolfgang Daschner hat in einer schlimmen Konfliktsituation, in der er hoffte, das Leben des kleinen Jakob von Metzler noch retten zu können, für sich eine Entscheidung getroffen, in der er die letzte Chance sah, den Aufenthaltsort des vermeintlich noch lebenden Jungen zu erfahren. Es ist in einem Rechtsstaat selbstverständlich, dass dieses Verfahren juristisch überprüft wird. Ich persönlich halte Daschners Verhalten in dieser Konfliktsituation, in der er ein Leben retten wollte, für menschlich sehr verständlich.«


    Die damalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries erklärte, im Fall Metzler könne den Beamten ein »rechtfertigender Notstand« zugebilligt werden. Im Zweifel werde man den Polizisten freisprechen, sagte sie am 20. Februar 2003 zu focus online.


    Tarek Al-Wazir, der Fraktionschef der hessischen Grünen, stellte die Frage, ob der Rechtsstaat alles dürfe, was Erfolge zeigen könne: »Nicht alles, was Koch für menschlich verständlich hält, ist rechtsstaatlich erlaubt« (Die Welt, 24.02.2003).


    Guido Westerwelle ergänzte: »Folter oder die Androhung von Folter darf in Deutschland unter keinen Umständen eine akzeptierte Form der Polizeiarbeit sein.« (Augsburger Allgemeine, 28.02.2003)


    Und die hessische FDP-Chefin Ruth Wagner kritisierte den Ministerpräsidenten Koch, weil dieser »menschliches Verständnis« geäußert hatte: »Das Grundgesetz verlangt die Gleichheit vor dem Gesetz.« (Frankfurter Rundschau, 03.03.2003)


    Das hatte Frau Wagner richtig erkannt, aber sie sah nicht oder wollte nicht sehen, dass auch das Opfer Rechte hat: das Recht auf Leben, auf Menschenwürde und auf Freiheit!


    Keiner erwähnte, dass die Polizei gesetzlich verpflichtet ist, Gefahren abzuwehren. Nicht allen war klar, dass sich Jakob von Metzler nach der damals zutreffenden Annahme in akuter Lebensgefahr befand; dass auch für Polizeibeamte die Unschuldsvermutung zu gelten hat, und dass sie in dieser schwierigen Situation Fairness verdient haben.


    Am 18. September 2003 erhielt Daschners Rechtsanwalt Hild endlich Akteneinsicht. Er konnte einen für ihn angefertigten Satz Duplo-Akten persönlich abholen und musste ihn nach einer Woche persönlich wieder zurückbringen.


    Zum ersten Mal bekamen wir die völlig verdrehte und übertriebene Falschaussage Gäfgens zu der Befragungssituation zu lesen. Wir wunderten uns sehr, dass die Staatsanwaltschaft sie, ohne sie zu hinterfragen, ernst nahm. Die Aussage zeigte auch eindeutig, dass die im Tagesspiegel geschilderte Situation, in der Gäfgen behauptet hatte, ein Ermittler hätte ihm gedroht, ihm auf dem Flur die Zähne auszuschlagen, absolut nichts mit mir zu tun hatte. Im Laufe der Zeit dichtete Gäfgen zum Ablauf der Befragung ständig neue Einzelheiten hinzu und wurde immer dramatischer.


    Ab Ende April begann Staatsanwalt Möllers mit der Vernehmung der polizeilichen Zeugen, meiner Kollegen. Er wurde unterstützt von zwei weiteren Staatsanwälten. Ich kann nur sagen, das Ergebnis war mehr als dürftig.


    Inhaltliche Widersprüche in den verschiedenen Aussagen wurden nicht hinterfragt, es gab meines Erachtens nicht genügend Vorhalte bei zweifelhaften Angaben, Behauptungen wurden nicht überprüft, offensichtliche Lücken nicht durch Nachvernehmungen geschlossen.


    Immer noch ging es um den Vorwurf des Verbrechens der »Aussageerpressung«, obwohl längst klar war, dass dieser nicht aufrechterhalten werden konnte. Aber er war nützlich, denn er machte den Zeugen Angst.


    Sie wollten sich offensichtlich nicht dem Risiko aussetzen, in dieses Verfahren als Mitbeschuldigte einbezogen zu werden oder gar eine disziplinarrechtliche Verfolgung gewärtigen zu müssen.


    Die wichtigste Frage für das Ermittlungsverfahren – welche zeitliche Lebenserwartung Jakob von Metzler am Morgen des 1. Oktober 2002 maximal noch hatte – wurde keinem der Zeugen gestellt – und der Zeuge, der sie mit wissenschaftlicher Begründung hätte beantworten können, wurde überhaupt nicht gefragt: Prof. Dr. Lutz, der Gerichtsmediziner, der in einer Fernsehdokumentation ganz klar sagte: »Aus medizinischer Sicht ist Daschners Überlegung durchaus nachvollziehbar. Es war eigentlich die Grenze schon erreicht, das heißt, die Überlebenschancen wären in der Praxis nur noch sehr sehr gering gewesen. Er hatte nicht mehr viel Zeit.«


    Nach § 160 Abs. 2 StPO ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, nicht nur die der Belastung, sondern auch die der Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln. Die Wahrnehmung dieser Pflicht ist in den Vernehmungen der Staatsanwälte für mich nicht erkennbar.


    Sie sind mit keiner Frage auf den ungeheuren Zeitdruck am Morgen des 1. Oktober 2002 eingegangen: Wie lange kann ein Mensch ohne Flüssigkeit überleben, wann stirbt er durch Unterkühlung, welche Bedeutung hatte das Kinderschlaflager mit Blutanhaftungen für die Beurteilung der Gefährdungslage? Und vor allem fehlte die Frage: Welche realistischen Möglichkeiten zur Rettung des Kindes haben die Polizeiführer Edwin F. und Werner T. unter Berücksichtigung dieser Umstände noch gesehen?


    Mir scheint es offensichtlich zu sein, dass diese Problematik nicht angesprochen werden sollte, weil durch eine objektive Prüfung das Kartenhaus der Ankläger in sich zusammengefallen, der »Verbrechensluftballon« geplatzt wäre.


    Alle Polizisten sagten jedoch aus, dass sie überzeugt waren, dass Jakob noch lebte und es in der Androhung von unmittelbarem Zwang nur um die Lebensrettung des Kindes gegangen sei, nie um Beweisermittlung. Denn die Täterschaft Gäfgens war eindeutig belegt. Abteilungsdirektor Wolfram Ritter bestätigte als Einziger, die Entscheidung Daschners mitgetragen zu haben.


    Einvernehmen bestand bei allen befragten Polizisten, die mit Gäfgen nach seiner Befragung zu tun hatten, darüber dass Gäfgen keine Andeutungen in Bezug auf Übergriffe und Bedrohungen gemacht hatte und Angst nur um seine Freundin vorgespielt hätte, die durch die angeblichen Mittäter in Gefahr gewesen wäre.


    Nach Durchsicht der Akten und des Gäfgen-Urteils wurde uns klar, dass wir vorverurteilt waren:


    In dem Beschluss vom 9. April 2003 machte der Vorsitzende Richter Hans Bachl deutlich, dass Polizeivizepräsident Daschner und ich nach vorgefasster Entscheidung der Frankfurter Justiz als überführte Rechtsbrecher anzusehen wären – noch bevor die Staatsanwaltschaft den ersten polizeilichen Zeugen vernommen hatte: Die Kammer gehe »nach Aktenlage« davon aus, dass dem Angeklagten Gäfgen in den Morgenstunden des 1. Oktober 2002 von einem Polizeibeamten auf Anordnung des Vizepräsidenten angedroht worden sei, man werde ihm Schmerzen zufügen, wenn er den Aufenthaltsort von Jakob nicht preisgebe. Es sei bereits jetzt festzustellen, dass schon diese Androhung gesetzwidrig gewesen sei, die Drohung mit einer solchen unzulässigen Maßnahme sei verboten. Und in dem Urteil gegen den Kindsmörder Gäfgen vom 28. Juli 2003 verkündete Bachl der Einfachheit halber auch gleich den Schuldspruch gegen uns: Gegen den Angeklagten Gäfgen seien nach seiner Festnahme verbotene Vernehmungsmethoden im Sinne von § 136a der Strafprozessordnung angewandt worden, »indem ihm die Zufügung von Schmerzen angedroht wurde«. Allein die dadurch ausgelöste Diskussion über die Zulässigkeit von »Foltermaßnahmen« habe »der Rechtsstaatlichkeit dieses Landes Schaden zugefügt«.


    Die Frankfurter Justiz hatte uns also schon verurteilt, lange bevor wir – nach mehreren erfolglosen Anträgen unserer Verteidiger – am 18. September 2003 erstmals Akteneinsicht erhalten hatten und mehr als sieben Monate vor Abschluss der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft. Die »Aktenlage«, auf die sich Bachl berufen hatte, bestand aus der einseitigen – und selbst für die 22. Strafkammer insgesamt nicht glaubwürdigen – Darstellung eines Mordverdächtigen, die unter sehr fragwürdigen Umständen zustande gekommen war, und deren Urheber in dem laufenden Strafverfahren ständig neue Lügen und falsche Anschuldigungen produziert hatte. Und der Aktenvermerk des Vizepräsidenten enthielt die klare Aussage, dass die Durchführung der angeordneten Maßnahme »entbehrlich« geworden sei.


    »Die Vorverurteilung ist eines der Krebsgeschwüre eines jeden Rechtssystems und wirkt sich in einer immer mehr von verschiedenen Medien beobachteten Rechtswirklichkeit … auch in deutschen Strafprozessen aus«, schrieb die Rechtsanwaltskammer Schleswig-Holstein in der Einladung zu einer Podiumsdiskussion. Sie stützt sich dabei auf Art. 11 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948:


    »Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist solange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem alle für seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet waren, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.«


    Diese Erklärung wird ergänzt durch Art. 6 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention: »Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig.« Die Vermutung der Unschuld endet danach erst mit der Rechtskraft der Verurteilung.


    Wir waren noch nicht einmal angeklagt – und trotzdem schon verurteilt. Hans Bachl hatte wohl, ebenso wie unsere Richter der 27. Strafkammer des Frankfurter Landgerichts, vergessen, was sie in ihrem Richtereid geschworen hatten: »Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.« (§ 38 Abs. 1 des Deutschen Richtergesetzes).


    Staatsanwalt Möllers zeigte sich dem verurteilten Mörder Gäfgen gegenüber wesentlich großzügiger und entgegenkommender als zu uns. Am 10. Februar 2004 teilte er mit, dass er »dem Zeugenbeistand des Geschädigten, Herrn Rechtsanwalt Dr. Endres, antragsgemäß Akteneinsicht gewähren« werde. Immerhin räumte er eine zweitägige Frist für rechtliches Gehör ein; sollte »binnen zwei Tagen nach Zugang dieses Schreibens hierzu keine Erklärung eingehen«, werde er die Akteneinsicht vollziehen. Wir dagegen mussten monatelang auf die Akteneinsicht warten.


    Gegen diese Verfügung legte Daschners Verteidiger Rechtsmittel ein mit der Begründung, dass Rechtsanwalt Dr. Endres als Zeugenbeistand kein Verfahrensbeteiligter sei und damit auch keine Berechtigung zur Akteneinsicht habe. Es bestehe die berechtigte Befürchtung, dass Endres seine bisher schon gezeigte Bereitschaft, sich in der Öffentlichkeit zu äußern, fortsetzen werde; dadurch werde der Grundsatz des »Fair Trial« im Ermittlungsverfahren weiterhin nachhaltig verletzt.


    Darüber hinaus könnte die Kenntnis des Akteninhalts zu weiteren unwahren Aussagen Gäfgens führen, der bereits »in dem gegen ihn anhängigen Verfahren mehrfach nicht nur die Unwahrheit gesagt, sondern auch der Wahrheit zuwider verschiedene Personen der ihm vorzuwerfenden Straftat beschuldigt hat«. Unabhängig davon sei die Vorgehensweise, vor der Entscheidung kein rechtliches Gehör zu gewähren, rechtsfehlerhaft; auch dadurch seien die Zweifel an der Neutralität der Staatsanwaltschaft verstärkt worden.


    Die 27. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt hob daraufhin die Verfügung der Staatsanwaltschaft auf und untersagte die Gewährung der Akteneinsicht für Rechtsanwalt Endres.


    Mit seinem Schreiben vom 27. November 2003 übersandte Rechtsanwalt Hild der Staatsanwaltschaft eine umfangreiche Stellungnahme zu den mit der Einleitung des Ermittlungsverfahrens erhobenen Vorwürfen und den Aussagen der Zeugen. Er fügte ein Rechtsgutachten des renommierten Professors Dr. Cornelius Prittwitz, Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, bei, der nach eingehender Prüfung der Sach- und Rechtslage zu dem Ergebnis gelangt war, dass der Vorwurf der Aussageerpressung unbegründet sei; in Rechtsprechung und Lehre sei es »nahezu unbestritten«, dass es an der von § 343 StGB geforderten Absicht fehle, wenn die Erpressung ausschließlich zum Zwecke der Gefahrenabwehr erfolge. Auch der Tatbestand der Nötigung sei nicht gegeben, weil das Merkmal der »Verwerflichkeit« der Handlung nicht erfüllt sei. Darüber hinaus legte Rechtsanwalt Hild die bereits zitierten Stellungnahmen von zwölf weiteren namhaften Juristen vor, die zu derselben Bewertung gelangt waren.


    Im Ergebnis beantragte er die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, weil die Ermittlungen nicht genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage geboten hätten.


    Am 16. Januar 2004 berichtete die Bild-Zeitung, sie wisse aus sicherer Quelle: »Polizei-Vize Daschner muss büßen. Auch wenn es heute noch niemand bestätigen wird. Die offizielle Entscheidung fällt nämlich erst Mitte Februar.« Wenige Tage später, am 28. Januar 2004, meldete die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass die Staatsanwaltschaft ihre »umfangreichen Ermittlungen und rechtlichen Überlegungen« zur Gewaltandrohung gegenüber dem unter Entführungsverdacht festgenommenen Magnus Gäfgen abgeschlossen habe.


    Aus der Zeitung erfuhren wir also, dass wir angeklagt werden sollten. Der Leiter der Staatsanwaltschaft, Hubert Harth, habe erklärt: »Der Fall wird von einem Gericht entschieden.« Ende der Woche werde er gemeinsam mit Staatsanwalt Möllers das Ermittlungsergebnis und die daraus resultierende Konsequenz einer Anklageerhebung im hessischen Justizministerium vortragen; einen Strafbefehl würde Daschner, »der sich im Recht sieht«, wohl nicht akzeptieren. Er rechne damit, dass das Ministerium, mit dem im Laufe der einjährigen Ermittlung ständig Gespräche geführt worden seien, keine Einwände gegen die Abschlussverfügung haben werde.


    Das war hart. Immer noch hatte die Staatsanwaltschaft nicht mit mir gesprochen, und jetzt erfuhr ich aus der Zeitung von der bevorstehenden Anklage. Hubert Harth musste zwar nach einer Intervention von Anwalt Hild am 2. Februar 2004 einräumen, dass ein Hintergrundgespräch mit Journalisten überinterpretiert worden sei. Dieses Gespräch hätte jedoch gar nicht stattfinden dürfen, da unsere Verteidiger umfangreiche Stellungnahmen angekündigt hatten. Aber die Staatsanwaltschaft verzichtete nicht auf ihre populistische Vorgehensweise.


    Egal, wo ich mich aufhielt, regelmäßig schossen mir Gedanken an den bevorstehenden Prozess durch den Kopf. Keine Stunde verging, in der ich nicht darüber nachgedacht habe, ob ich etwas oder was ich falsch gemacht hatte. Natürlich hatte ich Gäfgen gesagt, wie weit Daschner zu gehen bereit war, um Jakob zu retten, natürlich hatte ich ihm gesagt, dass jemand kommen sollte/würde, um ihn durch Schmerzzufügung dazu zu bringen, den Aufenthaltsort von Jakob preiszugeben, wenn er nicht freiwillig aussagen würde, wo Jakob versteckt war. Aber er hatte weiter geschwiegen, nicht reagiert, warum sollte er auch? Daraufhin hatte ich versucht, andere, wirkliche Ängste in ihm hervorzurufen, um zu erfahren, wo Jakob sich befand, was mit ihm los war. Ängste, die unter keinen Tatbestand zu subsumieren sind. Ich hatte versucht, Bilder in seinem Kopf zu erzeugen, die einfach nur der Wahrheit entsprachen.


    »Wo ist Jakob? Du wirst Jakob nie vergessen. Sein Flehen um Hilfe, sein Schreien werden dir nie mehr aus dem Kopf gehen, werden dich für immer verfolgen. Dein Leben lang. Hast du ihm wehgetan? Ihn verletzt? Kann er sich bewegen? Hat er genug Luft? Du wirst seine Augen nie vergessen, die panische Angst in seinen Augen, nie! Keine Nacht wirst du mehr schlafen, du wirst Angst vor der Dunkelheit haben, denn sie wird dich an das erinnern, was du mit Jakob gemacht hast. Wo hast du ihn versteckt?«


    Das hatte ihn dazu veranlasst, mir zu sagen, dass Jakob tot sei und verpackt in einem Weiher liege. Nicht die Androhung unmittelbaren Zwanges.


    Was würde man mir glauben, nachdem die Anklagebehörde, sprich: die Staatsanwaltschaft, sich »urlaubsbedingt« verspätet und verzettelt und in aller Öffentlichkeit Tatbestände in den Raum geworfen hatte, die auch weniger Versierte nach einigen Blicken in Strafrechtskommentare sofort verworfen hätten?


    Ganz tief in meinem Inneren war ich davon überzeugt, dass ich richtig gehandelt hatte. Aber dann wurden wir angeklagt, und ich begann, an meiner Überzeugung zu zweifeln. War das, was wir getan hatten, doch nicht richtig gewesen? Kann ich mich noch auf mein Bauchgefühl verlassen? Oder muss ich jetzt Angst haben, wieder etwas falsch zu machen?


    Das alles ging mir durch den Kopf. Dazu kamen finanzielle Probleme. Ich hatte mir 1993 ein kleines bäuerliches Anwesen gekauft und größtenteils selbst renoviert. Einen Teil des Geldes, das ich dafür gebraucht hatte, hatte ich mir leihen müssen. Und dann hatte ich nach der Trennung von meiner Frau noch Unterhalt zu zahlen.


    Was passiert, wenn ich wirklich verurteilt werde? Entlassung, Geldstrafe? Was bleibt dann noch für meine Kinder übrig, kann ich sie dann überhaupt noch regelmäßig sehen?


    All dies und vieles mehr schoss mir ständig durch den Kopf. Ich hatte Angst, ja, ich hatte Angst. Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Alles war denkbar, möglich, und in meinen Gedanken spielte ich alle Möglichkeiten durch.


    Es sind nur Bruchteile meiner Überlegungen, die ich hier schildere. Ich fühlte mich in die Zeit zurückversetzt, als meine Frau mit unseren kleinen Kindern wegzog. Ich war verzweifelt. Damals fing ich an, zu laufen und in ein Fitnessstudio zu gehen. Jeden Tag nach der Arbeit lief ich, bis mein Kopf frei war, bis ich endlich abschalten und Kraft für neue Gedanken schöpfen konnte. Ich lernte Spinning kennen und war so begeistert, dass ich alles tat, um Trainer zu werden. Heute bin ich nebenbei Spinningtrainer.


    Der Sport rettete mich auch dieses Mal. Seine Wirkung ist großartig, die Kraft, die daraus erwächst, hilft abzuschalten, Ängste zu überwinden. Sport zu treiben, ist sinnvoll und nützlich, wenn man in einer schwierigen und ausweglosen Situation steckt.


    Am 30. Januar 2004 nahm auch mein Verteidiger, Prof. Dr. Lutz Simon, umfassend Stellung zu den bis dahin bekannten Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Als Grundsatz stellte er klar, Gegenstand des Ermittlungsverfahrens könne nicht die in der Öffentlichkeit geführte Diskussion über die allgemeine Zulässigkeit von Foltermaßnahmen sein, sondern ausschließlich die strafrechtliche Würdigung der durchgeführten Maßnahmen. Dabei seien die Aussagen des Kindsmörders Gäfgen »insgesamt unglaubhaft«: »Herr Gäfgen hat nicht nur in allen polizeilichen Vernehmungen die Unwahrheit gesagt. Selbst nach Auffinden der Leiche von Jakob von Metzler hat er sein Aussageverhalten nicht geändert und falsche Angaben über den Verbleib des Schulranzens und der persönlichen Dinge des entführten Kindes gemacht. Dabei hat er sich nicht gescheut, zunächst die unbeteiligten Brüder B. [Name geändert] zu Unrecht zu belasten. Selbst nach Auffinden des toten Jungen hat er den unbeteiligten Zeugen H. [Name geändert] noch als Urheber der Tat belastet. Auch im Strafverfahren wegen Mordes gegen ihn selbst hat er sein Aussageverhalten permanent geändert, und die Aussagen in diesem Verfahren enthalten noch Widersprüche zu früheren Aussagen und dem tatsächlichen Geschehensablauf. Ihm kann deshalb in diesem Verfahren in keinem Punkt geglaubt werden. Auch die Tatsache, dass er Herrn Ennigkeit und damit Herrn Daschner erst drei Monate nach der angeblichen Tat der Beschuldigten belastet hat, spricht gegen seine Glaubwürdigkeit.«


    Zur rechtlichen Bewertung führte Prof. Dr. Simon aus, der Tatbestand der Aussageerpressung könne schon deshalb nicht erfüllt sein, weil die unterstellte Handlung ausschließlich der Gefahrenabwehr für das entführte Kind gedient hatte und in dem Strafverfahren gegen Gäfgen nicht verwertet werden durfte. Außerdem sei keine Gewalt »angedroht«, sondern auftragsgemäß lediglich als »angedachte« Entscheidung der Behörde mitgeteilt worden; dies gelte auch für das Merkmal »Drohung mit einem empfindlichen Übel« im Tatbestand der Nötigung nach § 240 StGB. Gäfgen habe den Verwahrort der Leiche des entführten Jakob von Metzler »allein aufgrund des dauernden Insistierens nach dem Aufenthalt des Kindes und des Abwehrens sämtlicher Ausflüchte« offenbart. Bei der Frage der Nötigung seien außerdem die Rechtfertigungsgründe aus dem Polizeirecht sowie der Notwehr und des Notstandes relevant; darüber hinaus sei der Versuch, das Leben des entführten Kindes zu retten, keineswegs als »verwerflich« im Sinne dieser Strafvorschrift zu werten. Auch Prof. Dr. Simon beantragte, das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO einzustellen.


    Ohne auf die Argumente der Verteidigung hinreichend einzugehen, stellte Staatsanwalt Möllers am 11. Februar 2004 den Abschluss der Ermittlungen fest und legte am selben Tag der 27. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main seine Anklageschrift vor. Auf 21 Seiten begründete er, dass ich mich wegen eines besonders schweren Falles der Nötigung, nämlich unter Missbrauch meiner Befugnisse und Stellung als Amtsträger, schuldig gemacht hätte, Polizeivizepräsident Daschner hätte mich als Vorgesetzter zu dieser rechtswidrigen Tat verleitet.


    Lächerlich wirkte sein Versuch, den objektiven Tatbestand der Aussageerpressung und damit seine unzutreffende rechtliche Einordnung zu begründen:


    »Die Frage, ob die angedrohten Zwangsmaßnahmen zum Zwecke der Gefahrenabwehr im Sinne einer Lebensrettung des entführten Kindes erfolgten, ist an dieser Stelle ohne Bedeutung, weil Gäfgen in dem ihm von der Polizei zugeteilten Status als Beschuldigter nicht verpflichtet war, überhaupt Angaben zur Sache machen zu müssen.«


    Vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse und der kriminalistischen Erfahrung sei es »ohnehin am Morgen des Tattages sehr fraglich« gewesen, »ob das Kind überhaupt noch lebte«. Darüber hinaus sei die Absuche des Seengeländes noch nicht abgeschlossen gewesen, »und ein geplantes Ermittlungskonzept lag zur Umsetzung bereit«.


    Immerhin räumte er ein, dass der subjektive Tatbestand dieses Verbrechens nicht erfüllt war, dies ergebe sich »bereits aus dem Vermerk des Beschuldigten Daschner mit Datum vom 01.10.2002, wonach ›die Befragung des Gäfgen nicht der Aufklärung der Straftat, sondern ausschließlich der Rettung des entführten Kindes dient‹.« Seit 16 Monaten war ihm dieser Satz bekannt, trotzdem hat er uns ein Jahr lang in der Öffentlichkeit als »Verbrecher« dargestellt, mit allen sich daraus ergebenden negativen Folgen für uns und unsere Familien.


    Kaum ein Wort enthielt die Anklageschrift über den ungeheuren Zeitdruck am Morgen des 1. Oktober 2002, über die akute Lebensgefahr für Jakob von Metzler und über die Tatsache, dass er nach damals zutreffender Bewertung noch maximal zwei bis drei Stunden zu leben gehabt hätte. Auch der Umstand, dass sich die Gefährdungslage durch den Fund von Blutspuren am Schlaflager eines Kindes in einer Hütte zusätzlich erhöht hatte, blieb unerwähnt. Dass Gäfgen sich in dem gesamten Verfahren als notorischer Lügner präsentiert hatte, schien für Möllers ebenfalls ohne Bedeutung zu sein.


    Nachdem der Verbrechenstatbestand der Aussageerpressung wie eine Seifenblase zerplatzt war, wollte Möllers wenigstens einen »besonders schweren Fall« der Nötigung begründet wissen. Dieser ist dann anzunehmen, wenn der Täter seine Befugnisse und seine Stellung als Amtsträger »missbraucht«. Es genügt nicht, wenn er beispielsweise eine Nötigung, einen Verwahrungsbruch oder eine Gefangenenbefreiung »begeht«, vielmehr muss in der Tat ein über die bloße Amtsträgerschaft hinausgehender Missbrauch zum Ausdruck kommen.


    Dies wird nach der strafrechtlichen Fachliteratur in der Regel nur anzunehmen sein, wenn er mit einem Verbrechen droht, wenn er bei der Tat seine Befugnisse »gröblich missbraucht« oder wenn die Tat für den Täter voraussehbar zur Folge hat, dass der Genötigte oder die dritte Person, die das angedrohte Übel treffen soll, sich tötet oder zu töten versucht. Dass diese Voraussetzungen bei dem Versuch, das Leben eines entführten Kindes zu retten, auch nicht annähernd gegeben waren, lag auf der Hand (und wurde auch vom Gericht im Urteil so bewertet).


    Sechzehn Monate hat es gedauert, bis die Staatsanwaltschaft ihre juristische Prüfung, noch dazu mit einem höchst fragwürdigen Ergebnis, abgeschlossen hatte: Die »Komplexität der Materie«, die »Einmaligkeit des Falles« habe »alles sehr kompliziert« gemacht (Frankfurter Neue Presse, 21.02.2004). Dem Polizeivizepräsidenten standen dafür unter höchster psychischer und physischer Belastung nur wenige Stunden zur Verfügung; ich selbst hatte nur wenige Minuten Zeit, eine eigene rechtliche Bewertung vorzunehmen.


    »Heute ist der Tag der Entscheidung. Heute um 10.30 Uhr wird die Staatsanwaltschaft verkünden, was man dem Frankfurter Polizei-Vize Wolfgang Daschner vorwirft. Wofür er angeklagt wird und vor den Richter muss«, schrieb die Bild -Zeitung am 20. Februar 2004. Das Interesse der Medien sei riesig, sogar international. Es hatten sich so viele Journalisten und Kamerateams angemeldet, dass der normale Raum nicht ausreiche; die Staatsanwaltschaft sei deshalb in den größten Saal im ganzen Gerichtsviertel ausgewichen. Bereits eine Stunde später teilte die Pressestelle des Hessischen Innenministeriums mit: »Wolfgang Daschner mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Frankfurter Polizeivizepräsident entbunden.« Er sei ins Landespolizeipräsidium nach Wiesbaden abgeordnet worden und werde dort bis auf weiteres »verwaltungsinterne Aufgaben« übernehmen. »Jetzt jagt er Schwarzarbeiter«, schrieb Bild dazu (21.04.2004).


    Daschner wurde öffentlich, ich polizeiintern demontiert. Ich durfte bis auf weiteres keine strafprozessual relevanten Maßnahmen mehr durchführen.


    »Die Vorwürfe sind abwegig«, erklärte der ehemalige Verfassungsrichter und Abgeordnete des Deutschen Bundestages Jürgen Gehb: »Was für ein Aufschrei wäre durch die Republik gegangen, wenn das Entführungsopfer noch am Leben gewesen und nur deshalb erstickt oder verdurstet wäre, weil es die ermittelnden Beamten unterlassen hätten, Druck auf den Tatverdächtigen auszuüben.« (Bild, 24.02.2004)


    Am 21. Juni 2004 beschlossen die Richter der 27. Großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main, die Anklage der Staatsanwaltschaft zur Hauptverhandlung zuzulassen. Gleichzeitig wurde der Antrag der Verteidigung, den Frankfurter Polizeipräsidenten Harald Weiss-Bollandt und den für die Entführungsfälle Johannes E. und Nina von G. verantwortlichen Leiter der Kriminalpolizei Köln als Zeugen zu vernehmen, zurückgewiesen; ihre Aussagen, die uns entlastet hätten, waren offenbar unerwünscht.


    In den Fluren und in der Kantine des Frankfurter Justizgebäudes war schon jetzt, Monate vor der Eröffnung der Hauptverhandlung, die Rede von einem »salomonischen Urteil«: Die Angeklagten werden bestraft, damit gegenüber aller Welt dokumentiert wird, dass in Deutschland nicht gefoltert werden darf. Andererseits soll das Urteil unter Berücksichtigung der besonderen Situation so milde ausfallen, dass sich der Zorn des Volkes, in dessen Namen es gesprochen werden soll, in Grenzen hält und dass es von den Angeklagten hingenommen wird.


    Rechtzeitig vor Beginn der Hauptverhandlung meldete sich die hohe Politik zu Wort. Am 15. November 2004 berichtete Bild:


    »Wenn am Donnerstag der Prozess gegen Wolfgang Daschner eröffnet wird, schauen Politiker, Juristen und Journalisten aus aller Welt nach Frankfurt.


    Selbst die UNO hat sich aus New York eingeschaltet. Nachdem Menschenrechtler von Amnesty International schon gegen Daschners Vorgehen heftigst protestiert hatten, meldete sich jetzt auch die Menschenrechts-Kommission der UNO. In einem Schreiben an die Bundesregierung in Berlin bat sie um Aufklärung, was es mit den Folter-Vorwürfen gegen Deutschland auf sich habe. Besonders mit dem Fall in Frankfurt/Main, wo die Polizei in einen solchen Fall verwickelt sei. Das Berliner Ministerium informierte die Frankfurter Staatsanwaltschaft davon. Mit der Aufforderung zur schnellen Stellungnahme, die man an die neue UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, die Kanadierin Louise Arbour, weiterleiten will. Und auch mit dem klaren Hinweis, dass die Ankläger alles sehr, sehr genau prüfen sollen. Schließlich dürfe sich Deutschland, das Folter und andere Menschenrechtsverletzungen weltweit anprangert, keinen solch schlimmen Ruf leisten.«


    Damit war für mich klar, dass aus dem Versuch, das Leben eines Kindes zu retten, endgültig ein politischer Prozess geworden war und wir nicht mehr mit einem objektiven Verfahren zu rechnen hatten.


    Die Hauptverhandlung vor der 27. Großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main begann am Donnerstag, dem 18. November 2004, um 9.30 Uhr. Bereits zwei Stunden zuvor hatte ein Team der ARD vor dem Eingang Stellung bezogen, »der Kameramann sich die beste Position ergattert«. Daschners Wohnung wurde seit 6 Uhr von Reportern der Bild-Zeitung belagert. Gegen 9 Uhr war die Zahl der Teams auf 13 angewachsen, und Dutzende Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz warteten auf den »Prozess des Jahres«; insgesamt 54 hatten sich akkreditieren lassen. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten Anhänger der »Autonome-Antifa« gemeinsam mit den hessischen Jungdemokraten gegen »Hessen vorn: Folter, Überwachung, Abschiebung« – als Verantwortlichen im Sinne des Pressegesetzes nannten sie den Polizeivizepräsidenten mit seiner privaten Wohnanschrift. Und dort randalierte am Nachmittag des folgenden Tages eine Horde teilweise vermummter Chaoten der linksextremistischen Szene mit Megaphonen und Flugblättern.


    Als wir mit unseren Verteidigern den Gerichtssaal betraten, erwarteten uns die Fotografen mit einem nicht enden wollenden Blitzlichtgewitter und zahlreiche Filmkameras. Es ging nicht darum, »irgendein« Foto zu schießen – es sollte möglichst negativ sein, uns von unserer hässlichsten Seite zeigen, jeder Wimpernschlag, jede Regung konnte dabei hilfreich sein, am besten auf Tuchfühlung, auch wenn dabei der Tisch gegen die Anklagebank gedrückt wurde. »Die Würde des Menschen ist unantastbar« – aber wir waren ja keine Menschen, sondern Folterknechte, vorverurteilt und zur Schau gestellt wie Tiere im Zoo.


    Nach der Eröffnung der Sitzung durch die Vorsitzende Richterin Bärbel Stock trat der Staatsanwalt Wilhelm Möllers forsch auf und verlas die Anklage. Im Anschluss daran trug der ehemalige Polizeivizepräsident Daschner eine 13-seitige Stellungnahme vor. Dazu muss ich sagen, dass uns unsere Anwälte geraten hatten, die Statements vorzubereiten und vorzulesen. Daschner betonte seine Problematik, die durch die »Deadline« bestimmt war, also das Ablaufen der vier Tage Gefangenschaft von Jakob und der Befürchtung, er könnte verdursten oder erfrieren. Ich legte mehr Wert auf die Darstellung meines Verhörs von Gäfgen, um die monatelange Falschdarstellung zu korrigieren. Ich gebe unsere Statements gekürzt wieder, um Wiederholungen zu vermeiden. Daschner begann:


    »Wir wollten das Leben von Jakob retten. Am vierten Tag der Entführung hatte sich die Situation so zugespitzt, dass ich eine Entscheidung treffen musste.« Seine wesentlichen Aussagen waren:


    – Es bestand begründete Hoffnung, dass Jakob am Morgen des 1. Oktober 2002 noch lebte. Der zunächst unbekannte Entführer musste damit rechnen, dass die Eltern die Zahlung des vollen Lösegeldes von einem aktuellen Lebenszeichen abhängig machen könnten. Außerdem hatte Gäfgen wenige Stunden zuvor ausgesagt, dass das Kind noch am Leben sei und in einer Hütte verwahrt werde.


    – An der (Allein-)Täterschaft des Jurastudenten Magnus Gäfgen bestand kein vernünftiger Zweifel. Er hatte das Lösegeld abgeholt und in seiner Wohnung versteckt, bei mehreren Geldinstituten durch Einzahlungen die Echtheit und Unverdächtigkeit der Geldscheine geprüft und einen Mercedes CLX bestellt. Darüber hinaus wurden in seiner Wohnung weitere Beweismittel gesichert, vor allem eine stichpunktartige Auflistung des Ablaufs der Entführung.


    – Mit der Identifizierung Gäfgens war klar, dass das Opfer seinen Entführer kannte – und aus dessen Sicht nicht überleben durfte. Er hatte das Todesurteil längst gesprochen, wir mussten verhindern, dass er es vollstrecken konnte. Gäfgen musste keine Gewalt anwenden, es genügte, das Kind einfach seinem Schicksal, einem äußerst qualvollen Tod durch Verdursten oder Erfrieren, zu überlassen.


    – Um 8.23 Uhr meldeten die Einsatzkräfte, dass in einer Hütte am Langener Waldsee, die der Beschreibung Gäfgens entsprach, ein Schlaflager in Kindergröße mit Blutanhaftungen gefunden worden sei. Es bestand kein Zweifel, dass für Jakob von Metzler durch Flüssigkeitsentzug, Unterkühlung und vermutlich Blutverlust äußerste Lebensgefahr bestand.


    – Alle Versuche, den Verwahrort des noch lebenden Kindes in Erfahrung zu bringen, waren gescheitert. Selbst die stärkste Waffe, die Konfrontation mit der Mutter, hatte bei Gäfgen trotz ihrer eindringlichen Appelle keine Wirkung gezeigt. Es bestand kein Zweifel, dass er unter allen Umständen Jakobs Tod herbeiführen wollte, damit er nicht als Entführer identifiziert werden konnte. Polizeiführer und Führungsstab waren hilflos und ohne Konzept, hatten außer blindem Aktionismus keine Lösungsansätze zu bieten.


    – Er habe mir deshalb in dieser anders nicht zu lösenden Situation den Auftrag erteilt, Gäfgen erneut zum Verwahrort des Kindes zu befragen, eindringlich an sein Gewissen zu appellieren und auf die akute Lebensgefahr hinzuweisen. Für den Fall der weiteren Weigerung sollte ich ankündigen, dass sich die Behördenleitung damit nicht zufriedengeben könne; er müsse damit rechnen, dass unmittelbarer Zwang gegen ihn angewendet werde.


    Daschner setzte alles daran, mich zu entlasten: »Herr Ennigkeit hatte keine Möglichkeit, die Sach- und Rechtslage eigenverantwortlich zu prüfen. Ich hatte ihn darauf hingewiesen, dass von höchster Lebensgefahr für Jakob von Metzler ausgegangen werden musste. Die Pflicht der Polizei, diese Gefahr abzuwehren, war ihm bekannt; die Rechtsgrundlage für die Ankündigung unmittelbaren Zwanges ergab sich aus dem Polizeigesetz des Landes Hessen. Ich habe Herrn Ennigkeit ferner dargelegt, dass hilfsweise auch die Rechtfertigungsgründe der Notwehr (in Form der Nothilfe) und des Notstandes in Anspruch genommen werden können. Unabhängig davon bestand seine Aufgabe lediglich darin, meine Entscheidung als Bote zu übermitteln. Diesen Rahmen hat er nach meiner Überzeugung eingehalten. Ich bedaure daher sehr, dass er in dieses Verfahren einbezogen wurde.«


    Und in einer persönlichen Erklärung führte er aus: »In den vergangenen 21 Monaten ist viel über ›Folter‹ gesprochen und geschrieben worden, und der Fantasie waren dabei kaum Grenzen gesetzt. Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt die Androhung oder Anwendung von ›Folter‹ veranlasst habe … Wenn verallgemeinernd von ›Folter‹ die Rede sein kann, dann war das der Zustand, dem das entführte Kind Jakob von Metzler ausgesetzt war und der nach damaliger Bewertung noch andauerte – aber davon war in den vergangenen 21 Monaten kaum noch die Rede.«


    Im Anschluss an diese Aussage trug ich meine Sicht des Einsatzablaufs vor und bestätigte den Auftrag des Polizeivizepräsidenten. Zu dem danach folgenden Gespräch mit Gäfgen habe ich ausgeführt:


    »Ich schilderte ihm kurz den aktuellen Stand, nämlich, dass sich der Verdacht gegen die Gebrüder B. [Name geändert] nicht erhärtet hatte und sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mit der Sache zu tun hatten. Außerdem teilte ich ihm mit, dass am Langener Waldsee eine Hütte mit einem Kinderschlafplatz und Blutspuren gefunden wurde. Ich erklärte ihm, es werde davon ausgegangen, dass Jakob in höchster Lebensgefahr schwebe und es auch in seinem eigenen Interesse von Vorteil sei, wenn er sagte, wo das Kind sein könnte. Ich sagte ihm, von der Behördenleitung/Einsatzführung sei angedacht und werde vorbereitet, ihn unter Zufügung von Schmerzen (Anwendung unmittelbaren Zwanges) oder durch Beibringen eines Wahrheitsserums dazu zu bringen, Einzelheiten zu nennen, um das Leben des Kindes zu retten, sofern er weiter schweige oder falsche Angaben mache. … Ich hielt die angedachten Maßnahmen zur Rettung eines Kinderlebens für verhältnismäßig. Aus zeitlichen Gründen kamen mir keine weiteren rechtlichen Überlegungen in den Sinn. Das Kind befand sich, wie wir alle glaubten, in höchster Lebensgefahr, und jede Verzögerung konnte zum Tod führen. … Ich habe an sein Gewissen appelliert, habe ihm eindringlich gesagt, er werde Jakob nie vergessen, habe dies gestisch unterstützt, indem ich rotierende Bewegungen mit meiner Hand bzw. meinem Zeigefinger gemacht habe, was bedeuten sollte, dass die Gedanken an den Jungen ihm immer im Kopf herum gehen würden und er das Kind niemals vergessen werde. …


    Während der Befragung des Beschuldigten ging mir schließlich der Gedanke durch den Kopf, in welcher Situation Jakob sich gerade befinden könnte. Ich hatte verschiedene Bilder vor Augen, so zum Beispiel: Er ist lebendig in einer Kiste begraben, er ist geknebelt, er ist verletzt und durch bislang noch nicht bekannte Mittäter von Gäfgen eingesperrt oder einfach nur abgelegt worden, er könnte um Hilfe schreien. Ich dachte an seine Verzweiflung und sein panisches, angsterfülltes, um Hilfe flehendes Gesicht. Dies setzte ich gegenüber Gäfgen um, indem ich ihm diese Bilder vor Augen führte und immer wieder fragte bzw. aufforderte: ›Wo ist Jakob? Du wirst Jakob nie vergessen. Sein Flehen um Hilfe, sein Schreien werden dir nie mehr aus dem Kopf gehen, werden dich für immer verfolgen. Dein Leben lang. Hast du ihm wehgetan? Ihn verletzt? Kann er sich bewegen? Hat er genug Luft?‹ Ich wiederholte dies ständig und sehr eindringlich, weil es mir um das Leben des Kindes ging. Es dauerte nur wenige Minuten, bis er sagte, dass die Leiche Jakobs unter einem Steg an einem kleinen See im Vogelsberg liege.«


    Diese Aussage entsprach Wort für Wort der Wahrheit. Ich hatte bewusst einen größeren Abstand zu Gäfgen gehalten, weil mir seine Nähe außerordentlich unangenehm war. Zu keinem Zeitpunkt habe ich ihn berührt, oder ihn gar vor die Brust gestoßen, ich habe ihn weder angeschrien noch damit gedroht, dass er zusammen mit Farbigen eingesperrt werden könnte (darauf hätte ich ohnehin keinerlei Einfluss gehabt). Ich hatte den Auftrag des Polizeivizepräsidenten auch nicht dahingehend verstanden, dass ich die angedachten oder geplanten Maßnahmen bereits konkret androhen sollte. Dies wäre aus meiner Sicht auch lächerlich gewesen, weil ich Gäfgen eindeutig gesagt hatte, dass ich ihm nichts tun würde, er hätte daher mit seiner Aussage Zeit gehabt, bis die Drohung konkret ausgesprochen oder gar umgesetzt worden wäre.


    Am Nachmittag des ersten Prozesstages wurde mein Kollege Bernd Mohn als Zeuge vernommen. Seine Aussage war sachlich und entsprach dem tatsächlichen Geschehensablauf in der Nacht zum 1. Oktober 2002. Aber offensichtlich war sie für Staatsanwalt Möllers nicht belastend genug – er unterbrach den Zeugen wiederholt und musste deshalb von der Vorsitzenden Richterin »ernsthaft ermahnt« werden.


    Wegen der randalierenden Horden vor Daschners Haus wurde beschlossen, unsere Wohnungen mit Schutzmaßnahmen zu bedenken. Es fuhren in unregelmäßigem Abstand Streifenwagen vorbei.


    Daschner hatte schon Morddrohungen erhalten. Da ich in der Presse namentlich seltener genannt wurde als Daschner, richtete sich der Zorn einiger Extremisten vor allem gegen ihn. Ich persönlich hatte deshalb keine Angst vor Übergriffen. Ich lebte in einem kleinen Dorf. Hier passierte nichts, Streifenwagen sah man nur selten. Ich erwartete eher, dass jemand aus dem Dorf – darauf vertrauend, dass sich bei uns nie die Polizei blicken lässt – betrunken Auto fahren und Ärger bekommen könnte.


    An den Verhandlungstagen trafen wir uns jeden Morgen in den Räumen der Behördenleitung des Polizeipräsidiums. Von dort aus wurden wir mit einem Zivilfahrzeug ins Gerichtsgebäude gebracht. Meistens fuhr Rechtsanwalt Steinke, der zweite Anwalt Daschners und ehemaliger Abteilungspräsident des Bundeskriminalamtes, mit uns. Vor der Einfahrt zur Tiefgarage des Gerichtsgebäudes lauerten jedes Mal Reporter und versuchten, Schnappschüsse von uns zu machen. Von der Garage gingen wir über ein Treppenhaus in einen kleinen, fensterlosen Raum. Er war nur spärlich möbliert: ein großer, langer Besprechungstisch, Stühle, ein Sideboard mit einem Telefon darauf. Hier trafen wir uns mit unseren Anwälten Hild und Simon. Von diesem Raum aus gelangten wir direkt in den Gerichtssaal. In den Verhandlungspausen oder zu Besprechungen mit unseren Anwälten zogen wir uns wieder in dieses Zimmer zurück.


    Meistens waren wir schweigsam und grübelten vor uns hin. Manchmal verloren wir ein paar Worte über Zeitungsberichte. Daschner war immer sehr informiert und brachte ab und an Artikel aus Blättern mit, deren Existenz ich gar nicht kannte. So schrieb D. Soika im Leitartikel der Freien Presse Chemnitz am 20. November 2004 unter anderem:


    »… Das sogenannte ›Luftsicherheitsgesetz‹ räumt dem Verteidigungsminister das Recht ein, den Abschuss eines Passagierflugzeuges anzuordnen; wenn nämlich Flugzeugentführer damit drohen, die Maschine als Waffe einzusetzen und abstürzen zu lassen. Der Tod Hunderter unschuldiger Menschen soll bewusst in Kauf genommen werden, wenn man damit eine möglicherweise noch größere Bedrohung abwenden kann. Eine ähnlich schwerwiegende Güterabwägung gibt es im Fall des ›finalen Rettungsschusses‹. Die Polizei darf danach einen Täter gezielt erschießen, wenn nur auf diese Weise beispielsweise eine Geisel gerettet werden kann … Der Staat lässt Menschen töten, um Schlimmeres verhindern zu können. Er lässt unschuldige Opfer töten und er lässt Täter töten … Der Staat wägt Leben gegen Leben ab. Die Würde des einen Menschen ist ihm mehr wert als die des anderen. Ist Deutschland deswegen ein Unrechtsstaat? Wohl kaum.«


    Dann beschrieb er unseren Fall und nennt Daschners Entscheidung ein »finales Rettungsmittel«. Das Bild des »Dammbruchs«, den unser Fall ausgelöst haben soll, benutzte er auch und sprach uns aus der Seele:


    »Die Dämme sind längst gebrochen. Aber nicht durch die Polizei oder durch die Politik, sondern durch das Verbrechen, namentlich den Terrorismus. Gegen die Gewaltdimensionen des 11. September helfen keine Gesprächstherapien oder Rechtsgutachten …«


    Der Artikel beschreibt die damalige Sicht. Das Luftsicherheitsgesetz wurde erlassen und trat am 15. Januar 2005 in Kraft. § 14 Absatz 3 dieses Gesetzes erlaubte die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt gegen ein Flugzeug, wenn nach den Umständen davon auszugehen war, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden sollte und die Maßnahme das einzige Mittel zur Abwehr gegen diese Gefahr wäre.


    Doch im Februar 2006 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass § 14 Absatz 3 gegen das Grundrecht auf Leben und gegen die Menschenwürde verstößt und deshalb verfassungswidrig ist. Wesentlicher Inhalt der Begründung war, dass die Flugzeuginsassen nicht auf der Grundlage eines sicheren Geschehensablaufs, sondern immer nur eines hypothetischen Szenariums getötet würden. Zudem lasse das Grundgesetz eine Quantifizierung von Leben nicht zu.


    Diese gesamte Problematik war auf unseren Fall nicht anwendbar. Im Gegenteil, wir hatten keinen hypothetischen Geschehensablauf. Wir wussten genau, dass Gäfgen Jakob entführt hatte. Wir wussten nur nicht, in welchem Zustand sich das Opfer befand. Aber solange wir durch eindeutige Ermittlungen oder durch Aussage des Täters nichts Gegenteiliges erfuhren, mussten wir davon ausgehen, dass Jakob lebte und das wahrscheinlich unter erbärmlichsten Umständen – das waren unsere Erfahrungen aus früheren Fällen.


    Und quantifiziert haben wir schon gar nicht. Daschner hatte das Leben Jakobs gegen die körperliche Unversehrtheit des Täters abgewogen, und der Täter hatte jederzeit die Möglichkeit, diesen angedachten Eingriff zu vermeiden oder zu beenden.


    Am Tag nach der Aussage unserer Kollegen konnte ich in der Bild-Zeitung einen Artikel lesen, der die Vernehmung unserer Kollegen fast wortwörtlich wiedergab. Schon am Vortag im Gerichtssaal war ich zutiefst enttäuscht über ihre – meines Erachtens – unehrlichen Aussagen gewesen. Sie dann gedruckt, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wiederzufinden, verletzte mich noch mehr.


    »Gestern belasteten ihn die Kollegen!«, schrieb Kolja Gärtner und listete die Aussagen auf: die »intuitiven Vorbehalte« und die Hoffnung, Gäfgen »emotional zu erreichen«, von Werner T. Dennoch habe er den Leiter des Sondereinsatzkommandos angewiesen, einen Beamten zu finden, der bereit sei, Gäfgen zu »foltern«. Kriminaloberrat Joachim W. habe sich gegen dieses Ansinnen aus »Fürsorgepflicht« gegenüber seinen Mitarbeitern gewehrt, schließlich aber einen Freiwilligen gefunden. Und Kriminaloberrat Edwin F. sprach von einem »Alternativkonzept«, das auf der Grundlage der Einschätzung des Polizeipsychologen Stefan S. entwickelt worden sei. Stefan S. habe Gäfgen als selbstverliebte Persönlichkeit eingeschätzt, die sich »über Geld« definiere; er werde kaum auf die Drohung, gegen ihn werde »unmittelbarer Zwang« ausgeübt, reagieren. Man habe ihn deshalb mit der Schwester des Entführten konfrontieren wollen, die ihn allerdings nur »beiläufig« gekannt habe, auch eine Gegenüberstellung mit dem Bruder und seinen Eltern sei noch möglich gewesen. »Ganz viel versprochen habe er sich davon«, sagte Edwin F.


    Warum sagten die drei nicht, dass sie am Morgen des 1. Oktober 2002 mit ihrem Latein am Ende waren? Warum gaben sie nicht zu, dass sie das Problem des Verdurstens und Erfrierens anscheinend nicht in ihre Bewertung einbezogen hatten, dass sie sich um die »Deadline« für das Leben Jakobs keine konkreten Gedanken gemacht hatten?


    Der Zeitrahmen, der für die Durchführung des »Alternativkonzepts« noch zur Verfügung stand – oder besser gesagt: nicht mehr zur Verfügung stand, wurde weder vom Staatsanwalt noch von den Richtern berücksichtigt. Noch bevor die Konfrontation mit Elena von Metzler hätte durchgeführt werden können, wäre Jakobs Lebensuhr längst abgelaufen gewesen! Keine Frage nach den realistischen Erfolgsaussichten dieser Maßnahmen, nachdem die Gegenüberstellung mit der Mutter Gäfgens und deren eindringlicher Appell an ihn, die Wahrheit zu sagen, ohne jede Wirkung geblieben waren. Übrigens hatten wir später erfahren, dass Familie von Metzler dankbar war, dass ihre Tochter Elena nicht mit dem Mörder ihres Bruders konfrontiert worden war. Die psychischen Konsequenzen wären nicht absehbar gewesen.


    Und darüber hinaus hatte Edwin F. in der Nacht zuvor Elena und ihren Bruder wieder nach Hause geschickt, ohne die bereits vorbereitete Konfrontation mit Gäfgen durchzuführen, die er angeblich doch für so wichtig und erfolgversprechend hielt. Auch das wurde nicht erwähnt.


    Es war die letzte Chance für Magnus Gäfgen. Die allerletzte Gelegenheit, ein wenig von dem Stigma loszuwerden, das ihm seit seiner grauenvollen Tat anhaftet. Er hätte nur sagen müssen: Ich, ich alleine habe gefoltert. Ein Kind nämlich und seine Familie. Ich habe diese Familie tagelang mit meinen Lügen, mit falscher Hoffnung gequält. Dagegen wiegt der Gesetzesverstoß, den man Herrn Daschner und dem Kriminalbeamten E. hier vorwirft, nichts. Ich bin es, der nicht wiedergutzumachendes Unrecht begangen hat, nicht die Polizisten. Er schafft es nicht.


    (aus: »Daschners Sündenfall« von Gisela Friedrichsen – Der Spiegel 49/2004)


    Gisela Friedrichsen hat geschrieben, was ich empfinde. Daschner und ich, die Polizisten, die Jakob retten wollten, saßen auf der Anklagebank, Jakobs Mörder war Zeuge der Anklage und durfte seine Folter-Lügengeschichte ausführen.


    Am Donnerstag, dem 25. November 2004, war der Auftritt des Zeugen der Anklage, des Mörders Magnus Gäfgen, begleitet von seinem Rechtsbeistand Hans Ulrich Endres. 17 Minuten dauerte sein Monolog.


    »Wir können alles mit dir machen«, mit diesen Worten soll ich ihn unter Druck gesetzt haben; mit »nie gekannten Schmerzen«, der »Vergewaltigung durch Mitgefangene (zwei großen, fetten Negern)« und sogar mit dem Tod sei ihm gedroht worden. Ein Spezialist, der ihm »ungeahnte Schmerzen« zufügen könne, ohne Spuren zu hinterlassen, sei bereits mit einem Hubschrauber ins Polizeipräsidium unterwegs.


    Sein Schauermärchen wurde durch eine neue Variante bereichert:


    Eine Anspielung darauf, dass bei einem Flug mit ihm im Hubschrauber auch viel passieren könnte. »Ich hatte dermaßen Angst, dass ich gesagt habe, wo die Leiche ist, und es auch auf der Karte gezeigt habe«, schilderte er seine Verfassung nach dieser Drohung am vierten Tag der Entführung, »ich hatte wirklich Angst, da nicht mehr lebend rauszukommen«. Geschüttelt soll ich ihn haben, auch einmal mit der flachen Hand geschlagen, um den Aufenthaltsort des entführten Kindes herauszufinden.


    Mein Verteidiger Prof. Dr. Lutz Simon fragte Gäfgen, ob es zutreffe, dass er bewusst der Wahrheit zuwider


    – behauptet habe, dass die Polizei bei seiner Festnahme auf sein Auto bzw. auf seine Reifen geschossen, ihn und seine Freundin aus dem Auto gezerrt, ihn geschlagen, die Stiefel auf seine Nase gesetzt und ihn angeschrien habe, wo der Junge sei?


    – in seiner Vernehmung vor der Polizei erklärt habe, er habe mit der Entführung nichts zu tun?


    – ausgesagt habe, ein Unbekannter habe ihn angesprochen, gegen die Zahlung von 20 000 Euro das Geld beziehungsweise zwei Tüten abzuholen?


    – auf dem Zettel mit drei Fragen des vernehmenden Beamten Bernd Mohn angekreuzt habe, dass der Junge noch lebe, aber unter Bewachung stehe, obwohl er gewusst habe, dass das Kind bereits tot war?


    – nach einem Gespräch mit seinem Rechtsanwalt vorgegeben habe, zu Angaben zum Aufenthaltsort bereit zu sein, dabei aber behauptet habe, das Kind sei am Langener Waldsee?


    – nach intensivem und insistierendem Befragen des KHK Mohn die Brüder B. [Name geändert] fälschlich beschuldigt habe, Jakob von Metzler geholt zu haben, in einer Hütte gefangen zu halten und ihn zu bewachen?


    – seiner Mutter gegenüber geäußert zu haben, er werde unter Druck gesetzt?


    – nach dem Auffinden der Leiche und wiederholten Befragungen Klaus H. [Name geändert] als Drahtzieher und Hintermann der Erpressung genannt habe?


    – am Nachmittag nach dem Auffinden der Leiche gegenüber seiner Mutter gesagt habe, sie solle bitte seine wertvolle Breitling-Uhr an sich nehmen, damit sie in der Untersuchungshaft nicht abhanden komme, obwohl er diese Uhr entwendet hatte und sie somit nicht sein Eigentum war?


    – am 29. September 2002 gegen Abend seiner Freundin Marianne K. [Name geändert] gesagt habe, er besuche jetzt den Stammtisch, tatsächlich aber zum Weihergelände bei Birstein gefahren sei, um nachzusehen, ob die Leiche des Kindes noch unter dem Steg liege?


    – in seiner Aussage vor der 22. Großen Strafkammer behauptet habe, er habe sich darauf verlassen, dass Jakob nach einem alkoholbedingten Filmriss alles vergessen werde, sich also nicht an ihn und seine Tat erinnern werde?


    – in seiner Aussage vor der 22. Großen Strafkammer behauptet habe, das Handy des Herrn H. habe er in betrunkenem Zustand nur versehentlich an sich genommen und dann sei ihm die Rückgabe peinlich gewesen, obwohl er das Handy benutzt habe?


    – im Ibiza-Kreis und seiner Freundin gegenüber den Eindruck vermittelt habe, man habe ihm nach dem Examen einen sicheren Job in einer größeren Kanzlei in Aussicht gestellt und er lebe in finanziell sehr guten Verhältnissen, weil ihm unter anderem sein Vater nach bestandenem Examen eine Million Euro schenken wolle?


    – behauptet habe, er könne sich damit beispielsweise den Kauf eines Mercedes, eine kostspielige Florida-Reise, häufige Restaurantbesuche und teure Geschenke für seine Freundin leisten, obwohl er sich nur mit Nebenjobs, BAföG, einem Zuschuss seiner Eltern und angespartem Geld über Wasser gehalten habe?


    – seiner Freundin in einem Brief aus dem Gefängnis geschrieben habe: »Ich bin zu dieser Tat und auch zu diesem falschen Geständnis gezwungen worden. Das hört sich lächerlich an, aber ich schwöre bei meiner Liebe zu Dir, dass es die Wahrheit ist! Es ging um mein Leben und das meiner Familie. Und wenn ich es Dir erzählt hätte, auch um Dein Leben«?


    – in demselben Brief geschrieben habe: »Das Geständnis ist falsch, weil ich die Wahrheit (noch) nicht beweisen kann. Und es beruhigt bestimmte Personen, die Angst vor der Wahrheit haben. Und damit schütze ich die, die ich liebe – auch Dich. Mir ist klar, dass ich vielleicht sehr lange ins Gefängnis muss, falls ich die Wahrheit nicht beweisen kann. Aber im Moment habe ich keine andere Wahl«?


    – in demselben Brief geschrieben habe: »Ich musste ihn entführen und hab das auch. Den Rest muss ich Dir ein anderes Mal erklären … Du bist die große Liebe meines Lebens und ich hätte das nicht aufs Spiel gesetzt wegen Geld!«?


    – in demselben Brief geschrieben habe: »Der Anwalt, bei dem ich gearbeitet habe, kennt die Wahrheit. Aber er würde mir nie erlauben, es Dir zu erzählen, und deshalb auch alles abstreiten. Er streitet auch meine Tätigkeit dort ab. Zum einen, um den Ruf der Kanzlei zu schonen, zum anderen, um sich in Ruhe um die Wahrheit zu kümmern«?


    Prof. Dr. Simon wollte auch wissen, ob Gäfgens Wahlfächer im Staatsexamen Strafrecht und Strafprozessrecht waren und ob ihm aus seinem Jurastudium das Verwertungsverbot des § 136a StPO und der Tatbestand der Nötigung bekannt gewesen sei. Außerdem: »Unterstellt, Sie wären bedroht worden und kannten Ihre Rechte. Haben Sie um Hilfe gerufen?«


    Gäfgen widersprach kein einziges Mal und blieb trotz dieser Vorhalte bei seiner Darstellung, dass die Begegnung mit mir »Wort für Wort wahr« sei. Dass er von der angeblichen Bedrohung erstmals nach dreieinhalb Monaten erzählt habe, nach zahlreichen Vernehmungen sowie Gesprächen mit seinem Verteidiger und dem psychiatrischen Gutachter, sei darauf zurückzuführen, dass er »nicht damit gerechnet habe, dass ihm jemand so etwas glaubt«. Auf die Frage, ob er nicht durch die von ihm geschilderte Bedrohung von seiner eigenen Tat habe ablenken wollen, verweigerte er »auf ein Signal seines neben ihm sitzenden Verteidigers« die Auskunft. Daschners Verteidiger Hild äußerte, mit seinen Vorwürfen gegen die Polizei habe Gäfgen nur erreichen wollen, dass er nicht wegen besonders schwerer Schuld verurteilt würde.


    Informationen bekam ich fast ausschließlich aus den Zeitungen, da mit mir vonseiten der Staatsanwaltschaft natürlich nicht über den Fall gesprochen wurde. So berichtete die Bild-Zeitung am 30. November 2004 unter einem Foto des Anklägers: »Staatsanwalt Wilhelm Möllers scheint zur Milde bereit.« Daschner müsse lediglich ein: »Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, aber versetzen Sie sich doch mal in meine damalige Lage«, über die Lippen bringen. Bild wisse: »Bei einem entsprechenden Satz spielt die Staatsanwaltschaft mit. Stimmt der sofortigen Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldbuße zu. Der Prozess wäre sofort zu Ende – und Daschner nicht vorbestraft.« Wenn er es aber auf ein Urteil ankommen lasse und dies beispielsweise nur »Geldstrafe auf Bewährung« heiße, dann gelte er als vorbestraft. Und das könnte ihm durch ein folgendes Disziplinarverfahren des Innenministeriums große berufliche Probleme (damit auch bei der Pension) bereiten.


    Eine zweite öffentliche Aufforderung zu einem Kniefall vor einem gewissenlosen Mörder?


    Nein, wir waren nicht bereit zu sagen: »Es war ein Fehler, zu versuchen, das Leben des entführten Kindes zu retten.«


    Am dritten Verhandlungstag, dem 2. Dezember 2004, stellte sich erstmals ein hochrangiger Polizeibeamter hinter Daschner. Abteilungsdirektor Wolfram Ritter sagte: »Ich war ihm sehr dankbar, dass er so entschieden hat.« Ihm sei zwar klar gewesen, dass das Gesetz keine Gewaltandrohung hergebe, sein Gewissen habe ihm aber etwas anderes gesagt. »Ich war nicht bereit, das Leben des Jakob von Metzler dem Belieben des Herrn Gäfgen zu überlassen.« Daschner habe ihm »die Riesenlast der Entscheidung abgenommen, vielleicht mit einem toten Kind leben zu müssen, weil ich nicht den Mut hatte, zu Potte zu kommen, um ein Menschenleben zu retten, sonst würde ich vielleicht heute hier sitzen«. Die Kammervorsitzende belehrte ihn daraufhin, »dass er sich nicht selbst belasten müsse«. Allerdings hatte auch Ritter, falsch beraten durch Polizeiführer und Führungsstab, den engen Zeitrahmen nicht erkannt. Der Polizeipsychologe Stefan S. blieb bei seiner Aussage, dass er eine Bedrohung Gäfgens »auch aus taktischen Gründen abgelehnt« habe: »Eine Androhung könnte dazu führen, dass er ausflüchtet und was sagt, was für uns schwierig zu überprüfen ist.« Dabei hätte Stefan S. doch längst erkannt haben müssen, dass seine Einschätzung durch die nachfolgende Realität widerlegt und damit falsch gewesen war. Als letzter Zeuge schilderte der Kriminalbeamte Korn die Verfassung Gäfgens nach dem strittigen Verhör, als er die Landkarte brachte: »Er wirkte nicht besonders eingeschüchtert, eher im Gegenteil: Wir unterhielten uns und er log.«


    Zum Abschluss der Beweisaufnahme am 6. Dezember 2004 schilderte ich noch einmal in Kurzfassung mein Gespräch mit Gäfgen und machte dabei deutlich, dass ich die Information über den Ablageort der Leiche ausschließlich durch meine eindringlichen Appelle und durch das Fragenbombardement erreicht hatte. Gäfgen wollte nur endlich Ruhe haben, deshalb habe er ausgesagt.


    Zuvor hatte Daschner erklärt, dass er die Androhung unmittelbaren Zwanges in dieser Ausnahmesituation für gerechtfertigt gehalten habe und weiterhin halte. Ziel dieser als »Ultima Ratio« und »absolute Ausnahme« bezeichneten Maßnahme sei einzig und allein gewesen, das Leben des entführten Kindes Jakob von Metzler zu retten. Er bezog sich auf zwei ihm bekannte Parallelfälle aus Nordrhein-Westfalen, bei denen die Staatsanwaltschaft gebilligt habe, dass einem Verdächtigen notfalls Schmerzen zugefügt würden. Bei einer Kindesentführung in Bremen sei das Opfer nur durch Zwangsanwendung gerettet worden, gegen den verantwortlichen Polizeibeamten sei kein Verfahren eingeleitet worden!


    Am 9. Dezember 2004 veröffentlichte der Mainzer Strafrechtslehrer Prof. Dr. Volker Erb einen Artikel in der Zeit: »Nicht Folter, sondern Nothilfe. Wolfgang Daschner wollte den entführten Jakob von Metzler retten. Dafür verdient er den Schutz des Staates.«


    Wer einen anderen Menschen entführe, schaffe eine Notwehrlage, die so lange andauere wie der Freiheitsentzug des Opfers. In dieser Situation erlaube § 32 des Strafgesetzbuches grundsätzlich jedes Vorgehen gegenüber dem Entführer als »Angreifer«, das zur Abwendung des Angriffs (also zur Befreiung des Opfers) »erforderlich« sei.


    Er führte weiter aus, wer das Notwehrrecht in dieser Situation verneine, bringe das Recht in eine Frontstellung zu Moral und Menschlichkeit.


    »Wenn Recht und Moral auch zwei verschiedene Dinge sind, so kann ein Recht, das diesen Namen verdienen will, gleichwohl nicht in beliebigem Maße gegen Moral und Menschlichkeit agieren. Wie weit muss sich die Rechtsordnung aber von Moral und Menschlichkeit entfernen, um einen Menschen bei Strafandrohung zu verpflichten, das Leben eines anderen Menschen, der sich durch ein Verbrechen unter entsetzlichen Qualen in hilfloser Lage befindet, gegebenenfalls wie einen Bilanzposten abzuschreiben, damit dem Entführer keine Schmerzen zugefügt, ja nicht einmal angedroht werden?«


    Am selben Tag hielt Staatsanwalt Wilhelm Möllers sein Plädoyer. Er sah es als erwiesen an, dass ich dem Entführer und Mörder Magnus Gäfgen »massive Schmerzen« angedroht hätte, und Daschner habe mich zu dieser »schweren Nötigung« verleitet. Er sah dies zwar nicht als Folter an, aber als erniedrigende und verbotene Handlung, Gäfgen sei uns ausgeliefert gewesen, aber »dieser Gäfgen gehörte auch mir«. Wir hätten seine Menschenwürde-Garantie verletzt, gegen einen Verfassungshöchstwert verstoßen, ihn als Objekt behandelt, um Wissen aus ihm herauszupressen; zum »philosophisch-ethisch-moralischen Bereich« wollte er nichts sagen, auch das Thema der Menschenwürde des entführten (und ermordeten) Kindes wurde nicht angesprochen. Eine Verurteilung sei dringend notwendig, um weitere derartige Vorfälle zu verhindern, meinte er.


    »Jede staatliche Reaktion muss von geltendem Recht bestimmt sein. Gewissensgründe haben hier nur eine eingeschränkte Bedeutung.«


    Der Polizeivizepräsident habe sich auch nicht in einer Ausnahmesituation befunden: »Der Fall Jakob von Metzler ist leider ein nicht untypisches Gewaltverbrechen«, so Möllers; im Übrigen sei es damals »überwiegend unwahrscheinlich« gewesen, dass Jakob noch gelebt habe. Außerdem habe es Alternativen gegeben, die von führenden Polizisten und dem Polizeipsychologen vorgeschlagen worden seien, beispielsweise die Konfrontation mit Jakobs Familie. Dann sprach Möllers plötzlich von »massiven Milderungsumständen«, das Motiv der Lebensrettung zeige eine »ehrenvolle Gesinnung«: »Hier sitzen keine Berufskriminellen« (zu denen er selbst uns durch den Vorwurf des Verbrechens der Aussageerpressung abgestempelt hatte).


    Weitere massive Milderungsgründe seien die fehlende Wiederholungsgefahr und unser Beitrag zur Tataufklärung. Insbesondere Daschner sei schon gestraft genug, nicht zuletzt durch die Berichterstattung, eine Geldstrafe sei daher ausreichend. Aber ein Schuldspruch müsse sein. Wir, die Angeklagten, hätten einen »Dammbruch« begangen, die »Tür zu einem verbotenen, dunklen Raum einen Spaltbreit geöffnet«, diese Tür müsse nun wieder geschlossen werden – Möllers hatte wohl vergessen, dass in diesem dunklen Raum ein gequältes, verängstigtes, sterbendes Kind war, das wir durch diesen Spalt hatten befreien wollen.


    Er verlangte für uns beide Geldstrafen von je 180 Tagessätzen, die über zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Als Bewährungsauflage regte er Geldbußen von 10 000 Euro für Daschner und 5000 Euro für mich an, die an eine gemeinnützige Einrichtung gehen sollten.


    Am Donnerstag, dem 16. Dezember 2004, plädierten unsere Verteidiger auf Freispruch. Polizeivizepräsident Daschner habe in einer verzweifelten Situation die Menschenwürde eines Mörders gegen die Menschenwürde eines unschuldigen Kindes abwägen müssen, sagte Hild. Gäfgens Recht auf körperliche Unversehrtheit sei nur theoretisch und in Teilen bedroht gewesen. Mit jeder anderen Entscheidung hätte sich Daschner wegen Tötung durch Unterlassen strafbar gemacht.


    Gäfgen habe sich mit seiner »narzisstischen Grundhaltung« in eine Opferrolle geflüchtet, um sich seiner schrecklichen Tat zu entziehen. »Es wird ihm hoffentlich nicht gelingen.« Hild appellierte an die Richter: »Lassen Sie nicht zu, dass die Menschenwürde Jakob von Metzlers und seiner Familie weiter angetastet wird durch die durchsichtige Strategie eines Mörders, aus einem Fall Gäfgen einen Fall Daschner zu machen.«


    Und Daschners zweiter Verteidiger Dr. Steinke ergänzte, dass durch die Entführung eines Menschen eine Notwehrlage geschaffen werde und dass es nach dem Gesetz gleichgültig sei, ob ein normaler Bürger oder ein Polizist in Notwehr für sich selbst oder einen Dritten agiere. Es sei ein »grotesker Gedanke«, dass die Polizei in einer derart verschärften Situation angeblich nicht handeln dürfe und die Eltern des kleinen Jakob geholt werden müssten, weil sie als Angehörige dem Entführer drohen dürften.


    Unbeeindruckt von allen sachlichen und rechtlichen Argumenten, verkündete die 27. Große Strafkammer des Landgerichts am 20. Dezember 2004 »im Namen des Volkes« ihr Urteil: »Der Angeklagte Ennigkeit ist der Nötigung schuldig. Der Angeklagte Daschner ist der Verleitung eines Untergebenen zu einer Nötigung im Amt schuldig. Die Angeklagten werden verwarnt. Die Verurteilung zu einer Geldstrafe, für den Angeklagten Daschner von 90 Tagessätzen zu je 120,— Euro und für den Angeklagten Ennigkeit von 60 Tagessätzen zu je 60,— Euro, bleibt vorbehalten. Die Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.« Das Gericht hatte »gerichtet«, nicht »Recht gesprochen«. Oskar Lafontaine kommentierte:


    »Im Namen des Volkes wurde das Urteil nicht gesprochen. Die Deutschen wollen, dass die Polizei das Leben der Opfer rettet. Opferschutz geht vor Täterschutz. Das Frankfurter Fehlurteil verhindert das richtige Vorgehen der Polizei. Die Konsequenz ist: Wenn wieder ein Kind entführt wird, darf die Polizei dem Täter keine Gewalt androhen, um den Aufenthaltsort des Kindes zu erfahren. Auch dann nicht, wenn so sein Leben gerettet werden könnte. Ein Kind, das nichts zu essen und zu trinken hat, wird gefoltert und kann qualvoll sterben. Dem Täter darf die Polizei nichts tun. So wird ein richtiges Prinzip, das absolute Folterverbot, zu Tode geritten. Scheinbare juristische Korrektheit hilft in diesem Fall nicht weiter. Das Urteil verlangt nach einer Revision. Es darf keinen Bestand haben …«


    Wolfgang Daschner sagte mir, dass uns unser Dienstherr den Rechtsschutz für ein Berufungsverfahren verweigert hatte (während dem Mörder das Recht eingeräumt werden musste, auf Kosten des Steuerzahlers gegen denselben Dienstherrn alle auch noch so unsinnigen Rechtsmittel auszuschöpfen). Gute Anwälte kosten einiges, der Ausgang der Revision war unsicher, so dass wir darauf verzichteten.


    Wir hätten sie auch wegen der Fortdauer der Medienkampagne weder uns noch unseren Familien zumuten können. Und was hätten wir letztlich von einem Bundesverfassungsgericht erwarten können, dessen Vizepräsident den »Folterstaat« an die Wand gemalt hatte und bei jeder sich bietenden Gelegenheit medienwirksam verkündete, die Einwirkung auf die Menschenwürde eines Mörders zur Rettung seines Opfers sei ein »Verbrechen«!?


    Wir nahmen das Urteil an, es wurde rechtskräftig.


    Am 4. Dezember 2004 schrieb Staatsanwalt Möllers an Rechtsanwalt Hild, er dürfe »höflich bitten, den oder die Gesprächsteilnehmer des Beschuldigten Daschner am 30.09.2002 abends sowie 01.10.2002 morgens aus dem Hessischen Ministerium des Innern oder anderer Landesbehörden zum Komplex ›Instrumente zeigen‹ namentlich zu benennen«. Hild lehnte dies »im Hinblick auf den Inhalt unseres Schriftsatzes vom 27.11.03 und das eindeutige Ergebnis des Gutachtens von Herrn Prof. Dr. Prittwitz derzeit« ab, das weder den Vorwurf der Aussageerpressung noch den der schweren Nötigung als gegeben sah.


    Auch in der Hauptverhandlung machte Daschner zu seinem Gesprächspartner keine Angaben: »Ich möchte verhindern, dass weitere Personen in dieses Verfahren einbezogen werden, und dass sie und ihre Familien einer Kampagne ausgesetzt werden, die meine Familie und ich seit nunmehr 21 Monaten zu ertragen haben.«


    War es für die Staatsanwaltschaft wirklich nicht möglich, dieses Rätsel zu lösen und den großen Unbekannten zu identifizieren? Oder wollte sie es nicht? Wie konnte es geschehen, dass Daschners Gesprächspartner vom 30. September 2002 so lange unbekannt blieb?


    Der Staatsanwalt hätte nur in den ersten Seiten der Gäfgen-Verfahrensakte blättern müssen. In seinem Vermerk vom 27. September 2002, dem Tag der Entführung, hatte Vizepräsident Daschner den Informationsweg zwischen der Hausspitze des Innenministeriums und der Behördenleitung des Polizeipräsidiums Frankfurt klar definiert. Den Strafverfolgungsbehörden lag seit dem 27. September 2002 ein Vermerk Daschners vor, in dem der Informationsweg zwischen dem amtierenden Innenminister und der Behördenleitung des Polizeipräsidiums Frankfurt detailliert festgelegt war. Und wenn auch das noch nicht gereicht hätte – ein Anruf von Staatsanwalt Möllers bei Staatssekretär Corts hätte dieses Geheimnis innerhalb kürzester Zeit gelüftet. Aber das war offensichtlich nicht gewollt …


    Wollte die Staatsanwaltschaft den Namen von Daschner hören, um ihn damit in der Öffentlichkeit und insbesondere in Polizeikreisen als Verräter zu brandmarken?


    Und was hätte es geändert, wenn der Angerufene bekanntgeworden wäre? Nichts, denn die Entscheidung war und blieb unsere.


    Auf der Website von Gäfgens neuem Anwalt habe ich gelesen, dass sie im nächsten Prozess, der ja nun gebilligt worden war, Daschner zwingen würden, den Namen zu nennen. »Somit wird nunmehr an das Tageslicht der prozessual erzeugten Wahrheit gelangen, was damals von den Behörden vertuscht worden ist und wer der Hintermann bzw. die Hintermänner der Folteranordnung waren.« Jetzt ist dieser Abschnitt auf der Website verschwunden.


    Wer ist Gäfgens neuer Anwalt? Auf seiner Homepage ist er für einen Rechtsanwalt erstaunlich mitteilsam. Der interessierte Leser erfährt dort unter anderem, wann der Jurist mit welchem Notenschnitt Abitur gemacht hat, dass er sich als Kanzleifahrzeug einen Mercedes S 500 gönnt (»Nachdem wir drei BMW 7 hintereinander hatten, ist es der erste Versuch mit dem ›guten Stern auf allen Straßen‹«) und dass er sich als Zweitfahrzeug einen Rolls-Royce Silver Shadow I leistet (»Ausweislich zahlreicher Zeitungsartikel ist die alte, zuverlässige Lady Identifikationssymbol, Markenzeichen und gleichsam Maskottchen der Kanzlei geworden. Der Rolls-Royce ist selbstverständlich als Zweitfahrzeug ständig im Einsatz«). Neben zahlreichen Pressemeldungen ziert eine lange Liste von prozessualen »Gegnern« die Seite. Wer nicht glauben will, dass der Advokat tatsächlich auf »Geschäftsreise nach China mit einem metallindustriellen Mandatsauftrag« unterwegs war, der kann ihn nicht nur mit Einstecktüchlein und asiatischen Reisebegleitern vor Industriebauten stehen sehen, sondern eingescannte Kopien seiner Bordkarten bewundern und so erfahren, dass der Herr aufstrebenden Märkten in der Business Class entgegenfliegt. Die illustre Verteidigung wurde noch ergänzt um einen, zumindest dem podcast der Verhandlung nach zu schließen, skeptisch dreinblickenden Kollegen, der im Hauptberuf beim renommiertesten deutschen Verlag für juristische Fachliteratur angestellt ist.


    Gäfgen und sein neuer Anwalt – haben sich am Ende zwei gefunden: einer, der haben wollte, und einer, der hat?


    »Ein Virus im Urteil«, schrieb Hartmut von Tzschoppe, Vorsitzender des Strafsenats beim Oberlandesgericht Koblenz, in der Süddeutschen Zeitung vom 26. Februar 2005. Der erfahrene Richter und Jurist hatte das Urteil einer sachlichen und rechtlichen Analyse unterzogen und die darin enthaltenen Mängel treffsicher und überzeugend aufgedeckt:


    »Hans Holzhaider gebührt Dank und Hochachtung für seine sorgfältige, tiefschürfende, treffsichere Analyse des Daschner-Dramas. Nur dem letzten Satz seines Artikels kann ich leider nicht zustimmen.


    Die 27. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt hat nämlich nicht nach Recht und Gesetz entschieden. Das muss schon für jeden deutlich werden, der den Paragrafen 34 des Strafgesetzbuches gelesen hat. Alles, was das Gericht zu Papier gebracht hat, um sich aus dieser Rechtfertigungsnorm herauszuschleichen, bleibt an der Oberfläche und erschöpft sich in formelhaftem Moralisieren.


    Vor allem aber hat das Gericht massiv gegen den Elementargrundsatz des juristischen Handwerks (und zugleich immer noch die beste und zuverlässigste Richtigkeitsgewähr) verstoßen: die sorgfältige juristische Subsumption unter voller Ausschöpfung und Würdigung des gesamten Beweisergebnisses. Das Gericht hat mit Tricks gearbeitet. Es hat die aufgrund der spärlichen, hinhaltenden Angaben des Täters zwingend vorgegebene polizeiliche Ausgangslage (das entführte und versteckte Kind Jakob von Metzler, das bei jeder weiteren Verzögerung dem sicheren Tod geweiht war) nicht, wie es sich juristisch gehört hätte, säuberlich von dem Ablauf, der erst später bekannt wurde (sofortige Ermordung des Kindes), getrennt, sondern, um dem früheren Frankfurter Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner einen Strick zu drehen, beide Ebenen aus der Pose des nachträglichen Besserwissers vermengt (Seite 23: ›Die Annahme, das Kind sei in akuter Lebensgefahr, gründete sich auf Vermutungen … Die Realität war ohnehin anders.‹ Und Seite 40: ›Der Fall hob sich nicht von den … Fällen ab, in denen die Täter gleich zu Beginn ihr Opfer töteten.‹) – ein Virus, das, wie auch zwischen den Zeilen erkennbar, das ganze Urteil infiziert.


    Es hat – eine weitere juristische Todsünde – am Sachverhalt gedreht: Es seien, auch aus Daschners Perspektive (Seite 23), keineswegs alle sonst noch als eventuell ›zielführend‹ bewerteten, jedoch ›weniger einschneidenden‹ Mittel ausgeschöpft gewesen. So sei die Suche nach dem Versteck in dem riesigen Areal, das Magnus Gäfgen mit seinen wenigen Hinweisen nur grob (und bewusst ›irreführend‹, Seite 12) umrissen hatte, noch keineswegs erfolglos abgeschlossen gewesen, auch habe der vom Polizeipsychologen vorgeschlagene ›Einsatz‹ von Jakobs Schwester (Konfrontation mit dem Täter) noch ausgestanden, und überhaupt sei keineswegs ausgemacht gewesen, ob eine Fortsetzung des Versuchs, G. durch Gewissensappelle zum Reden zu bringen, nicht doch noch zum Erfolg geführt hätte. All das habe Daschner nicht abgewartet, sondern den Entführer eigenmächtig und vorschnell, damit unangemessen und folglich ›verwerflich‹ (Paragraf 240 Absatz 2 des Strafgesetzbuches) bedroht.


    Hier hat das Gericht nur die halbe Wahrheit erörtert: Mit keinem Wort wird erwogen, dass der ›Einsatz‹ von Jakobs 15-jähriger Schwester ein Verstoß gegen deren Menschenwürde gewesen wäre, weil der zu erwartende Fehlschlag sie ihr Leben lang belastet und traumatisiert hätte. Ebenso bleibt unberücksichtigt, dass jeder vorangegangene Gewissensappell an G. (sogar der seiner Mutter) bis dahin nicht nur vergebens gewesen war, sondern immer nur neue kaltschnäuzige, verzögernde Lügereien ausgelöst und so das Kind weiter gefährdet hatte.


    Hier hätte eine juristisch saubere Argumentation es erfordert, das nach Lage der Dinge (aus polizeilicher Sicht) noch verbleibende Zeitfenster und die aus Opferschutzgründen zwingend zu unterstellende aktuelle Opfersituation genauestens zu analysieren: Das Kind war zu diesem Zeitpunkt bereits tagelang unversorgt und im Zustand völliger Bewegungsunfähigkeit in Gefahr, an Unterkühlung zu sterben (es war Anfang Oktober!); es litt unter akut lebensbedrohlicher Dehydrierung, sein Luftvorrat ging zur Neige, es konnte, wie in anderen Entführungsfällen geschehen, durch mangelhafte Konstruktion der Luftzufuhr qualvoll ersticken.


    Mit keiner Silbe werden diese Aspekte des Dramas, die aber für Daschner die entscheidenden waren, vom Gericht nachvollzogen und sofortigen Handlungsbedarf begründend gewürdigt. Im Gegenteil, das angenommene Szenario wird locker abgetan: Bloße ›Vermutungen‹ ohne ›sichere Anhaltspunkte‹ und dann auch noch falsch, denn das Kind war ja längst tot (Seite 23); zudem hätten ›noch zahlreiche Handlungsalternativen‹ bestanden (von denen freilich keine einzige ernsthaft auf Tauglichkeit überprüft und an den gemachten Erfahrungen gemessen wird). Für die Frankfurter Richter tickte hier keine Uhr, drohte kein unschuldiges Kind in ein paar Stunden elend zugrunde zu gehen, nur weil ein arroganter Rotzlöffel (so Holzhaiders treffende Charakterisierung) den Mund nicht aufmachte, sondern sich darin gefiel, die Puppen tanzen zu lassen und mit tausend Polizeibeamten (die laut Urteil zu diesem Zeitpunkt im Nebel stocherten) Katz und Maus zu spielen.


    Stattdessen wird der Menschenwürde dieses Gewalttäters, deren unbedingter Schutz laut Urteil auch die Respektierung seiner Entscheidungsfreiheit (nämlich das von ihm verheimlichte Versteck preiszugeben oder das Kind auf elende Weise umkommen zu lassen) einschließe (Seiten 34, 36), breiter Raum gewidmet und bedingungslose Priorität eingeräumt. Die Menschenwürde des kleinen Jakob bleibt ausgespart. Auch dass Daschner von G. nur das herausholen wollte, was dieser von Rechts wegen sowieso zu offenbaren verpflichtet war, und dass G. es selbst in der Hand hatte, durch Erfüllung dieser Rechtspflicht die ihm gegenüber ausgesprochene Drohung jederzeit gegenstandslos zu machen (welches ›Folteropfer‹ befand sich jemals in so komfortabler Lage?), fällt unter den Tisch.


    Wieder wird in dem Urteil unehrlich argumentiert: Daschner habe noch gar nicht wissen können, ob G. überhaupt der Täter (und nicht etwa nur eine unwissende Randfigur) sei, der Fall sei ja noch nicht restlos ausermittelt gewesen (Seite 39) – angesichts der zuvor (Seiten 8 und 9) aufgelisteten Ermittlungsergebnisse, die zu diesem Zeitpunkt bereits vorlagen und zwingend die Haupt-, wenn nicht gar die Alleintäterschaft G.s indizierten (auf Seite 9 wird das sogar eingeräumt). Dies ist nicht nur ein offensichtlicher Widerspruch, sondern ein geradezu unwürdiger Argumentationskniff.


    Alles dies (und noch weiteres), was das Gericht Daschner dann später bei der Strafzumessung ›großmütig‹ wieder zugutehält, hätte bereits in die Rechtswidrigkeitsprüfung gehört und dort zwingend ergeben, dass dieser Mann keineswegs ›verwerflich‹ im Sinne des Nötigungsparagrafen, sondern durch Notstand gerechtfertigt und zudem absolut human gehandelt hat. Daher: Respekt für Wolfgang Daschner, aber nicht für sein Gericht.«


    Hartmut von Tzschoppe hatte nicht nur die gravierenden Mängel dieses Urteils, sondern auch seine Zielrichtung erkannt und zutreffend beschrieben: nämlich unsere Verurteilung »um jeden Preis«, auch um den Preis von Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit.


    »Der Mensch sollte nicht ein zweites Mal als Träger von Wissen behandelt werden können, das der Staat aus ihm herauspressen will, und sei es auch im Dienste der Gerechtigkeit«, so heißt es in unserem Urteil.


    War es der politische Druck aus Berlin, dass es sich Deutschland, das Folter und andere Menschenrechtsverletzungen weltweit anprangert, nicht leisten könne, uns unbestraft zu lassen?


    Oder sollte lediglich das Vorgehen der Staatsanwaltschaft, die mit dem unzutreffenden und populistischen Vorwurf des Verbrechens der Aussageerpressung die »Folterdiskussion« erst ermöglicht hatte, nicht in vollem Umfang der Lächerlichkeit preisgegeben werden?


    Die Staatsanwaltschaft war von Anfang an informiert, aber erst der Tagesspiegel-Artikel und der Kassiber von Gäfgen hatten sie veranlasst, Gäfgen dazu zu befragen. So konnte er seine übertriebene Foltermärchen-Story erfinden und sie zu seinen Gunsten ausnutzen. Wäre die Staatsanwaltschaft den Vorwürfen gleich nachgegangen, hätte sie ein schnelles Verfahren angestrebt, also eine sofortige öffentliche Aufklärung. Hätte sie unseren Prozess vor Gäfgens Prozess beendet, hätten wir als Zeugen zur Verfügung gestanden und hätten zu den Tatsachen in seinem Prozess aussagen können, wir hätten die Wahrheit schildern können. Damit wäre vermieden worden, dass sich Gäfgen als Folteropfer aufspielen konnte und wir – da Beschuldigte – als Zeugen nicht zur Verfügung stehen durften. Durch die Verschleppung unseres Prozesses spielte die Staatsanwaltschaft in Gäfgens Hände, er konnte unwidersprochen lügen, so viel und wie er wollte.


    Ich möchte jetzt Überlegungen und Fragen ansprechen, die das Gericht nicht beachtet hatte, als es uns verurteilte.


    Von welchen Voraussetzungen mussten wir am Morgen des 1. Oktober 2002 ausgehen?


    Jakob von Metzler war am 27. September 2002 gegen 10.40 Uhr entführt worden. Da er den Täter kannte, durfte er zwar aus dessen Sicht nicht überleben, andererseits musste Gäfgen aber damit rechnen, dass die Eltern seines Opfers vor der Zahlung des Lösegeldes ein aktuelles Lebenszeichen fordern könnten.


    Gäfgen selbst hatte erklärt, dass Jakob noch am Leben sei und in einer Hütte gefangen gehalten werde. Bis zum Nachweis des Todes mussten wir davon ausgehen, dass Jakob noch lebte und gerettet werden konnte.


    Die Frist, bis er wegen Flüssigkeitsentzugs sterben würde, war fast erreicht, wie der Gerichtsmediziner Prof. Dr. Lutz, der die Leiche obduziert hatte, bestätigte.


    Dazu kam die Gefährdung durch die herbstliche Kälte, die zum Tod durch Unterkühlung führen konnte. Akuter Auslöser für Daschners Entscheidung war letztlich die Meldung, dass in einer von Gäfgen beschriebenen Hütte ein Schlaflager in Kindergröße mit Blutanhaftungen gefunden worden war. Ein höheres Maß an Lebensgefährdung ist wohl kaum vorstellbar!


    Nicht nachvollziehbar und geradezu bedrückend war für mich die Darstellung von Staatsanwalt Möllers, dass es am Morgen des Tattages »sehr fraglich« gewesen sei, »ob das Kind überhaupt noch lebte«. Die Strafkammer räumte immerhin ein, es habe zu dieser Annahme eine »ernstzunehmende Alternative« bestanden: »So war nicht auszuschließen, dass sich das Kind in der Obhut anderer Leute befand, die ohne den Einbezug Gäfgens selbstständig agierten. Aber auch wenn Gäfgen Alleintäter sein sollte, konnte sich das Kind lebend irgendwo, möglicherweise in hilfloser Situation, in einem Versteck befinden.« Auch der Erpresserbrief habe berechtigten Anlass zu der Hoffnung gegeben, »dass Jakob von Metzler noch lebte, da dessen Freilassung nach Zahlung des Lösegeldes versprochen worden war«.


    Kein Wort zu der äußersten Lebensgefahr, der Jakob – wäre er nicht bereits unmittelbar nach der Entführung ermordet worden – an diesem Morgen ausgesetzt gewesen wäre. Die Darstellung des Polizeivizepräsidenten zu der Gefährdungslage war unbequem, unerwünscht, sie passte nicht in das vorgefasste Urteil. Wie sonst wäre es zu erklären, dass sich weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht die Mühe gemacht hatten, dazu einen medizinischen Sachverständigen zu hören, wozu sie nach dem Grundsatz des Rechts auf ein faires Strafverfahren verpflichtet gewesen wären? Nicht einmal die polizeilichen Zeugen wurden dazu befragt – auch nicht dazu, ob sie sich über die Gefährdungslage überhaupt Gedanken gemacht hatten. Daschners fundierter Einwand wurde einfach ignoriert, ebenso wie gesicherte Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft – ein schwerwiegender Mangel, der für sich allein schon eine Revision begründet hätte.


    Stattdessen befand die Strafkammer, es hätten »noch andere, weniger einschneidende Maßnahmen zur Verfügung gestanden, wie zum Beispiel die noch nicht durchgeführte Konfrontation mit den Geschwistern des Opfers«. Auch die »noch laufenden Maßnahmen gegenüber den Brüdern B. [Name geändert] und die operativen Maßnahmen am Langener Waldsee sollten fortgesetzt werden«; dies hätten »die Abschnittsleiter, erfahrene Kriminalisten«, als »erfolgversprechend und zielführend« angesehen.


    Die Annahme, das Kind sei in akuter Lebensgefahr, gründe sich auf Vermutungen wegen des Zeitablaufs und auf kriminalistische Erfahrungen aus früheren Erpressungsfällen: »Sichere Anhaltspunkte für eine derartige Opfersituation gab es nicht. Die Realität war ohnehin anders.«


    Hatten diese Richter denn immer noch nicht bemerkt, dass die »noch laufenden Maßnahmen« schon allein deshalb erfolglos bleiben mussten, weil sie nichts anderes waren als ein Lügengebäude des Entführers und Mörders?


    Und vor der erneut geplanten Konfrontation mit Elena von Metzler wäre die Lebensuhr ihres Bruders längst abgelaufen gewesen, unabhängig von den Erfolgsaussichten, die bei nahezu Null anzusiedeln waren, und unabhängig von der Frage, ob diese Maßnahme einem 15-jährigen Mädchen überhaupt zuzumuten war.


    


    Haben Opfer ein Recht auf Leben?


    »Die Schutzpflicht des Staates zur Rettung menschlichen Lebens besteht immer nur in den Grenzen, die dem Handeln des Staates gesetzt sind«, schrieben die Richter der 27. Großen Strafkammer in ihrem Urteil. Und sie sahen diese als absolut bezeichneten Grenzen in verfassungswidriger Weise bereits überschritten, wenn ein Verbrecher durch die Androhung von Schmerzen an der Vollendung eines Mordes gehindert werden soll.


    Die Europäische Menschenrechtskonvention stellt das Recht auf Leben an allererste Stelle der Rechte und Freiheiten (Art. 2 Abs. 1 MRK). Dies entspricht auch der Werteordnung in Artikel 3 der Hessischen Verfassung, der – in dieser Reihenfolge – »Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen« für unantastbar erklärt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist das im Grundgesetz garantierte Lebensrecht »das elementare und unveräußerliche Recht, das von der Würde des Menschen ausgeht« (BVerfG, Urt. V. 28.5.1993, JZ-SA S. 16 f.), es stellt einen »Höchstwert« dar.


    Es gibt also kein höheres Recht als das Leben, schon gar nicht das Wohlbefinden eines gewissenlosen Verbrechers. Dazu schreibt Ingo von Münch (Professor für Verfassungs- und Völkerrecht):


    »Das Recht auf Leben ist nicht nur ein negatives Abwehrrecht, sondern begründet auch positive Leistungsansprüche gegenüber dem Staat. Zwar sind Fälle denkbar, in denen der Staat eine Lebensvernichtung als rechtmäßig anerkennen kann (beispielsweise beim ›finalen Rettungsschuss‹ der Polizei); diese staatlich vorgenommenen oder geduldeten Eingriffe sind aber nur dann zulässig und gerechtfertigt, wenn dabei Leben gegen Leben steht und die Entscheidung zugunsten des einen Lebens verfassungsrechtlich geboten ist. Es ist dem Staat verwehrt, durch Unterlassen in das Recht auf Leben einzugreifen.« (GG-Kommentar, Art. 2 Rdnrn. 44, 46)


    Der Staat muss den Bürger auch vor Übergriffen Dritter schützen; jeder Bürger hat den Anspruch auf persönliche Sicherheit.


    »Bei der Aufgabe, das menschliche Leben vor seiner Tötung zu schützen, handelt es sich um eine elementare staatliche Schutzaufgabe. Ihre Erfüllung ist eine Grundbedingung des geordneten Zusammenlebens im Staat. Sie obliegt aller staatlichen Gewalt, d. h. dem Staat in allen seinen Funktionen«, schrieb das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 28. Mai 1993. Bereits in der richtungweisenden Schleyer-Entscheidung vom 16. Oktober 1977 hatte es ausgeführt:


    »Das Recht auf Leben in Verbindung mit der Verpflichtung, die Menschenwürde zu achten und zu schützen (Art. 2 Abs. 2 S. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG), verpflichtet den Staat, jedes menschliche Leben zu schützen. Diese Schutzpflicht ist umfassend. Sie gebietet dem Staat, sich schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen, d. h. vor allem, es auch vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren. An diesem Gebot haben sich alle staatlichen Organe, je nach ihren besonderen Aufgaben, auszurichten. Da das menschliche Leben einen Höchstwert darstellt, muß diese Schutzverpflichtung besonders ernst genommen werden.« (BVerfGE 46, 160; 49, 24)


    Ich wurde Polizist, weil ich helfen wollte, potenzielle Opfer vor potenziellen Straftätern zu schützen. Je mehr sich die Gefährdung eines Opfers konkretisiert, desto intensiver müssen die Schutzmaßnahmen sein. Als Privatperson könnte ich da relativ wenig helfen. Die Stärke der Polizei liegt nicht in einzelnen Polizeihelden, wie uns die Krimis vorgaukeln wollen, sondern in der Zusammenarbeit. Jeder einzelne Polizist trägt seinen Teil zur Aufklärung eines Verbrechens bei.


    Aber wir müssen nicht nur Verbrechen aufklären, sondern sie auch verhindern, insbesondere müssen wir Leben retten.


    Ist die Würde des Menschen unantastbar?


    Auch die Würde des Opfers ist unantastbar, schrieb Prof. Dr. Otto Rudolf Kissel, ehemaliger Präsident des Bundesarbeitsgerichts und Jurist von höchstem Ansehen, am 10. März 2003 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bei der aktuellen Diskussion trete die Menschenwürde des Opfers in den Hintergrund, »ja wird verdrängt oder gar mißachtet«. Die Polizei habe von der hoffnungsvollen Chance ausgehen können, »daß das Opfer noch lebt, aber nur gerettet werden konnte, wenn sein Aufenthaltsort bekanntwürde; der aber war allein dem Täter bekannt, ohne die Bekanntgabe durch ihn mußte sich die Lebensgefahr nach menschlichem Ermessen binnen kürzester Zeit in den Tod umwandeln, das Schweigen des Täters war das Todesurteil. Denn: Irgendwo war das Opfer vom Täter gewaltsam hingebracht worden, nach aller Erfahrung in einem Erdloch oder einem Verschlag in einem Gebäude oder wo in Grausamkeit auch immer, gefesselt, hungernd, dürstend, frierend, völlig isoliert in Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, und seit Tagen ohne die geringste ›Versorgung‹. Diese vom Täter herbeigeführte Situation ist eine extreme Verletzung jeglicher Menschenwürde des Opfers, aber diese ›zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt‹ (Artikel 1 Satz 2 Grundgesetz).


    Auch wenn wir, was emotional wahrlich nicht leichtfällt, die Menschenwürde des Täters und die Menschenwürde des Opfers als einander vor der Verfassung gleichwertig gegenüberzustellen haben, kann nicht die Menschenwürde des situationsbedingt faktisch ›Stärkeren‹ sich uneingeschränkt gegenüber der Menschenwürde des anderen durchsetzen …«


    So war es. Hätten wir Gäfgen die absolute Respektierung seiner Menschenwürde zugestanden, hätten wir damit Jakobs Todesurteil gefällt und seine Menschenwürde mit Füßen getreten.


    »… Die umstrittene polizeiliche Maßnahme sehe ich in der konkreten Situation vielmehr als ermessensfehlerfreie Tätigkeit im Rahmen der Amtspflicht zur Erfüllung der verfassungsrechtlich gebotenen staatlichen Schutzpflicht für Leben und damit Menschenwürde des entführten Opfers«, beendet Kissel sein Essay.


    »Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt«, steht in Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes. Unsere Frankfurter Richter sahen nur die eine Hälfte dieser Verpflichtung: »Die Achtung der Menschenwürde ist die Grundlage dieses Rechtsstaates.« Es folgte ein weitschweifiger Exkurs über die deutsche Vergangenheit und die »Gräueltaten« zur Zeit des Nationalsozialismus – also ein doppeltes »politisches« Urteil? Zum einen die Bestrafung für die historische Belastung unserer nationalsozialistischen Vergangenheit, zum anderen, um aller Welt zu zeigen, dass in Deutschland nicht »gefoltert« werden darf.


    Zu der anderen Hälfte der staatlichen Verpflichtung, nämlich zum Schutz der Menschenwürde des Opfers, enthält das Urteil kein einziges Wort!


    Ob die Menschenwürde verletzt sein kann, hängt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von den jeweiligen Umständen ab. Offenbar lässt sich das nicht generell sagen, sondern immer nur in Ansehung des konkreten Falles:


    »Allgemeine Formeln wie die, der Mensch dürfe nicht zum bloßen Objekt der Staatsgewalt herabgewürdigt werden, können lediglich die Richtung andeuten, in der Fälle der Verletzung der Menschenwürde gefunden werden können. Der Mensch ist nicht selten bloßes Objekt nicht nur der Verhältnisse und der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern auch des Rechts, insofern er ohne Rücksicht auf seine Interessen sich fügen muß. Eine Verletzung der Menschenwürde kann darin allein nicht gefunden werden. Hinzukommen muß, daß er einer Behandlung ausgesetzt wird, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt oder daß in der Behandlung im konkreten Fall eine willkürliche Missachtung der Würde des Menschen liegt. Die Behandlung des Menschen durch die öffentliche Hand, die das Gesetz vollzieht, muß also, wenn sie die Menschenwürde berühren soll, Ausdruck der Verachtung des Wertes, der dem Menschen kraft seines Personseins zukommt, also in diesem Sinne eine ›verächtliche Behandlung‹ sein« (BVerfG, Urt. v. 15.12.1970, NJW 1971, 279).


    Wird die Menschenwürde eines Verbrechers tatsächlich »missachtet«, wenn er gezwungen wird, die von ihm angestrebte Ermordung eines unschuldigen Kindes zu unterlassen? Kann es Bestandteil der Menschenwürde dieses Verbrechers sein, diesen Mord ungestört von staatlicher (polizeilicher) Intervention vollenden zu dürfen?


    Nach unserem Urteil war ich froh, dass alles vorbei war. Doch mittlerweile denke ich, dass es besser gewesen wäre, wenn wir eine höchstrichterliche Entscheidung eingeholt hätten, weil sie möglicherweise anders ausgesehen und Polizeikollegen bei neuen Fällen von Entführungen und Geiselnahmen Rechtssicherheit gebracht hätte. Das Recht kann doch den Opfern gegenüber nicht blind sein und ihnen die Menschenwürde absprechen!


    Garantiert der Staat nicht den Schutz des Bürgers?


    Die elementare Schutzpflicht des Staates für das Leben und die Sicherheit seiner Bürger hat eine lange Tradition. Der Staat wurde im Laufe der Geschichte verpflichtet, aktiv für den Schutz seiner Bürger einzutreten. Der Bürger musste dafür Gewaltverzicht einräumen. Da aber der Bürger nicht rechtlos gestellt werden konnte gegenüber denjenigen, die gegen ihren eigenen Gewaltverzicht verstoßen, muss der Staat ihm zur Seite stehen.


    Es ist Aufgabe des demokratischen Rechtsstaates, keine rechtsfreien Räume entstehen zu lassen. Auch die Hessische Landesregierung hat diese staatliche Schutzpflicht ausdrücklich bestätigt: »Der moderne Rechtsstaat beansprucht das Gewaltmonopol in der Gesellschaft und garantiert im Gegenzug den Schutz des Bürgers« (Landtags-Drucksache [LT-Drucksache] 13/6545 vom 20.09.1994). Daraus folgt, dass der Staat zum Schutz seiner Bürger mindestens das leisten muss, was der Bürger zu seinem Schutz selbst unternehmen dürfte.


    Die Polizeibehörden der Länder haben deshalb die Aufgabe und die gesetzliche Befugnis, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. »Öffentliche Sicherheit« bezeichnet die Gesamtheit der Rechtsgüter der Allgemeinheit und des Einzelnen, deren Schutz im öffentlichen Interesse liegt.


    Eine Regelung aller unvorhersehbaren Lebensbereiche ist nicht möglich.


    Die Pflicht zur Nothilfe kann sich »insbesondere aus dem öffentlichen Recht für die Polizei ergeben, deren Aufgabe gerade die Gefahrenabwehr und Verbrechensverhütung ist. Denn dem Einzelnen und der Allgemeinheit ist nicht damit gedient, dass der Täter für seinen rechtswidrigen Angriff, soweit er eine strafbare Handlung ist, später bestraft wird; es ist vielmehr notwendig und ›geboten‹, dem Angegriffenen sofort gegen die Bedrohung zu helfen, den Angreifer sofort an der weiteren Tatausführung zu hindern« (siehe Leipziger Kommentar zum StGB, § 32 Rdnr. 328).


    Ob eine »Gefahr« vorliegt, ist anhand der zum Zeitpunkt der Entscheidung vorhandenen Erkenntnismöglichkeiten zu beurteilen und nicht, wie dies unsere Richter getan haben, aus nachträglicher Sicht. Getroffene Maßnahmen bleiben auch dann rechtmäßig, wenn der befürchtete Schaden zwar nicht eingetreten ist, das Wahrscheinlichkeitsurteil aber objektiv gerechtfertigt war.


    Daraus folgt, dass sich die Intensität der polizeilichen Eingriffsbefugnisse an dem Grad der Gefahr zu orientieren hat, die dem Einzelnen oder der Allgemeinheit droht.


    So legt beispielsweise § 12 Abs. 2 Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz (HSOG) fest, dass die Rechte der Auskunftsverweigerung (§§ 52 bis 55 der StPO) nicht gelten, wenn die Auskunft »für die Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich« ist. Gäfgen hätte also aussagen müssen, wo sich Jakob befand, da sich der Junge zweifellos in einer »gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben« befunden hatte.


    Eine Gefahr ist »gegenwärtig«, wenn bei natürlicher Weiterentwicklung der Dinge der Eintritt eines Schadens sicher oder doch höchstwahrscheinlich ist, falls nicht alsbald Abwehrmaßnahmen ergriffen werden, oder wenn, anders ausgedrückt, der ungewöhnliche Zustand nach menschlicher Erfahrung und natürlicher Weiterentwicklung der gegebenen Sachlage jederzeit in einen Schaden umschlagen kann (BGH 5 StR 586/88).


    Ich könnte weiter Gesetz um Gesetz auflisten, das die Richtigkeit unseres Handelns bezeugt. Ich bleibe bei einer kleinen Auswahl, da ich mir der Kompliziertheit der juristischen Sprache bewusst bin.


    Wie hätten wir Jakob sonst retten, ihn schützen können vor seinem potenziellen Mörder?


    Die Freiheit der Polizei in der Wahl ihrer Mittel zum Schutz des Lebens kann sich in besonders gelagerten Fällen auch auf ein bestimmtes Mittel verengen, wenn ein effektiver Lebensschutz auf andere Weise nicht zu erreichen ist (BVerfG, Urt. v. 16.10.1977, NJW 1977, 225).


    Mit dem Schusswaffengebrauch hätte der Verwahrort des entführten Kindes wohl kaum in Erfahrung gebracht werden können.


    


    Ist der unmittelbare Zwang zur Gefahrenabwehr verwerflich?


    Die Anwendung unmittelbaren Zwanges zur Gefahrenabwehr ist zulässig, wenn andere Zwangsmittel nicht in Betracht kommen oder keinen Erfolg versprechen oder unzweckmäßig sind (§ 52 Abs. 1 HSOG). Die Zwangsmittel sind nach Möglichkeit vorher anzudrohen (§ 53 Abs. 1 S. 1 HSOG).


    Die Einwirkung auf die Willensbildung und Willensbetätigung mittels Zwangsandrohung an sich ist nicht verwerflich. In allen Rechtsordnungen der Welt ordnet die Polizei als Teil der öffentlichen Gewalt jeden Tag unzählige Male von der Rechtsordnung gebotene Maßnahmen an, die ausschließlich den Zweck verfolgen, Gefahren für die Sicherheit des Einzelnen oder der Allgemeinheit abzuwehren. Die Eingriffsqualität ist unterschiedlich, beispielsweise ein Platzverweis, die Aufforderung zur Herausgabe von Gegenständen oder zum Ablegen von Waffen, die Durchsetzung einer Blutentnahme oder einer Verhaftung. Wenn sich ein betrunkener Autofahrer gegen die angeordnete Blutentnahme wehrt, wird gegen ihn unmittelbarer Zwang eingesetzt – das heißt, es werden ihm Schmerzen zugefügt, um seinen Widerstand zu brechen. Das Gleiche gilt für gewalttätige Randalierer – im familiären Bereich ebenso wie in der Öffentlichkeit oder in der Zelle einer Justizvollzugsanstalt. Wenn ein (terroristischer) Häftling in den Hungerstreik tritt, wird er zwangsweise ernährt – in Anwesenheit eines Arztes und mit lückenloser Dokumentation in Bild und Ton. Und wenn ein Tatverdächtiger die Gegenüberstellung mit Zeugen durch auffälliges Verhalten zu unterlaufen versucht, dürfen ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schmerzen dadurch zugefügt werden, dass die Schließkette an seinem Handgelenk zugezogen wird, »notfalls bis auf die Knochen« – so zwei Entscheidungen des Kammergerichts Berlin. Und zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben dürfen Schusswaffen gegen Personen eingesetzt werden – wenn es sich um das einzige Abwehrmittel handelt, sogar gegen Personen, die dem äußeren Anschein nach noch nicht 14 Jahre alt sind (§§ 60, 61 HSOG).


    Werden diese rechtlich zugelassenen und auch gebotenen Anordnungen nicht befolgt, dürfen sie mit angemessenen Mitteln erzwungen werden. Da Zwangsgeld in diesen Fällen regelmäßig ausscheidet, bleibt nur die Anwendung unmittelbaren Zwanges, das heißt die Einwirkung mit körperlicher Gewalt oder mit zugelassenen Hilfsmitteln (Dr. Kurt Gintzel, Zur Abgrenzung von Verwaltungszwang und Aussageerpressung, 03.03.2003). Sie darf nicht unverhältnismäßig sein, es ist zunächst das mildeste Mittel anzuwenden.


    Die Aufforderung (das Gebot) an Gäfgen, das Versteck des entführten Kindes zu benennen, war ein polizeilicher Verwaltungsakt. »Polizeiliche Verwaltungsakte können mit Zwangsmitteln (Ersatzvornahme, Zwangsgeld und notfalls unmittelbarer Zwang) durchgesetzt werden. Im hier erörterten Fall kam offensichtlich ausschließlich unmittelbarer Zwang in Betracht«, schrieb Universitätsprofessor Dr. jur. Hans-Werner Laubinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 1. März 2003.


    Bei der Anwendung körperlicher Gewalt zur Durchsetzung der gesetzlichen Auskunftspflicht müsse der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Körperliche Gewalt zur Durchsetzung der Auskunftspflicht darf also nur zu dem Zweck eingesetzt werden, überragend wichtige Rechtsgüter, wie eben das Leben von Menschen, zu schützen. Kein vernünftiger Mensch käme auf die Idee, in all diesen Fällen von »Folter« oder einer »Verletzung der Menschenwürde« zu sprechen, wenn diese Maßnahmen innerhalb des gesetzlichen Rahmens unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchgeführt werden. Was zur Beweissicherung bei einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt zulässig ist, soll zur Verhinderung eines Mordes an einem unschuldigen Kind verboten sein?


    Darf die Anwendung unmittelbaren Zwanges zur Abgabe einer Erklärung erfolgen?


    Unmittelbarer Zwang ist ein feststehender Begriff aus dem Polizeirecht und in allen Polizeigesetzen des Bundes und der Länder klar definiert als »Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, durch Hilfsmittel und durch Waffen«. Das Hessische Sicherheits- und Ordnungsgesetz (HSOG) widmet diesem Bereich zehn Paragrafen mit 32 Absätzen. Als »körperliche Gewalt« wird darin »jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen« bezeichnet, und als »Hilfsmittel« gelten insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, technische Sperren, Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge und Sprengmittel (§ 55 HSOG). Die Gewalteinwirkung erfolgt durch definierte »Polizeigriffe«, die weitgehend den Regeln des Deutschen Sportbundes entsprechen und tagtäglich in Hunderten von Sporthallen angewandt werden.


    »Die polizeirechtlichen Vorschriften des HSOG bieten keine Ermächtigungsgrundlagen für die zwangsweise Durchsetzung einer Aussage, sondern verbieten sie«, schrieb die 27. Große Strafkammer, die uns verurteilt hatte; auch die allgemeine Schutzpflicht des Staates und seiner Institutionen, wie zum Beispiel der Polizei, gewähre keine diesbezüglichen Eingriffsbefugnisse. Zwar sei Gäfgen Störer im Sinne des § 6 Abs. 1 HSOG und damit nach § 12 Abs. 2 HSOG auskunftspflichtig gewesen, nach § 52 Abs. 2 HSOG sei aber unmittelbarer Zwang zur Abgabe einer Erklärung ausgeschlossen.


    Dieser Auffassung steht entgegen, dass die elementare staatliche Schutzaufgabe für das menschliche Leben nicht nur die vollziehende Gewalt (und die Rechtsprechung), sondern auch die Gesetzgebung bindet (Art. 30 Abs. 3 GG). Daraus folgt, dass der Schutz des menschlichen Lebens weder durch ein Gesetz (wie § 52 Abs. 2 HSOG) noch durch dessen Interpretation eingeschränkt werden darf. Wie ich schon vorher beschrieben habe und jetzt wiederhole, hat das Bundesverfassungsgericht deshalb einen engen Gesetzespositivismus abgelehnt.


    Durch die Einschränkung in § 52 Abs. 2 HSOG wird daher der polizeiliche Auftrag der Gefahrenabwehr ebenso wenig aufgehoben wie die Pflicht der Polizei zur Hilfeleistung aus der Garantenstellung für das Entführungsopfer.


    Zu berücksichtigen ist auch, dass eine dem § 52 Abs. 2 HSOG entsprechende Regelung (»Unmittelbarer Zwang zur Abgabe einer Erklärung ist ausgeschlossen«) beispielsweise nicht enthalten ist


    – in den Polizeigesetzen der Länder Baden-Württemberg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen,


    – im Strafvollzugsgesetz des Bundes (§§ 94 ff. StVollzG),


    – im Gesetz des Bundes über die Anwendung unmittelbaren Zwanges (Bundeskriminalamt, Bundesgrenzschutz) sowie


    – im Gesetz des Bundes über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr sowie zivile Wachpersonen (UZwGBw).


    Es wäre absurd und verfassungswidrig, die Vorschrift des § 52 Abs. 2 HSOG dahingehend auszulegen, dass das Leben eines entführten Kindes durch die Androhung unmittelbaren Zwanges in Rheinland-Pfalz gerettet werden dürfte, im unmittelbar angrenzenden Hessen dagegen nicht.


    Entscheidend aber ist, dass wir die Anordnung unmittelbaren Zwanges ausschließlich zur Rettung des Kindes aus akuter Lebensgefahr angedroht hatten, nicht zur »Abgabe einer Erklärung«.


    Ist nicht jeder Bürger zur Hilfeleistung verpflichtet?


    Kein Staat ist in der Lage, die mit dem Gewaltmonopol übernommene Schutzpflicht für seine Bürger zu jeder Zeit und an jedem Ort zu gewährleisten.


    Der Gesetzgeber hat deshalb im Sinne eines staatlichen Gemeinwesens alle Bürger zur gegenseitigen Hilfeleistung verpflichtet: Nach § 323c StGB macht sich strafbar, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten ist; bei Unterlassung der Hilfeleistung droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.


    Die Zumutbarkeit einer gebotenen Hilfeleistung richtet sich nach dem allgemeinen Sittengesetz. Dieses fordert von jedem Einzelnen, dem von einem Unglücksfall oder einem Verbrechen betroffenen Mitmenschen möglichst rasch Hilfe zu bringen und dabei eigene Belange zurückzustellen. Selbst körperliche oder andere Gefahren müssen in Kauf genommen werden, wenn sie im Verhältnis zu dem Schaden, der dem Verunglückten droht, gering sind. Dieses Gebot wiegt umso schwerer, je größer die Gefährdung des Verunglückten ist und je näher der zur Hilfe Fähige dem Unglücksgeschehen steht.


    Jeder Bürger wäre also berechtigt und verpflichtet gewesen, dem Entführer eines Kindes Gewalt anzudrohen und notfalls auch gegen ihn anzuwenden, wenn dieser trotz bestehender Lebensgefahr den Verwahrort des Kindes nicht preisgegeben hätte.


    Jeder Bürger? – Nein, ich durfte nicht einmal mitteilen, dass als absolut letztes Mittel eine Zwangsmaßnahme in Erwägung gezogen worden war. Polizisten scheinen nach Auffassung der Staatsanwaltschaft und des Landgerichts Frankfurt »Bürger zweiter Klasse« zu sein.


    Hätten wir die notwendige Hilfe aber nicht geleistet, wären wir wahrscheinlich von derselben Staatsanwaltschaft wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt und vom selben Gericht deswegen verurteilt worden.


    Im Fall Jakob von Metzler ergab sich die Garantenstellung aus der besonderen Abhängigkeit des entführten Kindes. Sein Leben und seine Unversehrtheit lagen in der Hand der Polizei. Jakob war nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Dies bedeutet: Wären Polizeivizepräsident Daschner und ich untätig geblieben und wäre das Kind dadurch zu Tode gekommen, so wären wir neben dem Mörder wegen vorsätzlicher Tötung durch Unterlassen bestraft worden. Polizeibeamte als »Komplizen« des Verbrechers? – Ein unvorstellbarer Gedanke!


    Ist Notwehr kein Rechtfertigungsgrund?


    Wenn der Staat seine Bürger verpflichtet, sich selbst gegen rechtswidrige Angriffe zu schützen und anderen Personen dabei Hilfe zu leisten, dann folgt daraus zwangsläufig, dass er sie wegen der dabei erforderlichen Rechtseingriffe gegen den Angreifer straflos stellen muss. Nach § 32 Abs. 1 StGB handelt daher nicht rechtswidrig, »wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist«.


    Und als Notwehr gilt »die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden« (§ 32 Abs. 2 StGB). Artikel 2 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention lässt sogar die Tötung des Angreifers zu, wenn sie »unbedingt erforderlich ist, um jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen«.


    Dass im Rahmen dieser zulässigen Notwehr für den Vorwurf von »Folter« kein Raum sein kann, dürfte wohl unbestritten sein.


    »Die in Notwehr begangene Tat ist rechtmäßig, weil sie sich gegen Unrecht wendet. Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Die Notwehr dient deshalb nicht nur dem Schutz des Angegriffenen, sondern zugleich der Bewahrung der Rechtsordnung.« (Bockelmann, Notrechtsbefugnisse der Polizei, Dreher-Festschrift, S. 235 ff.)


    Wer in Notwehr handelt und sich oder eine andere Person gegen einen rechtswidrigen Angriff verteidigt, schützt deshalb zugleich das öffentliche Interesse an der Verhinderung von Unrecht. Er ist an der Aufrechthaltung der Rechtsordnung beteiligt.


    Dieser »Verteidiger« tut also etwas, was zu tun eigentlich die Sache der Polizeibeamten wäre, er übernimmt die Rolle des Polizisten.


    Und ich als Polizist soll einen Angegriffenen nicht verteidigen dürfen?


    Die 27. Große Strafkammer stellte fest: »Es sind keine Rechtfertigungsgründe gegeben.« § 32 StGB setze objektiv eine Notwehrlage zur Tatzeit voraus. »Diese lag nicht vor, da das Kind bereits tot war.« Außerdem sei die Androhung von Schmerzzufügung nach Art und Maß nicht das mildeste Gegenmittel gewesen, »da mit dem Stufenkonzept noch andere Maßnahmen zur Verfügung standen«.


    Das Gericht verkannte, dass bereits die Freiheitsberaubung durch die Entführung und die damit verbundene massive Verletzung der Menschenwürde – auch ohne konkrete Lebensgefahr – jedem Bürger das Recht und die Pflicht zur Nothilfe eingeräumt und alle Maßnahmen erlaubt hätte, die »eine sofortige und endgültige Beseitigung dieser Verletzung mit Sicherheit« hätten erwarten lassen. Dass für das reichlich naive »Stufenkonzept« nicht der geringste zeitliche Rahmen mehr zur Verfügung stand, habe ich bereits zuvor ausführlich dargelegt.


    Soweit die Strafkammer in Zweifel gezogen hat, dass die Notwehr- und Nothilferechte als strafrechtliche Rechtfertigungsgründe auch Polizeibeamten zur Verfügung stehen, ist auf Folgendes hinzuweisen:


    In seinem Beschluss vom 13. Oktober 1972 (JZ 1973, 128 f.) hat der Bundesgerichtshof in einem Obiter Dictum (Rechtsansicht) klargestellt, dass Nothilfe und hoheitliche Gefahrenabwehr uneingeschränkt nebeneinander bestehen. Das Bayerische Oberste Landesgericht ergänzte, dass ein Polizeibeamter kein Bürger minderen Rechts sei; was jedem Privaten nach § 32 StGB erlaubt sei, könne dem Polizeibeamten nicht verwehrt sein (Beschl. v. 13.12.1990, JZ 1991, 936 ff.). Deshalb steht einem Polizeibeamten bei der Ausübung seines Dienstes jedenfalls im Falle eines rechtswidrigen Angriffs auf ihn oder einen Dritten das Notwehr- und Nothilferecht uneingeschränkt zur Verfügung.


    Auch der Gesetzgeber hat die Dualität zwischen polizeirechtlichen Maßnahmen und privaten Notwehrrechten erkannt und akzeptiert. Im Oktober 2003 forderte beispielsweise die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag, der »finale Rettungsschuss« solle im Polizeigesetz erlaubt werden, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr sei. Begründet wurde dies damit, »die Polizeibeamten bräuchten Rechtssicherheit in einer der schwierigsten Situationen, in die sie geraten können«. Eine starke Minderheit hielt allerdings »die bisherige Regelung, bei der sich Polizisten nach einem gezielten Todesschuss etwa in Zusammenhang mit Entführungen auf allgemeine Nothilfeparagrafen berufen können«, für ausreichend ( Frankfurter Rundschau , 27.10.2003).


    Selbst bei den Frankfurter Justizbehörden scheint diese Rechtslage – außer im Entführungsfall Jakob von Metzler – unstrittig gewesen zu sein. So sprachen sie einen Kriminalbeamten frei, der 2004 in Notwehr zwei Männer erschossen hatte.


    


    War kein rechtfertigender Notstand gegeben?


    Nach Auffassung der 27. Großen Strafkammer war auch der Rechtfertigungsgrund des § 34 StGB nicht anzuwenden, weil die Ankündigung unmittelbaren Zwanges kein »angemessenes Mittel« im Sinne dieser Vorschrift gewesen sei, »denn sie verstieß gegen Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes«.


    Die Richter verstießen selbst gegen dieses Grundrecht, weil sie dem entführten Kind Jakob von Metzler den »Schutz« seiner Menschenwürde verweigerten.


    Sie verkannten ferner, dass sich die Pflicht zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde an »alle staatliche Gewalt« richtet, nicht aber an den privatrechtlich handelnden Bürger, der von seinen Rechten und Pflichten der Notwehr Gebrauch macht oder in einem (rechtfertigenden oder entschuldigenden) Notstand handelt.


    Nach § 34 StGB handelt nicht rechtswidrig, wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden. Voraussetzung ist, dass »bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt«, und dass die Tat ein »angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden«.


    Mit anderen Worten: Man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen!


    Bei der Entführung des Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz im Jahr 1975 wurde die Freilassung der RAF-Häftlinge Rolf Pohle, Ingrid Siepmann u. a. mit dem rechtfertigenden Notstand des § 34 StGB begründet. Die Freilassung erfüllte den Tatbestand der vorsätzlichen Gefangenenbefreiung nach § 120 StGB, der in seiner qualifizierten Form mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht ist.


    Es sei mit höchster Wahrscheinlichkeit davon auszugehen gewesen, dass die Entführer Peter Lorenz töten würden, sollte ihre Freilassungsforderung nicht fristgerecht erfüllt werden. Dass die Gefahr für die Geisel keine Augenblicks-, sondern eine sogenannte Dauergefahr war, sei unerheblich; denn auch eine Dauergefahr sei »gegenwärtig«, wenn feststehe, dass dem Schaden nur durch sofortiges Handeln wirksam begegnet werden könne, auch wenn er noch nicht unmittelbar bevorstehe.


    Die Gefahr habe nicht anders abgewendet werden können, »weil es keine hinreichend erfolgversprechende Möglichkeit zur Rettung des Entführten gab als die Freilassung der Häftlinge«.


    Wenn aber die Freilassung mehrerer terroristischer Strafgefangener zum Schutz des menschlichen Lebens zulässig ist, kann dann die Ankündigung unmittelbaren Zwanges gegen den Täter mit demselben Schutzzweck verboten sein?


    Wurde zumindest der entschuldigende Notstand in Erwägung gezogen?


    Mit dem Notstand des § 35 StGB und dem »übergesetzlichen« Notstand, die zumindest als Entschuldigungsgründe (hilfsweise) zu prüfen waren, haben sich unsere Richter überhaupt nicht befasst: »Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld.« Wenn einem Polizeibeamten, in dessen Hand allein das Leben eines Entführungsopfers liegt, eine Garantenpflicht übertragen wird, dann handelt es sich bei diesem Opfer um eine »ihm nahestehende Person« im Sinne des § 35 StGB.


    Auch der »übergesetzliche Notstand« kam also als Entschuldigungsgrund in Betracht.


    Ein Schuldminderungsgrund wäre demnach zu suchen »… in der vergleichsweise ebenso starken motivatorischen Kraft der Gewissensentscheidung eines Täters, der sich zum Handeln entschließt, weil er sich auch dann in schwerste sittliche Schuld verstricken müsste, wenn er den Dingen einfach ihren Lauf ließe. Die Grundstruktur dieser Notstandsfälle entspricht insofern mithin der beim entschuldigenden Notstand …, was auch ihre entsprechende Behandlung rechtfertigt.« (Schönke/Schröder, Vorbem. Zu §§ 32 ff. StGB, Rdnr. 116)


    Diese Auslegung steht in Übereinstimmung mit Art. 31 Abs. 1d des Römischen Statuts des Internationalen Staatsgerichtshofes vom 17. Juli 1998: »Neben anderen in diesem Statut vorgesehenen Gründen für den Ausschluß der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist strafrechtlich nicht verantwortlich, wer zur Zeit des fraglichen Verhaltens … wegen einer ihm selbst oder einem anderen unmittelbar drohenden Gefahr für das Leben oder einer dauernden oder unmittelbar drohenden Gefahr schweren körperlichen Schadens zu einem Verhalten genötigt ist, das angeblich den Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes unterliegenden Verbrechens erfüllt, und in notwendiger und angemessener Weise handelt, um diese Gefahr abzuwenden, sofern er nicht größeren Schaden zuzufügen beabsichtigt, als den, den er abzuwenden trachtet.«


    Durch die Androhung unmittelbaren Zwanges wäre Gäfgen mit Sicherheit kein größerer Schaden zugefügt worden, als er ihn Jakob zugefügt hatte, indem er ihn verdursten lassen wollte, wovon wir ausgegangen sind.


    Welche Rolle spielt Artikel 104 des Grundgesetzes?


    Der »fundamentale Satz« der Menschenwürde aus Artikel 1 findet sich auch in Artikel 104 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes wieder, »wonach festgehaltene Personen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden dürfen«. Keine Person dürfe durch die staatliche Gewalt »zum Objekt, zu einem Ausbund von Angst vor Schmerzen gemacht werden«, so schrieben unsere Frankfurter Richter.


    Eine körperliche »Misshandlung« ist nach der in der ständigen Rechtsprechung und Literatur verwendeten Formel ein »übles, unangemessenes Behandeln, das entweder das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt«. Mit anderen Worten ein »rohes, das heißt, besonders gefühlloses und erhebliches Misshandeln« (BGHSt 25, 277).


    Was aber ist ein »übles, unangemessenes Behandeln«? Wenn ein Betrunkener im Polizeigewahrsam randaliert, darf er mit unmittelbarem Zwang, also mit der Einwirkung körperlicher Gewalt, ruhiggestellt werden. Wenn ein Strafgefangener einen Zellengenossen quält und foltert, darf er zwangsweise an der Fortsetzung und Vollendung dieser Taten gehindert werden. Und wenn ein Häftling in den Hungerstreik tritt, ist es nicht nur zulässig, sondern Verpflichtung des Staates, ihn unter Zwangsanwendung künstlich zu ernähren.


    Es gab und gibt keine Vorschrift, die dem erpresserischen Entführer eines Kindes erlaubt, sein Opfer zu ermorden, um den einzigen Zeugen seiner Tat zu beseitigen.


    Der renommierte Mainzer Professor für Strafrecht und Strafverfahrensrecht, Prof. Dr. Volker Erb, schrieb dazu: »Bei der Misshandlung eines Entführers mit dem Ziel, seine Macht über das Schicksal des Opfers zu brechen, geht es … um den erforderlichen Widerstand gegen das Unrecht. Wer diesen Widerstand mit strafrechtlichen Mitteln unterbindet, stellt zugleich die ungestörte Vollendung eines Mordes unter den Schutz der Rechtsordnung.«


    Wie lässt sich der Tatbestand der Nötigung begründen?


    Nachdem die 27. Große Strafkammer alle zutreffenden Rechtfertigungsgründe mit einem Federstrich beiseitegeräumt hatte, musste für unsere Verurteilung nur noch der Straftatbestand der Nötigung nach § 240 StGB begründet werden.


    Die Androhung von Schmerzen zu dem Zweck, eine Information zu erlangen, sei »verwerflich« gewesen, führten die Richter aus. Die innere Verknüpfung von Nötigungsmittel und Nötigungszweck (Zweck-Mittel-Relation) stelle auf einen erhöhten Grad sittlicher Missbilligung und sozialwidrigen Verhaltens ab.


    In diesem Wertbegriff seien die Gebote des Grundgesetzes und damit auch »die unumstößliche Wertigkeit des Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes« enthalten: »Ein Verstoß gegen die Achtung der Menschenwürde ist daher auch als verwerflich anzusehen, wenn dieser – subjektiv – zu dem Zweck erfolgt ist, das Leben eines Kindes zu retten.«


    Nach Auffassung der Richter wäre es also nicht »verwerflich« gewesen, den Mord an Jakob von Metzler geschehen zu lassen!


    Wir haben also nach Ansicht des Gerichts eine Straftat begangen, weil wir einen Verbrecher »genötigt« haben, den Mord an einem elfjährigen Kind, das er entführt hatte und das nach seinen eigenen Angaben noch lebte, das aber in höchster Lebensgefahr schwebte, nicht zu vollenden. War das »verwerflich«, also nach dem Sprachgebrauch »verdammenswert, verächtlich oder unsittlich«?


    Mit der Verwerflichkeitsklausel als tatbestandsregulierendem Korrektiv hat der Gesetzgeber die Strafbarkeit wegen Nötigung auf Handlungen beschränkt, bei denen die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem vom Täter angestrebten Zweck als »verwerflich« anzusehen ist. Die Klausel ist Ausdruck des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der übermäßige Sanktionen untersagt, und steht in Einklang mit dem Gebot schuldangemessenen Strafens – so hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. »Verwerflich« bedeutet einen »erhöhten Grad sittlicher Missbilligung« im Sinne eines »sozialwidrigen Handelns« unter Berücksichtigung der Güterabwägung. Die Rechtswidrigkeit ist nur gegeben, wenn das nötigende Verhalten als »sozial unerträglich« anzusehen ist.


    Die Beurteilung als »verwerflich« knüpft nach der gefestigten Rechtsprechung der höchsten deutschen Gerichte an sozialethische Wertungen an; sie wird bejaht, wenn das Verhalten nach allgemeinem Urteil sittlich in so hohem Maße missbilligenswert erscheint, dass es sich als strafwürdiges Unrecht darstellt.


    Die Prüfung der »Verwerflichkeit« hatte nach dem Recht des Jahres 2002 zu erfolgen, ohne Verweisung auf die »Geschichte dieses Staates«. Es ging nicht um »die Gräueltaten des nationalsozialistischen Regimes« oder darum, »so etwas wie damals nie wieder entstehen zu lassen und mit der Fassung dieses Grundgesetzes einen deutlichen Riegel vor jegliche Versuchung zu schieben«. Es ging auch nicht darum, einen Menschen »ein zweites Mal als Träger von Wissen« zu behandeln, »das der Staat aus ihm herauspressen will, und sei es auch im Dienste der Gerechtigkeit«.


    Nein, es ging einzig und allein darum, die Grundrechte von Täter und Opfer gegeneinander abzuwägen. Und dabei standen sich gegenüber


    – die Menschenwürde des Opfers, die bereits seit Tagen extrem und in vollem Umfang verletzt war, und die Menschenwürde des Täters, die allenfalls partiell und geringfügig beeinträchtigt worden wäre,


    – das Recht des Opfers auf Leben, das in höchstem Maße bedroht war und in maximal zwei Stunden unwiederbringlich verloren war,


    – das Recht des Opfers auf Freiheit, das ihm bereits seit vier Tagen durch einen gewissenlosen Verbrecher geraubt war,


    – das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das bei dem Opfer ebenfalls bereits seit Tagen und in zunehmender Intensität verletzt war und das beim Täter allenfalls kurzfristig und partiell beeinträchtigt worden wäre.


    Unter Berücksichtigung dieser Rechts- und Verfassungslage sowie aller Umstände des vorliegenden Einzelfalles war dem Recht des entführten Kindes Jakob von Metzler auf Leben, Freiheit, körperliche Unversehrtheit und Schutz seiner Menschenwürde der eindeutige Vorrang einzuräumen vor dem Recht des Täters auf körperliche Unversehrtheit und Achtung seiner Menschenwürde. Die Entscheidung, zur Abwehr einer akuten Lebensgefahr als absolut letzte Möglichkeit die Anwendung unmittelbaren Zwanges anzukündigen, konnte daher bei objektiver Bewertung nicht »verwerflich« im Sinne des § 240 StGB sein.


    Von der Lüge zur Wahrheit


    Gäfgen hatte in zwei Vernehmungen durch die Staatsanwaltschaft und bei seiner Aussage als Zeuge in der Hauptverhandlung vieles wahrheitswidrig behauptet.


    Ich habe nie gesagt, dass er jetzt – während ich mit ihm sprach – die letzte Chance zum Reden habe; stattdessen hatte ich ihm gegenüber ausdrücklich geäußert, dass ich ihm nichts tun würde.


    Die Aussage Gäfgens war schon deshalb widersinnig, weil ihm hätte völlig klar sein müssen, dass er selbst ja jederzeit jede beabsichtigte oder auch schon eingeleitete Maßnahme hätte beenden können, indem er den Aufenthaltsort des Kindes nannte. Er hätte seelenruhig abwarten können, was passierte. Aussagemöglichkeiten hätten ihm auch zu späterer Zeit zur Verfügung gestanden. Seine Preisgabe des Verwahrortes des entführten Kindes war einzig und allein das Ergebnis meiner ständig gleichen Fragen und meines Appells an einen hoffentlich noch vorhandenen letzten Rest von Gewissen.


    Es waren die Hartnäckigkeit meiner Fragen, die Intensität der Bilder, die ich erzeugen wollte, das Abtun von Ausflüchten, die Gäfgen auf die Nerven gingen, die ihn zermürbten. Gäfgen teilte den Aufenthaltsort mit, weil er endlich seine Ruhe haben wollte.


    Doch das Gericht glaubte dem Kindesmörder, der schon vor langer Zeit eine – von ihm als seine »Maske« bezeichnete – Lügengeschichte aufgebaut hatte, um vor seinen Freunden besser dazustehen und die von ihm vorgespiegelte finanzielle Potenz plausibel zu machen; der sich als erfolgreicher Junganwalt mit Aussicht auf eine glänzende Karriere ausgegeben hatte; der behauptet hatte, er würde von seinem Vater für den erfolgreichen Abschluss seines Jurastudiums eine Million Euro erhalten; der mit hohen Einkünften aus seiner Tätigkeit in einer renommierten Anwaltskanzlei prahlte, die überhaupt nicht existierte; der in zahlreichen Vernehmungen nach seiner Festnahme gelogen und aus Rache unschuldige Personen schwerster Verbrechen beschuldigt hatte; der auch in der Hauptverhandlung auf Vorhalt einräumen musste, in einer Vielzahl von Fällen vorsätzlich die Unwahrheit gesagt zu haben.


    Das Gericht berücksichtigte auch nicht Gäfgens Angaben gegenüber dem psychiatrischen Gutachter Prof. Dr. Leygraf: Man habe ihn aber nicht in Ruhe gelassen, sondern ihn stattdessen immer wieder mit der Frage bedrängt: »Wo ist die Hütte, wo ist die Hütte?« Er habe dann von dem anderen See erzählt, weil er Zeit und Ruhe hätte haben wollen. Er habe gewusst, dass er, wenn er die ganze Wahrheit sagen wolle, dafür Zeit brauche. Er habe die gesamte Geschichte erzählen wollen, dies sei aber an dem Abend nicht mehr gegangen. »Ich hätte nur gesagt, wo der tote Junge ist, und die hätten sich keine Mühe mehr gemacht, mich und meine Beweggründe zu verstehen.«


    Er habe gewusst, Ruhe bekomme er nur, wenn er zum einen die Namen von Mittätern und zum anderen den Aufenthaltsort des Jakob nenne. Am anderen Morgen habe er dann gesagt, man brauche nicht mehr weiter zu suchen. Er habe den Beamten dann den Ort gezeigt, wo der Junge gelegen habe.


    Diese Darstellung korrespondiert mit den Aussagen Gäfgens in zahlreichen Vernehmungen durch Staatsanwälte und Kriminalbeamte sowie in Gesprächen mit seiner Mutter und seinen Anwälten. Mit keinem Wort hatte er erwähnt, dass er von mir auch nur im Geringsten bedroht worden sei.


    Erst nachdem er von dem Vermerk des Polizeivizepräsidenten Kenntnis erlangt hatte, gab er sich als »Folteropfer« aus und erfand die übelsten Schauermärchen.


    Das Gericht sah keinen Anlass, die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen durch das Gutachten eines Sachverständigen prüfen zu lassen.


    Es glaubte ihm gerade so viel, wie es benötigte, um uns verurteilen zu können: »Ennigkeit sprach sehr intensiv und eindringlich auf Gäfgen ein. Um ihn zu beeindrucken, benutzte er die Formulierung, dass ein besonderer Beamter mit dem Hubschrauber unterwegs sei, der ihm Schmerzen zufügen könne, die er nicht vergessen werde. Hierzu machte er mit den Händen kreisende Bewegungen.« Gäfgen habe sich durch die Androhung beeindrucken lassen: »Die Androhung machte ihm Angst«, sie stellte eine »eindringliche, intensive Drohung« dar, die »weitere strenge Maßnahmen befürchten« ließ: »Dem wollte er sich nicht aussetzen.«


    Nach unseren Vorstellungen und der gebrauchten Wortwahl sollte »die in Aussicht gestellte Schmerzzufügung erheblich und so stark sein, dass sie für einen entgegenstehenden Willen von Gäfgen keinen Raum mehr ließ. Mit dem Hinweis, dass ein besonderer Beamter herangezogen werden sollte, wurde suggeriert, dass eine ganz gezielte und besonders wirkungsvolle Schmerzzufügung beabsichtigt war. Die vorbeugende Anwesenheit eines Arztes signalisierte körperliche und gesundheitliche Beeinträchtigungen, die der ärztlichen Überwachung bedurften. Die Drohung hatte den gewünschten Erfolg. Sie war ursächlich dafür, dass Gäfgen seinen Widerstand aufgab und den Verwahrort des Kindes offenbarte.« Und: »Bei der sehr kurzen Zeit, die Ennigkeit mit Gäfgen allein im Zimmer war, konnte ausschließlich die Androhung der Gewaltanwendung bewirkt haben, dass Gäfgen seinen Widerstand aufgab.«


    Das Gericht übersah, dass Gäfgen von der Einbindung eines Polizeiarztes erstmals am 15. Januar 2003 Kenntnis erlangt hatte. Und dieser Arzt war kein Instrument der Bedrohung, sondern hatte den eindeutigen Auftrag, die »Aufsicht« zugunsten des Kindesmörders Gäfgen auszuüben und gesundheitliche Beeinträchtigungen für den Fall einer Anwendung unmittelbaren Zwanges auszuschließen.


    Die Befindlichkeiten der Staatsanwaltschaft?


    Die Strafkammer monierte, dass der Polizeivizepräsident »die Einholung eines Rechtsrates bei der Staatsanwaltschaft nicht vorgenommen« habe, trotz der Erkenntnis, »dass auch strafprozessuale, beweisrechtliche Belange und nicht nur Fragen der Gefahrenabwehr tangiert waren«. Dazu ist anzumerken:


    Die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei vollzieht sich im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit für Strafverfolgung und Gefahrenabwehr. Nach der bundesweit für Entführungen geltenden Polizeidienstvorschrift ist die Gefahrenabwehr Aufgabe der Polizei. In diesem Bereich besteht kein Raum für Anordnungen der Staatsanwaltschaft. Bei Lagen, in denen Staatsanwaltschaft und Polizei Entscheidungsträger sind, wie im Entführungsfall Jakob von Metzler, entscheidet – wenn der Entführte noch nicht frei ist – unter Berücksichtigung der Güter- und Pflichtenabwägung die für die Gefahrenabwehr zuständige Polizei. Sie ist an erster Stelle verpflichtet, das Leben des Entführten zu schützen und ihn zu befreien (Gefahrenabwehr); erst danach wird die Strafverfolgung erwähnt. Und schließlich: Wenn die Staatsanwaltschaft den festgenommenen Kindesentführer als »ihren« Gefangenen betrachtet, muss sie auch dafür sorgen, dass ein sach- und fachkundiger Vertreter dieser Behörde ständig erreichbar ist.


    BZ: Wurde über das Geschehene geredet?


    von Metzler: Nein, wir haben gesagt, wir reden nicht darüber. Wissen Sie, vielen Menschen passiert schlimmes Leid, da sind wir auch keine Ausnahme. Man muss es tragen. Ich habe inzwischen viele Eltern getroffen, die ein Kind verloren haben. Man darf sich da selbst nicht zu wichtig nehmen.


    (aus: »Charakter, darum geht es«. Interview von Thomas Leinkauf und Joachim Arntz mit Friedrich von Metzler, Berliner Zeitung, 18.12.2004)


    Am Tag der Urteilsverkündung, dem 20. Dezember 2004, erklärte der damalige Innenminister Bouffier gegenüber den Medien, er werde sich »in Kürze« mit dem Frankfurter Polizeivizepräsidenten und mir zusammensetzen, um zu besprechen, »an welchen Stellen sie angemessen eingesetzt werden können«. Für die Beamten sei er »froh«, dass das Gerichtsverfahren nunmehr abgeschlossen sei, es sei für beide eine große Belastung gewesen. Das beamtenrechtliche Verfahren werde jetzt ebenfalls »zügig« zum Abschluss gebracht werden. Zum Urteil schwieg der Minister, der an erster Stelle nicht nur für die Sicherheit der Bürger in Hessen, sondern auch für deren Menschenrechte verantwortlich war.


    »Wolfgang Daschner und Ortwin Ennigkeit sind die moralischen Sieger in diesem Verfahren. Sie können jeden Morgen aufrechten Hauptes in den Spiegel schauen, sie können der Familie von Metzler ohne schlechtes Gewissen begegnen. Die beiden Kollegen genießen nach wie vor unsere größte Hochachtung, weil sie höchst ehrenhaft einzig und allein das Leben des entführten Kindes retten wollten und weil sie ohne Umschweife von Anfang an die Verantwortung für ihr Tun übernommen haben«, schrieb Heini Schmitt, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft im DBB in einer Pressemitteilung vom 20. Dezember 2004. Und der Sprecher des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Lothar Herrmann, äußerte die Hoffnung, dass Daschner bald wieder sein Amt als Vizepräsident der Frankfurter Polizei übernehmen werde: »Darüber würden sich ganz sicher alle Frankfurter Polizisten freuen, denn Wolfgang Daschner war und ist eine hochqualifizierte Führungspersönlichkeit erster Klasse.« Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete am 5. Januar 2005 über einen »offenbar großen Rückhalt« im Frankfurter Polizeipräsidium: »Das traditionelle Weihnachtssingen des Polizeichors am Tag vor Heiligabend wurde jedenfalls zu einer Demonstration der Solidarität mit Daschner. Als Polizeipräsident Harald Weiss-Bollandt vor rund 200 Beamten und Mitarbeitern in der Kantine des Präsidiums versprach, er werde sich beim hessischen Innenminister Volker Bouffier (CDU) dafür einsetzen, dass dieser Daschners ›Herzenswunsch‹ erfülle, an seinen alten Arbeitsplatz zurückzukehren, gab es nach Berichten von Teilnehmern lauten und anhaltenden Applaus der Zuhörer.«


    Der BDK-Vorsitzende Gerhard Rettig ging erneut mit der Forderung an die Öffentlichkeit, »den Frankfurter Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner endlich wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren zu lassen«. Knapp zwei Jahre habe das strafrechtliche Ermittlungsverfahren »gegen den beliebten und von seinen Mitarbeiter/innen geschätzten Polizeivizechef« gedauert; für eine weitere Verzögerung seien keine Gründe – nicht einmal politische – erkennbar: »In 41 Dienstjahren bei der Polizei habe ich keinen qualifizierteren Vizepräsidenten als Herrn Daschner kennengelernt. Dass er daneben ein ausgezeichneter Praktiker und hervorragender Kriminalist ist, komplettiert seine außerordentliche Kompetenz. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Daschner, der noch drei Dienstjahre vor sich hat, langsam wirklich tiefgreifend und auch doppelt bestraft fühlen muss. Ich weiß, dass er gerne nach Frankfurt zurückkommen will, und das sollte Innenminister Bouffier auch endlich verfügen«, ergänzte der BDK-Pressesprecher Lothar Herrmann.


    Daschner lehnte das Angebot einer vorzeitigen Pensionierung ab, selbst als ihm die Rückkehr nach Frankfurt kategorisch verweigert wurde. Als das Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung in Wiesbaden wegen einer Korruptionsaffäre in die Schlagzeilen geriet und die Behördenleitung abgelöst wurde, beauftragte Innenminister Bouffier Wolfgang Daschner mit der Leitung dieser Behörde: »Ich habe Herrn Daschner mit dieser schwierigen Aufgabe betraut, um eine dort notwendige Organisationsreform umzusetzen«, begründete er seine Entscheidung. Er biete aufgrund seines bisherigen Werdegangs und den damit verbundenen Kenntnissen Gewähr dafür, dass er im Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (PTLV) eine verbesserte Struktur erfolgreich einführen werde, zudem sei er überaus erfahren in der Führung und Organisation großer Polizeibehörden, so Bouffier. Im Innenausschuss des Hessischen Landtags beschwerte sich die SPD-Fraktion: »Herr Daschner wird disziplinarrechtlich nicht belangt, sondern mit einer Behördenleitung quasi noch belohnt«; dabei sei er doch »wegen eines schwerwiegenden Rechts- und Verfassungsverstoßes verurteilt worden, wenn auch das Gericht seine Motivlage entsprechend gewürdigt hat«, verlautbarte der innenpolitische Sprecher Günter Rudolph. Und die Bild-Zeitung stellte zu Recht die Frage: »Schwerer Weg in die Verbannung – Warum tun sie dem Mann das an?«


    Am 30. April 2008, seinem letzten Arbeitstag nach 47 Dienstjahren bei der Polizei, legte Wolfgang Daschner seine Büroschlüssel und seinen Dienstausweis auf den Schreibtisch. Die Aushändigung der Urkunde über die Versetzung in den Ruhestand durch den Innenminister lehnte er ab, er ließ sie sich per Post zustellen. Dann fuhr er nach Hause, wie an jedem anderen Tag.


    Nach dem Urteil wurde ich als stellvertretender Leiter des Kommissariates 12 abgesetzt und dem Leiter der Inspektion 10 (Kapitalverbrechen) unterstellt. Dort hatte ich nur noch administrative Aufgaben zu erledigen. Offiziell wurde als Begründung angegeben, dass ich nicht noch einmal in eine solche Situation geraten sollte.


    Schon damals habe ich versucht, Rückschlüsse aus dem Geschehen zu ziehen. Nicht die Androhung unmittelbaren Zwanges, Schmerzen, hatte Gäfgen dazu gebracht, mir die Wahrheit zu sagen. Ich hatte Glück. Intuition, eigene Erfahrungen, Erlebnisse, Entschlossenheit und Wut, Überzeugungswille, Wiederholungen hatten dazu geführt, dass er mir schließlich sagte, dass Jakob tot sei und seine Leiche in einem See liege.


    Das darf kein Zufall bleiben. Wir müssen uns besser auf solche Situationen vorbereiten.


    Ich machte damals schon den Vorschlag, speziell ausgebildete Vernehmungsteams zu schaffen. Deren Angehörige sollten von Psychologen aus den unterschiedlichsten Bereichen in Körpersprache, Kommunikation und Gesprächsführung geschult werden. Auch müssten die Grenzen, wie weit man gehen dürfe, festgelegt werden. Dazu hätten sich Polizei und Justiz, Staatsanwaltschaft und Richter, zusammensetzen müssen, um gemeinsam zu überlegen, wie man zukünftig in ähnlichen Situation verfahren könnte.


    Soweit mir bekannt ist, hat sich in dieser Hinsicht wenig bis nichts getan. Das Land Hessen hat in den letzten Jahren mehr Psychologen eingestellt und sporadisch zusätzliche Vernehmungsseminare angeboten.


    Für die Justiz war mit dem Urteil offiziell alles erledigt. Es gab keinen Handlungsbedarf.


    Inoffiziell habe ich gehört, dass sich die Leiter der hessischen Staatsanwaltschaften doch Gedanken darüber gemacht hätten und zu dem Ergebnis gekommen seien, dass sie auf Strafverfolgung verzichten müssten, wenn wirklich keine andere Möglichkeit mehr bestehe, unschuldiges Leben zu retten. Was immer das auch bedeuten mag.


    Der damals amtierende Polizeipräsident Harald Weiss-Bollandt wollte mir ein eigenes Kommissariat geben. Nach seiner Pensionierung hat die neue Führungsspitze dies zeitversetzt – im Jahr 2007 – getan. Ich persönlich wäre sehr gerne Leiter des K 12 geworden, aber diese Möglichkeit sah man nicht, so bekam ich die Leitung eines Kommissariates zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität übertragen. Nach der ersten Enttäuschung war es dann aber eine interessante Arbeit, und ich hatte tolle Mitarbeiter, mit denen ich mich sehr gut verstanden und sehr gut zusammengearbeitet habe.


    Überraschenderweise erfuhr ich im April 2010, dass ich Leiter eines neu zu organisierenden Kommissariates werden sollte. Ich habe das als Herausforderung begriffen und die Aufgabe auch gerne übernommen.


    Meine Ängste im Zusammenhang mit unserem Prozess sind überwunden, aber mich befallen jedes Mal Wut und Enttäuschung, sobald ich an alles zurückdenke. Es war nicht leicht für mich, dieses Buch zu schreiben.


    Jakob wurde aus Habgier grausam getötet, gnadenlos wurde ein Mensch ermordet und seiner Familie unendliches Leid zugefügt. Ich habe den Wunsch, seinem Tod eine Hoffnung folgen zu lassen. Eine Hoffnung für alle zukünftigen Geiseln und Entführungsopfer: dass ihnen das Recht auf Rettung ohne Wenn und Aber zusteht.


    Im Februar 2010 habe ich Wolfgang Daschner besucht und um ein Schlusswort für dieses Buch gebeten. Er schreibt:


    Am 20. Dezember 2004 starb Jakob von Metzler zum zweiten Mal, einen juristischen Tod, als die Frankfurter Justiz sein Recht auf Leben, Menschenwürde und Freiheit geringer wertete als das Wohlbefinden seines Entführers und Mörders. Um mit Professor Winfried Bruggert aus Heidelberg zu sprechen: »Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, hatte die Binde vor ihren Augen, das Zeichen des Urteilens ohne Ansehen der Person, abgenommen. Aber sie hatte nur ein Auge geöffnet, nämlich das Auge für den Mörder. Das andere – das Auge für sein Opfer – blieb geschlossen.«


    Am »grünen Tisch«, wenn man nicht selbst für Leben oder Tod eines entführten Kindes verantwortlich ist, lässt sich’s bekanntlich trefflich fabulieren – vor allem dann, wenn man im Nachhinein weiß, dass das Kind ohnehin schon tot war. Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes garantiert nicht nur die Achtung, sondern auch den Schutz der Menschenwürde. Wenn aber beides nicht möglich ist, nämlich die Menschenwürde eines Verbrechers zu achten und die mindestens gleichrangige Menschenwürde seines Opfers zu schützen, dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Und weil das Recht nicht dem Unrecht zu weichen hat, kann diese Entscheidung nur zugunsten des Opfers erfolgen.


    Was aber ist das, die »Menschenwürde«? Das Lexikon bezeichnet sie als »abstrakten sittlichen und moralischen Wert«, der die Qualität des Handelns bestimmt, eines Handelns, das geeignet ist, bei anderen »Ehrfurcht« zu erwecken. Friedrich von Schiller sah darin die »Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft« als Geistesfreiheit. Geschützt wird daher nicht ein »unwürdiges« und »schändliches« Verhalten, nämlich die Begehung eines Mordes – und genau gegen dieses Verhalten, nicht gegen die Menschenwürde des Verbrechers, richtete sich meine Entscheidung am Morgen des 1. Oktober 2002. Die »Unwürde« eines Menschen ist aber nicht unantastbar, und sie genießt auch nicht Vorrang vor Leben, Freiheit und Menschenwürde des Opfers.


    Ich mache mir Sorgen wegen des nächsten Gewaltverbrechens, vielleicht eine Entführung, eine Geiselnahme oder ein terroristischer Anschlag, bei dem das Leben von Menschen davon abhängt, ob der Staat bereit ist, seine Bürger zu schützen. Diejenigen, die uns verurteilt haben, werden sich dann fragen müssen, ob sie für deren gewaltsamen Tod moralisch verantwortlich sind, weil kaum ein Polizeibeamter mehr bereit sein wird, sich und seine Familie dem auszusetzen, was wir zu ertragen hatten. Aber sie werden wohl wie einst Pilatus ihre Hände in Unschuld waschen und den verantwortlichen Polizeiführer wegen unterlassener Hilfeleistung und Tötung durch Unterlassen anklagen. Ein gewissenloser Kindesmörder hat dann sein Ziel erreicht: Der Rechtsstaat, den er für seine verbrecherische Tat missbraucht hat, wird zum unfreiwilligen Helfer des Verbrechens.


    Ich habe Herrn Daschner gefragt, ob er dieselbe Entscheidung auch heute wieder treffen würde. Er antwortete:


    »Es war und ist eine Frage des Gewissens. Manchmal ist es das kleinere Übel, Unrecht zu ertragen, als mit dem Bewusstsein leben zu müssen, Unrecht begangen und damit den Tod eines Menschen mitverschuldet zu haben. Wir haben mit Jakob von Metzler und seiner Familie erfahren müssen, dass die Würde des Menschen nicht unantastbar ist. Ich danke meiner Frau und meinen Töchtern, dass sie dies ohne zu klagen ertragen und mich in jeder Hinsicht unterstützt haben. Ich danke auch den vielen Tausend Bürgerinnen und Bürgern, die in Briefen, Telefonanrufen, Leserzuschriften und Unterschriftensammlungen ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht haben. Ja, ich würde mich auch heute wieder für das Opfer und gegen das Verbrechen entscheiden.«


    Ich stimme Wolfgang Daschner zu. Darüber hinaus haben Ehrlichkeit und Mut gefehlt. Was wäre gewesen, wenn die verantwortlichen Polizeibeamten ausgesagt hätten, wie aussichtslos die Lage am Morgen des 1. Oktober 2002 erschien? Wir haben uns von der Gegenüberstellung Gäfgens mit Elena von Metzler nichts erhofft, und wir durften ihr nicht zumuten, möglicherweise für den Tod ihres Bruders mitverantwortlich zu werden. Wir haben keine ernst zu nehmende Möglichkeit mehr gesehen, von Gäfgen zu erfahren, wo der Junge war. Gäfgen hatte die Macht über Leben und Tod von Jakob.


    Wenn der Gerichtsmediziner hätte aussagen dürfen und bestätigt hätte, dass Jakob nicht mehr viel Zeit verblieben wäre, in seinem Versteck zu überleben, dann wäre unstrittig gewesen, dass bei der Betrachtung aus der Sicht am Morgen des 1. Oktober 2002 eine Rettung des vermeintlich noch lebenden Opfers auf andere Weise nicht möglich gewesen wäre.


    Das Urteil, das über uns gesprochen wurde, hätte anders ausfallen müssen.


    Am 30. Juni 2008 kam in erster Instanz eine aus sieben Richter/innen bestehende Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mit sechs gegen eine Stimme zu dem Ergebnis, dass Gäfgen einer unmenschlichen Behandlung unterzogen worden war, sich aber nicht mehr als »Folteropfer« bezeichnen durfte, da wir verurteilt worden waren.


    Des weiteren war dem Beschwerdeführer Genugtuung geleistet worden, da die beiden Polizeibeamten, die an der Bedrohung des Beschwerdeführers beteiligt waren, wegen Nötigung im Amt bzw. Verleitung eines Untergebenen zur Nötigung im Amte verurteilt und bestraft worden waren. Darüber hinaus war das Verbot der Verwertung aller unter Drohung erlangten Aussagen im Strafverfahren ein effektives Mittel, um Nachteile, die der Beschwerdeführer dadurch in seinem Strafverfahren erlitten hatte, auszugleichen und diente dazu, künftig von der Anwendung von Artikel 3 verletzenden Ermittlungsmethoden abzuhalten. Obwohl der Beschwerdeführer bislang im Amtshaftungsverfahren keinen Schadensersatz erhalten hatte, stellte der Gerichtshof fest, dass im Falle des Beschwerdeführers, in dem die Verletzung von Artikel 3 in einer Drohung mit Misshandlung (im Gegensatz zu einer tatsächlich erfolgten körperlichen Misshandlung) lag, Genugtuung im Wesentlichen durch die effektive Strafverfolgung und Verurteilung der verantwortlichen Polizeibeamten gewährt wurde. Der Gerichtshof war deswegen überzeugt davon, dass die innerstaatlichen Gerichte dem Beschwerdeführer ausreichend Genugtuung geleistet hatten und schlossen, dass er nicht mehr behaupten konnte, Opfer einer Verletzung von Artikel 3 zu sein.


    (aus der Presseerklärung des Kanzlers des EGMR vom 30.06.2008)


    Das Urteil des EGMR basierte auf den Feststellungen des Landgerichts, das über Gäfgens Verbrechen geurteilt hatte. Gäfgen konnte damals unwidersprochen die Unwahrheit sagen. Es gab den Vermerk von Vizepräsident Daschner, aber keiner hatte mich gefragt, was tatsächlich geschehen war. Und da sich die Ermittlungen in unserem Prozess so lange hinzogen, konnte ich nicht als Zeuge zur Verfügung stehen und aussagen, wie es wirklich gewesen war. Gäfgen wurde zwar verurteilt, aber der »Foltervorwurf« wurde in seinem Urteil bestätigt.


    Nachdem das Landgericht diese »Feststellung« getroffen hatte, musste sie auch in das Verfahren gegen uns einfließen. Man ersann das »salomonische Urteil«. Spätestens ab diesem Zeitpunkt nahm alles unaufhaltsam seinen Lauf. Die verlogene Darstellung Gäfgens über den Ablauf seines Verhörs durch mich verfestigte sich unwidersprochen bis hin zum EGMR.


    Aber offensichtlich traute der Gerichtshof seinen Richtern nicht, sondern ließ den Revisionsantrag von Gäfgen bei der Großen Kammer zu.


    Dann kam das Urteil der Großen Kammer. Ohne die kleinste Änderung des Sachverhaltes entschieden dieses Mal 17 Richterinnen und Richter aus verschiedenen Ländern:


    »Der Gerichtshof war überzeugt, dass die deutschen Gerichte, sowohl im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer als auch in demjenigen gegen die Polizeibeamten, ausdrücklich und eindeutig anerkannt hatten, dass die Behandlung des Beschwerdeführers bei seinem Verhör gegen Artikel 3 verstoßen hatte.


    Er stellte jedoch fest, dass die der Nötigung im Amt bzw. Verleitung eines Untergebenen zur Nötigung im Amt für schuldig befundenen Polizeibeamten nur zu sehr geringen Geldstrafen auf Bewährung verurteilt worden waren. Die deutschen Gerichte hatten eine Reihe von mildernden Umständen berücksichtigt, insbesondere die Tatsache, dass die Beamten in der Absicht handelten, J.s Leben zu retten. Der Gerichtshof erkannte zwar an, dass der vorliegende Fall nicht vergleichbar war mit Beschwerden über brutale Willkürakte von Staatsbeamten. Dennoch erwog er, dass die Bestrafung der Polizeibeamten nicht den notwendigen Abschreckungseffekt hatte, um vergleichbaren Konventionsverletzungen vorzubeugen. Zudem gab die Tatsache, dass einer der Beamten später zum Leiter einer Dienststelle ernannt worden war, Anlass zu grundlegenden Zweifeln, ob die Behörden angemessen auf den Ernst der Lage angesichts einer Verletzung von Artikel 3 reagiert hatten.


    Im Hinblick auf eine mögliche Entschädigung für die Verletzung der Konvention nahm der Gerichtshof zur Kenntnis, dass der Antrag des Beschwerdeführers auf Prozesskostenhilfe zur Einleitung eines Amtshaftungsverfahrens mehr als drei Jahre anhängig und dass in der Sache noch nicht über den geltend gemachten Entschädigungsanspruch entschieden worden war. Dies gibt Anlass zu grundlegenden Zweifeln an der Effizienz des Amtshaftungsverfahrens.


    Angesichts dieser Überlegungen war der Gerichtshof der Auffassung, dass die deutschen Behörden dem Beschwerdeführer keine ausreichende Abhilfe für seine konventionswidrige Behandlung gewährt hatten.


    Der Gerichtshof kam daher, mit elf zu sechs Stimmen, zu dem Schluss, dass der Beschwerdeführer weiter beanspruchen kann, Opfer einer Verletzung von Artikel 3 der Konvention zu sein, und dass eine Verletzung von Artikel 3 vorlag.


    (aus der Pressemitteilung des Kanzlers der Großen Kammer, 01.06.2010)


    Daschner hatte jedoch den Europäischen Gerichtshof bereits am 19. Mai 2008 in einem umfangreichen Schriftsatz auf die gravierenden Fehler in dem Frankfurter Urteil hingewiesen, auch auf die ungeheure Zeitnot und die akute Lebensgefahr für das entführte Kind. Die Kanzlerin der zuständigen Sektion antwortete lapidar, dass in dem anhängigen Individualbeschwerdeverfahren lediglich der Kläger Gäfgen und die Bundesrepublik Deutschland als Beklagte als Parteien zugelassen seien und sein Vortrag deshalb keine Berücksichtigung finden könne.


    Das Urteil des Landgerichts Frankfurt hatte also eine fatale Folgewirkung bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, da dessen Richter keine eigene Prüfung der Sach- und Rechtslage durchführten. So sieht also die »Wahrheitsfindung« des EGMR aus.


    Die Richter äußerten sich nicht über ein Schmerzensgeld für Gäfgen, forderten Deutschland aber auf, das nationale Schmerzensgeldverfahren »zügig zu beenden«.


    Die deutsche Richterin in Straßburg und frühere Bundesverfassungsrichterin Renate Jäger schloss sich jedoch mit drei weiteren Richtern dem Sondervotum ihres spanischen Kollegen Josep Casadevall an: Diese Richter sahen keine Verletzung des Verbots einer unwürdigen Behandlung. Sie wiesen vor allem auf die Schwierigkeiten der Strafverfolgungsbehörden hin, die mit einer »extrem ernsten und tragischen Situation« konfrontiert gewesen seien, die schließlich in der Ermordung eines elf Jahre alten Kindes gegipfelt habe.


    Sie hatten erkannt, dass der Staat gegen elementare Grundsätze von Recht und Moral verstößt, wenn er zulässt, dass ein unschuldiges Kind durch einen gewissenlosen Verbrecher langsam und qualvoll umgebracht wird.


    Doch wir sollten diese Entscheidung des EGMR nicht überbewerten. Die Menschenrechtskonvention des Jahres 2002 hatte den Status eines einfachen Gesetzes – und damit keinen Verfassungsrang wie das Grundgesetz. Und der EGMR ist keine den deutschen Gerichten übergeordnete Instanz.


    Aber wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte künftig ernst genommen werden will, muss er die Rechte aller Menschen – nicht nur die der Verbrecher, sondern auch und vor allem die der Opfer – achten und schützen.


    Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung das menschliche Leben als höchstes Rechtsgut anerkannt. Wer einen Menschen ermordet, muss mit der schwersten Strafe rechnen, die für ein Verbrechen verhängt werden kann. Die Menschenwürde ist zwar im deutschen Strafrecht nicht unmittelbar geschützt, wird aber durch Artikel 1 des Grundgesetzes garantiert; sie ist zu achten und zu schützen.


    Ein Staat, der nicht bereit ist, das Leben und die Menschenwürde eines Verbrechensopfers unter seinen Schutz zu stellen, hat seine Legitimation verloren. Der Verlust des Glaubens an den Staat als Verteidiger und Beschützer seiner Bürger öffnet der organisierten Kriminalität die Türen – wie wir es aus anderen Ländern schon kennen.


    Wir haben alles getan, um das Leben des entführten Kindes zu retten, seine Menschenwürde zu achten und sein Freiheitsrecht zu wahren. Dafür wurden wir bestraft und gedemütigt.


    Unsere Fälle sind der Öffentlichkeit und unseren Kollegen bekannt, so könnte es geschehen, dass kein Polizeibeamter künftig mehr bereit sein wird, ein solches Risiko auf sich zu nehmen – der Staat würde also sehenden Auges Morde geschehen lassen!


    Und der Verbrecher, der Jakob aus niedrigsten Beweggründen brutal ermordet und unsägliches Leid über seine Familie gebracht hat, darf sich als »Opfer« bezeichnen und soll für die angebliche »Folter« auch noch mit Schmerzensgeld entschädigt werden.


    Die Verantwortung liegt jetzt bei der Politik. Schließlich schwören der Bundespräsident, der Bundeskanzler und alle Minister bei ihrem Amtsantritt, Schaden vom deutschen Volk zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben. Dazu zählt auch, und zwar an allererster Stelle, die Pflicht, menschliches Leben zu schützen.


    Sie sind gefordert, Lösungen zu finden, um Artikel 2 Absatz 1 der Europäischen Konvention für Menschenrechte zu entsprechen:


    »Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt …«


    Wir wurden bestraft – und nach Ansicht des EGMR sogar zu gering bestraft –, weil wir durch die Ankündigung möglichen unmittelbaren Zwanges als Ultima Ratio Jakob aus der Gewalt eines skrupellosen Entführers retten wollten.


    


    


    Epilog


    An dieser Stelle sollte das Buch eigentlich enden und gedruckt werden. Dies überschnitt sich zeitlich mit dem zweiten oben erwähnten Urteil des EGMR. Es kamen Bedenken auf, dass meine Darstellung des Geschehens, bevor ich als Zeuge in dem Schadenersatzprozess persönlich vernommen worden wäre, sich nachteilig auf das laufende Verfahren auswirken könnte.


    Dass diese Bedenken nicht unbegründet waren, zeigen die Reaktionen Gäfgens und seines Anwaltes. Bezugnehmend auf die zweite Entscheidung des EGMR reichte Rechtsanwalt Michael Heuchemer am 18. Oktober 2010 beim Landgericht Darmstadt einen Antrag ein.


    In der Strafsache 5/22 Ks 3490 Js 230118/02 (LG Frankfurt am Main) gegen Herrn Magnus Gäfgen, Paradeplatz 5, 34613 Schwalmstadt, wegen Mordes pp. weisen wir unsere Vollmacht nach durch die Anlage MH 1 (Vollmacht für Heuchemer) und beantragen hiermit die Wiederaufnahme des v. g. Verfahrens zugunsten des Verurteilten gemäß § 359 Nrn. 5, 6 StPO nach dem Urteil des LG Frankfurt v. 28.07.2003 in der v. g. Sache. Zugleich wird gemäß der §§ 364a und 364b StPO bereits jetzt beantragt, den Unterzeichner zu 1) (Heuchemer) dem Verurteilten als Verteidiger für das Wiederaufnahmeverfahren beizuordnen aufgrund der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage (§364a StPO) sowie für dessen Vorbereitung (§ 364b StPO).


    Die Gründe sind eindeutig. Beide, Gäfgen und sein Anwalt, verstecken sich hinter Paragrafen und nutzen sie gleichzeitig bis zum Letzten für sich aus. Recht, Gerechtigkeit, der gesunde Menschenverstand spielen keine Rolle, der tote Jakob spielt keine Rolle. Möchte der Kindesmörder am Ende freigesprochen werden?


    Mit ihrem Schreiben vom 5. Januar 2011 beantragt die Staatsanwaltschaft Darmstadt, den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens als unzulässig zurückzuweisen sowie den Antrag auf Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. Heuchemer als Verteidiger gemäß §§ 364a, 364b StPO abzulehnen.


    Eine Entscheidung steht noch aus.


    Am 17. März 2011 kam es zur mündlichen Verhandlung im Zivilverfahren, in dem Gäfgen 10 000 Euro Schmerzensgeld vom Land Hessen für die erlittene »Folter« erkämpfen möchte. Erster Zeuge war der Kläger Gäfgen. Mit brüchiger Stimme stellte er dem Gericht seine Sicht der Befragung vom 2. Oktober 2002 durch mich dar. Es war offensichtlich, dass es ihm vor allem darauf ankam, Mitleid und Anteilnahme beim Gericht zu erreichen. Während seiner etwa einstündigen Aussage waren seine Mimik und Gestik sehr verhalten.


    Danach schilderte ich, wie sich die Befragung tatsächlich abgespielt hatte, nämlich so, wie ich sie bereits ausführlich beschrieben habe.


    Dritter Zeuge war der Gutachter Prof. Dr. med. Norbert Nedopil, Leiter der Abteilung für forensische Psychiatrie an der Universität München. Er war vom Gericht zu einer gutachterlichen Stellungnahme aufgefordert worden. Das Gutachten sollte Aufschluss darüber geben, ob Gäfgen durch die Festnahme und die Vernehmungssituation, insbesondere durch meine Ankündigung möglichen unmittelbaren Zwanges traumatisiert worden sei und deshalb psychologische und andere medizinische Behandlungsmaßnahmen erforderlich seien.


    Der Gutachter erklärte, dass Gäfgen traumatisiert sei und es dafür vier Gründe, sogenannte Bedingungsfaktoren, gebe.


    Erster dieser Faktoren sei seine »Lebenslüge«. Durch seine Luftschlösser, die er gebaut habe, habe er sich immer wieder und immer tiefer in Lügen verstricken müssen. Dies habe eine nicht unerhebliche Gestörtheit zur Folge.


    Zweiter Bedingungsfaktor sei die Tat, der brutale, hinterlistige Mord an Jakob. Der Tötungsvorgang und das Erleben des Todes würden massive posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) auslösen. Hierbei ging der Gutachter allerdings davon aus, dass sich die Tat so zugetragen habe, wie sie im Urteil gegen Gäfgen dargestellt werde. Gäfgen selbst hatte während der Exploration durch Nedopil keine Angaben zum Tathergang machen wollen.


    Dritter Bedingungsfaktor sei die Perspektivlosigkeit seines Lebens, das er »an die Wand gefahren« habe.


    Der letzte dieser Bedingungsfaktoren sei Gäfgens Vernehmung durch mich, wobei der Gutachter zuerst von dem Umstand ausgegangen ist, dass ich Gäfgen massiv mit Gewalt gedroht hätte. Nachdem er jedoch durch meine Zeugenaussage erfahren hatte, wie ich Gäfgen tatsächlich dazu gebracht hatte, die Wahrheit zu sagen – indem ich ihm das Schreckliche seiner Tat unmittelbar vor Augen geführt hatte –, erklärte er, dies sei mindestens genauso traumatisierend wie eine Gewaltandrohung. Der Vorhalt: »Der Junge wird dir nie aus dem Kopf gehen! Du wirst seine Augen nie vergessen, die panische Angst in seinen Augen, nie!«, könne »traumatisierend« gewirkt und »zum Zusammenbruch des psychischen Gefüges« geführt haben, meinte Nedopil, fügte aber hinzu, dass dies zwar wahrscheinlich so geschehen sei, aber möglicherweise auch nicht eingetreten sein müsse. Denn typisch für eine »posttraumatische Belastungsstörung«, so der Sachverständige, sei, dass »die Betroffenen nicht darüber sprechen, wie KZ-Überlebende, Soldaten, die im Krieg waren, oder Frauen, die vergewaltigt wurden«.


    »Wenn man Blicken oder Unmutsgesten glauben darf«, schrieb Henryk M. Broder über diesen Vergleich, »scheint das Gericht von solchen Expertisen ein wenig genervt. ›Die Situation beim Kläger ist eine andere‹, bemerkt der Vorsitzende, als müsste klargestellt werden, dass man das Trauma eines KZ-Überlebenden oder einer vergewaltigten Frau nicht mit dem eines Kindsmörders vergleichen kann, den nicht seine Tat, sondern die Androhung von Schmerzen aus dem Gleichgewicht gebracht habe.« (»Der Fall Gäfgen«, Welt am Sonntag , 20.03.2011)


    Nedopil beschrieb auch, wie er Gäfgen am 2. August 2010 zwischen 11.30 und 16.00 Uhr in der JVA Schwalmstadt exploriert hatte.


    Als Gäfgen dem Gutachter seine Festnahme und die Befragung durch mich geschildert habe, sei seine Stimme brüchig geworden, und seine Mimik und Gestik habe auf Abwehrreaktionen hingewiesen. Deshalb sei nachvollziehbar und plausibel, dass Gäfgen auch durch mich eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten habe. Diese Belastungsstörung würde sich bei ihm durch Hypervigilanz (erhöhte Wachsamkeit), Schlafstörungen, Alpträume und unkontrollierbares Auftreten belastender und erschreckender Bilder äußern. Aktuell, zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens im August 2010, habe Gäfgen nur noch diskrete Schlafstörungen und gelegentliche Alpträume.


    Prof. Nedopil äußerte sich auch zur Persönlichkeit Gäfgens und führte aus, dass bei ihm Narzissmus und eine histrionische Persönlichkeitsstörung (HPS) vorliegen würden, das heißt, dass es sich bei ihm um eine egozentrische, theatralische und schauspielerische Persönlichkeit handle.


    Auf Befragen des Gerichts versuchte der Gutachter zu erklären, dass alle Bedingungsfaktoren aus psychiatrischer Sicht zusammenwirken und sich gegenseitig verstärken. Wie viel Gewicht jedem Einzelfaktor zuzumessen sei, lasse sich mit wissenschaftlichen und empirischen Methoden nicht bestimmen. Um das Ganze zu entflechten, gab Nedopil Gäfgens Aussage während der Exploration wieder: Gäfgen wünsche sich eine Therapie, die ihm bei der Tataufarbeitung helfen und ihm begreiflich machen solle, was er falsch gemacht habe und was er ändern könne und die ihm auch helfe, dass so etwas nicht wieder vorkomme.


    Auf den Vorhalt, ob diese Erklärung nicht etwas zu banal sei und ob nicht die Haft allein ausreiche, zu verhindern, dass so etwas nicht noch einmal vorkomme, meinte Gäfgen nach langem Nachdenken, was er eigentlich wolle, sei, wieder in den Spiegel schauen zu können und die Ereignisse so zu verstehen, dass seine Sorge und seine Angst weggingen.


    An Gäfgens Antwort wird die Diskrepanz erkennbar, die zwischen seinem Selbstbild, welches er aufrechterhalten möchte, seiner realen Situation und seinem Tat- und Vortatverhalten besteht und die ihn davon abhält, in den Spiegel schauen und sich selbst verstehen zu können.


    Der Bevollmächtigte des Landes Hessen machte noch einen interessanten Vorhalt: Wenn der Mord noch schlimmer verlaufen sei, als im Urteil dargestellt, könnte es sein, dass die Verhörsituation eine fast vernachlässigbare Auswirkung auf seine Psyche gehabt habe.


    Nach der Entlassung dieses Sachverständigen wurde der ehemalige Frankfurter Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner in den Zeugenstand gerufen. Zuvor aber ließ sich der Mörder in die Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt zurückbringen.


    Wollte Gäfgen dem Mann, den er durch seine permanenten Lügen an den Pranger und ins berufliche Abseits gestellt hatte, nicht unter die Augen treten? Oder befürchtete er, mit unangenehmen Vorhaltungen konfrontiert und als notorischer Lügner entlarvt zu werden? Vielleicht wollte er aber auch nur »seine Ruhe haben« – so wie in der Nacht zum 1. Oktober 2002, als es uns um das Leben eines elfjährigen Kindes ging.


    Der Vorsitzende Richter Christoph Hefter stellte Daschner die Frage nach seinem Gesprächspartner zum Hessischen Innenministerium am späten Abend des 30. September 2002. Er wies darauf hin, dass das Ministerium eine Aussagegenehmigung erteilt habe und damit die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit aufgehoben sei; Daschner müsse uneingeschränkt aussagen.


    Daschner fiel es wohl nicht leicht, seinen Gesprächspartner zu nennen, den er mehr als acht Jahre lang geschützt und für den er »den Kopf hingehalten« hatte, wohl wissend, dass er von dieser Person keine adäquate Gegenleistung zu erwarten gehabt hätte: Es war der damalige Präsident des Hessischen Landeskriminalamtes und spätere Landespolizeipräsident Norbert Nedela. Staatssekretär Udo Corts hatte festgelegt, dass über ihn alle Informationen aus Frankfurt laufen sollten, ergänzt durch die fachliche Beratung des Leiters dieser Fachaufsichtsbehörde über alle hessischen Polizeidienststellen im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung.


    Daschner schilderte noch einmal die damalige Situation: Jakob von Metzler war am Vormittag des 27. September 2002 entführt worden. Gäfgen, der das Lösegeld von einer Million Euro abgeholt hatte, kümmerte sich offenbar in keiner Weise um das Kind; stattdessen bestellte er einen neuen Mercedes, buchte mit seiner Freundin eine Urlaubsreise und flanierte in der Frankfurter Innenstadt, so als ob nichts gewesen wäre. An seiner Alleintäterschaft bei der Entführung habe kein vernünftiger Zweifel bestanden, Hinweise auf Mittäter oder Gehilfen habe es nicht gegeben. In höchstem Maße alarmierend war aber die Tatsache, dass Jakob seinen Entführer kannte: »Damit war aus der Sicht dieses Verbrechers sein Todesurteil gesprochen; wir mussten verhindern, dass es vollstreckt werden konnte.«


    Ohne Versorgung mit Flüssigkeit hatte Jakob von Metzler eine maximale Überlebenschance von vier Tagen; diese Frist lief am Vormittag des 1. Oktober 2002 unerbittlich ab: »Die Uhr tickte von Minute zu Minute lauter und lauter.« Gäfgen aber schwieg – und wenn er etwas sagte, waren es Lügenmärchen, durch die teilweise auch andere unbeteiligte Personen schwerster Verbrechen beschuldigt wurden. Er war aalglatt, wich bohrenden Fragen des Vernehmungsbeamten aus und verwies auf seine Rechte als Beschuldigter im Strafverfahren – er wünschte zu schlafen.


    Diesen dramatischen Lagebericht übermittelte Daschner am späten Abend des 30. September 2002 an Norbert Nedela. Er teilte ihm mit, dass weiterhin alle Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden sollten, insbesondere eine Konfrontation Gäfgens mit seiner Mutter, die wohl wirkungsvollste Maßnahme in dieser äußerst schwierigen Situation. Von einer Gegenüberstellung des Entführers mit Jakobs Schwester, die der Polizeipsychologe empfohlen hatte, hielt Daschner nach allen kriminalistischen Erfahrungen nichts. Er wies Nedela darauf hin, dass bei unveränderter Lage am Morgen des folgenden Tages von akuter Lebensgefahr für das entführte Kind ausgegangen werden müsse. Wenn alle anderen Maßnahmen erfolglos verlaufen würden, müsse auch die Androhung unmittelbaren Zwanges in Erwägung gezogen werden. Nedela kommentierte dies mit den Worten: »Verstehe, Instrumente zeigen.« Daschner hakte nach: Wenn auch das nicht ausreiche, müsse im äußersten Notfall auch die Zwangsanwendung angeordnet werden. Auch dies wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.


    Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, ob er sich bei Nedela habe rückversichern wollen, antwortete Daschner, er habe nicht gefragt, ob diese Maßnahmen zulässig seien. Er habe die Situation realistisch dargestellt und auf die Notwendigkeit weiterer – auch ungewöhnlicher – Maßnahmen hingewiesen. Dazu sei ihm Zustimmung signalisiert worden. Er sei wohl zu Recht davon ausgegangen, dass Bedenken der vorgesetzten Behörde oder des Innenministeriums, wenn sie bestanden hätten, sehr klar und deutlich zum Ausdruck gebracht worden wären. Dies sei aber weder bei diesem Gespräch noch bei einem weiteren Telefonat am nächsten Morgen der Fall gewesen, als sich die Lage weiter zugespitzt hatte: Gäfgen hatte in der Nacht behauptet, Jakob sei noch am Leben und werde in einer Hütte am Langener Waldsee gefangen gehalten. Um 8.23 Uhr berichteten die Einsatzkräfte, dass in einer Hütte, die Gräfgens Beschreibung entsprach, ein Schlaflager in Kindergröße mit Blutanhaftungen gefunden worden sei. Damit war zu befürchten, dass Jakob von Metzler auch noch verletzt sei und sich in höchster Lebensgefahr befinde. In dieser äußerst kritischen Situation habe er mich beauftragt, Gäfgen darauf hinzuweisen, dass sich die Behördenleitung mit seinem Schweigen und seinen Lügenmärchen nicht zufriedengeben könne, sie könne nicht sehenden Auges zulassen, dass ein elfjähriges Kind qualvoll zugrunde gehe. Er müsse damit rechnen, dass gegen ihn unmittelbarer Zwang angewendet werde. Von einem Jurastudenten im 13. Semester sei zu erwarten gewesen, dass er die Pflicht der Polizei zur Gefahrenabwehr kenne und dass ihm auch der in allen Polizeigesetzen klar definierte Begriff »unmittelbarer Zwang« bekannt sei. Diese Anordnung sei nach der damals zutreffenden Bewertung das einzige noch zur Verfügung stehende Mittel gewesen, Jakobs Leben in letzter Minute zu retten.


    »Um weiteren Spekulationen, insbesondere in den Medien, vorzubeugen«, wies Daschner darauf hin, dass er weder mit dem damaligen Innenminister Bouffier, der sich zur Tatzeit im Urlaub befunden habe, noch mit Staatssekretär Corts persönlich gesprochen habe. Nedela habe ihm Monate später ungefragt mitgeteilt, dass er Corts lediglich in groben Zügen informiert habe, ohne diese Aussage zu konkretisieren.


    Wie das Gericht in dem Schadenersatzprozess entscheiden wird, hängt von den vielen »Spielregeln« ab, die es in diesem Bereich gibt. Kausalität? Ich kann mir vorstellen, dass Gäfgen anderen nachher gesagt hat, er habe Angst vor mir. Ich habe ihm ja auch Angst gemacht mit seinen eigenen Problemen. Hätte er Jakob nicht eigenhändig hinterlistig und auf brutalste Art und Weise umgebracht, wären meine eindringlichen Fragen und die Bilder, die ich in seinem Kopf erzeugen wollte, ins Leere gelaufen und hätten ihn nie in irgendeiner Weise belasten können.


    »Der Rechtsstaat muss viel aushalten und er hält viel aus, sogar, dass ihn einer wie Gäfgen in einer Weise herausfordert, die Unfrieden sät, die das Vertrauen der Bürger in die Justiz erschüttern könnte«, schrieb Reinhard Breidenbach im Wiesbadener Tagblatt vom 18.03.2011. »Magnus Gäfgen, nach Erkenntnissen von Richtern und Sachverständigen böse, selbstsüchtig, egomanisch, geht mit dem Rechtsstaat in einer Weise um, die – menschlich betrachtet – als unverschämt, fast als grotesk zu bezeichnen ist.«


    »Die Familie von Metzler verfolgt ›das alles mit fassungslosem Staunen‹, sagte ein Freund der Familie, der alle Bitten um Stellungnahmen höflich, aber entschieden zurückweist.« (Henryk M. Broder, Welt am Sonntag, 20.03.2011)


    Meine Dokumentation des Mordes an Jakob und der daraus resultierenden Konsequenzen muss hier enden. Wer weiß, wie lange es noch dauert, bis über alle von Gäfgen angestrebten Klagen und Verfahren endgültig entschieden ist. Immer wieder stellt er sich in den Mittelpunkt, sein Opfer soll in Vergessenheit geraten. Ich wünsche mir, dass Jakob in der Erinnerung der Menschen weiterlebt, nicht sein Mörder.
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